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  Einleitung

Im Mai 1861 gründeten Delegierte von 91 Handelskammern, Handels- und Gewerbe-
kammern, Kaufmännischen Korporationen und anderen regionalen Wirtschaftsorganisa-
tionen aus fast allen Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes den Deutschen Handelstag, 
um Einfluss auf die aktuellen politischen und wirtschaftspolitischen Entscheidungen zu 
nehmen. 1918 wurde der Deutsche Handelstag in den Deutschen Industrie- und Handels-
tag umbenannt. In der nationalsozialistischen Diktatur war für eine selbständige Interes-
senvertretung kein Platz. Der Deutsche Industrie- und Handelstag wurde 1933 staatlicher 
Kontrolle unterworfen und 1935 aufgelöst. In der Bundesrepublik Deutschland wurde der 
Deutsche Industrie- und Handelstag im Oktober 1949 neu gegründet. In der Deutschen 
Demokratischen Republik blieb den Industrie- und Handelskammern und ihren Nach-
folgeinstitutionen nur die bescheidene Funktion, die Integration der privaten Betriebe in 
die Planwirtschaft wirtschaftlich und ideologisch zu unterstützen. In der Demokratisie-
rungsphase von 1989-90 wurden die Industrie- und Handelskammern in Ostdeutschland 
als selbständige Institutionen neu gegründet. Nach der Wiedervereinigung traten 1990 
die Industrie- und Handelskammern der neuen Bundesländer dem Deutschen Indus trie- 
und Handelstag bei. 2001 wurde aus dem Industrie- und Handelstag der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag.  

Das Thema dieses Buches ist die Tätigkeit des Spitzenverbandes der Industrie- und 
Handelskammern in der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaft seiner Zeit. Die Darstellung 
folgt der chronologischen Entwicklung. Sowohl die politischen Systeme, vom Deutschen 
Bund über das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die nationalsozialistische Diktatur, die 
deutsche Teilung und die beiden deutschen  Staaten bis zum vereinten Deutschland, als 
auch der wirtschaftliche Wandel von der Agrargesellschaft über die Industriegesellschaft 
zur postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft, haben die Geschichte des Deutschen 
Handelstages und seiner Nachfolgeinstitutionen geprägt. 

Die Querschnitte der aufeinander folgenden Entwicklungsphasen des Verbandes kreu-
zen sich in der Darstellung mit den Längsschnitten der Veränderungen, die sich in grö-
ßeren Zeitabständen durchsetzten. Fünf Aspekte werden besonders hervorgehoben und 
kehren in den einzelnen Kapiteln wieder: Der Wandel der Organisation vom Deutschen 
Handelstag bis zum Deutschen Industrie- und Handelskammertag, die Beziehungen zwi-
schen den Mitgliedsinstitutionen und ihrem Spitzenverband, die Auseinandersetzung mit 
den wirtschaftspolitischen Zeitfragen, die Berufsausbildung als Beispiel für die öffentli-
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wichtige Stationen aus der Geschichte des Industrie- und Handelstages darstellte und 
dokumentierte.6 Als Vorarbeit für künftige historische Darstellungen legte ein Arbeitskreis 
des Deutschen Industrie- und Handelstages eine Bibliographie zur Geschichte der Indus-
trie- und Handelskammern und ihres Spitzenverbandes und ein Verzeichnis der Quellen 
zur Geschichte des Deutschen Handelstages von 1861 bis 1918 vor.7 Außerdem erschien 
ein Sammelband mit verschiedenen Beiträgen zur Geschichte des Deutschen Handelsta-
ges und des Industrie- und Handelstages von 1861 bis 1949.8    

Neben den Gesamtdarstellungen liegen Veröffentlichungen zu einzelnen Phasen der 
Geschichte des Deutschen Handelstages und des Deutschen Industrie- und Handelstages 
vor, so ein kurzer Beitrag von Jörg Lichter über den Deutschen Handelstag in der Zeit des 
Deutschen Kaiserreichs und ein Buch von Dieter Schäfer über die wirtschaftspolitische 
Bedeutung des Deutschen Industrie- und Handelstages in der Zeit der Weimarer Repub-
lik.9 Walter Kaiser hat eine Geschichte des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
und seiner Vorläuferorganisationen mit besonderter Betonung der neueren Entwicklung 
seit den 1970er Jahren verfasst.10  

Die Quellen zur Geschichte des Deutschen Industrie- und Handelskammertages sind 
breit gestreut. Das Archiv des Deutschen Industrie- und Handelstages wurde im Zweiten 
Weltkrieg zerstört. Für die Zeit bis 1945 habe ich vor allem die Archivbestände verschie-
dener Industrie- und Handelskammern im Hessischen Wirtschaftsarchiv in Darmstadt 
und im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Köln sowie die zeitgenössischen 
Veröffentlichungen herangezogen. Quellen zur Geschichte des 1949 neu gegründeten 
Deutschen Industrie- und Handelstages konnte ich im Rheinisch-Westfälischen Wirt-
schaftsarchiv zu Köln einsehen. 

Ich danke den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Bundesarchivs in Berlin und 
Koblenz, des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, des Generallandesarchivs 
Karlsruhe, des Hessischen Wirtschaftsarchivs in Darmstadt, der Industrie- und Handels-
kammer Rhein-Neckar und der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu 
Köln für ihre Unterstützung. Besonderen Dank für zahlreiche Hinweise und Anregungen 
schulde ich Herrn Dirk Binding, Herrn Dr. Achim Dercks, Herrn Dr. Boris Gehlen, Frau Dr. 
Sandra Hartig, Herrn Thomas Ilka, Herrn Dr. Achim Knips, Herrn Dr. Volker Merx, Herrn Dr. 
Jürgen Weise und Herrn Prof. Dr. Martin Will. 

chen Aufgaben des Industrie- und Handelskammertages und schließlich die Mitwirkung 
bei der Gestaltung der Außenwirtschaftsbeziehungen. 

Die Kontinuität vom Deutschen Handelstag über den Industrie- und Handelstag zum 
Industrie- und Handelskammertag war das Werk vieler Generationen, die hauptamtlich 
oder ehrenamtlich für den Verband tätig waren. Am Ende der Darstellung werden stell-
vertretend für alle ehrenamtlichen Gremienmitglieder die Vorsitzenden und Präsidenten, 
stellvertretend für alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Generalse-
kretäre, geschäftsführenden Präsidialmitglieder und Hauptgeschäftsführer genannt.

Darstellungen der Geschichte des Deutschen Handelstages und des Industrie- und 
Handelstages sind vor allem zu den Jubiläumsjahren veröffentlicht worden. Zum vierzig-
jährigen Jubiläum erschien 1901 eine Schrift von Julius Gensel, dem langjährigen Syndi-
kus der Handelskammer Leipzig. Der Autor zeigt sowohl die Entwicklung der Organisati-
on, als auch die Auseinandersetzung mit den wirtschaftspolitischen Zeitfragen auf.1 Zum 
fünfzigjährigen Jubiläum gab der Deutsche Handelstag ein umfangreiches Werk heraus, 
das unter der Leitung des Generalsekretärs Heinrich Soetbeer von Adolf Vogel, Bernhard 
Mehrens und Fritz Schumann verfasst wurde und in zwei Bänden 1911 und 1913 erschien. 
Im ersten Teil des Werkes wird mit viel Sorgfalt im Detail die Entwicklung des Verbandes 
dargestellt. In einem zweiten Teil werden die vielfältigen Aktivitäten des Handelstages 
auf den verschiedenen Politikfeldern präsentiert: Maß und Gewicht, Geld, Banken, Börse, 
Verkehr und schließlich Zölle und Außenhandel. Da die älteren Akten des Deutschen Han-
delstages und des Industrie- und Handelstages im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, ist 
die Arbeit eine wichtige Quelle für die ersten fünfzig Jahre des Verbandes.2

Zum hundertsten Jubiläum 1961 nahm man von einer umfassenden Darstellung der 
Geschichte des Deutschen Industrie- und Handelstages bewusst Abstand, wie der dama-
lige Präsident Alwin Münchmeyer darlegte. Der Abstand zu den Erschütterungen, die der 
Verband in den zweiten fünfzig Jahren seiner Existenz erfahren hatte, war noch zu kurz 
und mit den vielfältigen Aufgaben im Übergang der westdeutschen Wirtschaft vom Wie-
deraufbau zum Wirtschaftswachstum richtete sich der Blick eher auf die Gegenwart  als 
auf die Vergangenheit.3 So wurde statt einer Geschichte des Verbandes ein Sammelband 
mit verschiedenen Beiträgen zu historischen und aktuellen Aspekten des Industrie- und 
Handelstages veröffentlicht. Der langjährige Hauptgeschäftsführer Dr. Gerhard Frentzel 
schrieb für diesen Band einen Beitrag über die Entwicklung des Deutschen Handelstages 
und des Industrie- und Handelstages in den letzten fünfzig Jahren.4 In einem ein Jahr 
später erschienenen Sammelband stellte Adam Hüfner in einem kürzeren Beitrag die Ge-
schichte des Deutschen Handelstages und des Deutschen Industrie- und Handelstages 
dar.5

Zum hundertfünfundzwanzigjährigen Jubiläum des Industrie- und Handelstages 
trat die Geschichte wieder stärker in den Vordergrund. An verschiedenen Orten wurde 
eine historische Ausstellung „Zeugnisse der Zeit – 125 Jahre Deutscher Industrie- und 
Handelstag“ gezeigt. Zu dieser Ausstellung wurde ein Begleitbuch veröffentlicht, das 
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gen war. So gehörten zwar Luxemburg, Prag und Triest zum Deutschen Bund, aber das 
Herzogtum Schleswig sowie die östlichen Landesteile Österreichs und Preußens lagen 
außerhalb der Bundesgrenzen. 1864 hatte der Deutsche Bund 45 Millionen Einwohner.3 
Das war potentiell ein weiträumiger Markt. Die Rivalität der Führungsmächte Österreich 
und Preußen sowie der Egoismus der Einzelstaaten, die ängstlich auf ihre Souveräni-
tät bedacht waren, hinderten den Deutschen Bund jedoch daran, ein einheitlicher Wirt-
schaftsraum zu werden. 

Die wirtschaftliche Einigung wurde stattdessen durch den Deutschen Zollverein be-
trieben, der 1833 von Preußen, Bayern, dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt, dem 
Kurfürstentum Hessen-Kassel, Sachsen, Württemberg und einigen kleineren Territorien 
gegründet wurde. Der Zollverein dehnte sich rasch aus. Als der Deutsche Handelstag 
1861 zusammentrat, umfasste der Wirtschaftsraum die meisten Mitgliedsstaaten des 
Deutschen Bundes. Nur Österreich, das seine protektionistische Zollpolitik nicht aufgeben 
wollte, die drei Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Lübeck sowie Mecklenburg-Schwerin, 
Mecklenburg-Strelitz, Holstein und Lauenburg blieben außerhalb des Zollvereins.4

Umstritten war die Frage, ob an dem geplanten Deutschen Handelstag Delegierte aus 
allen Staaten des Deutschen Bundes teilnehmen sollten oder nur aus den Mitgliedsstaa-
ten des Zollvereins. Der Badische Handelstag hatte zunächst nur Institutionen aus den 
Zollvereinsstaaten und den Hansestädten angeschrieben. Eine Teilnahme der Handels- 
und Gewerbekammern aus Österreich hielt man nicht für sinnvoll, weil die Handelsver-
hältnisse zu unterschiedlich seien. Auch der Vorsitzende der Commission des Preußi-
schen Handelstages David Hansemann empfahl im Juli 1860 im Auftrag der preußischen 
Handelskammern, den geplanten Deutschen Handelstag auf die Zollvereinsstaaten zu 
beschränken, weil es durch die Zollunion bereits eine wichtige Gemeinsamkeit gab. Bei 
der Beteiligung von Kammern aus anderen Staaten des Deutschen Bundes würden die 
Beratungen „ins Weite und Unbestimmte“ gehen.5 Da viele Kammern und Kaufmännische 
Korporationen aber die Beteiligung der österreichischen Handels- und Gewerbekammern 
wünschten, baten die Heidelberger Veranstalter im August 1860 die potentiellen Teilneh-
mer um Meinungsäußerungen.6 Daraufhin entschied sich die Mehrheit der Kammern, 
Korporationen und Vereine dafür, Delegierte aus allen deutschen Staaten einzuladen.7

Die Reaktionen auf die Einladung zum Deutschen Handelstag waren unterschiedlich. 
Eine große Zahl der angeschriebenen Organisationen stimmte zu und ermutigte die Hei-
delberger Handelskammer zur Fortsetzung des Projektes. Einzelne Organisationen hielten 
allerdings den Zeitpunkt für eine überregionale Tagung noch nicht gekommen oder ant-
worteten gar nicht erst. Einige süddeutsche Handelskammern oder Handels- und Gewer-
bekammern sahen sich durch ihre enge Verbindung mit der staatlichen Verwaltung, wie 
sie in Bayern, Hessen-Darmstadt und Württemberg gegeben war, daran gehindert, an 
einer privaten überregionalen Veranstaltung teilzunehmen. Die süddeutschen Kammern 
durften aber schließlich mit Billigung ihrer Landesregierungen der Einladung zum Deut-
schen Handelstag folgen. Das Großherzoglich Badische Handelsministerium empfahl 

 Erstes Kapitel Liberaler Aufbruch 1861-1871

I. Die Gründung des Deutschen Handelstages

1. Einladung nach Heidelberg

Im Mai 1860 fand in Heidelberg nach längerer Unterbrechung wieder ein Badischer 
Handelstag statt. Der Kaufmann Theodor Frey, Vorsitzender der Handelsinnung von Eber-
bach am Neckar, regte auf dieser Versammlung an, Deutsche Handelstage abzuhalten. 
Delegierte der Handelskammern, Handels- und Gewerbekammern, Kaufmännischen Kor-
porationen und ähnlichen Institutionen sollten regelmäßig zusammenkommen, um Fra-
gen von gemeinsamem Interesse zu beraten. Der Antrag fand allgemeine Zustimmung. 
Mit der Ausführung wurde die Handelskammer Heidelberg beauftragt.1

Bereits im Juni 1860 lud die Handelskammer Heidelberg, vertreten durch ihren Prä-
sidenten C. A.  Ritzhaupt, zahlreiche regionale Wirtschaftsvertretungen zu einem „Deut-
schen Handelstag“ ein, der zu einer ständigen Einrichtung werden sollte. „Wir glauben 
nicht nötig zu haben“, hieß es in dem Rundschreiben, „uns über die Wichtigkeit, über die 
Tragweite dieses Projektes näher auszulassen; die jetzige Zeitströmung verlangt gebiete-
risch eine innige Vereinigung aller Kräfte, wenn der Handel Deutschlands die Stufe errei-
chen soll, die ihm vermöge der Größe, vermöge der günstigen Lage des Landes gebührt, 
und die ihn allein berechtigen kann, ein entscheidendes Wort mitzusprechen, wenn es 
sich darum handelt, über den materiellen Wohlstand von Millionen zu entscheiden. Die 
Eisenstraßen, die jetzt ganz Deutschland durchziehen, verlangen die ernste Aufmerk-
samkeit des Handelsstandes, beinahe jeder Staat hat andere Transportreglements, die 
nur darin harmonieren, das bei allen das Interesse des Publikums gegenüber den Bahn-
verwaltungen nichts weniger als gewahrt ist. Die baldige Ausführung des in Nürnberg 
angebahnten allgemeinen deutschen Gesetzbuchs dürfte keine der kleinsten Aufgaben 
des projektierten Handelstags sein. Gleiches Maß und Gewicht, sowie gleicher Münzfuß 
in sämtlichen Zollvereinsstaaten sind Gegenstände von solcher Tragweite, dass sie gewiß 
ein würdiges Material für die Beratung bilden würden“.2 

Als die Handelskammer Heidelberg zu einem Deutschen Handelstag einlud, war die 
politische Realität Deutschlands der Deutsche Bund, der 1815 als ein Zusammenschluss 
von weitgehend souveränen Einzelstaaten gegründet worden war. Das Gebiet des Deut-
schen Bundes orientierte sich an den Grenzen des alten Reiches, das 1806 untergegan-
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Territorien aber wesentlich später, so in Österreich 1859, in Sachsen 1861, in Baden und 
in Württemberg 1862, in Bayern 1868. Einige Gilden, Handelsinnungen, Handelszünfte  
oder ähnliche Institutionen nahmen noch an der Gründung der Deutschen Handelsta-
ges teil, wie die Kramerinnung Altenburg, das Krameramt Celle, die Handelszunft Claus-
thal-Zellerfeld, die Ältesten des Seglerhauses Colberg, die Handelsinnung Eberbach, die 
Commerzdeputation Hamburg, die Materialistengilde Potsdam, die Kaufmanns- und 
Gewandschneiderzunft Stolp, das Krameramt Ülzen und die Kaufmannskompagnie Wis-
mar.14 Die Bedeutung dieser Institutionen war sehr unterschiedlich. Die traditionsreiche 
Commerzdeputation in Hamburg war eine angesehene und wirkungsvolle Einrichtung.15 
Die Handelsinnung Eberbach entsprach dagegen nach den Worten Theodor Freys, als er 
ihren Vorsitz übernahm, einem „alten Zopfe“. Sie habe hauptsächlich den Zweck gehabt, 
einmal im Jahr zusammenzutreten, um gut zu speisen und zu trinken. Gleichwohl schrieb 
sie sich in die Geschichte des Deutschen Handelstages ein, weil sie Frey die Möglichkeit 
bot, als Eberbacher Delegierter am Badischen Handelstag 1860 und ein Jahr später am 
ersten Deutschen Handelstag teilzunehmen.16   

Handelskammern

Handelskammern wurden in Deutschland im frühen neunzehnten Jahrhundert nach 
dem Vorbild der französischen „chambres de commerce“ gebildet. Die ersten „chambres 
de commerce“ entstanden in Frankreich seit dem siebzehnten Jahrhundert im Zusam-
menhang mit der merkantilistischen Wirtschaftspolitik. In der Französischen Revolution 
von 1789 wurden die Kammern abgeschafft, weil sie den neuen liberalen Ideen wider-
sprachen. 1802 wurden die Handelskammern aber wieder eingeführt. In den wichtigen 
Handels- und Gewerbestädten sollte eine „chambre de commerce“ eingerichtet werden. 
Die Aufgabe der Handelskammern war die Beratung der Behörden in wirtschaftlichen 
Fragen. Den Vorsitz führte am Hauptort eines Départements der Präfekt, in anderen Städ-
ten der Bürgermeister. Die Mitglieder der Kammer wurden durch eine Verbindung von 
Ernennung und Wahl bestimmt. Der Präfekt oder der Bürgermeister ernannten aus dem 
Kreis der vermögenden Kaufleute des Ortes eine Gruppe von 40 bis 60 Wahlmännern; 
diese wählten die 9 bis 15 Mitglieder der Kammer. In den weniger wichtigen Handels- 
und Gewerbeorten sollten nach einer Verordnung von 1803 „chambres consultatives de 
manufactures, fabriques, arts et métiers“, gegründet werden. Die Aufgabe dieser Gewer-
bekammern und die Bestimmung der Mitglieder waren ähnlich wie bei den Handels-
kammern, aber die Mitglieder wurden auch aus dem Kreis der weniger vermögenden 
Kaufleute und Kleingewerbetreibenden ausgewählt und die Zahl der Wahlmänner und 
Mitglieder war etwas geringer.17 

Auch in den von Frankreich besetzten deutschen Gebieten wurden einige Handels-
kammern nach französischem Recht gegründet, so in Mainz 1802 und in Köln 1803. Die 
Mainzer und Kölner Kammern lösten Vertretungen der Kaufleute und Gewerbetreibenden 

Großherzog Friedrich, den geplanten Deutschen Handelstag mit einem Betrag von 1500 
Gulden zu fördern. „Das Unternehmen ist an und für sich betrachtet, ein Löbliches und 
nimmt das öffentliche Interesse in hohem Grade in Anspruch.“8 

2. Die Gründungsinstitutionen: Kammern, Korporationen und Vereine

Traditionelle Interessenvertretungen

Der Deutsche Handelstag sollte zwar die Interessen von Handel und Gewerbe vertre-
ten. Zur Gründungsversammlung wurden aber nicht einzelne Unternehmer oder Unter-
nehmen eingeladen, sondern Delegierte der verschiedenen regionalen Vertretungen von 
Handel und Gewerbe.9   

Die ältesten Interessenvertretungen der Unternehmer in Deutschland waren die Kauf-
mannsgilden des Mittelalters. Gilden wurden seit dem elften Jahrhundert an bedeutenden 
Handelsplätzen gegründet. Sie hatten einen genossenschaftlichen Ursprung, nahmen in 
manchen Handelsstädten aber auch öffentliche Aufgaben wahr. In der Verbindung von 
genossenschaftlicher Selbsthilfe und öffentlichem Auftrag kann man eine Parallele zu der 
Verbindung von Selbstverwaltung und öffentlichen Aufgaben sehen, die für die Handels-
kammern und Handels- und Gewerbekammern des neunzehnten Jahrhunderts typisch 
wurde. Seit dem 14. Jahrhundert kamen auch Krämerzünfte des Einzelhandels auf. Gilden 
und Zünfte waren im Handel nie so allgemein verbreitet wie im Handwerk und hatten 
auch nicht die strengen Kontrollrechte. Die anfangs deutliche Unterscheidung zwischen 
Kaufmannsgilden, Kaufmannszünften und Kaufmannsinnungen verlor im Laufe der Zeit 
an Bedeutung.10 

In der absolutistischen Ära richteten einige deutsche Territorien Kommerzbehörden 
ein, in denen Kaufleute hinzugezogen wurden, um die Behörden in wirtschaftspolitischen 
Fragen zu beraten.11 Eine dieser Kommerzbehörden war das 1763 in Kassel gegründete 
„Commerz-Collegium“. Es setzte sich aus Beamten und von der Regierung eingeladenen 
Kaufleuten zusammen, sollte die Regierung der Landgrafschaft Hessen-Kassel beraten 
sowie untergeordnete Verwaltungsaufgaben übernehmen. Durch die Beteiligung der Ge-
werbetreibenden gab es Ansätze einer Interessenvertretung.12     

Die Kommerzbehörden wurden mit dem Ende des Merkantilismus aufgelöst. Die 
Bedeutung der Kaufmannsgilden, Kaufmannszünfte und Kaufmannsinnungen ging im 
neunzehnten Jahrhundert unter dem Einfluss der bürgerlichen Reformen zwar stark 
zurück, aber nicht alle von ihnen verschwanden. Einige der traditionellen Institutionen 
wurden in Handelskammern umgewandelt. So ging die 1831 gegründete Handelskam-
mer Mannheim aus der örtlichen Handels- und Krämerzunft hervor.13  Andere Institutio-
nen bestanden weiter, bis sie schließlich durch die Gewerbereformen verschwanden. Die 
Gewerbefreiheit wurde in Preußen bereits 1810 eingeführt, in den anderen deutschen 
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welche Hindernisse entgegen stehen und in welcher Weise dieselben zu beseitigen sind“.26 
Die Kammern konnten im Auftrag der Behörden öffentliche Anstalten für Handel und 
Gewerbe beaufsichtigen, und sie sollten Gutachten über Makler und über Personen, die 
öffentliche Anstalten auf dem Gebiet von Handel und Gewerbe leiten sollten, abgeben. 
Die Mitglieder der Kammer wurden von den Kaufleuten und Gewerbetreibenden des Be-
zirks gewählt, die zu den oberen Steuerklassen gehörten. Dieser Kreis wurde auch zu den 
Kosten herangezogen. Die Kammerverordnung von 1848 betonte zwar noch das staat-
liche Interesse, war aber doch ein erster Schritt zur institutionellen Selbständigkeit. Ein 
flächendeckendes Netz von Kammern war nicht vorgesehen. Die Gründung einer Kammer 
sollte stets von der Initiative der Kaufleute und Industriellen eines Ortes abhängen.27 

Außer in Preußen wurden in mehreren kleineren Territorien Handelskammern aus der 
französischen Ära weitergeführt, aus älteren kaufmännischen Vertretungen umgewan-
delt oder neu gegründet. In Baden wurde 1820 in Karlsruhe der örtliche Handelsverein in 
eine  Handelskammer umgewandelt.28 Danach wurden auch in Freiburg, Heidelberg, Lahr, 
Mannheim und anderen badischen Städten Handelskammern eingerichtet. Die Gründun-
gen wurden häufig von den Handelsinnungen initiiert, die es in Baden zu der Zeit noch 
gab. Die badischen Handelskammern waren, wie die preußischen Kammern, Vertretungen 
der Kaufleute und Fabrikanten, ohne Beteiligung der Handwerker.29 In der Hansestadt 
Bremen wurde 1849 die ältere Vertretung der Kaufmannschaft in eine Handelskammer 
umgewandelt; die Hansestadt Lübeck folgte 1853 diesem Beispiel.30 Frankfurt behielt 
nach der Wiederherstellung der Verfassung als Freie Stadt die 1808 gegründete Han-
delskammer bei. Mit der 1817 verabschiedeten Reform wurde die Kammer als Interes-
senvertretung der Kaufmannschaft anerkannt. In dem kommerziell geprägten Stadtstaat 
arbeiteten die Verwaltung und die Handelskammer eng zusammen.31 

Das Großherzogtum Hessen übernahm aus der französischen Ära die Handelskam-
mer Mainz. Neue Handelskammern wurden in Offenbach und in Worms gegründet. Die 
Kammern vertraten, ähnlich wie in Preußen, nur die Kaufleute und Fabrikanten, nicht die 
Handwerker und anderen Kleingewerbetreibenden. Die staatsnahe Verfassung der Han-
delskammer Mainz blieb nach der Übernahme durch Hessen erhalten und wurde auch 
auf die neuen Kammern angewandt. Die Kaufleute und Fabrikanten wählten eine Anzahl 
von Kandidaten, aus deren Mitte der Kreisrat die Kammermitglieder, wie man damals das 
Leitungsgremium nannte, bestimmte. Dem Kreisrat stand es zu, die Versammlungen der 
Kammer zu leiten.32 Auch in dem kleinen thüringischen Fürstentum Reuß jüngere Linie 
bestand seit 1849 eine Handelskammer in Gera.33

Handels- und Gewerbekammern

In mehreren deutschen Territorien gab es Handels- und Gewerbekammern, in denen 
nicht nur Kaufleute und Industrielle, sondern auch Handwerker und andere Kleingewer-
betreibende organisiert waren. In Bayern wurde 1842 die Einführung von Handelskam-

ab, die wenige Jahre zuvor errichtet worden waren. In Mainz war dies ein 1798 gegründe-
tes „Handelscomité“, in Köln der 1797 geschaffene „Handelsvorstand“.18 Gewerbekammern 
wurden in Aachen, Krefeld, Trier und einigen anderen Orten eingerichtet.19 In Hamburg 
schaffte die französische Besatzungsmacht 1810 die Commerzdeputation ab und ersetzte 
sie durch eine Handelskammer („Commerz-Kammer“) nach französischem Vorbild.20 In 
Frankfurt, das seit 1806 die Hauptstadt eines von Frankreich abhängigen Kleinstaates 
war, wurde nach französischem Vorbild 1808 eine Handelskammer gegründet.21   

Nach dem Ende der französischen Herrschaft blieben die Handelskammern in der preu-
ßischen Rheinprovinz, im Großherzogtum Hessen und in der Freien Stadt Frankfurt be-
stehen. Die „chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers“ wurden 
von der preußischen Regierung in Handelskammern umgewandelt. Die Handelskammer in 
Hamburg wurde 1814 aufgelöst, an ihre Stelle trat wieder die Commerzdeputation.22 

Die Industrielle Revolution führte mit dem Aufschwung von Handel und Gewerbe 
dazu, dass neue Handelskammern gegründet wurden. In Preußen, das auf die weitere 
Entwicklung der Handelskammern maßgeblichen Einfluss hatte, behielten die Kammern 
zunächst ihre Funktion als Beratungsgremium der Behörden. Die Konstituierung einer 
Kammer bedurfte einer besonderen staatlichen Genehmigung. Die gemeinsame Handels-
kammer der Städte Barmen und Elberfeld erhielt bei ihrer Gründung 1830 erstmals eine 
größere Selbständigkeit gegenüber den örtlichen Behörden. Die Mitglieder der Kammer 
wurden von allen Gewerbetreibenden gewählt, die eine bestimmte Mindeststeuer zahl-
ten, und der Vorsitzende war nicht mehr ein Beamter, sondern ein von den Mitgliedern 
gewählter Unternehmer.23

Handelskammern wurden in Preußen zunächst nur in der Rheinprovinz entweder 
aus der französischen Ära übernommen oder neu genehmigt. In den anderen Provin-
zen sollten als regionale Vertretungen der Unternehmer die etwas anders strukturierten 
Kaufmännischen Korporationen eingerichtet werden. In den vierziger Jahren änderte die 
preußische Regierung jedoch ihre Meinung zu Gunsten der Handelskammern, die nun-
mehr auch außerhalb des Rheinlands gegründet werden konnten. So wurden 1844 in der 
Provinz Westfalen die Handelskammer Hagen, in der Provinz Sachsen die Handelskam-
mern Erfurt und Halle genehmigt.24 

Mit der Handelskammerverordnung von 1848 wurde eine allgemeine Grundlage für 
die Einrichtung von Handelskammern geschaffen.25 Nach wie vor galt als Aufgabe der 
Handelskammern in erster Linie die Beratung der Behörden. Es wurde aber zugestanden, 
dass die Kammern auch aus eigener Initiative ihre Ansichten zur Wirtschaftspolitik vor-
bringen durften. „Die Handelskammern haben die Bestimmung, auf Verlangen der vorge-
setzten Provinzial- und Centralbehörden Berichte und Gutachten über Handels- und Ge-
werbeangelegenheiten zu erstatten, auch nach eigenem Ermessen ihre Wahrnehmungen 
über den Gang des Handels und der Gewerbe, so wie über die für den Verkehr bestehen-
den Anstalten und Einrichtungen zur Kenntniß der Behörden zu bringen und diesen ihre 
Ansicht darüber mitzutheilen, durch welche Mittel Handel und Gewerbe zu fördern sind, 
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Kaufmännischen Korporationen das geeignete Modell der wirtschaftlichen Organisation. 
Handelskammern wurden nur im Rheinland als Zugeständnis an die Wünsche der dor-
tigen Unternehmer bestätigt oder neu genehmigt. 1820 wurde die Kaufmännische Kor-
poration zu Berlin gegründet, und in den folgenden Jahren entstanden in den mittleren 
und östlichen Provinzen zahlreiche weitere Korporationen.38 Bei der Korporation stand 
die Vertretung der Interessen der örtlichen Kaufmannschaft stärker im Vordergrund. Dazu 
gehörte auch der Unterhalt von Institutionen, die allen Handels- und Gewerbetreibenden 
dienten, wie Börsen, oder in den Hafenstädten auch Stapelplätze, Lagerräume und Verla-
deeinrichtungen. Außerdem sollten die Korporationen die Behörden durch Berichte und 
Gutachten beraten. Das Aufgabenfeld war daher den Handelskammern ähnlich, wenn 
auch mit etwas anderer Schwerpunktsetzung. Die Selbstverwaltung war ausgeprägter als 
bei den Handelskammern, die Leitung wurde von den Kaufleuten und Gewerbetreibenden 
gewählt und der Zugang war auf die vermögende Schicht beschränkt.39 

Nachdem 1848 in Preußen ein neues Handelskammerrecht eingeführt worden war, 
legte die Regierung den Korporationen die Umwandlung in Handelskammern nahe. Die 
Mitglieder der Korporationen schätzten jedoch ihre größere Unabhängigkeit gegenüber 
dem Staat, auch wenn die Aufgaben von Korporationen und Handelskammern sich weit-
gehend anglichen. Bei der Gründung des Deutschen Handelstages herrschten daher in 
den mittleren und östlichen Provinzen Preußens immer noch die Kaufmännischen Kor-
porationen vor.40 

Außerhalb Preußens gab es 1861 Korporationen, die den preußischen Kaufmänni-
schen Korporationen ähnelten, in Hamburg, im holsteinischen Altona, das damals unter 
dänischer Herrschaft stand, in Rostock und in Wismar. Die früher bestehenden Korporati-
onen in Bremen und Lübeck waren bereits in Handelskammern umgewandelt.

Freie Vereine 

Da man noch nicht an eine einheitliche Ordnung der regionalen Wirtschaftsinteres-
sen  dachte, wurden zum Deutschen Handelstag auch verschiedene Organisationen ein-
geladen, die keiner der Gruppen der Handelskammern, Handels- und Gewerbekammern 
oder kaufmännischen Korporationen zuzuordnen waren. Zu dieser Gruppe gehörten vor 
allem regionale Interessenverbände, die man als „freie Vereine“ bezeichnete, da sie nicht 
den privilegierten Status der Kammern oder der Kaufmännischen Korporationen hatten. 
Sie wurden vor allem dann eingeladen, wenn sie als repräsentative kaufmännische Or-
ganisationen galten und wenn an ihrem Standort keine der privilegierten Vertretungen 
bestand. So waren, neben anderen Verbänden, der Verein der Eisengießereien und Ma-
schinenfabriken des Oberbergamtsbezirks Dortmund und zahlreiche Handelsvereine oder 
Handels- und Gewerbevereine vertreten.41 

mern beschlossen. Ein Jahr später wurden in Bamberg, Kaiserslautern, München und Re-
gensburg Handelskammern gegründet. Die Handelskammern sollten Handel und Gewerbe 
einschließlich des Handwerks und anderer Kleingewerbe vertreten. Um diese breite Vertre-
tung deutlich zu machen, wurden die Kammern 1850 reorganisiert. Die neuen Kammern 
bestanden aus drei Abteilungen, dem Fabrikrat, dem Gewerberat und dem Handelsrat. Die 
kontinuierliche Tätigkeit verschob sich zu den Räten. Die Vorsitzenden der drei Abteilungen 
sollten periodisch als „Kreis-, Gewerbe- und Handelskammer“ zusammentreten, um Fragen 
von gemeinsamem Interesse zu beraten. Die Aufgaben der Räte und Kammern waren die 
Vertretung der örtlichen Wirtschaftsinteressen und die Beratung der Behörden.34

In Österreich wurde im Dezember 1848 ein Handelskammergesetz beschlossen. Danach 
sollten in allen Orten der Monarchie, in denen die Wirtschaft bedeutend genug war, Han-
delskammern errichtet werden. Die Kammern sollten die Kaufleute und Gewerbetreibenden 
ihres Bezirkes vertreten, waren aber der Aufsicht des Ministeriums für Handel, Gewerbe 
und öffentliche Bauten unterstellt. Das Gesetz wurde jedoch nicht umgesetzt; die einzige 
Gründung war die 1848 errichtete Handelskammer Wien. Bereits 1850 wurde ein neues 
Kammergesetz beschlossen, nach dem nunmehr in allen Orten Handels- und Gewerbe-
kammern zu errichten waren, in denen neben Kaufleuten und Fabrikanten auch Handwer-
ker und andere Kleingewerbetreibende vertreten waren. Dieses Gesetz wurde konsequent 
durchgeführt. In den folgenden Jahren wurden nicht nur in den zum Deutschen Bund 
gehörenden Landesteilen, sondern auch in den polnischen und italienischen Provinzen und 
in Ungarn Handels- und Gewerbekammern gegründet. Die Handelskammer Wien wurde 
1851 in eine Handels- und Gewerbekammer für Niederösterreich umgewandelt.35

In Württemberg gründeten Kaufleute und Fabrikanten 1843 den Württembergischen 
Handelsverein, zu dem vier regionale Privathandelskammern gehörten. Die Privathandels-
kammern sollten mit Berichten und Gutachten die Interessen der Unternehmer gegenüber 
den Behörden vertreten und außerdem als Schiedsgerichte Streitfälle unter den Mitglie-
dern schlichten. Die private Initiative wurde von der Landesregierung und den nachgeord-
neten Behörden aber misstrauisch beobachtet, so dass die Privathandelskammern kaum 
wirksam wurden. 1854 wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 
Handels- und Gewerbekammern geschaffen. Im nächsten Jahr wurden vier Handels- und 
Gewerbekammern in Heilbronn, Reutlingen, Stuttgart und Ulm gegründet. Die Kammern 
sollten die Gewerbetreibenden aus allen Regionen des Königreichs vertreten.36 

Eine besondere Regelung gab es in der Hansestadt Bremen. Dort wurde 1849 eine 
eigene Gewerbekammer eingerichtet.37

Kaufmännische Korporationen

Die Korporationen der Kaufmannschaft wurden in Preußen als Alternative zu den 
Handelskammern gegründet. Die erste Kaufmännische Korporation wurde während der 
Reformära 1810 in Königsberg errichtet. Nach 1815 sah die preußische Regierung in den 
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Institutionen aus fast allen Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes teil.46 Der Präsident 
des Badischen Handelsministeriums hieß die Anwesenden im Namen des Großherzogs 
Friedrich willkommen. In seiner Ansprache betonte er die wirtschaftliche, aber auch politi-
sche Bedeutung des Handelstages: „Die materielle Wohlbefindlichkeit eines Volkes ist eine 
der Grundbedingungen seiner sittlichen, geistigen und politische Entwicklung.“47  

Zum Vorsitzenden der Versammlung wurde David Hansemann gewählt. Hansemann 
war ein prominenter liberaler Unternehmer, Gründer der Aachener und Münchener Feu-
erversicherungsgesellschaft, 1848 für kurze Zeit in der preußischen Reformregierung als 
Finanz- und Handelsminister tätig, vorübergehend Chef der Preußischen Bank und seit 
1851 Geschäftsinhaber der von ihm gegründeten Disconto-Gesellschaft. Hansemann 
vertrat als angesehener Unternehmer und bewährter Liberaler die Gründungsstimmung 
des Deutschen Handelstages.48  

Der Handelstag erklärte sich in einer vorläufigen Satzung zum „Organ des gesamm-
ten deutschen Handels- und Fabrikantenstandes, um in regelmäßig wiederkehrenden 
Versammlungen von Abgeordneten desselben über allgemein wichtige Fragen des Ver-
kehrs dessen Gesammtansicht auszusprechen“.49 Er sollte regelmäßig zu wirtschaftspo-
litischen Fragen von allgemeinem Interesse Stellung nehmen. Zur Mitgliedschaft wa-
ren alle deutschen Handelskammern, Handels- und Gewerbekammern, Kaufmännischen 
Korporationen und ähnliche Organisationen berechtigt. Auch  kaufmännische Vereine 
konnten Mitglied werden, sofern sie dem Ziel des Handelstags entsprachen. Die Beiträge 
waren nach der Wirtschaftskraft der Mitgliedsorganisationen gestaffelt. Den niedrigsten 
Beitragssatz konnten auch kleine Organisationen aufbringen. Der „Handelstag“, wie die 
Vollversammlung offiziell genannt wurde, sollte mindestens alle zwei Jahre an wechseln-
den Orten stattfinden. Die Mitgliedsorganisationen konnten mehrere Delegierte entsen-
den; bei Abstimmungen hatte jede Organisation aber nur eine Stimme. Wenn es in einer 
Stadt mehrere Vertretungen der Unternehmer gab, mussten die Delegierten sich über die 
Stimmabgabe einigen.  

Als ständige Einrichtung wurde ein Ausschuss gebildet, dessen Mitglieder von der Voll-
versammlung zu wählen waren. Die Versammlung sollte 15 Mitglieder in den Ausschuss 
wählen; bis zu vier weitere Mitglieder konnten kooptiert werden, um das weite regionale 
Spektrum und die Vielfalt der Interessengruppen des Handelstages zu berücksichtigen. 
Der Ausschuss hatte seinen Sitz in Berlin. Die Einrichtung eines „Centralbureaus“ blieb 
dem Ausschuss überlassen. Die Gründung des Handelstages wurde den Regierungen von 
31 deutschen Staaten mitgeteilt, verbunden mit der Bitte um Schutz und Förderung.50 

Überregionale Kooperation: Die Handelstage

Die frühen Handelskammern und Handels- und Gewerbekammern waren eng in die 
staatliche Verwaltung integriert und konzentrierten sich auf Fragen von lokaler oder re-
gionaler Bedeutung. Es war daher ein Zeichen der beginnenden Selbständigkeit gegen-
über der Staatsverwaltung, dass die Kammern eines Landes gemeinsame Konferenzen 
organisierten, um Erfahrungen auszutauschen, Fragen von überregionalem Interesse zu 
diskutieren und gemeinsame Interessen zu formulieren. Die erste Konferenz dieser Art 
fand in Baden statt. Im Juni 1846 traten auf Vorschlag der Handelskammer Konstanz Ver-
treter von zwölf badischen Handelskammern und ähnlichen Institutionen in Freiburg zu 
einem „Badischen Handelstag“ zusammen, „um über allgemeine, den Handel berührende 
Gegenstände gemeinschaftliche Berathungen zu pflegen“, wie es im Protokoll hieß. Es 
wurde beschlossen, dass die Versammlung künftig jährlich stattfinden sollte.42 Der zweite 
Badische Handelstag wurde 1847 in Baden-Baden abgehalten.  Ein dritter Handelstag, 
der für 1848 vorgesehen war, fiel als Folge der Revolution aus.43 Mit zwölfjähriger Verspä-
tung fand der dritte Badische Handelstag dann im Mai 1860 in Heidelberg statt. Vertreten 
waren wieder zwölf Handelskammern und ähnliche Institutionen. Dies war die Versamm-
lung, auf der am 15. Mai Theodor Frey, der Vorsitzende der Handelsinnung Eberbach, die 
Einberufung eines Deutschen Handelstages vorschlug.44 

Nach den badischen Handelskammern entschieden sich auch die preußischen Kam-
mern und Korporationen für eine landesweite Zusammenarbeit. 1858 beschlossen meh-
rere Handelskammern und Kaufmännische Korporationen auf einer Tagung in Berlin die 
Gründung eines preußischen Handelstages. 1860 trat der Preußische Handelstag mit Ver-
tretern von 43 Kammern und Korporationen zusammen, um über wirtschaftspolitische 
Fragen von gemeinsamem Interesse zu beraten. Im Unterschied zum Badischen Han-
delstag wurde eine ständige Kommission unter Leitung des Bankiers David Hansemann 
eingesetzt, die bis zum nächsten Zusammentreffen die Geschäfte führen sollte.45

3. Die Gründungsversammlung

Am 13. Mai 1861 trat der „Allgemeine Deutsche Handelstag“ in Heidelberg zusam-
men. Morgens um 9 Uhr zogen die Vertreter von Deutschlands Handel und Gewerbe in 
die alte Aula der Heidelberger Universität ein. Die Aula war mit Porträtbüsten des Groß-
herzogs Friedrich von Baden und der Großherzogin verziert. Die Delegierten trugen eine 
schwarz-rot-goldene Fahne voran, und sie hatten sich mit Schleifen in denselben Farben 
geschmückt als Symbol der deutschen Einheit. Nachdem im Vorfeld eine nach damaligem 
Verständnis „gesamtdeutsche“ Versammlung unter Einbeziehung der österreichischen 
Kammern beschlossen worden war, nahmen Delegierte von 91 Handelskammern, Handels- 
und Gewerbekammern, Kaufmännischen Korporationen, freien Vereinen und ähnlichen 
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Die Gründungsversammlung des Handelstages wählte David Hansemann zum Vorsit-
zenden des Ausschusses. Der Vorsitz im Ausschuss des Handelstages wechselte häufig. 
Hansemann lehnte am Ende der Vollversammlung 1862 eine weitere Tätigkeit im Aus-
schuss ab. Er hatte zwar im Juli 1860 im Auftrag der preußischen Handelskammern emp-
fohlen, den geplanten Handelstag auf den Zollverein zu beschränken, trat aber politisch 
für eine gesamtdeutsche Einigung unter Einbeziehung Österreichs ein und missbilligte 
die gegen die Regierung in Wien gerichtete Entschließung für den Freihandel. Als Nach-
folger wählte der Ausschuss 1862 Hermann von Beckerath, den Inhaber eines Bankhau-
ses in Krefeld. Schon 1863 trat von Beckerath aber aus gesundheitlichen Gründen zurück. 
Der Ausschuss wurde vorübergehend vom stellvertretenden Vorsitzenden Benjamin Lie-
bermann geleitet, bis im November 1864 Hermann Henrich Meier, Gründer der Bremer 
Bank, zum Vorsitzenden gewählt wurde. Meier trat ebenfalls nach nur einem Jahr zurück, 
sein Nachfolger wurde 1865 Gustav Dietrich, Inhaber einer Berliner Speditionsfirma und 
Mitglied der Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin. Gustav Dietrich blieb drei Jahre im 
Amt, länger als jeder seiner Vorgänger; er trat 1868 zurück. Als neuer Vorsitzender wurde 
der bisherige stellvertretende Vorsitzende Benjamin Liebermann, ein Berliner Textilunter-
nehmer, gewählt. Schon zwei Jahre später trat Liebermann aus beruflichen Gründen zu-
rück. Sein Nachfolger wurde 1870 Adelbert Delbrück, Begründer und Inhaber des Berliner 
Bankhauses Delbrück Leo & Co.58 

Das „Centralbureau“, das der Ausschuss einrichtete, bestand anfangs nur aus einer 
Person, dem Generalsekretär Gustav Arndt aus Berlin, der 1861 eingestellt wurde. Arndt 
war Direktor einer Aktiengesellschaft und behielt diese Tätigkeit auch bei, als er General-
sekretär des Deutschen Handelstages wurde. Die Geschäfte des Handelstages führte er 
von seiner Wohnung in der Luisenstraße 38 aus. Bereits im Herbst 1862 legte Arndt sein 
Amt als Generalsekretär nieder. Danach wurden die Geschäfte des Handelstages vorü-
bergehend von dem Vorsitzenden des Ausschusses Hermann von Beckerath und seinem 
Stellvertreter Benjmin Liebermann geführt, vermutlich mit Unterstützung des Personals, 
über das jeder der beiden Herren im eigenen Unternehmen verfügte. Das Zentralbüro 
wurde in die Wohnung des stellvertretenden Vorsitzenden Liebermann an der repräsenta-
tiven Adresse Unter den Linden 6 verlegt. 1865 war ein neuer Generalsekretär gefunden, 
der bisher beim „Berliner Kommunalblatt“ beschäftigte Redakteur Dr. Hermann Maron. 
Er widmete sich ausschließlich dem Handelstag; sein Jahresgehalt betrug 1200 Taler. Zu 
seiner Unterstützung wurde ein „expedierender Sekretär“ für die Büroarbeiten eingestellt. 
Das Zentralbüro bezog zwei Zimmer im Gebäude der neuen Börse, die von der Kaufmän-
nischen Korporation von Berlin gemietet wurden.59    

Zur Information der Mitgliedsorganisationen und der Presse versandte der Ausschuss 
ein Mitteilungsblatt, zunächst wöchentlich, dann in unregelmäßigen Abständen. Ab 1866 
erschien es als „Korrespondenzblatt des Deutschen Handelstages“.60

II. Von der Versammlung zum Verband

1. Der Deutsche Handelstag

Der Deutsche Handelstag beanspruchte bei seiner Gründung, das gesamte deutsche 
Gewerbe zu vertreten. Dieser Anspruch wurde in der Satzung von 1868 bekräftigt. Das 
Ziel des Verbandes sollte es sein, „die gemeinsamen Interessen des deutschen Handels- 
und Industriestandes zur Geltung zu bringen“.51 Der Verband behielt aber die zweistufige 
Organisationsstruktur bei, die schon für die Gründungsversammlung galt. Mitglieder wa-
ren nicht die Kaufleute, Fabrikanten und anderen Gewerbetreibenden, sondern die Kam-
mern, Korporationen und anderen regionalen Vertretungen. 

Die Vollversammlung war das wichtigste Organ des Handelstages. In der Vollver-
sammlung 1868 schlugen einige Delegierte vor, das Stimmrecht der Mitgliedsorgani-
sationen nach der Höhe der Beiträge zu differenzieren. Die Mehrheit der Versammlung 
lehnte das ab, mit der Begründung, dass ein Klassenstimmrecht, wie es bei den Wahlen 
zum Preußischen Landtag herrschte, den liberalen Grundsätzen des Handelstages wider-
sprach.52 Die Versammlung wählte den Ausschuss als ständige Vertretung des Handelsta-
ges, diskutierte über die aktuelle wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Situation und 
fasste Resolutionen zu den wirtschaftspolitischen Zeitfragen. 

Die zweite Vollversammlung fand schon nach einem Jahr 1862 in München statt. Sie 
war zeitig einberufen worden, weil die Mitgliedsorganisationen zu dem Handelsvertrag 
zwischen dem Deutschen Zollverein und Frankreich Stellung nehmen wollten, der 1862 ab-
geschlossen worden war. Auf deutscher Seite hatte die preußische Regierung als Vormacht 
des Zollvereins verhandelt, aber der Vertrag bedurfte noch der Ratifizierung durch alle 
Mitgliedstaaten des Zollvereins. Diese Ratifizierung wollten die freihändlerischen Kammern 
und Korporationen mit einer Entschließung des Deutschen Handelstages unterstützen, die 
protektionistischen Kammern dagegen mit einem ablehnenden Votum verhindern.53 

Danach war der Handelstag durch einen häufigen Wechsel der Präsidenten zeitwei-
lig kaum handlungsfähig, und die nächste Vollversammlung fand erst drei Jahre später 
1865 in Frankfurt statt.54 Bald darauf spaltete der Bürgerkrieg von 1866 den Deutschen 
Handelstag, und die Mitgliederversammlung wurde erst wieder drei Jahre später 1868 in 
Berlin veranstaltet.55 Danach unterbrach wieder die Politik, diesmal der Deutsch-Fran-
zösische Krieg von 1870-71, den Rhythmus der Tagungen. Es dauerte vier Jahre, bis die 
Delegierten der Mitgliedsorganisationen sich 1872 in Leipzig trafen.56

Der Ausschuss, der den Handelstag während der langen Pausen zwischen den Voll-
versammlungen vertrat, wurde mit der Satzungsänderung 1868 erweitert. Das Gremium 
sollte aus 15 von der Vollversammlung gewählten Mitgliedern bestehen und hatte die 
Befugnis, sich durch Kooptation auf 21 Mitglieder zu verstärken. Auch die Leitung wurde 
erweitert. Der Ausschuss wählte ein Präsidium, das aus dem Vorsitzenden und einem oder 
zwei Stellvertretern bestand.57
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Die Handelskammern 

Der Deutsche Handelstag behielt in der Dekade von 1861 bis 1871 seine heterogene 
Mitgliederstruktur. Der Norddeutsche Bund unternahm keinen Versuch, die Vertretungen 
der Unternehmer einheitlich zu regeln. Das Organisationsmodell der Handelskammer, die 
nur die wichtigeren, im Handelsregister eingetragenen Gewerbetreibenden vertrat, die 
eng mit dem Staat verbunden war und die von den zugehörigen Betrieben Pflichtbeiträge 
fordern durfte, wurde in Preußen weiter entwickelt und wurde von einigen kleineren 
Staaten übernommen. Die Handels- und Gewerbekammern und die Kaufmännischen Kor-
porationen blieben aber erhalten. Die wenigen traditionellen Kaufmannsinnungen und 
Kaufmannszünfte, die bei der Gründung des Deutschen Handelstages noch vertreten wa-
ren, lösten sich in den sechziger Jahren auf.65

In Preußen wurde 1870 ein neues Handelskammergesetz erlassen. Als Aufgabe der 
Kammern wurden die Interessenvertretung und die Beratung der Behörden gleichberech-
tigt genannt. „Die Handelskammern haben die Bestimmung, Gesammtinteressen der Han-
dels- und Gewerbetreibenden ihres Bezirks wahrzunehmen, insbesondere die Behörden in 
der Förderung des Handels und der Gewerbe durch thatsächliche Mittheilungen, Anträge 
und Gutachten zu unterstützen“.66 Die Interessenvertretung und die Unterstützung der 
Behörden waren nicht als unterschiedliche Tätigkeiten gedacht; es war nicht so, dass eine 
Kammer sich vormittags der Interessenvertretung und am Nachmittag einer objektiven 
Beratung der Behörden widmen sollte. In dem neuen Gesetz wurde lediglich anerkannt, 
dass in die Unterstützung der Behörden notwendig der Interessenstandpunkt der Kam-
mer und der von ihr vertretenen Unternehmen einging. Das war auch vorher so gewesen, 
ohne dass man es besonders erwähnt hätte. Wahlberechtigt waren neben selbständigen 
Unternehmern auch die Vorstände oder Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften. Die 
Kammern wurden durch den gewählten Präsidenten und einen Stellvertreter geleitet. Sie 
konnten die nötigen Geschäftsräume beschaffen, Personal einstellen und Börsen oder 
andere öffentliche Anstalten für den Handel betreiben. Das Gesetz von 1870 verlieh den 
Handelskammern noch nicht die Rechtspersönlichkeit. Die Selbstverwaltung, die in den 
einzelnen Kammersatzungen ab 1830 und dem Handelskammergesetz von 1848 bereits 
in Ansätzen zugestanden worden war, wurde durch das neue Gesetz aber weitgehend 
verwirklicht.

Seitdem gilt die Selbstverwaltung als wesentliches Merkmal der Handelskammern 
und späteren Industrie- und Handelskammern oder sogar als allgemeine Beschreibung 
ihrer Tätigkeit. Das Recht der Selbstverwaltung verbindet die öffentlichen Aufgaben der 
Industrie und Handelskammern mit ihrer Eigenverantwortung. Der Begriff der „Selbst-
verwaltung“ impliziert nicht, dass die Kammern Verwaltungsaufgaben im üblichen Sinne 
wahrnehmen. Einzelne Kammern haben Börsen, Berufsschulen oder zeitweise auch Han-
delshochschulen verwaltet; aber das war die Ausnahme.67   

In der Regel war es den Handelskammern gestattet, die zugehörigen Gewerbetreiben-

2. Der Wandel der Mitgliederstruktur

Die regionalen Organisationen und der Handelstag 

Nach der Gründungsversammlung wurden 188 Organisationen eingeladen, dem 
Deutschen Handelstag beizutreten. Darunter waren, wie schon bei der Einladung zur 
Gründung, Handelskammern, Handels- und Gewerbekammern, kaufmännische Korpora-
tionen und ähnliche offizielle Vertretungen der Unternehmer, aber auch einige freie Ver-
eine. Außerdem beantragten manche Organisationen aus eigener Initiative den Beitritt 
zum Deutschen Handelstag. Die Anträge wurden vom Ausschuss geprüft. Bis Ende 1861 
waren 112 Mitglieder gewonnen.61 

Die Mitgliederzahl des Deutschen Handelstages wies große Fluktuationen auf. Die 
Mitgliedsorganisationen betrachteten den Handelstag als ein Forum für wirtschaftspoli-
tische Stellungnahmen gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit, aber nicht als einen 
Dachverband, dem man unbedingt angehören sollte. Einzelne Kammern, Korporationen 
oder wirtschaftliche Vereine traten dem Handelstag bei, um ihrer Meinung Geltung zu 
verschaffen, verließen den Verband aber auch, wenn sie sich nicht angemessen vertre-
ten fühlten. Nach der Gründung des Deutschen Handelstags stieg die Mitgliederzahl zu-
nächst an. Zu der zweiten Vollversammlung im Oktober 1862 meldeten sich besonders 
viele Organisationen an, darunter zahlreiche kleine Handels- und Gewerbekammern aus 
Süddeutschland und aus Österreich, um im Handelstag eine Mehrheit für eine protekti-
onistische Zollpolitik zu erreichen. So hatte der Handelstag zeitweilig einen Höchststand 
von 220 Mitgliedern. Nachdem die Versammlung sich zum Freihandel bekannte, verließen 
viele Mitgliedsorganisationen, besonders aus Österreich, enttäuscht den Verband. 1865 
hatte der Handelstag nur noch 179 Mitglieder.62 

Nachdem Österreich 1866 aus dem Deutschen Bund verdrängt wurde, verließen alle 
österreichischen Handels- und Gewerbekammern den Deutschen Handelstag. Auf der 
Vollversammlung 1868 sprachen sich einige Delegierte dafür aus, die österreichischen 
Kammern zur weiteren Mitarbeit im Handelstag einzuladen. Die Mehrheit der Delegier-
ten beschloss aber, die Mitgliedschaft den neuen Verhältnissen anzupassen und auf den 
zweiten Zollverein sowie die Stadtstaaten Bremen und Hamburg zu beschränken.63

Nicht nur der politische Konflikt, sondern auch wirtschaftspolitischer Streit erschüt-
terte den Handelstag. Nach einem Dissens um die Zollpolitik verließen im Frühjahr 1868 
die konsequent freihändlerischen Kaufmännischen Korporationen aus Danzig, Königs-
berg, Thorn und anderen ostdeutschen Handelsstädten unter Protest den Verband. Kurz 
vor der Vollversammlung vom Oktober 1868 ließen sie sich allerdings wieder zum Eintritt 
bewegen. Einige Organisationen traten aus, weil sie der Meinung waren, dass der Han-
delstag nach der Gründung des Norddeutschen Bundes und des zweiten Zollvereins nicht 
mehr so wichtig war, und einigen kleineren Kammern und Vereinen waren auch die Bei-
träge zu hoch. Im Oktober 1868 hatte der Deutsche Handelstag 157 Mitglieder.64
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In Württemberg wurden, nachdem die Kammerbezirke Heilbronn, Reutlingen, Stutt-
gart und Ulm als zu weitläufig galten, 1866 vier neue Handels- und Gewerbekammern in 
Calw, Heidenheim, Ravensburg und Rottweil geschaffen.72

Im Stadtstaat Lübeck wurde 1867 ähnlich wie vorher schon in Bremen eine besondere 
Gewerbekammer gegründet.73 

Umstritten: Die „Freien Vereine“ 

Ein Thema, das den Deutschen Handelstag immer wieder beschäftigte, war die Mit-
gliedschaft privater Interessenverbände, die nach dem Sprachgebrauch der Zeit als 
„Freie Vereine“ bezeichnet wurden. Auf der Vollversammlung 1868 sprachen sich eini-
ge Delegierte dafür aus, die Mitgliedschaft auf staatlich anerkannte Organisationen wie 
Handelskammern, Handels- und Gewerbekammern und Kaufmännische Korporationen 
zu beschränken. Die Vertreter von zwei Handelsvereinen aus dem Großherzogtum Hessen 
protestierten. Die Handelskammern seien schließlich nur Organe der Regierung, meinte 
Ludwig August Kugler aus Offenbach, und wenn die Delegierten die privaten Handels-
vereine ausschlössen, würden sie „die Ansichten der Regierung zu hören bekommen und 
nicht die des Handelsstandes“.74 Die Satzung von 1868 erlaubte weiterhin die Mitglied-
schaft von freien Vereinen. Es wurde aber bekräftigt, dass dies eine Ausnahme bleiben 
sollte und nur unter der Voraussetzung akzeptiert würde, dass es an dem Ort keine staat-
lich anerkannte Kammer oder Kaufmännische Korporation gab, und dass der Verein den 
Zielen des Handelstages entsprach.75 

III. Die nationale Einigung 

In dem Anspruch des Deutschen Handelstages, die gemeinsamen Interessen von 
Deutschlands Handel und Industrie zu vertreten, waren nach damaliger Auffassung Politik 
und Wirtschaft eng verbunden. Im Vordergrund stand zwar die nationale Einigung. Aber 
der Handelstag verfolgte auch wirtschaftliche Ziele wie die Herstellung eines einheitli-
chen Wirtschaftsraumes, die Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten, eine gemein-
same Währung für die deutschen Staaten, ein allgemeines deutsches Wirtschaftsrecht, 
eine an den Interessen der Unternehmen orientierte Eisenbahnpolitik und eine liberale 
Außenhandelspolitik.76

Der Handelstag forderte eine umfassende nationale Einigung, die auch Österreich 
einbeziehen sollte. Mit seinen wirtschaftspolitischen Forderungen stand er allerdings 
eher der preußischen Politik nahe. Der von Preußen dominierte Zollverein entwickelte 
sich zum Kern einer wirtschaftlichen Einigung, an der Österreich aufgrund seiner pro-
tektionistischen Außenwirtschaftspolitik nicht teilnehmen wollte. Die liberale Außenhan-

den ihres Bezirks zu Pflichtbeiträgen heranzuziehen. Eine Ausnahme gab es zeitweilig in 
Baden. Nach der Einführung der Gewerbefreiheit wurde 1863 die Pflichtmitgliedschaft 
bei den Handelskammern mit der Begründung abgeschafft, dass sie nicht den neuen 
liberalen  Grundsätzen entsprach. Die Handelskammern wurden auf der Basis freiwilliger 
Genossenschaften der Kaufleute und Fabrikanten reorganisiert. Die Mitgliedschaft ging 
daraufhin stark zurück, vor allem bei den kleinen Handelskammern. Die Ära der privaten 
Kammern mit freiwilliger Mitgliedschaft dauerte nicht lange, 1878 wurde die Pflichtmit-
gliedschaft wieder eingeführt.68

Einige Kleinstaaten orientierten sich bei der Reform bestehender oder Errichtung 
neuer Interessenvertretung am preußischen Kammermodell. In Braunschweig wurde 
1864 der Kaufmannsverein in eine Handelskammer umgewandelt. Nachdem Bremen und 
Lübeck bereits vor 1861 Handelskammern hatten, wurde in Hamburg 1867 die traditi-
onsreiche Commerzdeputation durch eine Handelskammer abgelöst. In Wiesbaden im 
Herzogtum Nassau wurde 1864 eine Handelskammer gegründet.69 

 

Die Handels- und Gewerbekammern

Nachdem die österreichischen Kammern den Deutschen Handelstag verlassen hat-
ten, ging die Bedeutung der Handels- und Gewerbekammern unter den Mitgliedsorga-
nisationen des Handelstages zurück. In einigen Territorien galt aber dieser Typ der wirt-
schaftlichen Interessenvertretung, der auch das Kleingewerbe einschloss, weiterhin als 
zweckmäßig. In Bayern kam es 1868 zu einer Reorganisation der Kammern. In jedem Kreis 
sollte eine Handels- und Gewerbekammer eingerichtet werden. Die Fabrik-, Gewerbe- 
und Handelsräte wurden aufgehoben. Die Handels- und Gewerbekammern sollten die 
Gesamtinteressen des Gewerbes vertreten und die Behörden beraten. Zu den Beratungs-
aufgaben gehörte es, Gutachten zu erstatten, bei statistischen Erhebungen mitzuwirken 
und der Regierung jährliche Berichte über die Wirtschaft ihres Bezirks vorzulegen. Die 
Kammern unterstanden der Aufsicht der Regierung, aber die Gremien wurden von den 
Gewerbetreibenden des Bezirks gewählt.70

In Sachsen wurde 1861 die Einrichtung von Handels- und Gewerbekammern be-
schlossen. 1862 wurden fünf Handels- und Gewerbekammern in Chemnitz, Dresden, 
Leipzig, Plauen und Zittau gegründet. Die Kammern bestanden aus zwei Abteilungen, 
einer Handelskammer für den Handel und die Fabriken und einer Gewerbekammer für die 
Kleingewerbetreibenden. Die Handels- und Gewerbekammern sollten die Behörden bera-
ten, aber auch die Interessen von Handel und Gewerbe vertreten. Sie wurden ermächtigt, 
Börsen, Handelsschulen und andere Einrichtungen zum Nutzen von Handel und Gewerbe 
zu unterhalten. Bereits 1868 wurde den Handels- und Gewerbekammern gestattet, sich 
in Handelskammern und Gewerbekammern aufzuteilen, wenn die Gewerbetreibenden des 
Bezirks dies wünschten. In Leipzig trennten sich daraufhin noch im gleichen Jahr die 
Handelskammer und die Gewerbekammer.71   
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darunter auch viele Mitglieder des Zollvereins, an der Seite Österreichs für den Erhalt 
des Deutschen Bundes. Der Sieg Preußens und seiner Verbündeten hatte zur Folge, dass 
der Deutsche Bund aufgelöst wurde und Österreich aus dem deutschen Einigungspro-
zess ausschied. Preußen erweiterte sein Staatsgebiet durch die Annexion des Königreichs 
Hannover, der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, des Kurfürstentums 
Hessen-Kassel, des Herzogtums Nassau und der Freien Stadt Frankfurt. Das durch die An-
nexionen erheblich vergrößerte Preußen und die norddeutschen Kleinstaaten gründeten 
1867 den Norddeutschen Bund. 

Der Norddeutsche Bund war im Unterschied zum untergegangenen Deutschen Bund 
ein Bundesstaat mit eigener Verfassung, einem Bundeskanzler, einem Bundesrat als Ver-
tretung der Staaten und dem Reichstag als Parlament. Er bildete ein einheitliches Wirt-
schaftsgebiet. Auch der Stadtstaat Lübeck und die beiden mecklenburgischen Großher-
zogtümer schlossen sich dem Zollgebiet an. Nur die Stadtstaaten Bremen und Hamburg 
blieben wegen der großen Bedeutung des internationalen Transithandels außerhalb des 
norddeutschen Zollgebietes. Mit den süddeutschen Staaten und Luxemburg schloss der 
Norddeutsche Bund einen neuen Zollverein, der bis 1871 bestand. Der zweite Zollverein 
hatte einen ständigen Bundesrat als Vertretung der Regierungen und ein Zollparlament, 
das sich aus den Abgeordneten des norddeutschen Reichstages und gewählten Delegier-
ten der süddeutschen Staaten zusammensetzte.79 

Der Erfolg der preußischen Politik führte im Deutschen Handelstag zu einem Mei-
nungsumschwung. Die Trennung von Österreich wurde klaglos akzeptiert. Der Vorsitzende 
des Ausschusses des Handelstages, Gustav Dietrich, gratulierte im November 1867 dem 
Präsidenten des neuen „Bundes-Kanzler-Amtes“, der obersten Regierungsbehörde des 
Norddeutschen Bundes, zu der nationalen Einigung. Nachdem der Norddeutsche Bund 
gegründet worden war und der zweite Zollverein mit seinen parlamentarischen Institu-
tionen auch die süddeutschen Staaten in den Einigungsprozess einbezog, habe „ein sehr 
wesentlicher Theil der bisherigen fundamentalen Bestrebungen des Handelstages seine 
Erledigung gefunden“. Nunmehr seien die Bedingungen hergestellt, die der Handelstag 
„stets als unerlässlich für die wirthschaftliche Entwickelung Deutschlands erklärt hat“.80 

Auf der Mitgliederversammlung 1868 verteidigte ein Delegierter aus Rostock den 
Ausschluss Österreichs aus dem Prozess der nationalen Einigung mit einem enthusiasti-
schen Lob der preußischen Politik. „Was ist Österreich jemals für Deutschland gewesen, 
wann hat es deutsche Interessen, deutsche nationale Entwickelung jemals wahrhaft auf 
seine Fahne geschrieben? Wer die Geschichte kennt, muß aussprechen: niemals! Dank der 
Tatkraft, dank der Einsicht des großen Staatsmannes, der Gott sei Dank auch heute noch 
an der Spitze der auswärtigen Angelegenheiten in Preußen und im ganzen Norddeut-
schen Bunde steht, dank diesem Manne ist jetzt der Boden gewonnen für eine wahrhafte 
und gedeihliche nationale Entwickelung. Wer möchte sein Auge verschließen vor den 
Veränderungen, welche in den zwei Jahren mit uns vorgegangen sind! Jetzt, können wir 
sagen, sind wir eine Nation geworden, haben wir Macht und Ansehen im Ausland, und 

delspolitik des Zollvereins kam dem Deutschen Handelstag entgegen, der überwiegend 
freihändlerisch eingestellt war. Auch für die Forderungen des Handelstages nach einer 
wirtschaftlichen Einigung im Verkehrswesen, im Wirtschaftsrecht, in der Währungspolitik 
und bei Maßen und Gewichten bot der Zollverein günstigere Aussichten als der schwer-
fällige und zu wirtschaftspolitischen Entscheidungen unfähige Deutsche Bund. 

Zu einem offenen Konflikt zwischen dem gesamtdeutschen Ideal und der wirtschafts-
politischen Realität kam es bereits ein Jahr nach der Gründung auf der zweiten Vollver-
sammlung des Deutschen Handelsvereins, die im Oktober 1862 in München stattfand. 
Das beherrschende Thema der Versammlung war der Handelsvertrag, den Preußen als 
Verhandlungsführer des Zollvereins 1862 mit Frankreich geschlossen hatte. Der Han-
delsvertrag sah erhebliche Zollsenkungen vor und führte daher zu einem heftigen Streit 
zwischen Freihändlern und Protektionisten. Der handelspolitische Konflikt hatte aber 
auch eine politische Dimension. Die preußische Regierung verfolgte mit ihrer Zollpolitik 
primär wirtschaftliche Ziele, hatte jedoch die politischen Konsequenzen erkannt und war 
bestrebt, den Zollverein als Instrument zu nutzen, um Preußens Stellung im Deutschen 
Bund gegenüber Österreich zu stärken. Für Österreich, das weiter an seiner Schutzzoll-
politik festhielt, würde der Beitritt zum Zollverein durch den liberalen Handelsvertrag 
noch schwieriger. Die österreichischen Handels- und Gewerbekammern, aber auch die 
Mehrzahl der süddeutschen Mitgliedsorganisationen und einige norddeutsche Kammern 
forderten daher den Handelstag nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch 
aus politischen Motiven zu einem Votum gegen den Handelsvertrag mit Frankreich auf. 
Wie groß die Bedeutung war, die man der Stellungnahme des Deutschen Handelstages 
zum Handelsvertrag mit Frankreich beimaß, wird daran deutlich, dass über vierzig Han-
dels- und Gewerbekammern aus Österreich vor der Vollversammlung dem Handelstag mit 
der Absicht beigetreten waren, die Abstimmung zu beeinflussen. Nach heftigen Debatten 
unterstützte die Mehrheit der Delegierten den Handelsvertrag und drängte die Mitglied-
staaten des Zollvereins zu einer raschen Ratifizierung.77

Die schwierige Balance zwischen Österreich und Preußen trug dazu bei, dass der Han-
delstag sich seitdem in politischen Fragen zurückhielt. So wurde auf der dritten Vollver-
sammlung im September 1865 weder der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 erwähnt, 
noch der Streit um die Herzogtümer Holstein, Lauenburg und Schleswig, die Österreich 
und Preußen nach dem Sieg über Dänemark annektiert hatten und gemeinsam verwalte-
ten. Als Anfang Juni 1866 der Konflikt zwischen Preußen und Österreich eskalierte, for-
derte der Handelsverein Ulm den Ausschuss des Handelstages auf, alle deutschen Regie-
rungen, vor allem Preußen, zur Wahrung des Friedens zu ermahnen. Der Ausschuss lehnte 
das ab. Wichtiger als ein allgemeiner Appell seien die Mittel zum Frieden. Deshalb forderte 
der Ausschuss die Mitgliedsorganisationen des Handelstages auf, von ihren Regierungen 
die Aufhebung der Bundesverfassung und die Einberufung eines Deutschen Parlaments 
zu verlangen. Der Friedensappell hatte keine Wirkung; bald darauf begann der Krieg.78  

Im Deutschen Bürgerkrieg von 1866 kämpfte die Mehrheit der deutschen Staaten, 

24 Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 1861-2011 25Der Spitzenverband der Industrie- und Handelskammern im Wandel der Zeit



Hansestädte Hamburg und Lübeck hatten eine eigene Währung, die Mark, die in 16 Schil-
ling zu je 12 Pfennig eingeteilt war. Einige Territorien prägten Goldmünzen als Handels-
münzen mit einem flexiblen Kurs gegenüber der Silberwährung. Der Stadtstaat Bremen 
war das einzige Territorium mit einer reinen Goldwährung, dem Taler Gold. Berücksichtigt 
man noch einige Varianten, so gab es im Deutschen Bund insgesamt 13 Währungen.87

Als Folge des wachsenden Liquiditätsbedarfs der Wirtschaft entstand in allen Ter-
ritorien auf der Metallbasis in Silber oder Gold ein wachsender Überbau an Papiergeld, 
das sowohl von den Regierungen, als auch von Notenbanken angeboten wurde, und ein 
Giralgeld, das auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr der Banken beruhte. Das Papiergeld 
war in allen Territorien außer Österreich zu einer festen Parität in Silber konvertierbar.88     

Der Deutsche Handelstag empfahl 1861 eine einheitliche Währung. Sie sollte eine 
Silberwährung sein. Rechnungseinheit sollte ein Drittel-Taler werden, der als „Mark“ be-
zeichnet werden sollte. Die neue Mark sollte nach dem Dezimalsystem in 100 Pfennig 
eingeteilt werden. Im Grunde würde damit, wie ein süddeutscher Delegierter kritisch be-
merkte, die preußische Währung auf Süddeutschland ausgedehnt. Da kaum anzunehmen 
war, dass die österreichische Regierung jemals eine aus dem preußischen Taler abgeleitete 
„Mark“ als Landeswährung einführen könnte, wurde die Beibehaltung einer besonderen 
österreichischen Währung zugestanden; der österreichische Gulden sollte aber ebenfalls 
zur Dezimalteilung übergehen und eine feste Parität zur Mark erhalten. Obwohl die emp-
fohlene Währungsreform an den Verhältnissen in Norddeutschland orientiert war und für 
die Unternehmen und die Bevölkerung in den süddeutschen Staaten und in Österreich 
erhebliche Umstellungsprobleme mit sich bringen würde, nahmen die Delegierten den 
Vorschlag als einen Beitrag zu der angestrebten wirtschaftlichen Einigung Deutschlands 
mit großer Mehrheit an.89 

Der Handelstag sandte seine Entschließung zur Währungseinheit an alle Mitglieds-
staaten des Deutschen Bundes. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Die österrei-
chische Regierung antwortete gar nicht. Die preußischen Ministerien des Handels und 
der Finanzen versprachen, man werde die Vorschläge erwägen, legten sich aber nicht fest. 
Einige Kleinstaaten reagierten freundlich, allerdings war klar, dass dies für den Fortgang 
der Währungsreform nicht viel zu bedeuten hatte. Der kleine Stadtstaat Bremen zeigte 
währungspolitisches Selbstbewusstsein. Er lehnte den Vorschlag des Handelstages als 
ungeeignet ab, weil er einen Silberstandard vorsah, und empfahl stattdessen die allge-
meine Annahme der Goldwährung.90 1865 wiederholte der Handelstag seinen Vorschlag 
zu einer Währungsreform und drängte, die deutsche Währungseinheit dürfe nicht länger 
aufgeschoben werden.91   

Der Norddeutsche Bund sollte zwar ein einheitliches Wirtschaftsgebiet sein, aber er 
war kein einheitliches Währungsgebiet. Die verschiedenen Landeswährungen bestanden 
weiter nebeneinander. Der Deutsche Handelstag mahnte daher auf seiner Vollversamm-
lung vom Oktober 1868 erneut zur Währungseinheit. Bei seinen früheren Reformvor-
schlägen hatte er sich realistisch an dem Silberstandard orientiert, der in fast allen Mit-

jeder Tag führt uns dem Ziele, welches wir erstreben müssen, der Konstituierung eines 
großen deutschen Vaterlandes, wahrhaft entgegen.“81

Nachdem das Ziel der nationalen Einigung weitgehend erreicht war, vertraten einige 
Mitgliedsorganisationen die Ansicht, dass der Handelstag seine Aufgabe erfüllt habe und 
nicht mehr notwendig sei. Die Mehrheit der Mitglieder sprach sich jedoch für den Fortbe-
stand des Handelstages aus.82 Der Vorsitzende des Ausschusses Gustav Dietrich teilte dem 
Präsidenten des Bundes-Kanzler-Amtes mit, der Deutsche Handelstag werde künftig die 
Aufgabe haben, sich mit „materiellen Spezialfragen“ auf dem Gebiete der Industrie und 
des Handels zu beschäftigen.83 Zu den „materiellen Spezialfragen“, die auf der Vollver-
sammlung 1868 diskutiert wurden, gehörten die Zollpolitik, die Währungspolitik, Tarife 
und Beförderungsbedingungen der Eisenbahnen, Handelsgerichte, die Konkursordnung, 
die Wechselsteuer, das Versicherungswesen, die Arbeitszeit der Handlungsgehilfen und 
die Arbeitslöhne.84

Die politische Einigung förderte die Entstehung eines einheitlichen Wirtschaftsge-
bietes. Im Gründungsjahr des Handelstages 1861 wurde das Allgemeine Deutsche Han-
delsgesetzbuch vorgelegt und von der Bundesversammlung zur Annahme empfohlen. 
Bis 1865 wurde es von fast allen Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes eingeführt.85 
Nach längeren Beratungen beendete die Maß- und Gewichtsordnung des Norddeutschen 
Bundes von 1868 die regionale Vielfalt und führte einheitliche Maße und Gewichte ein. 
Standardeinheiten wurden der Meter als Längenmaß, mit dem daraus abgeleiteten Quad-
ratmeter als Flächenmaß und Kubikmeter als Raummaß, das Kilogramm als Gewichtsein-
heit und der Liter als Hohlmaß. Mit der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes von 
1869 wurde die Gewerbefreiheit bestätigt.86 

IV. Wirtschaftspolitische Zeitfragen

1. Währungspolitik

Als der Deutsche Handelstag gegründet wurde, bestand in den Mitgliedstaaten des 
Deutschen Bundes eine Vielzahl von unterschiedlichen Währungssystemen. Fast alle 
Währungen beruhten auf einem Silberstandard. In Preußen und den meisten anderen 
norddeutschen Staaten herrschte die Talerwährung, in Süddeutschland und in Österreich 
die Guldenwährung. Der preußische Taler wurde in 30 Groschen zu je zwölf Pfennig ein-
geteilt, der Gulden in 60 Kreuzer. Seit der Währungsunion von 1838 galt eine feste Parität 
von einem Taler zu 1 ¾ süddeutschem Gulden. Bei der Währungsunion von 1857 wurde 
auch der österreichische Gulden einbezogen, mit einer Parität von 1 ½ Gulden zu einem 
Taler. Allerdings war die Umlaufwährung in Österreich der Papiergulden, mit einem je 
nach dem Stand der Staatsschulden wechselnden Kurs gegenüber dem Silbergulden. Die 
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eine knappe Mehrheit der Delegierten den Handelsvertrag zwischen dem Zollverein und 
Frankreich. Die Resolution der Gründungsversammlung zum Ausbau des Zollvereins und 
zu einer allmählichen Annäherung zwischen dem Zollverein und Österreich wurde be-
stätigt.94 

Der zweite Zollverein, der 1867 gegründet wurde, setzte die freihändlerische Politik 
des ersten Zollvereins fort. Der Ausschuss des Deutschen Handelstages legte im März 
1868 dem Zollbundesrat und dem Zollparlament ein Memorandum vor, in dem er die 
freihändlerische Politik unterstützte, allerdings die Beibehaltung einzelner Zölle befür-
wortete. Die konsequent freihändlerischen Kaufmännischen Korporationen der östlichen 
preußischen Provinzen sahen in den vorgeschlagenen Ausnahmen einen Verstoß gegen 
das Freihandelsprinzip und traten unter Protest aus dem Deutschen Handelstag aus. 
Nach einigen Monaten kehrten sie aber in den Verband zurück. Die Vollversammlung vom 
Oktober 1868 bestätigte die moderate Freihandelsposition des Ausschusses, aber die Zoll-
frage blieb umstritten. Im Anschluss an die Tagung wurde vereinbart, dass der Ausschuss 
und die Vollversammlung künftig auf Stellungnahmen zur Zollpolitik verzichten sollten, 
weil die Interessenunterschiede zwischen den Mitgliedsorganisationen zu groß waren.95 

gliedstaaten des Deutschen Bundes herrschte. Im Laufe der sechziger Jahre wurde in der 
internationalen Währungsdiskussion aber zunehmend der Übergang zum Goldstandard 
favorisiert, der in Großbritannien seit 1816 galt und damit auch die dominierende Wäh-
rung im Welthandel war. Die Pariser Währungskonferenz empfahl 1867 einen internatio-
nalen Goldstandard, der sich allerdings in der Einteilung nicht an dem britischen Pfund zu 
20 Shilling mit jeweils 12 Pence, sondern an dem in Frankreich herrschenden Dezimalsys-
tem orientieren sollte. Der Deutsche Handelstag griff in seinem Reformplan vom Oktober 
1868 den Trend zu einem internationalen Goldstandard auf. Er zog seine Empfehlungen 
von 1861 und 1865 zurück und schlug nunmehr die Einführung einer Goldwährung für 
Deutschland vor. Sie sollte sich eng an den französischen Franc anlehnen.92 Eine deutsche 
Goldwährung war zu der Zeit ein innovatives Reformprojekt. Drei Jahre später wurde sie 
Realität. 

2. Freihandel oder Schutzzoll

Kein anderes wirtschaftspolitisches Thema hat den Deutschen Handelstag in seiner 
ersten Dekade so sehr beschäftigt wie die Zollpolitik. Die Gründungsversammlung im 
Mai 1861 hatte zwar Delegierte aus allen Territorien des Deutschen Bundes eingeladen, 
richtete ihre Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Einigung aber vor allem an den Zoll-
verein. Eine Resolution empfahl die Ausdehnung des Zollvereins auf die Hansestädte und 
die beiden mecklenburgischen Staaten. Um die Handlungsfähigkeit des Zollvereins zu 
verbessern, sollten die Mitgliedstaaten eine gemeinsame Vertretung der Regierungen und 
der Bevölkerung schaffen. Die Empfehlung zu den Beziehungen zwischen dem Zollverein 
und Österreich war etwas vorsichtiger. Zunächst sollte der Warenverkehr zwischen den 
beiden Zollgebieten erleichtert werden, um dann „in geeigneter Zeit“ eine vollständige 
Vereinigung anzustreben.93 

Bei der zweiten Mitgliederversammlung des Handelstages im Oktober 1862 ging es 
um eine aktuelle Zollfrage. Preußen hatte als Verhandlungsführer des Zollvereins 1862 
einen neuen Handelsvertrag mit Frankreich ausgehandelt. Der Handelsvertrag folgte dem 
Trend zum Freihandel, der durch den britisch-französischen Handelsvertrag von 1860 
eingeleitet worden war. Die Zolltarife, die bereits 1854 gesenkt worden waren, wurden 
noch einmal deutlich herabgesetzt. Die preußische Regierung war von den Vorteilen des 
Freihandels überzeugt. Sie konnte damit in den nordwestdeutschen Staaten, dem Her-
zogtum Braunschweig, dem Königreich Hannover und dem Großherzogtum Oldenburg, 
auf Zustimmung rechnen. Schwierig wurde es aber, die süddeutschen Staaten, die an 
einem mäßigen Zollschutz festhalten wollten, für die notwendige Ratifizierung des Han-
delsvertrages mit Frankreich zu gewinnen. Nach einer langen und sehr kontroversen De-
batte befürwortete in der Versammlung des Deutschen Handelstages vom Oktober 1862 
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Interessen von Deutschlands Industrie und Handel zu fördern“.4 
Der Name „Deutscher Handelstag“ passte zwar gut zu den „Handelskammern“, die zu 

der Zeit die wichtigsten Mitgliedsorganisationen waren. Nachdem aber die neuen Indust-
rieverbände dem Handelstag den Anspruch streitig machten, die Interessen der Industrie 
zu vertreten, schlug die Handelskammer Magdeburg auf der Vollversammlung 1900 vor, 
den Namen in „Deutscher Industrie- und Handelstag“ zu ändern. Damit sollte bekräftigt 
werden, dass der Verband sowohl die Industrie als auch den Handel vertrat. Die Mehrheit 
der Delegierten hielt jedoch an dem alten Namen fest, zum Teil aus Anhänglichkeit an die 
Tradition, zum Teil aber auch, weil man nicht die Beziehungen zu den Industrieverbänden 
mit einer demonstrativen Namensänderung weiter verschlechtern wollte.5 

Das wichtigste Gremium des Deutschen Handelstages blieb die Versammlung der 
Mitglieder. Bis 1900 hielt man daran fest, die Versammlungen als „Handelstag“ zu be-
zeichnen. Wenn präzisiert werden sollte, dass es um die Versammlung und nicht um die 
ständige Organisation ging, wurden die Begriffe „Mitgliederversammlung“ oder „Plenar-
versammlung“ verwendet. Seit 1901 wurde die Versammlung der Mitgliedsorganisatio-
nen als „Vollversammlung“ bezeichnet.6 

Die erste Tagung im Kaiserreich fand im Mai 1872 statt. Seit der Gründung des Han-
delstags war ein zweijähriger Rhythmus der Versammlungen vorgesehen, der aber öfter 
gedehnt wurde. Im Kaiserreich nahm man es genauer; die nächsten Vollversammlungen 
fanden 1874, 1876, 1878 und 1880 statt. Der zweijährige Abstand war aber für eine 
wirksame Interessenvertretung ungünstig. Der Handelstag folgte der Wirtschaftspolitik 
mit großer Verzögerung. Oft kam es vor, dass er beschlossene Gesetze nur im Nachhinein 
kommentieren konnte. Der Ausschuss und das Präsidium waren mit ihren Stellungnah-
men vorsichtig, denn sie zogen sich von Kritikern, die mit den Entscheidungen nicht ein-
verstanden waren, auf der nächsten Versammlung den Vorwurf der Eigenmächtigkeit und 
Kompetenzüberschreitung zu. Auf der Vollversammlung 1880 wurde daher beschlossen, 
dass jedes Jahr eine Vollversammlung stattfinden sollte.7 

Seit den frühen Jahren des Handelstages erhoben die größeren Kammern und Kor-
porationen immer wieder die Forderung, das Stimmrecht nach der Bedeutung der Mit-
gliedsorganisationen, ausgedrückt durch die Höhe der Beiträge, zu differenzieren. Auf der 
Vollversammlung 1886 konnten sie sich schließlich durchsetzen. Es wurde beschlossen, 
dass mit steigenden Beiträgen ein stärkeres Stimmrecht erworben wurde. Die Staffelung 
reichte von einer Stimme für eine kleine Kammer bis zu sechs Stimmen für eine Kammer 
der obersten Beitragsklasse.8

Die Organisation der leitenden Gremien des Handelstages wurde wiederholt geändert. 
Einerseits sollten die Gremien die regionale Vielfalt der Handelskammern, Handels- und 
Gewerbekammern und Kaufmännischen Korporationen abbilden, die der Handelstag ver-
trat. Andererseits musste der Verband in der Politik und in der Öffentlichkeit aber mit 
einer entscheidungsfähigen Leitung auftreten, wenn er Einfluss nehmen wollte. 

Der Ausschuss wurde mit der Satzungsänderung 1874 erweitert. Er sollte mindestens 

 Zweites Kapitel Vom Handelstag zum  
  Industrie- und Handelstag  
  1871–1918 

I. Die Kammerorganisation

1. Der Weg zum Spitzenverband 

Der Ausbau der zentralen Institutionen

Die Reichsgründung von 1871 war ein Wendepunkt in der Geschichte des Deutschen 
Handelstages. Das Ziel der nationalen Einigung, das dem Handelstag über die wirtschaft-
lichen Anliegen hinaus politisches Prestige verliehen hatte, war erreicht. Die Trennung 
von Österreich war schon nach der Gründung des Norddeutschen Bundes von der Mehr-
heit der nicht-österreichischen Kammern und Korporationen als notwendiger Schritt auf 
dem Weg zur Einheit akzeptiert worden, vier Jahre später wurde sie nicht mehr erwähnt. 
In einer Dankadresse an Kaiser Wilhelm vom Februar 1871 erinnerte der Handelstag an 
die Heidelberger Gründungsversammlung von 1861 und erklärte, „Wunsch und Hoff-
nung“ der damaligen Zeit hätten sich „über alles Erwarten rasch erfüllt“.1 

Nach der Reichsgründung stellten manche Mitgliedsorganisationen die Frage, ähnlich 
wie vorher schon nach der Gründung des Norddeutschen Bundes, ob der Deutsche Han-
delstag nach dem Erreichen der nationalen Einheit überhaupt noch eine Funktion habe. 
Die Unsicherheit zeigt, wie groß die Bedeutung der nationalen Einigung im Programm 
des Handelstages war. Die große Mehrheit der Mitglieder wünschte aber die Erhaltung 
und Weiterentwicklung des Handelstages.2 Die Entwicklung hat ihnen Recht gegeben. 
Die Bedeutung des Deutschen Handelstages wurde nach der Reichsgründung keineswegs 
geringer, sondern nahm im Gegenteil erheblich zu. 

Das in der Satzung von 1868 definierte Ziel des Handelstages, „die Interessen des 
deutschen Handels- und Industriestandes“ zur Geltung zu bringen, wurde bei den Sat-
zungsänderungen von 1874, 1880 und 1886 immer wieder bestätigt.3 Nachdem der 
Begriff des „Handels- und Industriestandes“ etwas altertümlich wirkte, hieß es seit der 
Satzungsänderung von 1901 zeitgemäßer, der Deutsche Handelstag habe das Ziel, „die 
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von 73 Jahren im Amt. Ihm folgte der bisherige erste Stellvertreter Johannes Kaempf. 
Der neue Präsident war, wie seine Vorgänger, Präsident der Kaufmännischen Korporation 
Berlin. Auch die Berufslaufbahn war ähnlich. Kaempf war Direktor der Bank für Handel 
und Industrie gewesen, hatte aber 1899 seinen Direktorenposten aufgegeben und eine 
zweite Karriere als Verbandsfunktionär und Politiker eingeschlagen.14 

Alle Vorsitzenden und Präsidenten, die der Deutsche Handelstag in der Zeit des Kai-
serreichs hatte, kamen aus der Berliner Korporation der Kaufmannschaft, und alle waren 
Bankiers oder waren Bankiers gewesen. Die Bindung an Berlin ist mit der Amtsführung 
zu erklären. Nach der 1901 beschlossenen Satzung musste mindestens eines der drei lei-
tenden Ausschussmitglieder, der Vorsitzende oder einer der beiden Stellvertreter, seinen 
Wohnsitz in Berlin oder der Umgebung haben. Am einfachsten war es offensichtlich, 
wenn der Präsident selbst in Berlin ansässig war. Dass stets ein Bankier den Verband ver-
trat, wurde nicht begründet, mag aber daran gelegen haben, dass man einem Bankier am 
ehesten einen Ausgleich zwischen den Interessen von Handel und Industrie zutraute.15 
Eine aktive unternehmerische Tätigkeit wurde für das Amt des Vorsitzenden des Aus-
schusses und später des Präsidenten nicht vorausgesetzt; die Ausschussvorsitzenden und 
Präsidenten Frentzel und Kaempf hatten ihre Unternehmertätigkeit aufgegeben.

Hermann Maron, der seit 1865 Generalsekretär des Deutschen Handelstages war, gab 
seine Tätigkeit 1871 auf. Neuer Generalsekretär wurde Dr. Alexander Meyer, der vorher 
Syndikus der Handelskammer Breslau gewesen war. Ihm folgte 1876 Walter Annecke. Er 
blieb bis zum seinem Tod 1896 im Dienst des Handelstages. Sein Nachfolger wurde 1897 
der bisherige Syndikus der Handelskammer Hamburg, Dr. Heinrich Soetbeer.16

Neue Aufgaben 

Nach der Reichsgründung konzentrierte sich die Politikberatung als wichtigste Auf-
gabe des Deutschen Handelstages auf die neuen Institutionen, die Reichsregierung, den 
Reichstag und den Bundesrat. In einigen Fragen wandte der Handelstag sich auch an die 
Länder, besonders an Preußen, das den größten Teil der Bevölkerung und der Wirtschafts-
kraft Deutschlands auf sich vereinigte.    

Das satzungsgemäße Ziel des Deutschen Handelstages, die Interessen von Handel und 
Industrie zu vertreten, war weit genug definiert, um eine flexible Interpretation zu er-
lauben. Nach der Reichsgründung stand zunächst die Förderung eines nationalen Mark-
tes durch die Vereinheitlichung der Währung, der Maße und Gewichte, des Rechts, der 
wirtschaftlichen Institutionen, der Eisenbahnen und der Post im Vordergrund. Nachdem 
der nationale Markt konstituiert war, trat die Beobachtung und Beratung der laufenden 
Wirtschaftspolitik in den Vordergrund. In den Anfangsjahren des Kaiserreichs hatte die 
liberale Theorie, die eine Beschränkung der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft for-
derte, noch erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik. Seit der Krise von 1873-79 
nahmen die Interventionen des Staates jedoch zu. Die Wirtschaftspolitik und die in den 

25 und höchstens 30 Mitglieder haben. 18 Mitglieder sollten von der Vollversammlung 
gewählt werden. Weitere sieben bis zwölf Mitglieder sollten vom Ausschuss kooptiert 
werden. Bei der Wahl durch die Vollversammlung spielte die Persönlichkeit der Kandida-
ten eine große Rolle, und es wurde nicht unbedingt auf die regionale Verteilung der Man-
date geachtet. Durch die Zuwahl wollte man die Möglichkeit schaffen, das Wahlergebnis 
zu ergänzen, damit alle wichtigen Handels- und Industriestädte, Regionen und Branchen 
der deutschen Wirtschaft vertreten waren.9 1901 wurde der Ausschuss auf insgesamt 52 
Mitglieder erweitert, von denen 24 Personen durch die Vollversammlung gewählt und 26 
Personen durch den Ausschuss kooptiert werden sollten. Zur Beratung der verschiedenen 
Aufgabengebiete sollte der Ausschuss mehrere Kommissionen einrichten. Daraufhin wur-
den sechs Kommissionen gegründet, für Geld, Banken und Börsen, für den Kleinhandel, 
für Patent-, Muster- und Zeichenschutz, für Sozialpolitik, für Steuern, Zölle und Außen-
handel und für Verkehr. 10 

Auch der Vorstand hatte eine Tendenz zur Expansion, da alle großen Handelskammern 
und Kaufmännischen Korporationen vertreten sein wollten. Seit der Satzung von 1868 
wurde der bleibende Ausschuss von einem dreiköpfigen Präsidium geleitet. Nach der Sat-
zungsreform von 1901 wählte der Ausschuss einen Vorstand, der aus dem Vorsitzenden, 
seinen beiden Stellvertretern und vier weiteren Personen bestand. Der Vorsitzende des 
Ausschusses, der zugleich Vorstandvorsitzender war, erhielt den Titel eines „Präsiden-
ten des Deutschen Handelstages“. Die Änderung bedeutete keine Kompetenzerweiterung, 
aber sie sollte das Ansehen des Präsidenten in der Öffentlichkeit stärken.11

Die wachsenden Aufgaben des Handelstages wurden immer noch von einem erstaun-
lich kleinen Büro geleistet. 1914 gab es im Zentralbüro neben dem Generalsekretär zwölf 
weitere wissenschaftliche Angestellte und einige Hilfskräfte.12

Nachdem im ersten Jahrzehnt des Deutschen Handelstages die Vorsitzenden des stän-
digen Ausschusses häufiger gewechselt hatten, trat im Kaiserreich eine größere Kontinu-
ität ein. Zur Zeit der Reichsgründung war der 1870 gewählte Bankier Adelbert Delbrück 
Vorsitzender des Ausschusses. Im Dezember 1875 trat Delbrück zurück, weil er in der 
Sitzung vom Oktober 1875 wegen seiner Stellungnahme zum Projekt eines Reichseisen-
bahngesetzes kritisiert worden war. Er ließ sich aber beschwichtigen und nahm im April 
1876 wieder das Amt des Vorsitzenden an. Im März 1885 trat Delbrück erneut zurück, 
diesmal, weil ihm von den freihändlerischen Kammern und Korporationen vorgeworfen 
wurde, ihre Interessen nicht konsequent zu vertreten Er ließ sich auch jetzt besänftigen 
und nahm im März 1886 wieder den Vorsitz ein. 1890 trat Delbrück dann nach einer 
längeren Krankheit endgültig zurück. Sein Nachfolger wurde 1890 Adolf Frentzel, der 
Präsident der kaufmännischen Korporation zu Berlin. Frentzel war Direktor der Produk-
ten- und Handelsbank gewesen, widmete sich nach der Liquidation der Bank aber aus-
schließlich seinen Tätigkeiten im Verbandswesen.13

Der erste Präsident des Deutschen Handelstages wurde nach der Satzungsänderung 
von 1901 der bisherige Vorsitzende des Ausschusses Adolf Frentzel. Er starb 1905 im Alter 

32 Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 1861-2011 33Der Spitzenverband der Industrie- und Handelskammern im Wandel der Zeit



delstag die Zeitschrift. Die Verbreitung war zwar besser als bei dem „Deutschen Handels-
blatt“, ließ aber trotz der Werbung des Handelstages zu wünschen übrig; 1913 hatte die 
Zeitschrift 2770 Abonnenten.21 Das Hauptproblem lag wohl darin, dass der Handelstag 
sich für das Mitteilungsblatt keine eigene umfangreiche Redaktion leisten konnte und 
daher auch kaum mit den großen Tageszeitungen konkurrieren konnte.

2. Die Mitgliedsorganisationen 

Die Mitglieder und ihr Spitzenverband

Nach der Reichsgründung erweiterte die Annexion von Elsass-Lothringen den Deut-
schen Handelstag. 1875 traten die Handelskammern in Colmar, Mühlhausen und Straß-
burg, 1886 die Handelskammer Metz dem Deutschen Handelstag bei. Das Großherzog-
tum Luxemburg blieb in einer Zollunion mit Deutschland verbunden und die Luxemburger 
Handelskammer blieb Mitglied im Deutschen Handelstag.22 

Es war auch im Kaiserreich zunächst nicht selbstverständlich, dass alle Handelskam-
mern, Handels- und Gewerbekammern und Kaufmännischen Korporationen Mitglied im 
Deutschen Handelstag waren. Immer wieder kam es vor, dass Mitglieder einzeln oder 
in Gruppen austraten, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren. Nachdem der 
bis dahin freihändlerisch eingestellte Deutsche Handelstag 1876 einen Kompromiss mit 
den Vertretern einer protektionistischen Zollpolitik suchte, die in vielen Handelskammern 
und Handels- und Gewerbekammern an Einfluss gewannen, traten 1878 auf Initiative 
der Kaufmännischen Korporation Königsberg zahlreiche freihändlerisch eingestellte Han-
delskammern und Kaufmännische Korporationen von Lübeck bis Tilsit aus dem Verband 
aus. Eine zweite Austrittswelle gab es 1885, als die Zollfrage von der Tagungsordnung der 
Vollversammlung abgesetzt wurde, weil der ständige Ausschuss eine Spaltung des Ver-
bandes befürchtete. Nunmehr verließen sowohl freihändlerische, als auch protektionisti-
sche Mitgliedsorganisationen aus Protest gegen die unentschiedene Haltung den Deut-
schen Handelstag. Nach und nach kehrten die ausgeschiedenen Mitgliedsorganisationen 
wieder in den Verband zurück. Als die Regierung Caprivi 1891 eine liberale Handelspolitik 
einschlug und darin vom Handelstag unterstützt wurde, traten auch die freihändleri-
schen Korporationen der Ostseestädte wieder in den Verband ein.23 Seit 1900 gehörten 
alle Handelskammern und anderen offiziellen Vertretungen der Unternehmer dem Deut-
schen Handelstag an.24 Im März 1914 hatte der Deutsche Handelstag 173 Mitglieder.25

Die Beziehungen zwischen den regionalen Organisationen und dem Spitzenverband 
festigten sich allmählich. Der Präsident des Handelstages drängte 1905, „dass die Han-
delskammern stets den Deutschen Handelstag als ihre berufene Zentralstelle betrachten 
möchten“.26

achtziger Jahren ausgebaute Sozialpolitik verdichteten sich zu den Anfängen des Inter-
ventionsstaates. 

Der Handelstag beriet die Politik, reagierte auf wirtschaftlich relevante Gesetzentwür-
fe und auf die Maßnahmen der Reichsregierung, und er trat mit eigenen Vorschlägen an 
die Regierung, den Reichstag und den Bundesrat heran. Zugleich wandte der Handelstag 
sich mit Resolutionen an die Öffentlichkeit, um ein günstiges politisches Klima für seine 
Wünsche zu schaffen. Die Reichsregierung behielt sich aber vor, von Fall zu Fall zu ent-
scheiden, wie weit sie den Handelstag oder auch andere Verbände in ihre wirtschafts-
politischen Pläne einbezog. Bei manchen Regierungsprojekten wurde der Handelstag 
frühzeitig in die Beratung einbezogen, in anderen Fällen erhielt er aber erst nähere Infor-
mationen, wenn die Gesetzentwürfe im Reichstag beraten wurden. In der Vollversamm-
lung vom März 1914 diskutierte der Handelstag über die unbefriedigenden Beziehungen 
zu Regierung und Reichstag und verlangte in einer Resolution, künftig von der Regierung 
bei der Vorbereitung und Beratung wirtschaftlicher Gesetze regelmäßig einbezogen zu 
werden. Der Handelstag wolle keine „Machtpolitik von Industrie und Handel gegenüber 
dem Reichstag“ befürworten und keine einseitigen Interessen im Reichstag vertreten se-
hen, hieß es in der Resolution, sondern er wolle durch „sachverständige Aufklärung“ der 
Reichstagsabgeordneten zu einer zweckmäßigen Wirtschaftsgesetzgebung beitragen.17   

Nach der Zunahme der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft machte der Handelstag 
es sich zur Aufgabe, die Mitgliedsorganisationen und die von ihnen vertretenen Unter-
nehmen über die Gesetzgebung und die Wirtschaftspolitik zu informieren. Auch über die 
Tarifpolitik der staatlichen Eisenbahnverwaltungen, die in der Zuständigkeit der Länder 
blieben, und der Post wurde regelmäßig berichtet. Die üblichen Wege der Informationen 
waren die Mitgliederversammlungen, Rundschreiben und Einzelinformationen. 

Der Versuch, ein eigenes Mitteilungsblatt einzurichten, war schwierig. Seit Januar 
1871 gab der Handelstag die Zeitschrift „Deutsches Handelsblatt“ heraus, um die Kom-
munikation zwischen der Verbandsleitung und den Mitgliedsorganisationen zu verbes-
sern. Das Blatt brachte Mitteilungen des Handelstages, der Kammern und Korporationen 
und der Behörden, aber auch Aufsätze zu volkswirtschaftlichen Zeitfragen.18 Der Erfolg 
blieb jedoch aus. Zu Beginn fanden sich nur 1000 Abonnenten, und die Zahl ging ständig 
zurück. 1884 wurde das „Deutsche Handelsblatt“ eingestellt.19

In den neunziger Jahren wurde das Projekt eines Mitteilungsblattes wieder aufgegrif-
fen, und zwar zunächst auf der Basis der regionalen Organisationen. Seit 1893 gaben die 
Geschäftsführer der Handelskammern, Handels- und Gewerbekammern und Kaufmänni-
schen Korporationen gemeinsam die Zeitschrift „Handel und Gewerbe“ heraus. Das Ziel 
war vor allem, die Kommunikation der Kammern, Korporationen und Verbände unterein-
ander zu verbessern. Vorgesehen war die Veröffentlichung von Nachrichten der Reichs-
regierung und der Landesregierungen, wichtigen Gesetzentwürfen sowie Mitteilungen 
des Deutschen Handelstages und der Kammern und Kaufmännischen Korporationen. Auf 
wissenschaftliche Aufsätze wollte man verzichten.20 1897 übernahm der Deutsche Han-
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Regierung 1879 eine wirtschaftspolitische Wendung vom Freihandel zum Protektionis-
mus vollzogen hatte, übte die Handelskammer Grüneberg in ihrem Jahresbericht 1880 
Kritik an der Schutzzollpolitik. Bismarck verlangte daraufhin 1881 in seiner Funktion als 
Preußischer Handelsminister, dass die Handelskammern und Korporationen ihre Jahres-
berichte vor der Veröffentlichung dem Ministerium zur Genehmigung vorlegen sollten. 
Die Handelskammern Görlitz, Hannover und Hildesheim protestierten gegen diese Zensur. 
Bismarck drohte daraufhin der Handelskammer Hannover die Schließung an und entzog 
den Handelskammern Görlitz und Hildesheim ihren öffentlichen Status. In der Öffentlich-
keit wurde dieser Schritt als „Maulkorberlass“ kritisiert.32 Ein im Auftrag des Deutschen 
Handelstages erstelltes Rechtsgutachten vertrat die Meinung, dass die preußische Regie-
rung mit diesen Sanktionen in die Selbstverwaltung der Kammern eingriff. Gleichwohl 
beschloss der Ausschuss, den Konflikt nicht in der Vollversammlung zu diskutieren, um 
den Streit mit der preußischen Regierung nicht zu verschärfen. Bismarck hatte vor allem 
daran Anstoß genommen, dass die Handelskammern in ihren gesetzlich vorgeschriebenen 
Jahresberichten öffentlich Kritik an der Regierung übten. Nach einem von der Regierung 
akzeptierten Kompromiss verfassten viele Kammern zwei Jahresberichte. Der offizielle 
Bericht an das Handelsministerium wurde nicht veröffentlicht. Ein zweiter für die Mit-
glieder bestimmter Bericht wurde ohne Intervention der Regierung veröffentlicht.33

Der preußische Handelsminister Hans Hermann von Berlepsch schlug 1895 vor, das 
System der Handelskammern über das gesamte Staatsgebiet zu erweitern. Die Handels-
kammern unterstützten die Initiative, anders als 1880, aber der Landtag lehnte den Plan 
ab.34 Mit der Novellierung des Kammerrechts 1897 erhielten die preußischen Handels-
kammern die Eigenschaft juristischer Personen. Damit war eine bisherige Rechtsunsi-
cherheit beseitigt, und es wurde eindeutig bestätigt, dass die Handelskammern ebenso 
wie die Korporationen Börsen und andere ständige Einrichtungen unterhalten konnten. 
Das bewegte einzelne Korporationen zur Umwandlung in Handelskammern. 1910 gab 
es noch sieben Korporationen der Kaufmannschaft in Berlin, Danzig, Elbing, Königsberg, 
Memel, Stettin und Tilsit.35 In Berlin wurde 1902 neben der Kaufmännischen Korporation 
auch eine Handelskammer gegründet.36 

Außerhalb Preußens gab es in Baden, Bremen, Elsass-Lothringen, Hamburg, Hessen, 
Lübeck und einigen weiteren Ländern Handelskammern. In Baden wurden die Handels-
kammern 1878 in Anlehnung an das preußische Modell reformiert. Aufgabe der Kam-
mern sollte es sein, „die Gesammtinteressen des Handels und der Industrie ihres Bezirks 
wahrzunehmen.“37 Die Ära der freiwilligen Mitgliedschaft wurde beendet; alle Gewerbe-
treibenden gehörten der Kammer ihres Bezirks an und waren zu Beiträgen verpflichtet. 
Früher als in Preußen, erhielten die Kammern in Baden bereits 1878 die Eigenschaft als 
juristische Personen.

In Bremen und in Hamburg waren die Handelskammern den Kaufleuten im Groß- und 
Außenhandel und den Industriellen vorbehalten. Für den Einzelhandel gab es in Bremen 
die Kammer für Kleinhandel, in Hamburg die Detaillistenkammer. Außerdem hatten Bre-

Die Ausbreitung des Handelskammermodells

Die Reichsverfassung gab dem Reich die Möglichkeit, die Gesetzgebung über die 
wirtschaftlichen Organisationen an sich zu ziehen. Die Reichsregierung zeigte aber an 
einer Regelung der Handelskammern kein Interesse. Die Vollversammlung des Deutschen 
Handelstages beauftragte 1878 den Ausschuss, einen Gesetzentwurf für eine einheitli-
che Regelung der Handelskammern und Handels- und Gewerbekammern im Deutschen 
Reich auszuarbeiten.27 Eine Kommission des Ausschusses machte sich an die Arbeit und 
legte zwei Jahre später einen Entwurf vor. Danach sollte durch ein Reichsgesetz in ganz 
Deutschland ein vollständiges Netz von Handelskammern geschaffen werden. Die Auf-
gaben der Kammern sollten die Vertretung der Interessen von Handel und Industrie und 
die Unterstützung der Behörden sein. Die gemischten Handels- und Gewerbekammern, 
in denen auch das Handwerk und das Kleingewerbe vertreten waren, sollte es nicht mehr 
geben. Den Kammern sollte eine weitgehende Selbstverwaltung zugesprochen werden, 
und für alle Unternehmen des Bezirks sollte eine Pflichtmitgliedschaft gelten.28 Der 
Kommissionsentwurf war im Ausschuss heftig umstritten. Einige Mitglieder lehnten ein 
Reichsgesetz grundsätzlich ab, weil die Kammern sich mit ihren Anliegen in erster Linie an 
die Regierungen und Parlamente der Länder richteten und deshalb Landesinstitutionen 
bleiben sollten. Ein anderer Streitpunkt war der vorgesehene Ausschluss des Kleingewer-
bes. Er wurde von den norddeutschen und badischen Kammern befürwortet, von den 
bayerischen, sächsischen und württembergischen Kammern aber abgelehnt; sie traten für 
die Beibehaltung der Handels- und Gewerbekammern ein. Auch das Ziel einer flächen-
deckenden Einrichtung von Handelskammern oder Handels- und Gewerbekammern war 
umstritten. Einige Mitglieder vertraten die Meinung, dass die Gründung einer Kammer 
von der Initiative der Gewerbetreibenden abhängen sollte. Angesichts der unterschiedli-
chen Standpunkte beschloss der Ausschuss, den Entwurf nicht in die Vollversammlung zu 
bringen und die Beratungen einzustellen.29 

Da das Reich von seiner Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch machte, blieb die 
Regelung der Handelskammern und anderer Vertretungen der Wirtschaft den Ländern 
überlassen.30 In Preußen waren durch das Gesetz von 1870 die Handelskammern ge-
genüber den Kaufmännischen Korporationen gestärkt worden. Einige Hafenstädte, aber 
auch kommerzielle Zentren wie Berlin und Magdeburg hielten jedoch an der Organisati-
onsform der Korporation fest. 1874 gab es in Preußen 71 Handelskammern und 9 Kauf-
männische Korporationen.31 Die Gründung einer Handelskammer hing davon ab, dass die 
Unternehmer der Region die Initiative ergriffen und um eine staatliche Genehmigung 
nachsuchten. In manchen Landesteilen war die gewerbliche Entwicklung so wenig aus-
geprägt, dass es keine Initiative zur Gründung einer Kammer gab. 

Obwohl die Verbindung von Berichterstattung und Interessenvertretung im Allgemei-
nen unproblematisch war, kam es in Preußen 1881 zu einem Konflikt, der in der Öffent-
lichkeit großes Aufsehen erregte. Der Anlass war die Außenhandelspolitik. Nachdem die 
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die Gründung eines besonderen Gewerbetages an, weil der Deutsche Handelstag nach 
ihrer Ansicht nur die Interessen des Handels vertrat und die gewerblichen Interessen ver-
nachlässigte. Sie hofften dabei auch auf die Unterstützung der Handels- und Gewerbe-
kammern. Das Projekt fand aber keine Zustimmung, und die wenigen Gewerbekammern 
wurden in den Handelstag aufgenommen.43 

Nach der Gewerbeordnung von 1897 wurden im ganzen Reich Handwerkskammern 
eingerichtet.44 Die Handels- und Gewerbekammern wurden nicht ausdrücklich erwähnt, 
da sie der Gesetzgebung der Länder unterstanden, aber sie waren indirekt von der Reform 
betroffen, weil die Handwerker zu den neuen Handwerkskammern wechselten. Handwer-
ker und andere Kleingewerbetreibende machten in den Handels- und Gewerbekammern 
einen großen Teil der Kammerzugehörigen aus, auch wenn sie meistens keine Beiträge 
zahlten und wenig Kontakt zu den Kammern hatten. In Bayern wurde 1908 die Auflösung 
der Gewerbe- und Handelskammern in getrennte Institutionen eingeleitet; es wurden 
Handelskammern und Handwerkskammern gebildet.45 In Sachsen wurden die Handels- 
und Gewerbekammern nach und nach reformiert. Zuletzt wurde 1911 die Handels- und 
Gewerbekammer Zittau in eine Handelskammer umgewandelt, nachdem die Handwer-
ker in eine eigene Kammer übergewechselt waren. Im kleinen thüringischen Herzogtum 
Sachsen-Meiningen gab es 1910 noch vier Handels- und Gewerbekammern.46 In Würt-
temberg wurden 1899 Handwerkskammern eingerichtet. Die Handels- und Gewerbekam-
mern wurden daraufhin in Handelskammern umgewandelt.47

Die Freien Vereine

Die Mitgliedschaft von privaten Interessenverbänden, die schon 1868 kontrovers 
diskutiert worden war, sorgte auch nach der Reichsgründung für Debatten. Viele Kam-
mern und Korporationen wünschten eine Konzentration auf die offiziellen Vertretungen 
der Wirtschaft und empfanden die Mitgliedschaft und Mitsprache der privaten Interes-
senverbände eher als störend. 1900 wurde noch einmal der Grundsatz bestätigt, dass 
kaufmännische Vereine nur noch aufgenommen werden sollten, wenn sie dem Profil 
des Deutschen Handelstages entsprachen und nicht mit einer Kammer oder Korporation 
am gleichen Ort konkurrierten.48 1911 gehörten aber immer noch zehn Vereine zu den 
Mitgliedern des Handelstages. Darunter waren einflussreiche Industrieverbände wie die 
„Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller“, der „Verein 
zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen“ 
und der „Verein zur Wahrung der Interessen der Chemischen Industrie Deutschlands“, 
aber auch bescheidene Organisationen wie der „Handelsverein zu Brake“.49 

men und Lübeck, und seit 1872 auch Hamburg, besondere Gewerbekammern, in denen 
die Handwerker organisiert waren. Die Industriellen konnten sich sowohl durch die Han-
delskammer als auch durch die Gewerbekammer vertreten lassen.38  

Die Aufgaben der Handelskammern waren historisch gewachsen. Im späten neun-
zehnten Jahrhundert hatte sich ein Aufgabenprofil entwickelt, das in den Landesgesetzen 
fixiert wurde und auf Dauer Bestand hatte. Als öffentliche Aufgaben der Kammern galten 
die Berichte und Gutachten an die Behörden, die Bestellung von Gutachtern und Revisoren 
und seit dem Börsengesetz von 1896 die Aufsicht über die Börsen, auch wenn die Han-
delskammer nicht Trägerin der Börse war, und in Küstenstädten die Beteiligung an der Ha-
fenverwaltung. Nicht-öffentliche Aufgaben waren Dienstleistungen für die Unternehmen 
der Kammerbezirke. Die Kammern berieten die Unternehmen, informierten sie über aktu-
elle wirtschaftspolitische Entwicklungen und richteten Schiedsgerichte zur Schlichtung 
von Konflikten ein. Handelskammern oder Kaufmännische Korporationen waren häufig 
Trägerin der Börse und verwalteten sie entweder allein, wie in Bremen, Hamburg, Lübeck 
und Stettin, oder unter Mitwirkung der Beteiligten, wie in Berlin, Breslau, Danzig, Düssel-
dorf, Frankfurt a. M., Köln, Königsberg und einigen anderen Orten. In Hannover, Leipzig 
und einigen weiteren Städten war ein Verein Träger der Börse, und die Handelskammer 
hatte nur ein Aufsichtsrecht. Mehrere Handelskammern und Korporationen unterhielten 
Berufsschulen und Handelshochschulen für den kaufmännischen Nachwuchs.39

Seit der Anerkennung als juristische Personen mit weitgehender Selbstverwaltung 
wurden die Handelskammern in der Rechtslehre, in der Rechtsprechung und in der Ge-
setzgebung als öffentliche Körperschaften bezeichnet. Sie hatten damit einen ähnlichen 
Status erworben wie die Kommunen, die Kirchen, die Universitäten oder die neuen Sozi-
alversicherungsträger. Mit der Differenzierung des Rechts in bürgerliches Recht und öf-
fentliches Recht setzte sich im späten neunzehnten Jahrhundert der Begriff der „Körper-
schaft des öffentlichen Rechts“ durch, der auch auf die Kammern angewandt wurde.40 

Nach dem Vorbild Badens und Preußens wurden weitere Landesvertretungen von 
Handelskammern gegründet, so 1881 der Hessische Handelstag, 1909 der Bayerische 
Handelskammertag und 1912 der Württembergische Handelskammertag. 41 

Der Rückgang der Handels- und Gewerbekammern

Außerhalb Preußens gab es 1875 nach einer Erhebung des Reichskanzleramtes 16 
Handelskammern, 36 Handels- und Gewerbekammern und 6 Gewerbekammern. Han-
dels- und Gewerbekammern, in denen neben Handel und Industrie auch das Handwerk 
vertreten war, bestanden in Bayern, Sachsen, Württemberg und einigen thüringischen 
Kleinstaaten. Die besonderen Gewerbekammern verteilten sich auf die drei Hansestädte 
sowie Baden, Oldenburg und Sachsen. In einigen Kleinstaaten gab es zu der Zeit wegen 
der geringen Bedeutung des Gewerbes noch keine Kammern.42 

Die Gewerbekammern der Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Lübeck regten 1873 

38 Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 1861-2011 39Der Spitzenverband der Industrie- und Handelskammern im Wandel der Zeit



Neben der öffentlichen Agitation strebte der Centralverband eine institutionalisierte 
Einflussnahme auf die Regierung und den Reichstag an, und er bot seinen Mitgliedern 
Dienstleistungen wie die Beratung zu Kartellen, Auslandsmärkten und anderen Fragen 
an. Zwischen dem Deutschen Handelstag und dem Centralverband Deutscher Industri-
eller sowie den regionalen Industrieverbänden gab es wechselseitige institutionelle Ver-
flechtungen. Viele Handelskammern, vor allem in den Industriegebieten, wurden Mitglied 
im Centralverband. Auf der anderen Seite traten industrielle Interessenverbände wie der 
1871 gegründete „Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen“, die 1874 gegründete „Nordwestliche Gruppe des Vereins deut-
scher Eisen- und Stahlindustrieller“ und der 1877 gegründete „Verein zur Wahrung der 
Interessen der chemischen Industrie Deutschlands“ dem Deutschen Handelstag bei.53

Der neu auf der politischen Bühne erschienene Centralverband wurde rasch ein ge-
schätzter und etablierter Berater der Regierung. Er wurde regelmäßig von den Reichsäm-
tern und den preußischen  Ministerien um Gutachten gebeten und brachte den Behörden 
die Meinung der protektionistischen Industriellen nahe.54 Der Deutsche Handelstag, der 
überwiegend freihändlerisch orientiert blieb, wurde von vielen seiner Mitglieder kritisiert 
und sein Einfluss ging zurück.55 

Die Industriellen, die Gegner der Schutzzollpolitik waren, gründeten 1895 einen eige-
nen Verband, den „Bund der Industriellen“. Der neue Industrieverband vertrat vor allem 
weiterverarbeitende Industrien, die an der günstigen Einfuhr von Grundstoffen wie Kohle 
und Stahl interessiert waren, und exportorientierte Unternehmen, die befürchteten, dass 
die deutsche Schutzzollpolitik Gegenmaßnahmen in anderen Ländern provozierte. Zu dem 
zollpolitischen Gegensatz traten andere Unterschiede, besonders in der Sozialpolitik.56 

Der wachsende Einfluss der landwirtschaftlichen Interessenverbände auf die Politik 
veranlasste Vertreter von Banken, Handel, Industrie und Handwerk, 1909 den „Hansa-
Bund für Gewerbe, Handel und Industrie“ zu gründen. Der neue Verband sollte vor allem 
in der Öffentlichkeit wirken, um das Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft zu 
vertreten und den Einfluss der Landwirtschaft zurückzudrängen. Anders als der Deutsche 
Handelstag und die Industrieverbände sollte der Hansa-Bund vor allem eine Massen-
bewegung sein. Über zahlreiche lokale Vertretungen warb er um Anhänger. Als er 1913 
den Höhepunkt seines Einflusses erreichte, hatte er 250.000 Mitglieder. Als korporative 
Mitglieder gehörten dem Hansa-Bund auch Handelskammern und Branchenverbände 
an, nicht aber die Spitzenverbände der gewerblichen Wirtschaft, der Centralverband der 
Deutschen Industrie, der Bund der Industriellen und der Deutsche Handelstag. Es gab 
aber eine enge persönliche Verflechtung, da die Präsidiumsmitglieder des Handelstages 
und weitere Ausschussmitglieder in der Leitung des Hansa-Bundes vertreten waren.57

Die Landwirtschaft hatte seit den sechziger Jahren in einzelnen deutschen Territo-
rien regionale Interessenvertretungen gebildet. In Preußen schlossen sich verschiedene 
landwirtschaftliche Vereine 1872 zum „Deutschen Landwirtschaftsrat“ zusammen. 1885 
wurde der „Deutsche Bauernbund“ gegründet, der im ganzen Reich tätig war. Aus ihm 

3. Die ersten Auslandshandelskammern

Seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts versuchten einige deutsche Kaufleute 
im Ausland, Handelskammern zu gründen, die den Außenhandel zwischen ihrem Gast-
land und Deutschland fördern sollten. Das Vorbild waren französische und britische Aus-
landshandelskammern, die mit einigem Erfolg arbeiteten. 1894 gründete eine Gruppe 
von deutschen Kaufleuten in Brüssel eine „Deutsche Handelskammer“. Weitere Kammern 
wurden in Bukarest, Shanghai, Genf und New York gegründet. Die Auslandshandelskam-
mern hatten aber mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. In Brüssel und in Bukarest 
brachten die deutschen Kaufleute am Ort nicht genügend Beiträge auf, um die Arbeit der 
Kammern zu finanzieren. Die Reichsregierung lehnte eine Subventionierung ab, und auch 
der Deutsche Handelstag zeigte wenig Interesse. 1904 mussten die deutschen Auslands-
handelskammern in Brüssel und in Bukarest schließen, die Kammern in Shanghai und 
New York stellten während des Ersten Weltkriegs ihre Tätigkeit ein.50

II. Verbandspluralismus

1. Interessenverbände

Der Deutsche Handelstag war lange Zeit die einzige nationale Vertretung der Un-
ternehmer gewesen. Dies änderte sich, als in der Zeit des Kaiserreichs besondere In-
dustrieverbände gegründet wurden.51 Nachdem es bereits mehrere regionale Indus-
trievereinigungen gab, wurde die Zollfrage der Anlass zur Gründung eines nationalen 
Industrieverbandes. Die Krise von 1873 führte in der Wirtschaft zu einer Abkehr vom 
Freihandel. Eine wachsende Zahl von Industriellen forderte vom Staat eine wirksame 
Förderung durch die Einführung von Schutzzöllen. 1876 gründeten protektionistische 
Industrielle den „Centralverband Deutscher Industrieller zur Beförderung und Wahrung 
der nationalen Arbeit“. Mitglieder des Centralverbandes konnten Einzelpersonen, Unter-
nehmen oder Verbände sein. Das Ziel war es, in der Politik und in der weiteren Öffentlich-
keit für die Einführung von Schutzzöllen zu werben. Der Verband stützte sich anfangs vor 
allem auf zwei Branchen, die rheinisch-westfälische Stahlindustrie und die süddeutsche 
Textilindustrie.52 

Nachdem das Reich vom Freihandel zum Schutzzoll übergegangen war, änderte der 
Verband 1879 seinen Namen in „Centralverband Deutscher Industrieller“ und erweiterte 
sein Programm. Als Ziel galt nicht mehr allein die Zollpolitik, sondern allgemein die „Wah-
rung der industriellen und wirtschaftlichen Interessen des Landes“. Zu den neuen Tätig-
keitsfeldern gehörten vor allem die Verkehrspolitik, die Kartellpolitik und die Sozialpolitik. 
Der Centralverband trat damit verstärkt in Konkurrenz zu dem Deutschen Handelstag. 
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und nicht zuletzt auch um die Loyalität der Mitglieder zur Folge. Als nach dem Ende der 
Caprivi-Ära ein neuer Streit zwischen Landwirtschaft und Industrie um die Zollpolitik 
ausbrach, schlug der Bund der Industriellen 1899 vor, als Gegengewicht zum Deutschen 
Landwirtschaftsrat und dem Bund der Landwirte einen „Deutschen Industrierat“ zu bilden. 
Mitglieder sollten der Bund der Industriellen, der Centralverband Deutscher Industrieller 
und der Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands sein. 
Der Deutsche Handelstag wurde nicht zur Mitarbeit eingeladen, weil er nach Ansicht des 
Bundes der Industriellen nur den Handel und nicht die Industrie vertrat. Dagegen protes-
tierte der Deutsche Handelstag energisch. Er wies nach, dass in den Handelskammern die 
Industrie stark repräsentiert war, so dass der Handelstag sehr wohl die industriellen Inte-
ressen wahrnehmen konnte. Der Streit endete ergebnislos, da das Projekt des Deutschen 
Industrierats aufgegeben wurde.60

Eine neue öffentliche Debatte zwischen den Verbänden löste bald darauf der Deut-
sche Landwirtschaftsrat aus. Er forderte 1901, den Status einer öffentlichen Körperschaft 
und eines ständigen Beirats des Reichskanzlers zu erhalten und in allen agrarpolitischen 
Fragen als Vertretung der Landwirtschaft anerkannt zu werden. Bevor der Reichskanzler 
noch eine Entscheidung traf, verlangte der Deutsche Handelstag, dass ihm dann eine 
ähnliche Stellung in allen Fragen der Industrie und des Handels zugestanden werden 
müsse. Diese Forderung veranlasste den Centralverband Deutscher Industrieller zu einem 
scharfen Protest. Er behauptete, der Deutsche Handelstag würde vom Handel dominiert 
und wäre „in grundlegenden und bedeutungsvollen Beziehungen gegen die Interessen 
der deutschen Industrie gerichtet“.61 Als Beispiele wurden die Zollpolitik, die Sozialpolitik 
und die Verkehrspolitik genannt. Der Bund der Industriellen bestritt ebenfalls die Legi-
timation des Deutschen Handelstages, die Industrie zu vertreten. Auch dieser Streit um 
die Priorität der gewerblichen Interessenvertretung führte zu nichts, weil die Regierung 
weder der Landwirtschaft noch dem Gewerbe einen Spitzenverband mit dem Status einer 
öffentlichen Körperschaft  zugestand.

2. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände

Die Gewerkschaften entwickelten sich in engem Zusammenhang mit den Arbeiterpar-
teien.62 Bereits vor der Reichsgründung hatte der 1863 gegründete „Allgemeine Deutsche 
Arbeiterverein“ 1868 den „Allgemeinen Deutschen Arbeiterschaftsverband“ errichtet“, um 
auf die Fachgewerkschaften, die sich in den sechziger Jahren gebildet hatten, Einfluss zu 
nehmen. Die 1869 hinzugekommene, an marxistischen Grundsätzen orientierte „Sozi-
aldemokratische Arbeiterpartei“ gründete einen eigenen Dachverband der Fachgewerk-
schaften, die „Internationalen Gewerkschaftsgenossenschaften“. Die liberalen Gewerk-
schaften, die 1868 entstanden waren, schufen 1868 als Spitzenverband den „Verband der 
Deutschen Gewerkvereine“.63

ging 1893 der „Bund der Landwirte“ hervor. Den Interessenverbänden der Landwirtschaft 
kam zugute, dass die Großgrundbesitzer traditionell über gute Beziehungen zur preußi-
schen Regierung und zur Reichsregierung verfügten. Sie hatten daher einen politischen 
Einfluss, der weit über ihre wirtschaftliche Bedeutung hinausging.58

Durch den Verbandspluralismus entwickelte sich parallel zum ökonomischen Markt, 
auf dem Güter gehandelt wurden, ein politischer Markt, auf dem Ideen und Interessen 
um Einfluss konkurrierten. Zwischen dem Deutschen Handelstag und dem Centralver-
band Deutscher Industrieller herrschte trotz der wechselseitigen Verflechtung ein heftiger 
Wettbewerb. Der Deutsche Handelstag leitete aus seinem Status als Vertretung der Ge-
samtinteressen des Gewerbes den Anspruch auf eine privilegierte Stellung im Verbands-
wesen ab. 

1877-78 wurde vom Handelstag ein Plan ausgearbeitet, einen „Volkswirtschaftlichen 
Senat“ als offizielles Beratungsgremium der Reichsregierung zu bilden. Ihm sollten Ver-
treter von Handel, Industrie, Verkehr, Handwerk und Landwirtschaft sowie höhere Be-
amte angehören. Der Plan hatte den französischen „Conseil supérieur du commerce, de 
l’industrie et de l’agriculture“ zum Vorbild. In diesem Gremium wollte der Handelstag 
eine führende Rolle als Vertretung des Gewerbes spielen. Mit dem kurz zuvor gegründe-
ten Centralverband Deutscher Industrieller zur Beförderung und Wahrung der nationalen 
Arbeit fanden Gespräche über eine gemeinsame Initiative zur Gründung des Volkswirt-
schaftlichen Senats statt. Der Deutsche Landwirtschaftsrat lehnte eine Mitwirkung ab, 
weil er befürchtete, von den gewerblichen Interessen, die der Handelstag und der Cen-
tralverband vertraten, majorisiert zu werden. 

Parallel zu dem Projekt des Volkswirtschaftlichen Senats wollte eine andere Gruppe 
im Deutschen Handelstag die Reichsregierung bewegen, den Verband als offiziellen Beirat 
in der wirtschaftlichen Gesetzgebung anzuerkennen. Der Handelstag hätte damit in der 
Zollpolitik die Meinungsführerschaft gegenüber dem protektionistischen Centralverband 
Deutscher Industrieller zur Beförderung und Wahrung  der nationalen Arbeit gewonnen. 
Auf der Mitgliederversammlung im Oktober 1878 gab es für beide Vorschläge sowohl 
Befürworter als auch heftige Kritiker. Schließlich wurden, zur allgemeinen Verwirrung, 
beide Anträge mit knappen Mehrheiten angenommen. Der Handelstag leitete beide Pläne 
an die Reichsregierung weiter.59 

Das unklare Votum der Mitgliederversammlung trug sicherlich nicht dazu bei, die 
Regierung für den einen oder anderen Vorschlag einzunehmen. Es gab aber auch andere 
Gründe, die zur Ablehnung der Pläne führten. Das Projekt eines Volkswirtschaftlichen Se-
nats war schon dadurch hinfällig geworden, dass der Deutsche Landwirtschaftsrat seine 
Mitwirkung verweigerte. Und eine Privilegierung des Deutschen Handelstages gegenüber 
dem Centralverband kam für die Reichsregierung, die zu der Zeit einen wirtschaftspoliti-
schen Kurswechsel vom Freihandel zum Protektionismus vollzog, auch nicht in Frage.

Die Gründung des Bundes der Industriellen hatte neue Konstellationen im Wettbe-
werb der Verbände um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, die Gunst der Regierung 
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Von besonderer Bedeutung für die Industrie- und Handelskammern und den Deut-
schen Handelstag waren die Handwerkskammern, die durch die Gewerbeordnung von 
1897 geschaffen wurden. Die Handwerkskammern waren als Vertretung der Handwerker 
eines Bezirks zu errichten. Alle Handwerksbetriebe waren Pflichtmitglieder der Kam-
mern. Das Gesetz regelte auch die Ausbildung im Handwerk.68 Die gesetzliche Einfüh-
rung der Handwerkskammern war auch für die Handelskammern von Bedeutung, weil 
durch die klare Definition der Betriebe, die zum Handwerk gehörten, indirekt geklärt war, 
welche gewerblichen Betriebe nicht Mitglieder der Handelskammern sein sollten. Die 
arbeitsteilige Vertretung des Gewerbes durch die Industrie- und Handelskammern und 
die Handwerkskammern besteht bis in die Gegenwart.69  

4. Der Volkswirtschaftsrat

Jenseits des Wettbewerbs der privaten Verbände plante Reichskanzler Bismarck Ende 
der siebziger Jahre einen „Volkswirtschaftsrat“. Der Volkswirtschaftsrat sollte aus Vertre-
tern der Wirtschaft bestehen, die von den Verbänden delegiert oder von der Regierung 
ausgewählt wurden. Er sollte die Regierung und das Parlament in wirtschaftspolitischen 
Fragen beraten. Bismarck hatte den Volkswirtschaftsrat zunächst als eine Reichsinstitu-
tion vorgesehen, um damit den Einfluss des Reichstages zu schwächen. Der Reichstag 
verweigerte dem geplanten Volkswirtschaftsrat aber die Mittel und brachte das Projekt 
damit zum Scheitern. Daraufhin setzte Bismarck 1880 einen Volkswirtschaftsrat für Preu-
ßen durch. Die Handelskammern und Kaufmännischen Korporationen erhielten ein Vor-
schlagsrecht für die Vertreter von Industrie und Handel. Sie zeigten dennoch an dem 
Volkswirtschaftsrat wenig Interesse, da die Funktion der neuen Institution unklar war. Das 
Fehlen einer klaren Aufgabe führte bald zum Ende des Projekts. Der Volkswirtschaftsrat 
beriet einige Gesetzesvorlagen, stellt dann aber seine Tätigkeit ein. Nach vier Jahren lehn-
te der Preußische Landtag die weitere Finanzierung des Volkswirtschaftrates ab.70

III. Wirtschaftspolitische Zeitfragen

1. Wirtschaftspolitik 

Eine systematische Konjunkturpolitik gehörte in der Zeit des Kaiserreichs nicht zu den 
Aufgaben des Staates. Nach zeitgenössischer Auffassung hatten die Reichsregierung und 
die Reichsbank weder die Verantwortung noch auch nur die Möglichkeit, korrigierend 
zum Markt auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Einfluss zu nehmen. Die Konjunk-
turschwankungen und das wirtschaftliche Wachstum waren daher auch nicht Themen 

Als die beiden Arbeiterparteien sich 1875 zur „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutsch-
lands“ verbanden, wurden auch die Gewerkschaftsverbände vereinigt. Bald darauf wur-
den unter dem Sozialistengesetz von 1878 bis 1890 die Sozialistische Arbeiterpartei und 
die sozialistischen Gewerkschaften verboten. Bei den Reichstagswahlen von 1890 wurde 
die Sozialistische stärker als je zuvor; seit dem Erfurter Parteitag 1891 trat sie als „Sozi-
aldemokratische Partei Deutschlands“ auf. Die sozialistischen Gewerkschaften bildeten 
nach dem Fall des Sozialistengesetzes 1890 die „Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands“, in der mehrere Fachverbände zusammengeschlossen waren. Die bis dahin 
noch schwachen Gewerkschaften entwickelten sich zu einflussreichen Massenorganisa-
tionen. Die christlichen Gewerkschaften schufen 1899 den „Gesamtverband der Christli-
chen Gewerkschaften“.64 

Nachdem der Einfluss der Gewerkschaften zunahm, reagierten die Unternehmer mit 
der Einrichtung von Arbeitgeberverbänden. Im März 1890 gründeten mehrere regionale 
Verbände aus der Metallindustrie den „Verband deutscher Metall-Industrieller“, der sich 
wenig später in den „Gesammt-Verband Deutscher Metall-Industrieller“ umbenannte.65 
Weitere Arbeitgeberverbände folgten. Verhandlungen über einen gemeinsamen Dachver-
band aller Arbeitgeberverbände scheiterten vor allem an der Tariffrage. Der Centralver-
band Deutscher Industrieller lehnte kollektive Tarifverträge strikt ab. Der Gesamt-Verband 
Deutscher Metallindustrieller als wichtigster Fachverband sah dagegen in den Tarifverträ-
gen ein wichtiges Instrument zur Förderung des Betriebsfriedens und zur Steigerung der 
Produktivität; er wurde darin vom Bund der Industriellen unterstützt. 1904 erkannte auch 
der Centralverband Deutscher Industrieller die zunehmende Bedeutung der Tariffragen 
und richtete die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände“ ein. Wenige Monate später 
gründeten der Bund der Industriellen und der Gesamt-Verband Deutscher Metall-Indus-
trieller eine konkurrierende Organisation, den „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände“. 
Die gemeinsamen Arbeitgeberinteressen waren stärker als die Differenzen zwischen den 
Verbänden. Bereits 1909 bildeten die beiden Arbeitgeberverbände ein Kartell, und 1913 
schlossen sie sich in der „Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände“ zusammen.66

Am Ende des Kaiserreichs hatten sich mit dem Deutschen Handelstag, den damals 
noch getrennten Industrieverbänden und dem Arbeitgeberverband die Spitzenverbände 
herausgebildet, die seit 1999 im „Haus der Deutschen Wirtschaft“ in Berlin residieren.  

3. Die Handwerkskammern

Nach dem Vorbild der Handelskammern wurden zum Teil vom Reich, zum Teil von den 
Ländern auch für andere Wirtschaftszweige und Berufe offizielle Vertretungen einge-
richtet. 1894 wurden in Preußen Landwirtschaftskammern gegründet. In den einzelnen 
Ländern wurden nach dem Vorbild der Handelskammern auch Rechtsanwaltskammern, 
Ärztekammern und Apothekerkammern eingerichtet.67
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Nach dem Deutschen Reich gingen auch zahlreiche andere Länder zum Goldstandard 
über. Er entwickelte sich zu einer Weltwährung, mit Großbritannien als Zentrum.75 Als 
zentrale Notenbank wurde 1876 die Reichsbank gegründet. Die regionalen Notenbanken 
konnten ihr Notenprivileg behalten. Allerdings gaben die meisten Banken nach und nach 
die Notenausgabe auf; am Ende des Kaiserreichs blieben noch vier regionale Notenban-
ken in Baden, Bayern, Sachsen und Württemberg übrig.76

Der Deutsche Handelstag griff noch einmal in die währungspolitische Debatte ein, 
als unter dem Einfluss der Krise von 1873-79 die Forderung nach einer Umgestaltung 
der Reichswährung zu einer Doppelwährung aufkam, in der neben Gold auch Silber 
als Währungsreserve akzeptiert werden sollte. In der Politik machten sich vor allem die 
landwirtschaftlichen Verbände diese Forderung zu eigen. Sie argumentierten, dass die 
Goldwährung die Ursache der Deflation gewesen war, und dass durch die Einbeziehung 
des Silbers in die Währungsreserven dem Preisverfall für landwirtschaftliche Produkte 
entgegengewirkt werden könnte. Der Handelstag trat auf der Vollversammlung 1880 dem 
Bimetallismus entgegen und verlangte die Erhaltung des Goldstandards.77 Als die agra-
rische Agitation für eine Doppelwährung anhielt, bekräftigte die Vollversammlung 1886 
die Forderung von Handel und Gewerbe, den Goldstandard zu erhalten.78 1896 lehnte die 
Reichsregierung endgültig eine Änderung der Währung ab, zur großen Genugtuung des 
Handelstages.79

Nachdem die Währungsordnung gesichert war, widmete der Deutsche Handelstag 
sich mit vielen Initiativen der Verbesserung des Zahlungsverkehrs. Ein wichtiges Thema 
war die Verbreitung des Papiergeldumlaufs, vor allem aber die Förderung der bargeldlo-
sen Zahlungen durch Scheck oder Überweisung. Die Ablösung des Münzgeldes, das in 
den Anfangsjahren des Kaiserreichs noch weithin üblich war, durch Papiergeld und durch 
bargeldlose Zahlungen sollte die Transaktionskosten im Geschäftsverkehr senken und die 
Liquidität der Wirtschaft verbessern. Der Deutsche Handelstag appellierte unablässig an 
die Behörden und die Unternehmen, die Vorteile von Scheck und Überweisung im All-
tag zu nutzen. Nach der Krise von 1906-07 fand der Handelstag Unterstützung bei der 
Reichsbank, die sich energisch bemühte, den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu verbreiten. 
Sie versprach sich davon eine größere Unabhängigkeit der Währungspolitik gegenüber 
den Zufälligkeiten der Gold- und Devisenbewegungen. Seit 1909 richteten die Sparkas-
sen ein Gironetz ein, und die Post eröffnete einen Postscheckdienst für den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr.80 In den letzten Friedensjahren des Kaiserreichs machte das Buchgeld 
den größten Teil der Geldmenge aus, in weitem Abstand gefolgt von Banknoten, Reichs-
kassenscheinen und Münzen.81

der Politikberatung durch den Deutschen Handelstag.  Dennoch hat die wirtschaftliche Si-
tuation immer auch die wirtschaftspolitischen Empfehlungen des Handelstages geprägt. 

Im Trend gab es in den Friedensjahren des Kaiserreichs eine starke Expansion der Be-
völkerung und der Produktion. Die Bevölkerung stieg von 1871 bis 1913 von 41 Millionen 
auf 67 Millionen Einwohner.71 Auf den Friedensschluss folgte ein rascher wirtschaftlicher 
Aufschwung, der bis 1873 anhielt. 1873 brach eine schwere Finanzkrise aus. Sie entwi-
ckelte sich zu einer Weltwirtschaftskrise, die bis 1879 dauerte. Seit den achtziger Jahren 
nahmen Produktion und Beschäftigung wieder zu. Insgesamt wuchs das reale Nettoso-
zialprodukt je Einwohner in der Zeit von 1871 bis 1913 im Durchschnitt um 1,3 Prozent 
im Jahr.72 

Das wirtschaftliche Wachstum war mit einem umfassenden Strukturwandel von der 
Landwirtschaft zur Industrie verbunden. In den Jahren 1878-79 waren noch 49 Prozent 
der Beschäftigten im primären Sektor beschäftigt. Seitdem stieg die Beschäftigung in der 
Landwirtschaft zwar in absoluten Zahlen weiter an, ihr Anteil an der Gesamtbeschäfti-
gung ging aber zurück, während die Industrie an Bedeutung gewann. „Deutschland ist 
weder ein Industriestaat noch ein reiner Agrarstaat, sondern beides zugleich“, erklärte 
Reichkanzler Graf von Bülow 1901 im Reichstag bei der Vorlage des neuen Zollgesetzes.73 
Bis 1910/13 sank der Anteil des primären Sektors an den Beschäftigten auf 35 Prozent, 
während der Anteil des sekundären Sektors auf 38 Prozent stieg und der Anteil des ter-
tiären Sektors auf 27 Prozent.74 Der Aufstieg der Industrie erklärt das Selbstbewusstsein 
der industriellen Interessenverbände, das der Deutsche Handelstag in dem Verbandsplu-
ralismus der Zeit immer wieder erlebte.

2. Währungspolitik

Schon in der Zeit des Deutschen Bundes hatte der Deutsche Handelstag sich für die 
Schaffung eines einheitlichen deutschen Währungssystems eingesetzt. Mit der Reichs-
gründung wurde dieser Wunsch erfüllt. Im Dezember 1871 wurde im Deutschen Reich eine 
Reichswährung eingeführt. Nach langen Debatten zwischen Gold und Silber entschied 
man sich für eine Goldwährung. Die neue Währungseinheit wurde die Mark, die in 100 
Pfennig eingeteilt war. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass die Bezeichnung 
„Mark“, die es damals nur für die gemeinsame Landeswährung der Stadtstaaten Ham-
burg und Lübeck gab, einen Kompromiss zwischen dem norddeutschen Taler und dem 
süddeutschen Gulden darstellte. Die auf ihre Selbständigkeit bedachten süddeutschen 
Länder hätten sich nicht gerne den preußischen „Taler“ als Währungseinheit aufdrängen 
lassen. Allerdings wurde der „Taler“ bei der Einführung der neuen Währung bevorzugt, 
denn für ihn galt eine leicht umzurechnende Parität von 3 Mark. Die anderen Landeswäh-
rungen hatten kompliziertere Paritäten; der Gulden entsprach 1,71 Mark, die Hamburg-
Lübecker Kurantmark 1,20 Mark. Die Landeswährungen wurden bis 1876 eingezogen. 
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eher erwartet, dass der Kronleuchter da oben mir auf den Kopf fallen würde, als dass je-
mand hier in dieser Versammlung gegen die freie Konkurrenz sprechen könnte.“ 86 Es wur-
de argumentiert, dass von einer Verstaatlichung eine größere Einheitlichkeit von Tarifen, 
Fahrplänen und anderen Konditionen zu erwarten sei. Am Ende wurde eine Entscheidung 
mit knapper Mehrheit vertagt. 

Einen neuen Impuls erhielt die Eisenbahndebatte 1876 durch Bismarcks Plan, die 
Staatsbahnen der Länder und die Privatbahnen auf eine Reichseisenbahn zu übertragen. 
Der Handelstag veranstaltete bei den Mitgliedsorganisationen eine Umfrage zu dem Pro-
jekt der Reichseisenbahn. Von den eingegangenen 94 Antworten sprach sich eine Mehr-
heit von 53 Voten für die Reichseisenbahn aus. Preußen war bereit, seine Staatsbahn 
auf eine neue Reichsbahn zu übertragen. Bei allen anderen Regierungen stieß Bismarcks 
Vorschlag aber auf Widerspruch, so dass das Reichsbahnprojekt 1877 eingestellt wurde.87 
Preußen begann daraufhin 1879 mit dem Ankauf der Privatbahnen und die anderen Staa-
ten schlossen sich an. Bis 1890 war der größte Teil des deutschen Bahnnetzes staatlich.88

Unabhängig von der künftigen Organisation der Eisenbahnen strebte der Deutsche 
Handelstag im Interesse der  gewerblichen Wirtschaft eine Senkung der Tarife und eine 
Vereinheitlichung des Tarifsystems an. 1874 begannen die Beratungen über ein neues Gü-
tertarifsystem, in die auch der Handelstag einbezogen wurde. 1877 trat die Tarifreform in 
Kraft. Sie schuf ein reichsweites Tarifsystem, das für Staatsbahnen und Privatbahnen galt. 
Die Tarife waren zunächst Obergrenzen und konnten von den einzelnen Bahnunterneh-
men oder Staatsbahnverwaltungen unterschritten werden. Nachdem die Bahnen weitge-
hend verstaatlicht waren, wurden 1890 einheitliche Tarife hergestellt. Das Tarifsystem war 
ein Kompromiss zwischen den Gewinninteressen der privaten und staatlichen Bahnen auf 
der einen Seite und gesamtwirtschaftlichen Zielen, die in dem Begriff der „Gemeinwirt-
schaft“ zusammengefasst wurden, auf der anderen Seite. Zu den gemeinwirtschaftlichen 
Zielen gehörte ein dichtes Verkehrsnetz für Personen und Güter, das auch unrentable Ne-
benstrecken einschloss, und eine strukturpolitisch erwünschte Differenzierung der Tarife. 
Um eine gleichmäßige wirtschaftliche Erschließung der Regionen zu erreichen und die 
besonderen Interessen einiger Standorte zu berücksichtigen, sollten die Frachtkosten pro 
Tonnenkilometer über lange Distanzen niedriger sein als über kurze Distanzen, und für 
Massengüter billiger als für hochwertige Güter. Da die Bahn aufgrund ihrer Überlegenheit 
gegenüber anderen Verkehrsmitteln erhebliche Marktmacht hatte, konnte sie regelmäßig 
Gewinne erwirtschaften und gleichzeitig ein kompliziertes System der Quersubventio-
nierung aufbauen, in dem unrentable Strecken und Dienste durch andere hoch rentable 
Leistungen mitfinanziert wurden. Auch war es üblich, den Personenverkehr, der auf vielen 
Strecken nicht kostendeckend war, durch den Güterverkehr zu subventionieren.89 

Für den Deutschen Handelstag ergab sich nach der Verstaatlichung der Bahnen eine 
neue Aufgabe. Er vertrat in ständigen Interventionen und Verhandlungen, in denen es 
um Personen- und Gütertarife, Fahrpläne, Haftung und andere Fragen ging, die Inter-
essen der Wirtschaft gegenüber den Bahnverwaltungen der Länder. Der Marktmecha-

3. Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Eine wichtige Aufgabe der Wirtschaftspolitik war in der Zeit des Kaiserreichs die Or-
ganisation von Verkehr und Kommunikation. Die Eisenbahnpolitik gehörte nach der Ver-
fassung des Deutschen Reiches zu der gemeinsamen Zuständigkeit von Reich und  Län-
dern. Das Reich richtete 1873 ein Reichseisenbahnamt als zentrale Aufsichtsbehörde ein. 
Im Übrigen blieb die Eisenbahnpolitik aber Aufgabe der Länder. In den meisten Ländern, 
darunter auch Preußen, gab es Mischsysteme, in denen Staatsbahnen und Privatbahnen 
nebeneinander bestanden. An dem bestehenden System wurde vor allem die Unüber-
sichtlichkeit moniert. Es gab zahlreiche Bahngesellschaften und Staatsbahnverwaltungen 
mit unterschiedlichen Tarifsystemen.82  

Seit der Reichsgründung wurde in der Öffentlichkeit und in der Politik über die kon-
kurrierenden Prinzipien der Staatsbahnen oder Privatbahnen gestritten. Im Dezember 
1871 wurde die Eisenbahnpolitik im Mitteilungsblatt des Deutschen Handelstages erör-
tert. Anlass waren Beschwerden über die Eisenbahnen, und zwar über staatliche und pri-
vate Bahnen gleichermaßen. Kritisiert wurden der anhaltende Wagenmangel, Unpünkt-
lichkeit, Unfälle und Unsicherheit für Personen und Güter sowie hohe Tarife. Nach der 
Ansicht des Deutschen Handelstages war die Verstaatlichung keine Lösung. Ein Vergleich 
von Staatsbahnen und Privatbahnen falle zumeist zu Gunsten der letzteren aus. Eine Ver-
besserung der Situation wurde von einer Stärkung des Wettbewerbs im Verkehr erwartet. 
Der Bau von Kanälen, der bisher vernachlässigt worden sei, sollte beschleunigt werden 
und es sollten neue Eisenbahnlinien konzessioniert werden. Vor allem aber sollte es einen 
Wettbewerb mehrerer Eisenbahngesellschaften auf demselben Schienennetz geben. Neue 
Betriebsgesellschaften könnten eigene Züge gegen ein angemessenes Entgelt auf staat-
lichen oder privaten Gleisnetzen fahren lassen. Auf die Dauer könnte das Schienennetz 
vom Betrieb getrennt und verstaatlicht werden. Eine neue Zentralbehörde sollte die in 
der Reichsverfassung vorgesehene Aufsicht des Reiches ausüben, sollte dafür sorgen, 
dass Pünktlichkeit und Sicherheit gewährleistet waren, und sollte bei Beschwerden über 
Missbräuche einschreiten.83 Die Trennung von Netz und Betrieb setzte sich damals nicht 
durch, wurde aber 120 Jahre später 1991 vom Deutschen Industrie- und Handelstag 
erneut gefordert.84 

Bereits 1872 zeichnete sich im Deutschen Handelstag im Streit zwischen Staatsbah-
nen und Privatbahnen ein Meinungsumschwung ab.85 Der Ausschuss hatte für die Voll-
versammlung im Mai 1872 eine Entschließung vorbereitet, in der die Verstaatlichung der 
Bahnen abgelehnt wurde. Die Debatte verlief jedoch kontrovers, denn neben Gegnern 
gab es auch Befürworter einer Verstaatlichung. In dem bis dahin zuverlässig liberalen 
Handelstag war das eine überraschende Wendung. Kommerzienrat Baare, Vertreter der 
Handelskammer Bochum und ein Befürworter der Privatbahnen, bemerkte, er hätte „doch 
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Die Einführung der Einheitszeit

Eine Reform, die vom Verkehrswesen ausging, aber alle Lebensbereiche berührte, war 
die Einführung der Normalzeit in Deutschland. Ende der achtziger Jahre galten in den 
deutschen Regionen noch unterschiedliche Ortszeiten, die sich nach dem exakten Son-
nenstand um 12 Uhr mittags richteten. Die Unterschiede fielen vor allem im Verkehr über 
längere Distanzen ins Gewicht. Zwischen den Ortszeiten von Berlin und Straßburg zum 
Beispiel gab es eine Differenz von 23 Minuten.96 Die Bahnverwaltungen der einzelnen 
Länder bestimmten die Zeit der jeweiligen Landeshauptstadt als Einheitszeit. Die preußi-
schen Bahnen richteten sich nach der Berliner Zeit, andere Landesbahnen nach der Orts-
zeit von Dresden, Karlsruhe, München oder Stuttgart. Da die Einheitszeiten nur für den 
Bahnbetrieb galten, konnten sie von den Ortszeiten an den Bahnstationen abweichen.97 

Der Deutsche Handelstag diskutierte 1892 die Einführung einer mitteleuropäischen 
Einheitszeit. Sie sollte sich am Meridian von 15 Grad Ost orientieren, mit einer Stunde 
Unterschied zu der Zeit von Greenwich. Der Nutzen einer Einheitszeit war allerdings noch 
keineswegs allgemein akzeptiert. Ein Delegierter argumentierte, dass die gewohnte Orts-
zeit vorzuziehen sei, da man doch mehr Zeit am Ort als auf Reisen verbringe. Die Mehrheit 
votierte aber für die Normalzeit.98 In der Politik setzte sich bald darauf die Vereinheitli-
chung durch. 1893 wurde im Deutschen Reich die mitteleuropäische Zeit als Einheitszeit 
eingeführt.99 

4. Sozialpolitik

In dem Streit mit dem Deutschen Handelstag um die Vertretung der industriellen 
Interessen verwies der Centralverband Deutscher Industrieller 1901 in einer Eingabe an 
den Reichskanzler auch auf den Dissens in der Sozialpolitik. Während die Industrie ge-
schlossen auf dem Boden der Freiheit des Arbeitsvertrages stehe, sei eine große Zahl der 
deutschen Handelskammern auf sozialpolitischem Felde dem „Kathedersozialismus“ und 
dem „Sozialmoralismus“ erlegen und diese Stimmungen seien wiederholt in Kundgebun-
gen des Deutschen Handelstages zum Durchbruch gekommen.100 Der Hinweis auf den 
„Kathedersozialismus“ und den „Sozialmoralismus“ meinte vor allem den 1872 gegrün-
deten „Verein für Socialpolitik“, in dem die maßgeblichen Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftler der Zeit empirische Untersuchungen zur sozialen Lage verschiedener Klassen 
und Schichten veranlassten und für Sozialreformen eintraten.101  

Die Sozialpolitik wurde erst spät zu einem Thema des Deutschen Handelstages.102 
1881 kündigte die Reichsregierung den Aufbau einer Sozialversicherung an, die den Ar-
beitern und Arbeiterinnen Unterstützung bei Krankheit, bei Invalidität und im Alter bie-
ten sollte und die auch die Haftpflicht der Unternehmer bei Arbeitsunfällen durch eine 
allgemeine Pflichtversicherung garantieren sollte, damit die Leistungen nicht von der 

nismus, der durch die Verstaatlichung außer Kraft gesetzt war, wurde durch bilaterale 
Verhandlungen substituiert. In Preußen und den anderen Ländern wurden Eisenbahnräte 
eingerichtet, in die Vertreter von Industrie, Handel und Landwirtschaft zum Teil von den 
Verbänden delegiert, zum Teil von den zuständigen Ministerien berufen wurden. Die Han-
delskammern waren an der Besetzung der neuen Institutionen beteiligt. Die Eisenbahn-
räte sollten die staatlichen und privaten Bahnverwaltungen beraten, aber sie hatten keine 
Entscheidungsbefugnis.90

Einem Wettbewerb waren die Eisenbahnen im Güterverkehr nur durch die Binnen-
schifffahrt ausgesetzt. Der Deutsche Handelstag forderte daher 1882 und 1886 eine Ver-
besserung und Vermehrung der Wasserstraßen in Deutschland durch den Ausbau der 
Flüsse und die Anlage neuer Kanäle. Nur so sei eine nachhaltige Senkung der Bahnfracht-
tarife für Massengüter zu erreichen, hieß es in der Vollversammlung 1886.91 Im gleichen 
Jahr fuhr das erste von Carl Benz entwickelte Automobil. Niemand ahnte, dass das Auto 
in Zukunft die Eisenbahn im Personenverkehr wie im Gütertransport in Bedrängnis brin-
gen würde. 

Post und Telekommunikation

Post und Telegraphie waren bereits in der Verfassung des Norddeutschen Bundes von 
1867 zu Staatsbetrieben des Bundes erklärt. Das Deutsche Reich übernahm 1871 diese 
Regelung. Bayern und Württemberg behielten im Postwesen besondere Rechte, orientier-
ten sich aber an den Konditionen der Reichspost. Post und Telegraphie waren zunächst 
getrennte Verwaltungen, wurden aber 1876 in der „Reichs-Post- und Telegrafenverwal-
tung“ zusammengefasst. 1880 wurde die Post- und Telegrafenverwaltung in das „Reichs-
postamt“ umbenannt. Zur Erleichterung des internationalen Postverkehrs wurde 1878 
der Weltpostverein gegründet.92 

Seit den achtziger Jahren führte die Reichspost den Telefonverkehr in Deutschland 
ein. Berlin erhielt als erste deutsche Stadt 1881 ein Telefonnetz, seitdem dehnte der Tele-
fonverkehr sich rasch aus. In den siebziger und achtziger Jahren gab es auf den Kommu-
nikationsmärkten noch Nischen für eine privatwirtschaftliche Betätigung. 1892 erhielt 
die Reichpost aber zu ihrem Postmonopol auch ein Monopol für den Telefonverkehr.93 

In den Verhandlungen zwischen dem Deutschen Handelstag und der Reichspost ging 
es vor allem um die Tarife von Post, Telegraphie und Telefon, aber auch um die Sicherheit 
von Postsendungen und um die Einführung neuer Techniken.94 Das Interesse des Han-
delstages war, wie Präsident Kaempf auf der Vollversammlung 1907 erklärte, „daß die 
Verkehrsanstalten im allgemeinen, speziell aber die Post, nicht lediglich dazu da sind, als 
fiskalische Geldquellen zu dienen, sondern daß die Hauptaufgabe einer Anstalt wie der 
Post sein sollte, den Verkehr zu heben und damit auf die wirtschaftliche Entwickelung 
und den ganzen Volkswohlstand förderlich einzuwirken“.95 
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IV. Berufsausbildung

Zu einer neuen Aufgabe der Handelskammern, Handels- und Gewerbekammern und 
Kaufmännischen Korporationen entwickelte sich die Berufsausbildung. Im Handwerk gab 
es traditionell die von den Zünften überwachte Ausbildung mit Gesellenprüfung und 
Meisterprüfung. Allerdings entsprach die Realität weithin nicht dem Ideal. Es gab viel-
fältige Klagen, dass die Lehrlinge nur als billige Arbeitskräfte eingesetzt wurden, dass 
die Ausbildung vernachlässigt wurde und dass keine Fachprüfungen mehr stattfanden. 
Durch die Gewerbefreiheit und die Auflösung der Zünfte verlor die Handwerksausbil-
dung auch ihre institutionelle Grundlage. Mit der Gewerbereform von 1897 wurde die 
Initiative zu einer Reform der Ausbildung im Handwerk ergriffen. Lehre, Gesellenprüfung 
und Meisterprüfung wurden einheitlich geregelt. Den Handwerkskammern wurden die 
fachliche Begutachtung der Lehrbetriebe und die Durchführung der Gesellen- und Meis-
terprüfungen übertragen. Eine gewerbliche Lehre konnte auch in einem Industriebetrieb 
durchgeführt werden. Die Abschlussprüfungen wurden aber von den Handwerkskam-
mern durchgeführt.107

In manchen Industriebetrieben wurden zwar Gesellen, die eine handwerkliche oder 
industrielle Ausbildung abgeschlossen hatten, als Facharbeiter beschäftigt. Aber all-
gemein war für die Einstufung als Facharbeiter, im Unterschied zum ungelernten oder 
angelernten Arbeiter, eine Gesellenausbildung mit einer abgeschlossenen Prüfung nicht 
erforderlich. Für manche traditionellen Berufe, wie Bergleute oder Hüttenarbeiter, und 
für viele neue Industrieberufe gab es keinen Ausbildungsgang, der einer Handwerkslehre 
entsprach und zu einer Gesellenprüfung hätte führen können. Facharbeiter wurden in der 
Industrie im Allgemeinen innerbetrieblich ausgebildet und ohne eine formale Abschluss-
prüfung nach ihrer Qualifikation anerkannt.108

Viele Unternehmer bestritten die Kompetenz der Handwerkskammern, die im Indus-
triebetrieb erforderlichen Qualifikationen der Lehrlinge zu beurteilen. Als Alternative zu 
den Handwerksprüfungen wurden die Handelskammern als mögliche Träger der indust-
riellen Ausbildung vorgeschlagen. Ein Kompromissvorschlag sah vor, für die industrielle 
Ausbildung gemischte Prüfungskommissionen von Handelskammern und Handwerks-
kammern zu bilden. Der Deutsche Handelstag beschäftigte sich auf seiner Vollversamm-
lung 1908 mit der Ausbildung. Es wurde betont, dass die gelernten Arbeiter in der In-
dustrie überwiegend eine industrielle und nicht eine handwerkliche Ausbildung hatten. 
Die Industrie brauche die eigene Ausbildung, weil sie andere Leistungen, Kenntnisse und 
Fähigkeiten erwarte als das Handwerk. Der Anspruch der Handwerkskammern, die indus-
trielle Gesellenausbildung zu kontrollieren, wurde daher bestritten. Die Vollversammlung 
erinnerte außerdem daran, dass die Handelskammern in Preußen und anderen Ländern 
das Recht zur Einrichtung von Berufsschulen sowohl für kaufmännische als auch für 
gewerbliche Lehrlinge hatten.109 Insgesamt war das Interesse der Handelskammern an der 
innerbetrieblichen gewerblichen Ausbildung aber noch gering, und daher zeigte auch der 

Zahlungsfähigkeit der einzelnen Unternehmen abhingen. Bei der Einführung der Kran-
kenversicherung 1883 und der Unfallversicherung 1884 wurde der Handelstag nicht zu 
den Beratungen herangezogen. 

Anders war es bei der Alters- und Invaliditätsversicherung, die das aufwendigste und 
im Reichstag auch sehr umstrittene Reformprojekt war. Der Gesetzentwurf über die Al-
ters- und Invaliditätsversicherung wurde zunächst im Ausschuss des Deutschen Handels-
tages und dann in der Vollversammlung vom 19. Februar 1889 beraten. Der Entwurf sah 
für Arbeiter und Arbeiterinnen im  Alter von 70 Jahren eine Altersrente und bei vorzeitiger 
Erwerbsunfähigkeit eine Invaliditätsrente vor. Die Pflichtversicherung sollte für Arbeiter 
sowie für Angestellte mit einem begrenzten Einkommen gelten. Die Höhe der Rente ging 
von der Versicherungsdauer und dem Erwerbseinkommen ab. Die Beiträge zu der Versi-
cherung waren nach dem Lohn gestaffelt und sollten zu gleichen Teilen von den Arbeit-
gebern und den Arbeitnehmern gezahlt werden; außerdem war ein fester Reichszuschuss 
vorgesehen. Grundsätzlich sollten die Renten nach dem Vorbild der privaten Lebensversi-
cherungen aus einem angesparten Versicherungskapital finanziert werden. Da eine sehr 
ferne Aussicht auf Rentenzahlungen die Arbeiterschaft aber nicht so beeindruckt hätten, 
wie die Regierung sich das vorstellte, wurden den älteren Arbeitern ihre Berufsjahre als 
Versicherungszeiten anerkannt; sie konnten also bei einer Erwerbsunfähigkeit oder bei 
dem Erreichen der Altersgrenze sofort eine Rente erwarten. Tatsächlich basierte die öf-
fentliche Rentenversicherung deshalb von Anfang an auf einem Umlageverfahren, denn 
bevor das angesammelte Versicherungskapital ausreichte, um die Renten zu finanzieren, 
wurde es durch den Ersten Weltkrieg und die Inflation vernichtet.103

Die Vollversammlung stimmte auf Empfehlung des Ausschusses dem Gesetzentwurf 
zu, machte aber drei Änderungsvorschläge. Die Versicherungspflicht sollte nach Ansicht 
des Handelstags nur für Arbeiter gelten, nicht aber für Handlungsgehilfen und Lehrlinge. 
Büroangestellte seien aufgrund ihres bürgerlichen Lebensstils auch bei einem bescheide-
nen Einkommen gewohnt, selbst für ihr Alter Vorsoge zu treffen. Der zweite Vorschlag be-
traf die Altersgrenze; sie sollte auf 65 Jahre herabgesetzt werden. Die dritte Empfehlung 
war, dass die Finanzierung grundsätzlich auf dem Umlageverfahren beruhen sollte. Zur 
Begründung wurde auf die staatlichen Pensionssysteme verwiesen, die ja ebenfalls aus 
laufenden Beiträgen finanziert wurden. Da die öffentliche Rentenversicherung bei vielen 
Unternehmern auf Vorbehalte stieß, zeigte der Deutsche Handelstag mit seinem Votum 
ein ungewöhnliches sozialpolitisches Engagement.104 

Die Invaliditäts- und Altersversicherung wurde im Juni 1889 eingeführt und trat 
1891 in Kraft, ohne dass die Änderungsvorschläge des Handelstags berücksichtigt wor-
den wären.105 Die öffentliche Rentenversicherung wurde rasch die wichtigste Grundlage 
der Alterssicherung in Deutschland. Zwei der drei Änderungsvorschläge des Handelstages 
wurden sehr viel später durchgeführt. Die Altersgrenze wurde in der Arbeiterversiche-
rung 1916 auf 65 Jahre gesenkt, und das Umlageverfahren wurde in der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Rentenreform von 1957 endgültig eingeführt. 106
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traten 1888 dem deutschen Zollgebiet bei, nachdem für den Transithandel durch die Ein-
richtung von Freihäfen eine Lösung gefunden war. Die deutsche Wirtschaft war eng mit 
dem Weltmarkt verflochten. In den Jahren 1880-84 betrug die Exportquote 18 Prozent 
des Nettosozialprodukts.114

Die Reichsregierung setzte zunächst die Freihandelspolitik fort, die der Zollverein un-
ter preußischer Führung eingeschlagen hatte. 1873 wurde beschlossen, die Eisenzölle 
abzubauen. Die Zölle auf Roheisen wurden sofort aufgehoben, die Zölle auf Eisenwaren 
und Maschinen sollten bis 1877 abgeschafft werden, um den Unternehmen eine Über-
gangsfrist für die Anpassung an die neuen Verhältnisse zu geben. Danach würden nur 
noch wenige Einfuhrzölle bleiben, vor allem mäßige Zölle auf Textilien und Finanzzölle 
auf Genussmittel.115 

Die Krise von 1873-79 führte in der deutschen Wirtschaft zu einer Stärkung des Pro-
tektionismus. Als erster Wirtschaftszweig rief die Eisen- und Stahlindustrie nach Zoll-
schutz. Die für 1877 vorgesehene Aufhebung der Zölle auf Eisenwaren und Maschinen 
sollte widerrufen werden. Die Wendung zum Protektionismus wurde von mehreren in-
dustriellen Interessenverbänden wie dem Verein süddeutscher Baumwollindustrieller, 
dem Verein zur Wahrnehmung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rhein-
land und Westfalen, dem Verband Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller und dem neu-
en Centralverband Deutscher Industrieller zur Beförderung und Wahrung der nationalen 
Arbeit unterstützt. 

Der Deutsche Handelstag geriet in eine schwierige Situation, da die Handelskam-
mern der Industrieregionen die freihändlerische Haltung des Verbandes in Frage stell-
ten und die protektionistischen Forderungen unterstützten. Im ständigen Ausschuss des 
Handelstages kam es 1876 zu einer heftigen Debatte. Um einen Bruch zu vermeiden, 
verzichtete der Ausschuss auf eine Resolution und informierte den Reichskanzler über die 
unterschiedlichen Auffassungen. Diese Abkehr vom Freihandel führte zu einer schweren 
Krise des Handelstages. Mehrere freihändlerische Handelskammern und Kaufmännische 
Korporationen traten aus dem Verband aus.116 Die Agitation der protektionistischen In-
dustrieverbände und die heftig umstrittene Resolution des Ausschusses des Deutschen 
Handelstages blieben zunächst erfolglos. Die beschlossene Öffnung des deutschen Mark-
tes für Eisenwaren und Maschinen wurde 1877 wirksam. Dies sollte jedoch der letzte 
Erfolg der Freihandelspolitik sein.117 

1879 vollzog Reichskanzler Bismarck eine Wende in der Außenwirtschaftspolitik. Er 
plante die Einführung von Finanzzöllen, um die Einnahmen des Reiches zu verbessern. Die 
protektionistischen Forderungen aus der Landwirtschaft und aus der Industrie kamen ihm 
dabei sehr gelegen. Als Anfang 1879 der Entwurf des neuen Zollgesetzes in den Reichstag 
eingebracht wurde, veranstaltete der Ausschuss des Handelstages unter den Mitgliedsor-
ganisationen eine Umfrage zur Zollpolitik. Sie zeigte schroffe Gegensätze zwischen Frei-
händlern und Protektionisten. Daraufhin begnügte der Ausschuss sich ähnlich wie schon 
1876 damit, im Mai 1879 die kontroversen Stellungnahmen dem Reichstag vorzulegen, 

Handelstag kein großes Engagement in dieser Frage. Die Kommission für Sozialpolitik des 
Deutschen Handelstages meinte 1911, dass für das Prüfungswesen in der industriellen 
Ausbildung eher die Industrie selbst als die Handelskammern zuständig wäre.110 

Die kaufmännische Ausbildung war weniger reguliert als die gewerbliche Ausbildung. 
Während der Lehre, die im allgemeinen drei bis vier Jahre dauerte, wurden die Lehrlinge 
in ihren Beruf eingewiesen. Es gab aber keine allgemeinen Standards für die Lehrinhalte 
und es waren auch keine Abschlussprüfungen vorgesehen. Viele Unternehmer und auch 
viele Handelskammern vertraten ausdrücklich die Meinung, dass die kaufmännische Aus-
bildung sich an der Praxis orientieren müsse und sich für eine Abschlussprüfung nicht 
eigne. Um die Ausbildung der Kaufleute zu verbessern, wurden von einzelnen Städten, 
von Handelskammern, Handels- und Gewerbekammern, Kaufmännischen Korporationen 
oder auch von privaten Vereinen Ausbildungsmöglichkeiten eingerichtet, die von gele-
gentlichen Kursen bis zu Berufsschulen reichten. Auf freiwilliger Basis führten manche 
Handelskammern und Kaufmännische Korporationen Prüfungen für Buchhaltung, Ma-
schineschreiben und Stenographie durch, mit denen junge Männer und Frauen entspre-
chende Fähigkeiten nachweisen konnten.111

Seit den neunziger Jahren wirkten die Kammern und Korporationen zusammen mit 
einzelnen Städten, kaufmännischen Vereinen und privaten Stiftern an der Gründung von 
Handelshochschulen mit. Die Handelshochschulen, an denen Wirtschaftswissenschaften, 
Recht und auch praktische Fächer wie Buchhaltung und Warenkunde gelehrt wurden, 
sollten die Ausbildung der künftigen Unternehmer verbessern und auch das Sozialpres-
tige des Kaufmannsberufs stärken. Die erste Handelshochschule wurde 1898 in Leip-
zig von der Industrie- und Handelskammer mit Beteiligung der Stadt gegründet. 1911 
wurde die Handelshochschule von der Industrie- und Handelskammer Leipzig getrennt 
und als eigene Körperschaft des öffentlichen Rechts konstituiert. In die Finanzierung der 
Hochschule teilten sich seitdem der Staat Sachsen, die Stadt Leipzig und die sächsischen 
Handelskammern.112 Weitere Handelshochschulen folgten in Aachen, Köln, Frankfurt am 
Main, Berlin, Mannheim, München, Königsberg und Nürnberg. Die Handelshochschule 
Berlin wurde 1906 allein von der Korporation der Kaufmannschaft gegründet und ge-
tragen. Sie war ein Prestigeprojekt der Korporation, die aus dem Betrieb der Börse über 
erhebliche Mittel verfügte.113

V. Außenwirtschaftspolitik

Die größte Bedeutung für die Tätigkeit des Deutschen Handelstages hatte, wie der 
heftige Streit der verschiedenen Verbände zeigte, die Zollpolitik. Das Deutsche Reich 
bildete ein einheitliches Zollgebiet. Nur die Stadtstaaten Bremen und Hamburg blieben 
zunächst mit Rücksicht auf ihren ausgedehnten Handel außerhalb der Zollgrenzen. Sie 
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1893 wurde ein „Zollbeirat für die deutsch-russischen Vertragsverhandlungen“ be-
rufen, zu dem der Deutsche Handelstag, der Centralverband Deutscher Industrieller und 
der Deutsche Landwirtschaftsrat Sachverständige entsandten. Der Beirat bildete für die 
Beratung in den laufenden Handelsvertragsverhandlungen einen Ausschuss, in dem der 
Deutsche Handelstag, der Centralverband Deutscher Industrieller und der Deutsche Land-
wirtschaftsrat mit jeweils drei Mitgliedern für den Handel, für die Industrie und die Land-
wirtschaft vertreten waren.126 

Als am Ende des Jahrhunderts neue Zollverhandlungen zwischen Deutschland und 
seinen Handelspartnern anstanden, schlugen der Deutsche Handelstag und der Central-
verband Deutscher Industrieller der Regierung vor, den Zollbeirat zu einer ständigen Ein-
richtung zu entwickeln, die neben der Beratung zu aktuellen Zollverhandlungen auch 
Hintergrundinformationen über den deutschen Außenhandel sammeln sollte. Dieser Vor-
schlag führte dazu, dass die Reichsregierung 1897 einen „Wirtschaftlichen Ausschuß zur 
Vorbereitung handelspolitischer Maßnahmen“ bildete, der unter der Leitung des Reichs-
amtes des Innern arbeiten sollte. Der Deutsche Handelstag, der Centralverband Deut-
scher Industrieller und der Deutsche Landwirtschaftsrat schlugen jeweils fünf Mitglieder 
vor; weitere 15 Mitglieder wurden vom Reichskanzler ernannt. Der Deutsche Handelstag 
drängte unter Berufung auf seinen Status als Gesamtvertretung der gewerblichen Wirt-
schaft auf eine stärkere Beteiligung, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.127 

Parallel zur Tätigkeit des Wirtschaftlichen Ausschusses machten der Deutsche Han-
delstag und der Centralverband Deutscher Industrieller auch eigene Vorschläge zur Han-
delspolitik. Außerdem gründeten verschiedene Interessenverbände eigene Vertretungen 
zur Handelspolitik, weil sie mit den offiziellen Gremien, zunächst dem Zollbeirat und dann 
dem Wirtschaftlichen Ausschuss, nicht einverstanden waren. Der Verein zur Wahrung der 
Interessen der chemischen Industrie bildete zusammen mit mehreren anderen Branchen-
verbänden 1896 die „Zentralstelle für Vorbereitung von Handelsverträgen“ und der Bund 
der Industriellen errichtete 1898 eine „Bundesstelle für Vorbereitung neuer Handelsver-
träge“. Es gab also ein sehr vielstimmiges Konzert der wirtschaftspolitischen Beratung. 
Alle wollten Einfluss nehmen; jeder Verband wollte erreichen, dass die Handelsverträge 
im Sinne seiner Mitglieder gestaltet wurden.128 

Nachdem Caprivi 1894 gestürzt wurde, gewannen die protektionistischen Tendenzen 
wieder an Einfluss. Sein Nachfolger, Reichskanzler von Hohenlohe, war aber zunächst 
durch die Handelsverträge der frühen neunziger Jahre gebunden, die eine Laufzeit von 
zehn bis zwölf Jahren hatten. Erst unter Reichskanzler von Bülow, der 1900 an die Regie-
rung kam, wurde wieder eine protektionistische Zollpolitik durchgesetzt. Der Handelstag 
protestierte gegen den geplanten Zolltarif. Die höheren Lebensmittelzölle würden den 
Abschluss von Handelsverträgen erschweren, die Lebenshaltungskosten und damit auch 
die Löhne erhöhen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 
schwächen.129 Die Argumente wurden jedoch nicht berücksichtigt. Mit dem Bülow-Tarif 
von 1902 kehrte das Deutsche Reich wieder zur Schutzzollpolitik zurück.130

ohne selbst einen Beschluss zur Zollfrage zu fassen.118 In mancher Hinsicht war es die 
Stärke des Deutschen Handelstages, dass er durch die Vermittlung der Handelskammern, 
Korporationen und Vereine ein breites Meinungsspektrum vertrat; in der Handelspolitik 
wurde er durch diese Vielfalt aber handlungsunfähig. Die Zölle auf Getreide und Eisen 
wurden 1879 eingeführt. Die Zollsätze waren relativ niedrig. Bei einem Finanzzoll ging es 
ja nicht darum, Importe zu verhindern, denn dann würden keine Zolleinnahmen generiert 
werden.119 

Der Zolltarif von 1879 gilt trotz der zunächst niedrigen Tarife im Rückblick als Einstieg 
in den Protektionismus, weil die Zolltarife in den folgenden Jahren stark erhöht wurden. 
Der Schwerpunkt der protektionistischen Bestrebungen verschob sich zur Landwirtschaft. 
Sinkende Weltmarktpreise und eine Reduzierung der Transportkosten hatten zur Folge, 
dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft im Vergleich mit ausländi-
schen Produzenten abnahm. Unter den Handelskammern, Handels- und Gewerbekam-
mern und Korporationen waren die Meinungen zu einer Verschärfung des Zollschutzes 
geteilt. Sowohl die freihändlerischen, als auch die protektionistischen Kammern warben 
unabhängig vom Deutschen Handelstag in der Öffentlichkeit und gegenüber der Regie-
rung für ihre Politik. Als die Regierung einen neuen Zolltarif vorbereitete, verlangten 
einige Mitglieder des Deutschen Handelstages, dass die Handelspolitik auf die Tagesord-
nung der Vollversammlung vom Januar 1885 gesetzt wurde. Die Versammlung entschied 
jedoch auf Antrag des Vorsitzenden Delbrück, die zollpolitische Debatte abzusagen, weil 
eine Spaltung des Handelstages befürchtet wurde. Die Untätigkeit in einer so wichti-
gen wirtschaftspolitischen Frage führte den Handelstag in eine neue Krise. Nicht nur 
freihändlerische, sondern auch protektionistische Handelskammern traten im Laufe des 
Jahres aus dem Verband aus, weil sie sich nicht mehr vertreten fühlten.120 Im Mai 1885 
wurde die Erhöhung der Getreidezölle vom Reichstag angenommen.121 

Das Zollgesetz von 1885 ging manchen landwirtschaftlichen Interessenten immer 
noch nicht weit genug, und sie verlangten weitere Zollerhöhungen. Nunmehr entschloss 
der Deutsche Handelstag sich zu einer klaren Stellungnahme. Die Vollversammlung fasste 
1886 eine Resolution gegen eine weitere Erhöhung der Getreidezölle, und im November 
1887 wurde eigens eine außerordentliche Vollversammlung einberufen, um den Einspruch 
gegen neue Zollerhöhungen zu bekräftigen.122 Erfolg hatten die Proteste des Handelstages 
nicht. Im Dezember 1887 wurden die Zolltarife noch einmal deutlich heraufgesetzt.123

Reichskanzler von Caprivi setzte 1890 eine Wende zu einer liberaleren Außenhandelspo-
litik durch. Niedrigere Agrarzölle sollten die Lebenshaltungskosten senken, und außerdem 
sollten Handelsverträge, in denen die deutsche Seite Zollsenkungen anbot, die Handels-
partner zu entsprechenden Zugeständnissen veranlassen und die deutschen Industrieex-
porte fördern. Der Handelsvertrag mit Österreich-Ungarn, der 1891 abgeschlossen wurde, 
leitete eine Reihe von neuen Handelsverträgen mit Deutschlands Außenhandelspartnern 
ein, in denen Zollsenkungen und der Grundsatz der Meistbegünstigung vereinbart wur-
den.124 Der Deutsche Handelstag unterstützte die neue Außenhandelspolitik.125
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meinsamen „Kriegsausschuß der deutschen Industrie“, um Unternehmen und Behörden 
bei der Arbeitskräftevermittlung, der Rohstoffbeschaffung, der Verteilung von Rüstungs-
aufträgen, dem Außenhandel, der Kreditversorgung und anderen Fragen der Kriegswirt-
schaft zu beraten.136 

Die Handelskammern und der Deutsche Handelstag wurden nur am Rande in die 
Kriegswirtschaftsorganisation einbezogen. Einige Handelskammern gründeten Vermitt-
lungsstellen, um Heeresaufträge an kleine Betriebe zu vermitteln.137 Eine andere Auf-
gabe ging aus der traditionellen Aufgabe der Handelskammern als Gutachter hervor. Im 
Juli 1915 wurde ein Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf eingerichtet. Es sollte über 
die Preisfestsetzung entscheiden, wenn es bei der Beschlagnahme von Rohstoffen, Zwi-
schenprodukten oder Rüstungsmaterial zwischen den Unternehmen und den Behörden 
zu Streitigkeiten über die Entschädigung kam. Der Vorsitzende und die vier Beisitzer des 
Schiedsgerichts wurden vom Reichskanzler auf Vorschlag des Deutschen Handelstages 
und der Handelskammern ernannt.138

Trotz der alliierten Blockade konnte Deutschland mit den neutralen Nachbarländern, 
Dänemark, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und der Schweiz, einen begrenzten 
Außenhandel aufrechterhalten und auf dem Weg über die europäischen Neutralen war 
auch ein reduzierter Außenhandel mit außereuropäischen neutralen Ländern möglich. 
Um den Außenhandel mit Lateinamerika so weit wie möglich zu erhalten, wurde die Ein-
richtung von Auslandshandelskammern wieder aufgegriffen. Ab 1916 wurden in meh-
reren lateinamerikanischen Ländern deutsche Auslandshandelskammern gegründet. Die 
Reichsregierung erkannte nunmehr die Bedeutung der Auslandshandelskammern und 
sagte ihre Förderung zu.139 

Der Deutsche Handelstag richtete im Juni 1916 eine Sonderkommission zur Kriegs-
wirtschaft ein, die für eine stärkere Beteiligung der Handelskammern an der Kriegs-
wirtschaftsorganisation sorgen sollte. Der Präsident des Handelstages Kaempf erklärte, 
die Handelskammern könnten aufgrund ihrer Stellung und ihrer Kenntnisse wichtige 
Beiträge zur wirtschaftlichen Mobilisierung leisten. Sie seien aber bisher bei allen wich-
tigen Maßnahmen nahezu völlig ausgeschaltet geblieben. Der Handelstag meldete auch 
schon Ansprüche für die Zeit nach dem Krieg an und verlangte, bei der Überleitung von 
der Kriegswirtschaft zur Friedenswirtschaft beteiligt zu werden. In einem künftigen Krieg 
müssten die Handelskammern von Anfang an in die Organisation der Kriegswirtschaft 
einbezogen werden.140

Mehr und mehr wirkte sich die wirtschaftliche Übermacht der Alliierten auf die 
Kriegführung aus. Im August 1916 beschloss die Reichsregierung auf Druck der Obersten 
Heeresleitung, alle verfügbaren Arbeitskräfte und materiellen Ressourcen für ein großes 
Rüstungsprogramm zu mobilisieren. Das „Hindenburg-Programm“ sollte die Material-
überlegenheit der Alliierten einholen, die sich in den großen Schlachten bei Verdun und 
an der Somme gezeigt hatte. Die Arbeitskräfte und die verfügbaren Rohstoffe sollten 
auf die Rüstungsproduktion konzentriert werden und die zivile Produktion sollte so weit 

Trotz seiner Freihandelsposition unterstützte der Deutsche Handelstag die Kolonial-
politik, die das Deutsche Reich 1884 einleitete und die schließlich zur Annexion von Kolo-
nien in Afrika, im Südpazifik und an der chinesischen Küste führte. In einer Resolution auf 
der Vollversammlung 1885 begrüßte der Handelstag die neue Kolonialpolitik, „da durch 
dieselbe der deutschen Industrie neue Absatzgebiete erschlossen, dem deutschen Han-
del kräftiger Schutz und Förderung gewährt und für die Schifffahrt vermehrter Verkehr 
geschaffen wird.“131 Die Delegierten folgten mit ihrer Resolution kritiklos der offiziellen 
Kolonialpropaganda. Tatsächlich blieb die wirtschaftliche Bedeutung der Kolonien bis 
zum Ende der deutschen Kolonialherrschaft gering.132 Auch das Flottenbauprogramm der 
Reichsregierung fand die Zustimmung des Handelstages. Auf der Vollversammlung 1900 
hieß es, der steigende Seehandel Deutschlands brauche den Schutz durch eine starke 
Kriegsflotte.133  

Die protektionistische Außenhandelspolitik des Deutschen Reiches hat nicht zu einer 
Abschottung vom Weltmarkt geführt. Zwar ging die Exportquote bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts zurück; in den Jahren 1895-99 betrug sie nur noch 13 Prozent. Seit der 
Jahrhundertwende nahm die Exportquote aber wieder zu und 1910-13 erreichte sie, wie 
schon in den achtziger Jahren, 18 Prozent des Nettosozialprodukts.134 

VI. Der Erste Weltkrieg

Der Krieg, der im August 1914 begann, unterbrach die lange wirtschaftliche Expan-
sionsphase des Kaiserreichs. Am 28. September 1914 veranstalteten vier wirtschaftliche 
Spitzenverbände, der Deutsche Handelstag, der Deutsche Landwirtschaftsrat, der Deut-
sche Handwerks- und Gewerbekammertag und der Kriegsausschuss der deutschen In-
dustrie, in Berlin eine nationale Kundgebung. Die Vertreter von Industrie, Landwirtschaft, 
Handwerk und Handel erklärten ihre Unterstützung für den Krieg und ihre Erwartung 
eines siegreichen Friedens. Sie bekundeten „die feste Entschlossenheit durchzuhalten bis 
zu einem Ergebnis, das den ungeheuren Opfern dieses Krieges entspricht und dessen 
Wiederkehr ausschließt. Dann wird unter seinem glorreichen Kaiser das Deutsche Reich 
auf sicherer Grundlage zu neuer Macht und Wohlfahrt gelangen.“135 

Auf die militärische Mobilisierung folgte in Deutschland wie in den anderen kriegfüh-
renden Ländern eine wirtschaftliche Mobilisierung, um die Streitkräfte mit wachsenden 
Mengen an Waffen, Munition und Ausrüstung zu versorgen. Eine Wirtschaftsplanung, 
die sich rasch ausweitete, sollte die Verteilung der Ressourcen zwischen Rüstung, In-
vestitionen und Konsum organisieren. Zivile und militärische Behörden, Unternehmen 
und Unternehmensverbände arbeiteten in der Planwirtschaft eng zusammen. Auf der 
Verbandsseite waren vor allem die Industrieverbände beteiligt. Der Centralverband Deut-
scher Industrieller und der Bund der Industriellen bildeten am 8. August 1914 einen ge-
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Organisation nur wenige Tage Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, er 
starb Ende Mai 1918. Sein Nachfolger wurde Dr. Otto Frentzel.144

Kurz vor Kriegsende, am 6. November 1918, bekräftigte der Hauptausschuss gegen-
über der Reichsregierung noch einmal den Anspruch des Industrie- und Handelstages, 
bei der Gestaltung der Übergangswirtschaft mitzuwirken.145 Zu der Zeit stand bereits 
das Ende des Kaiserreichs bevor. Die Proteste gegen den Krieg nahmen zu. Seit Oktober 
1918 wurden in vielen Einheiten des Heeres und der Marine Soldatenräte gebildet, um 
die Offiziere zu kontrollieren, die Lage der Soldaten zu verbessern und neue Offensiven 
zu verhindern. Im Reich wurden an zahlreichen Orten Arbeiterräte gewählt, die Frieden 
und Brot forderten, oft aber auch den Übergang zu einer sozialistischen Staats- und 
Wirtschaftsordnung verlangten. Deutschlands Verbündete, Österreich-Ungarn, Bulgari-
en und die Türkei,  waren bereits aus dem Krieg ausgeschieden. 

Am 9. November 1918 fand in Berlin eine große Versammlung der Berliner Arbei-
ter- und Soldatenräte statt. Der sozialdemokratische Politiker Philipp Scheidemann rief 
die Republik aus. Einen Tag später, am 10. November, setzte der Berliner Vollzugsrat die 
Reichsregierung ab und wählte als neue Regierung einen Rat der Volksbeauftragten, 
der aus je drei Vertretern der SPD und der USPD bestand. Vorsitzender des Rates der 
Volksbeauftragten wurde Friedrich Ebert. Am 11. November 1918 schloss die Regierung 
der Volksbeauftragten mit den Alliierten einen Waffenstillstand.146  

wie möglich zurückgedrängt werden. Die Einschränkungen gingen so weit, dass nicht 
kriegswichtige Betriebe stillgelegt werden sollten, um ihr Personal und ihre Ressourcen 
an die Rüstungsindustrie zu verteilen. Zu dem Rüstungsprogramm gehörte auch das 
Gesetz über den „Vaterländischen Hilfsdienst“ vom Dezember 1916, das die Erfassung 
aller verfügbaren Arbeitskräfte für die Rüstungsproduktion vorsah. Als Konzession an 
die Rüstungsarbeiter wurde vorgesehen, dass in den Betrieben Arbeiterausschüsse ein-
gerichtet werden sollten, um die Interessen der Beschäftigten zu vertreten.141 Der Deut-
sche Handelstag unterstützte das Hindenburg-Programm, beklagte sich aber, dass er 
weiterhin übergangen wurde. Nur der Kriegsausschuss der deutschen Industrie wurde 
bei der Beratung des Hilfsdienstgesetzes gehört und bei der Stillegung von Betrieben 
gutachterlich beteiligt, nicht aber der Handelstag. Der Handelstag verlangte, dass die 
Handelskammern bei der Durchführung des Hindenburg-Programms, besonders bei den 
Entscheidungen über die Stillegung einzelner Betriebe, einbezogen werden sollten.142

Der geringe Einfluss des Deutschen Handelstages und der Handelskammern auf die 
Organisation der Kriegswirtschaft gab den Anstoß, dass im Mai 1918 eine Mitglieder-
versammlung stattfand. Die Versammlung fand große offizielle Anerkennung. Wichtige 
Reichsbehörden und Landesregierungen sowie die Reichsbank waren vertreten. Wie Ge-
neralsekretär Soetbeer in seinem einleitenden Referat beklagte, entsprach die äußerliche 
Anerkennung aber nicht der Bedeutung, die dem Handelstag und den Handelskammern 
in der Kriegswirtschaftsorganisation zugedacht war. Das Ziel der Mitgliederversamm-
lung war es, die Position des Deutschen Handelstages als Repräsentant der gewerbli-
chen Wirtschaft gegenüber den Industrieverbänden zu stärken und mehr Einfluss auf 
die Reichsregierung zu gewinnen.143 

Als sichtbares Zeichen, dass er nicht nur den Handel, sondern auch die Industrie ver-
trat, änderte der Deutsche Handelstag seinen Namen in „Deutscher Industrie- und Han-
delstag“. Dem Verband sollten nur noch Handelskammern und andere offizielle regionale 
Vertretungen der Wirtschaft angehören. Private Interessenverbände konnten nicht mehr 
Mitglieder sein. Die Diskussion über die Mitgliedschaft der „freien Vereine“, die fast so alt 
war wie der Handelstag selbst, wurde damit abgeschlossen.

Der Vorstand wurde auf 15 Mitglieder erweitert. Der „Ausschuss“ wurde in einen 
„Hauptausschuss“ umbenannt. Die Zahl der Mitglieder im Hauptausschuss wurde nicht 
mehr begrenzt; die Versammlung wählte 68 Mitglieder. Das Gremium erhielt damit 
allmählich den Umfang einer kleinen Delegiertenversammlung. Die Kommissionen, in 
denen einzelne wirtschaftspolitische Gebiete bearbeitet wurden, sollten künftig „Aus-
schüsse“ heißen. Die Arbeitsgebiete der Ausschüsse entsprachen im Wesentlichen den 
früheren Kommissionen, nur die Kommission für Steuern, Zölle und Außenhandel wurde 
geteilt, so dass es sieben Ausschüsse gab: Außenhandelsausschuss, Bankenausschuss 
(Geld, Banken, Börsen), Kleinhandelsausschuss,  Patentausschuss (Patent-, Muster-, 
Zeichenschutz), Sozialpolitischer Ausschuss, Steuerausschuss und Verkehrsausschuss 
(Post, Eisenbahn, Schifffahrt). Johannes Kaempf war nach der Namensänderung der 
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möglichst alle Kammern in den Ausschüssen vertreten sein. 1925 wurde eine Reform 
begonnen mit dem Ziel, die Ausschüsse auf maximal etwa 30 Mitglieder zu reduzieren. 
Das Ergebnis war im Gegenteil eine Vergrößerung der Gremien, da viele Kammern neue 
Ansprüche anmeldeten. So erhielten der Steuerausschuss 45 Mitglieder, der Außenhan-
delsausschuss 67 Mitglieder und der Einzelhandelsausschuss 87 Mitglieder.4 Der Vorstand 
wurde 1922 auf bis zu 19 Mitglieder und 1932 auf bis zu 23 Mitglieder ausgedehnt.5

Da es im Börsengebäude allmählich eng wurde, verlegte der Industrie- und Handels-
tag sein Büro 1924 in neue Räume im Haus der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse. 
1926 bezog der Verband ein eigenes Gebäude in Berlin-Mitte in der Neuen Wilhelmstraße 
9-11, in der Nähe des Reichstags und der Ministerien. Das Gebäude kostete 1,7 Millionen 
RM, für die damalige Zeit eine große Summe. Nach der Begründung des Vorstandes war 
der Ankauf aber wegen der hohen Büromieten in Berlin sinnvoll, und nachdem der Reichs-
verband der Deutschen Industrie und der Zentralverband des Einzelhandels eigene Häuser 
erworben hatten, sei es für den Industrie- und Handelstag auch eine „Prestigefrage“, sich 
„ein eigenes Heim“ zu schaffen.6 

Präsident Otto Frentzel trat 1921 zurück, um sich ausschließlich seinem Unterneh-
men zu widmen. Zum neuen Präsidenten des Industrie- und Handelstages wurde im No-
vember 1921 der Bankier Franz von Mendelssohn, Präsident der Industrie- und Handels-
kammer Berlin, gewählt.7 In die zehn Jahre seiner Amtszeit bis 1931 fielen die extremen 
wirtschaftlichen Wechsellagen der Weimarer Republik, die Spätphase der Inflation, die 
Stabilisierung und der Beginn der Krise. Im Dezember 1931 gab Franz von Mendelssohn 
sein Amt aus gesundheitlichen Gründen auf. Ihm folgte der Präsident der Handelskam-
mer Breslau, Dr. Bernhard Grund. Er leitete den Deutschen Industrie- und Handelstag, bis 
er 1933 durch das nationalsozialistische Regime aus dem Amt gedrängt wurde.

Erstes Geschäftsführendes Präsidialmitglied wurde im Januar 1922 Dr. Otto Brandt, 
der vorher Geschäftsführer der Handelskammer Düsseldorf gewesen war. Zweites Ge-
schäftsführendes Präsidialmitglied wurde der Geheime Oberregierungsrat Dr. Fritz Huber. 
Er war viele Jahre im preußischen Handelsministerium als Referent für das Kammer-
wesen tätig gewesen und war Geschäftsführer des Landesausschusses der preußischen 
Industrie- und Handelskammern.8 Otto Brandt starb 1924 im Amt. Sein Nachfolger als 
Erstes Geschäftsführendes Präsidialmitglied wurde 1925 Dr. Eduard Hamm. Er war Mit-
glied der Deutschen Demokratischen Partei und vertrat damit das politische Spektrum 
der „Weimarer Koalition“. Bevor Hamm zum Industrie- und Handelstag kam, war er baye-
rischer Ministerialbeamter, 1919-22 Landesminister in der bayerischen Regierung, 1922-
23 Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei unter Reichskanzler Cuno und 1923-25 
Reichswirtschaftsminister gewesen.9

Trotz der zunehmenden Aufgaben beschäftigte der Industrie- und Handelstag immer 
noch wenig Personal. In den frühen 1920er Jahren gab es neben den beiden Geschäfts-
führenden Präsidialmitgliedern 15 Referenten und mehrere Büroangestellte.10

Den Wiederaufbau der Weltwirtschaft sollte die Internationale Handelskammer 

 Drittes Kapitel Der Industrie- und Handelstag in der  
  Weimarer Republik 1918–1933 

I. Die Entwicklung der Kammerorganisation 

1. Der Deutsche Industrie- und Handelstag 

Die Organisation

Der Industrie- und Handelstag verhielt sich in den dramatischen Ereignissen vom Sturz 
der Monarchie und dem Kriegsende im November 1918 bis zur Gründung der Weimarer 
Republik im August 1919 erstaunlich distanziert. Die erste Vollversammlung nach dem 
Krieg fand erst am 3. Dezember 1920 statt. Man wollte offenbar abwarten, bis sich die po-
litischen Verhältnisse geklärt hatten. Institutionelle Änderungen gab es im Übergang vom 
Kaiserreich zur Republik nicht. Die Satzung, die im Mai 1918 beschlossen worden war, 
blieb in Kraft. Auch in der Leitung des Spitzenverbandes gab es keinen Wechsel; Präsident 
Dr. Otto Frentzel blieb ebenso im Amt wie Generalsekretär Dr. Heinrich Soetbeer.1 

Auf der Vollversammlung im Januar 1922 wurde die Satzung des Industrie- und Han-
delstages in einigen Punkten geändert. Als Zweck des Verbandes wurde im Kern unverän-
dert, aber kürzer als in früheren Satzungen definiert, „Deutschlands Industrie und Handel 
zu fördern“.2 Nachdem der langjährige Generalsekretär Dr. Heinrich Soetbeer in den Ru-
hestand getreten war, wurde die Geschäftsführung neu organisiert. An Stelle des Gene-
ralsekretärs und seines Stellvertreters wurden die neuen Positionen eines hauptamtlichen 
Ersten und Zweiten „Geschäftsführenden Präsidialmitglieds“ geschaffen. Das Präsidium 
bestand seitdem aus dem Präsidenten des Industrie- und Handelstages, der zugleich Vor-
sitzender des Hauptausschusses und des Vorstandes war, drei Stellvertretern und den 
beiden Geschäftsführenden Präsidialmitgliedgliedern. Den Vorstand des Vereins im Sinne 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bildeten der Präsident und das Erste Geschäftsführende 
Präsidialmitglied. Der Industrie- und Handelstag sollte in das Vereinsregister eingetragen 
werden; dieser Vorsatz wurde aber immer wieder aufgeschoben.

Die Zahl der Ausschüsse wurde 1926 durch einen Bildungsausschuss erweitert.3 Im 
Übrigen standen die Ausschüsse vor dem gleichen Dilemma wie schon im Kaiserreich. 
Einerseits wurden kleine arbeitsfähige Gremien gefordert, andererseits wollten aber 
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Im Vordergrund stand eine klare und möglichst geschlossene Präsentation des Indus-
trie- und Handelstages gegenüber der anwesenden politischen Prominenz, gegenüber 
den Medien und gegenüber der Öffentlichkeit.  

Ein wichtiger Erfolg für den Deutschen Industrie- und Handelstag und für ande-
re Wirtschaftsverbände war die Institutionalisierung der Politikberatung. 1924 legte die 
Reichsregierung durch die Geschäftsordnung der Reichsregierung und die gemeinsame 
Geschäftsordnung der Reichsministerien fest, die Verbände bei der Vorbereitung wirt-
schaftlich wichtiger Gesetzesvorhaben einzubeziehen. Für Preußen wurde die Beteiligung 
der Verbände zwar nicht in einer Geschäftsordnung der Regierung fixiert, aber doch weit-
gehend befolgt. Theoretisch hätten die Verbände auch über den Reichswirtschaftsrat Ein-
fluss ausüben können. Das gelang aber nicht, weil die Meinungen im Reichswirtschaftsrat 
zu heterogen waren. Der Industrie- und Handelstag und andere Verbände haben diesen 
Weg daher gar nicht erst versucht.14    

Neben der öffentlichen Darstellung des Programms auf den Vollversammlungen und 
der institutionalisierten Politikberatung pflegte der Industrie- und Handelstag individu-
elle Kontakte zur Regierung und zur Ministerialbürokratie. Vor allem Präsident Franz von 
Mendelssohn und Erstes Geschäftsführendes Präsidialmitglied Eduard Hamm, beide über 
viele Jahre im Amt, strebten eine verlässliche Zusammenarbeit mit den wechselnden Re-
gierungen an.15

Das Mitteilungsblatt des Industrie- und Handelstages war seit 1894-97 die Zeitschrift 
„Handel und Gewerbe“. 1922 wurde die Zeitschrift, die nie ein großer Publikumserfolg 
war, eingestellt. Der Verband übernahm die „Deutsche Wirtschafts-Zeitung. Zeitschrift 
für Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspflege“ und führte sie als „Deutsche Wirtschaftszei-
tung. Organ des Deutschen Industrie- und Handelstags“ weiter.16

2. Von den Handelskammern zu den Industrie- und Handelskammern

Die Zahl der Mitgliedsorganisationen des Industrie- und Handelstages wurde durch 
die neuen Grenzen, die der Versailler Vertrag festlegte, reduziert. Die elsass-lothringischen 
Handelskammern Colmar, Metz, Mühlhausen und Straßburg schieden aus, ebenso die 
Handelskammer Eupen und die ostdeutschen Kammern und Kaufmännischen Korpora-
tionen Bromberg, Danzig, Graudenz, Memel, Posen und Thorn. Auch die Handelskammer 
Luxemburg trat aus dem Industrie- und Handelstag aus.

Unter dem Eindruck der Revolution schien die Zukunft der Handelskammern zeit-
weilig ungewiss. Auf einer Vorstandssitzung des Industrie- und Handelstages im Juni 
1919 wurde die Befürchtung geäußert, es sei unklar, ob die Handelskammern überhaupt 
bestehen bleiben würden.17 Die Weimarer Verfassung sah vor, eine mehrstufige Räteor-
ganisation als eine neue Form der Interessenvertretung zu schaffen. Als innerbetriebliche 
Vertretung der Arbeiter und Angestellten war die Einrichtung von Betriebsarbeiterräten 

fördern, die 1919 gegründet wurde. Ihre Ziele waren, den Welthandel zu erleichtern, 
gemeinsame Stellungnahmen zu internationalen Wirtschaftsfragen zu verabschieden 
und für die Aufrechterhaltung des Friedens einzutreten. Der Deutsche Industrie- und 
Handelstag wurde 1925 Mitglied der Internationalen Handelskammer. An der deutschen 
Delegation waren außerdem der Reichsverband der Deutschen Industrie, der Central-
verband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes, der Zentralverband des Deutschen 
Großhandels und die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels beteiligt.11 Der 
Präsident des Industrie- und Handelstages Franz von Mendelssohn wurde 1926 Vizeprä-
sident und 1931 Präsident der Internationalen Handelskammer.12 

Die Institutionalisierung der Politikberatung

Trotz der Kontinuität der Organisation änderten sich die Aufgaben des Industrie- und 
Handelstages in der Weimarer Republik im Vergleich zu den Friedensjahren des Kaiser-
reichs. Zwar war ein Abbau der Wirtschaftsplanung vorgesehen, die während des Krie-
ges aus der wirtschaftlichen Mobilmachung hervorgegangen war. Dennoch blieben dem 
Staat weit größere wirtschaftliche Aufgaben, als vorher in Friedenszeiten üblich waren. 
Am Anfang waren es die Probleme der Übergangswirtschaft, die staatliche Interventi-
onen erforderten, die Umstellung von der Kriegswirtschaft zur Friedenswirtschaft, die 
Integration der demobilisierten Soldaten in den Arbeitsmarkt, die Währungspolitik und 
die Finanzpolitik. Dazu kamen strukturelle Veränderungen, denn die Weimarer Verfas-
sung sah eine wesentlich größere Verantwortung des Staates für die Wirtschaft vor als 
die Wirtschaftsordnung des Kaiserreichs. Zwar war nach den heftigen Debatten über die 
künftige Wirtschaftsordnung die Entscheidung für eine kapitalistische Marktwirtschaft 
gefallen, aber man erwartete vom Staat einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung 
von Produktion und Beschäftigung, zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen und zu einer 
umfassenden sozialen Sicherung. Durch die Zunahme der Staatstätigkeit erweiterten sich 
die Aufgaben des Industrie- und Handelstages. 

Die Vollversammlungen blieben das wichtigste Medium für die öffentliche Darstel-
lung des Industrie- und Handelstages. Die republikanischen Institutionen zeigten dem 
Indus trie- und Handelstag große Anerkennung, als er am 3. Dezember 1920 seine erste 
Mitgliederversammlung nach dem Krieg abhielt. Drei Reichsminister waren anwesend, 
weitere Reichsministerien waren durch hohe Beamte vertreten. Auch mehrere Landesre-
gierungen waren präsent.13 Seitdem nutzten Reichsregierung und Reichsbank die Vollver-
sammlungen des Industrie- und Handelstags regelmäßig als Forum, um für ihre Politik zu 
werben. So sprach 1924 Reichskanzler Marx auf der Vollversammlung, 1925 Reichskanzler 
Luther, 1926 Reichsbankpräsident Schacht, 1928 Außenminister Stresemann, 1929 Wirt-
schaftsminister Curtius und 1931 Reichskanzler Brüning. Die Vollversammlungen wurden 
im Hauptausschuss sorgfältig vorbereitet. Es gab nicht mehr die Vielfalt der Meinungen, 
die spontanen Debatten, die oft sehr ausführlichen Begründungen wie in früheren Zeiten. 
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Nachdem die Planung für die Bezirkswirtschaftsräte ohne Ergebnis geblieben war, 
verzichtete die Reichsregierung auf eine einheitliche Regelung der Handelskammern. Die 
Kammern wurden daher weiterhin durch die verschiedenen Landesgesetze geregelt.22 In 
Preußen wurden die Handelskammern mit dem Gesetz von 1924 in Industrie- und Han-
delskammern umbenannt.23 Bis Ende der Weimarer Republik führten auch die Länder 
Anhalt, Bayern, Hessen, Lippe, Oldenburg, Sachsen, Schaumburg-Lippe und Thüringen die 
Bezeichnung Industrie- und Handelskammer ein. Baden, Braunschweig, Württemberg, 
Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz mit der gemeinsamen Kammer in Ros-
tock sowie die drei Hansestädte blieben noch bei dem traditionellen Namen Handelskam-
mer.24 Die Kaufmännischen Korporationen, die es bis dahin in Preußen noch vereinzelt 
gab, verschwanden. Die Korporationen in Stettin und Tilsit wurden in Handelskammern 
umgewandelt. Die Berliner Korporation der Kaufmannschaft wurde 1920 mit der Han-
delskammer Berlin fusioniert.25

Obwohl nach wie vor die Landesgesetze maßgeblich waren, wurde das System der 
Industrie- und Handelskammern insgesamt homogener. In allen Ländern galt die Pflicht-
zugehörigkeit der Gewerbebetriebe zu den Kammern. Die Kosten wurden durch Umlagen 
finanziert, die sich entweder an der Gewerbesteuer oder an den Gewerbeerträgen nach 
der Veranlagung der Einkommen- und Körperschaftsteuer orientierten.26 

3. Die Auslandshandelskammern

Als die deutsche Wirtschaft begann, die durch den Krieg unterbrochenen internatio-
nalen Beziehungen wieder aufzubauen, wurde die Bedeutung der Auslandshandelskam-
mern erkannt. Anders als in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wurde die Gründung von 
Auslandskammern sowohl vom Deutschen Industrie- und Handelstag als auch von der 
Reichsregierung aktiv unterstützt und gefördert. 1924 gab es bereits 25 Auslandshan-
delskammern. Schwerpunkte waren Europa, Lateinamerika und Ostasien. Die Auslands-
handelskammern vermittelten Geschäftskontakte, sammelten statistische Unterlagen 
über die Märkte des jeweiligen Landes, gaben Auskünfte, meist in Form von Rundschrei-
ben oder Merkblättern, über Steuern, Zölle und Handelsrecht, versuchten, die Interessen 
ihrer Mitgliedsunternehmen bei den Behörden des Landes zu vertreten, besonders in Zoll- 
und Steuerfragen, vermittelten als Schiedsrichter in strittigen Fragen zwischen den Mit-
gliedsunternehmen, oder zwischen den Mitgliedern und deutschen Unternehmen, und 
benannten Sachverständige.27 

Um die Beziehungen zwischen dem Industrie- und Handelstag und den Auslandshan-
delskammern zu stärken, wurden Vertreter der Kammern im September 1924 nach Berlin 
eingeladen. Der Präsident des Industrie- und Handelstages Franz von Mendelssohn leitete 
die Versammlung, und führende Politiker betonten mit ihrer Anwesenheit das offiziel-
le Interesse an den Auslandshandelskammern. Zu den Gästen gehörten Reichspräsident 

vorgesehen. Darüber hinaus sollten Bezirksarbeiterräte und ein Reichsarbeiterrat sowie 
die entsprechenden Vertretungen der Unternehmer gebildet werden. Die Vertretungen 
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sollten dann unter Beteiligung „sonstiger betei-
ligter Volkskreise“, wie es etwas unbestimmt hieß, in Bezirksräten und einem Reichswirt-
schaftsrat zusammentreffen.18

Die Einrichtung der mehrstufigen Räteorganisation, die von der Weimarer Verfassung 
vorgesehen war, begann im Februar 1920 mit der Einführung von Betriebsräten als Ver-
tretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Betriebsräte waren für Betriebe ab 20 
Beschäftigten einzurichten. Ihre Aufgabe sollte es sein, die Interessen der Arbeitnehmer 
wahrzunehmen, aber auch, die Betriebsleitung bei der „Erfüllung des Betriebszwecks“ zu 
unterstützen.19

Die Bezirkswirtschaftsräte als regionale Basis des Reichswirtschaftsrates berührten 
unmittelbar die Interessen der Handelskammern in ihrer Funktion als Vertretungen der 
Wirtschaft. Nach den ersten Plänen des Reichswirtschaftsministeriums sollten sich die 
Bezirkswirtschaftsräte und die Handelskammern in ihren Aufgaben ergänzen. Sowohl die 
Bezirkswirtschaftsräte als auch die Handelskammern sollten paritätisch besetzt werden. 
Der Industrie- und Handelstag begrüßte in der Vollversammlung vom Dezember 1920 die 
Schaffung von Bezirkswirtschaftsräten. Er hoffte vor allem, dass mit den neuen paritä-
tisch besetzten regionalen Institutionen die Forderung nach Einführung der Mitbestim-
mung in den Handelskammern, die vor allem von dem  1919 gegründeten Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbund erhoben wurde, abgewehrt werden konnte. Die Bezirks-
wirtschaftsräte sollten für größere Gebiete zuständig sein, etwa im Umfang der preu-
ßischen Provinzen oder außerhalb Preußens der größeren Länder. Die Handelskammern 
sollten in ihrer bisherigen Form weiter bestehen. Für die Kammern wurde die Mitbestim-
mung abgelehnt. Die Vertreter der Unternehmer in den Bezirkswirtschaftsräten sollten 
von den Handelskammern vorgeschlagen werden. Unterstützung kam vom Preußischen 
Minister für Handel und Gewerbe, der in der Vollversammlung für den Fortbestand der 
Handelskammern in ihrer bisherigen Form eintrat.20

Zwei Jahre später legte das Reichswirtschaftsministerium ein neues Modell vor. Die 
Handelskammern sollten als Vertretungen der Unternehmer zusammen mit selbständi-
gen Vertretungen der Arbeitnehmer in die Bezirkswirtschaftskammern integriert werden. 
Der Vorstand des Industrie- und Handelstages empfahl der Mitgliederversammlung im 
September 1922, der Einbeziehung der Kammern in die Bezirkswirtschaftsräte zuzustim-
men. Wenn die Kammern nicht in die neue Wirtschaftsorganisation integriert wären, 
würden sie unvermeidlich „auf das tote Geleise geschoben“. Allerdings müssten die Kam-
merbezirke dann dem größeren Gebiet der Bezirkswirtschaftsräte angepasst werden, und 
zahlreiche kleinere Handelskammern müssten daher fusionieren.21 Als die Regierung die 
Planung für den endgültigen Reichswirtschaftsrat aufgab, wurde auch die Errichtung der 
Bezirkswirtschaftsräte nicht weiter verfolgt. Damit entfiel für die Kammerorganisation 
auch die Notwendigkeit einer umfassenden Neuordnung.
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Der „endgültige“ Reichswirtschaftsrat sollte durch ein späteres Gesetz geschaffen 
werden, das insbesondere auch die Kompetenzen des Gremiums gegenüber dem Reichs-
tag präzisierte. Die Diskussion über die Schaffung des endgültigen Reichswirtschaftsrats 
zog sich über mehrere Jahre hin. Reichskanzler Luther warb auf der Vollversammlung des 
Industrie- und Handelstages im April 1926 für seine Idee, den Reichwirtschaftsrat in Kon-
kurrenz zum Reichstag zu einem „Wirtschaftsparlament“ auszubauen. Die Parteipolitik 
sei nicht geeignet, eine Verständigung auf breiter Grundlage herbeizuführen. Der Reichs-
wirtschaftrat sei dagegen eine Institution, von der aus „zum Nutzen des ganzen Volkes 
allgemeine Volkswirtschaftspolitik getrieben werden könnte.“32 In dieser konservativen 
Interpretation hatte der Reichswirtschaftsrat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem preu-
ßischen „Volkswirtschaftsrat“, den Bismarck 1880 geschaffen hatte, um dem parlamen-
tarischen Prinzip entgegenzuwirken. Nachdem der Kanzler die Debatte neu angestoßen 
hatte, beriet der Hauptausschuss des Industrie- und Handelstages über den Reichswirt-
schaftsrat.33 Schließlich scheiterte die Planung für den endgültigen Reichswirtschaftsrat 
am Widerstand des Reichstages. Zu groß waren die Bedenken, dass mit der Aufwertung 
des Reichswirtschaftsrats eine Institution geschaffen werden sollte, die dem demokrati-
schen Prinzip widersprach.     

Der vorläufige Reichswirtschaftsrat gab zahlreiche Gutachten zu wirtschaftlich re-
levanten Gesetzen ab, die ihm von der Reichsregierung vorgelegt wurden, und trat mit 
eigenen Entschließungen zur Wirtschaftspolitik an die Öffentlichkeit. 1920 legte der 
Reichswirtschaftsrat einen Gesetzentwurf für eine Reform der Berufsausbildung vor. Die 
Reform sah vor, die öffentliche Verantwortung für die beiden Elemente des dualen Sys-
tems, die Ausbildung im Betrieb und die Berufsschule, zu stärken und die Ausbildung 
insgesamt zu verbessern.34 Seitdem machte der Reichswirtschaftsrat aber nicht mehr 
durch wichtige wirtschaftspolitische Ideen auf sich aufmerksam. Nach der Errichtung der 
nationalsozialistischen Diktatur wurde der vorläufige Reichswirtschaftsrat im Zuge der 
Auflösung aller selbständigen Organisationen 1934 abgeschafft.35 

2. Die Verbände in der Republik

Auf die heftige Konkurrenz der verschiedenen Unternehmerverbände, die es in der 
Zeit des Kaiserreichs gegeben hatte, folgte in der Weimarer Republik eine Konsolidierung 
der Verbandsstruktur. Die Industrieverbände, der Centralverband deutscher Industrieller 
und der Bund der Industriellen, schlossen sich im Januar 1919 zum „Reichsverband der 
Deutschen Industrie“ zusammen. Zwischen den Handelskammern und den Branchenver-
bänden gab es nach wie vor institutionelle Verflechtungen. Zahlreiche Handelskammern 
gehörten dem Reichsverband der Deutschen Industrie an, einige auch dem Reichsver-
band des Deutschen Groß- und Überseehandels und der Hauptgemeinschaft des Deut-
schen Einzelhandels.36 

Friedrich Ebert, Reichskanzler Wilhelm Marx, Außenminister Gustav Stresemann, Wirt-
schaftsminister Eduard Hamm und der Preußische Ministerpräsident Braun.28 

Eine weitere Tagung der Auslandshandelskammern fand 1927 in Verbindung mit der 
Vollversammlung des Industrie- und Handelstages in Hamburg statt.29 Den Auslandshan-
delskammern wurde die Möglichkeit gegeben, dem Industrie- und Handelstag als außer-
ordentliche Mitglieder beizutreten. Die Auslandshandelskammern sollten sich auf einen 
möglichst großen Kreis deutscher Kaufleute und Industrieller stützen und in der Leitung 
sollte der deutsche Einfluss überwiegen. Die auf internationale Verständigung gerichte-
te Politik der Weimarer Republik machte es möglich, Auslandshandelskammern 1929 in 
Brüssel und 1930 in Paris zu errichten.30

II. Alte und neue Formen der Interessenvertretung

1. Der Reichswirtschaftsrat

Nach längeren Diskussionen über das Rätesystem, das parallel zu den parlamentari-
schen Institutionen eine Vertretung aller wirtschaftlichen Interessen gewährleisten soll-
te, wurde im Mai 1920 ein „vorläufiger Reichswirtschaftsrat“ errichtet. Der vorläufige 
Reichswirtschaftsrat war ein Kompromissgebilde. Die Rätebewegung hatte zwar einen 
revolutionären Ursprung. Durch das Grundsatzabkommen zwischen Unternehmern und 
Arbeitnehmern vom 15. November 1918 hatte die spontane Bewegung aber schon eine 
paritätische und wirtschaftsfriedliche Wendung genommen. In der langwierigen parla-
mentarischen Beratung meldeten dann immer mehr Verbände, Gruppen und Institutio-
nen ihre Ansprüche auf Beteiligung an, so dass der Reichswirtschaftsrat schließlich eine 
bürokratische Organisation wurde. Er sollte die Interessen aller an der deutschen Wirt-
schaft mitwirkenden Personen, Betriebe oder Institutionen vertreten. In dieser Funktion 
hatte er wichtige wirtschaftliche Gesetze zu begutachten, konnte mit Erklärungen zur 
Wirtschafts- und Finanzpolitik an die Öffentlichkeit treten und konnte der Legislative 
eigene Gesetzentwürfe vorschlagen. 

Die Organe des Reichswirtschaftsrats waren die Vollversammlung und der Vorstand. 
Die Vollversammlung sollte Ausschüsse für Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik und andere 
Themen bilden. Bei der Vorbereitung des Gesetzes hatte es einen Wettlauf der Verbände 
um Einfluss gegeben, so dass die Vollversammlung schließlich auf einen Umfang von 
326 Mitgliedern anwuchs. Die Mitglieder sollten nach einem komplizierten Verteilungs-
schlüssel von der Landwirtschaft, der Industrie und anderen Branchen, von verschiede-
nen Berufsgruppen, von den Verbraucherverbänden, von der Reichsregierung und vom 
Reichsrat entsandt werden. Der Industrie- und Handelstag durfte jeweils zehn Delegierte 
für die Industrie und für den Handel benennen. Er fühlte sich damit in der großen Zahl 
der Mitglieder weit unterrepräsentiert.31 
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Der Industrie- und Handelstag hatte in der Sozialisierungsfrage den Arbeitgeberver-
bänden den Vortritt gelassen, da sie für sozialpolitische Fragen zuständig waren. Präsi-
dent Otto Frentzel wandte sich erst am 4. Januar 1919 mit Forderungen zur Kontinuität 
der Wirtschaftsordnung an den Rat der Volksbeauftragten. Er verlangte die Wiederher-
stellung von Ordnung und Sicherheit, mehr Arbeitsdisziplin, die freie Betätigung der Un-
ternehmer und eine Beschränkung der Sozialisierung auf die wenigen Gewerbe, in denen 
sie mit Erfolg durchgeführt werden könne. Offenbar war man sich noch nicht sicher, 
ob die Sozialisierung mit dem Abkommen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerk-
schaften vom 15. November 1918 tatsächlich abgewendet war.41

Der Allgemeine Rätekongress mit Delegierten von Arbeiter- und Soldatenräten aus 
allen Teilen Deutschlands, der vom 16. bis 21. Dezember 1918 in Berlin tagte, entschied 
sich mit großer Mehrheit für eine parlamentarische Demokratie. Am 19. Januar 1919 
fanden Wahlen zu der Nationalversammlung statt, die eine Verfassung ausarbeiten soll-
te. Für die Wahlen zur Nationalversammlung erhielten erstmals in Deutschland auch die 
Frauen das Wahlrecht.42 Die Wahlen veränderten das politische Spektrum. Die beiden 
sozialdemokratischen Parteien, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und 
die 1917 gegründete Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD), er-
hielten zusammen weniger als die Hälfte der Stimmen. Der sozialdemokratische Politiker 
Philipp Scheidemann wurde von der Nationalversammlung, die vor den Kämpfen in Berlin 
nach Weimar ausgewichen war, im Februar 1919 zum Reichskanzler gewählt und bildete 
eine Koalitionsregierung der linken Mitte, die von der SPD, der linksliberalen Deutschen 
Demokratischen Partei und dem katholischen Zentrum getragen wurde.43

Die Bildung der Koalitionsregierung stärkte die Position der Unternehmer in der So-
zialisierungsdebatte. Auch der Industrie- und Handelstag, der sich im Januar 1918 noch 
kompromissbereit gezeigt und die Sozialisierung einzelner Wirtschaftsbereiche für mög-
lich gehalten hatte, trat nunmehr selbstsicherer auf. Als der Hauptausschuss am 13. Fe-
bruar 1919 zu seiner ersten Sitzung nach dem Ende des Krieges zusammentrat, setzte 
man sich zum Ziel, die Sozialisierung insgesamt zu verhindern.44 Auch auf einer weiteren 
Sitzung des Hauptausschusses am 28. April 1919 stand die Abwehr der Sozialisierung im 
Mittelpunkt.45

Bevor noch die Phase der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformen abge-
schlossen war, wurde im Juni 1919 in Versailles der Friedensvertrag zwischen Deutschland 
und den Alliierten geschlossen. Mit den Verbündeten Deutschlands, Österreich, Ungarn, 
Bulgarien und der Türkei, schlossen die Alliierten besondere Friedensverträge. Deutschland 
musste die preußischen Provinzen Posen und Westpreußen an Polen abtreten, Elsass-
Lothringen an Frankreich und kleinere Gebiete an Belgien und Dänemark. Danzig wurde 
eine Freie Stadt unter der Aufsicht des Völkerbundes, die Verwaltung des Saarlands wurde 
für 15 Jahre dem Völkerbund unterstellt. Die Kolonien wurden unter den alliierten Mäch-
ten aufgeteilt. Das Militär wurde abgerüstet. Als Urheber des Krieges wurde Deutschland 
zu Reparationen verpflichtet, deren Höhe später festgesetzt werden sollte.46 

Auf dem Arbeitsmarkt wurden die Unternehmer durch die Vereinigung deutscher 
Arbeitgeberverbände sowie verschiedene Branchenverbände und regionale Verbände 
vertreten. Aus der Generalkommission der Gewerkschaften ging 1919 der „Allgemeine 
Deutsche Gewerkschaftsbund“ hervor. Der Dachverband der Christlichen Gewerkschaf-
ten trat seit 1919 als „Deutscher Gewerkschaftsbund“ auf. Die liberalen Gewerkschaften 
gründeten 1920 den „Gewerkschaftsring deutscher Arbeiter-, Angestellten- und Beam-
tenverbände“.37

Die Zusammenarbeit des Industrie- und Handelstages mit den Unternehmerverbän-
den wurde durch persönliche Netzwerke gestärkt. So war der rheinische Unternehmer 
Paul Silverberg nicht nur seit 1926 Mitglied des Vorstandes des Industrie- und Handels-
tages, seit 1930 Mitglied im Ausschuss für Kredit-, Geld- und Bankwesen und seit 1932 
Präsident der Industrie- und Handelskammer Köln, sondern war auch als Spitzenfunktio-
när im Reichsverband der deutschen Industrie, im Verein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen und in der Vereinigung deutscher 
Arbeitgeberverbände tätig.38

Die Verbände hatten in der Weimarer Republik einen wesentlich größeren Einfluss auf 
die Politik als im Kaiserreich. Die wechselnden Regierungen suchten die Unterstützung der 
Verbände, um ihre Politik in den Parteien und in der Öffentlichkeit zu vermitteln, und um in 
Konfliktfällen möglichst schon im vorparlamentarischen Raum Kompromisse zu erzielen.

III. Wirtschaftspolitische Zeitfragen

1. Der Streit um die Wirtschaftsordnung

In dem Aufruf an das deutsche Volk, in dem der Rat der Volksbeauftragten am 12. No-
vember 1918 sein Programm vorstellte, hieß es, die aus der Revolution hervorgegangene 
Regierung setze sich die Aufgabe, das „sozialistische Programm“ zu verwirklichen.39 Das 
sozialistische Programm wurde allerdings zu der Zeit sehr unterschiedlich interpretiert. Die 
Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften vereinbarten am 15. November 1918 ein Re-
formprogramm. Die wichtigsten Inhalte waren die Anerkennung der Gewerkschaften, die 
Empfehlung zum Abschluss von kollektiven Tarifverträgen, die Arbeitszeitregulierung und 
die Bildung eines gemeinsamen „Zentralausschusses“. Die Gewerkschaften erreichten mit 
der Vereinbarung die Anerkennung, die ihnen in der Zeit des Kaiserreichs von der Mehrheit 
der Unternehmer verweigert worden war. Für die Unternehmer war wichtig, dass mit den 
Reformen die weitergehende Forderung nach einer Sozialisierung der Wirtschaft implizit 
abgewehrt war. Aus dem geplanten Zentralausschuss ging ein gemeinsamer Interessen-
verband der Unternehmer und Arbeitnehmer hervor, die „Zentralarbeitsgemeinschaft der 
industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer“,  die bis 1924 bestand.40  
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förderte. Die Produktion stieg an und die Integration der Millionen von demobilisierten 
Soldaten in die Arbeitswelt wurde erleichtert.52 

Der Inflationskonsens wurde durch die Zahlungsbilanztheorie der Inflation gefördert. 
Nach dieser Argumentation waren nicht die Haushaltsdefizite, sondern die Reparationen 
die Ursache der Geldentwertung. Die Reparationen verursachten Zahlungsbilanzdefizi-
te, die zu einer Verschlechterung des Wechselkurses der Mark führten und die Importe 
verteuerten. Die steigenden Importpreise gaben den Anstoß zu allgemeinen Preiserhö-
hungen. Auch der Deutsche Industrie- und Handelstag vertrat die Zahlungsbilanztheorie 
der Inflation und erklärte, dass die Ausweitung des Geldangebotes unausweichlich sei; 
eine Stilllegung der Notenpresse sei erst nach einer Stabilisierung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse möglich.53 

Die Situation änderte sich, als Regierung und Reichsbank 1923 jede Kontrolle über die 
Währung verloren. Die Preise stiegen ins Unermessliche und der Wechselkurs der Mark 
stürzte dramatisch ab. Im Sommer 1923 drohte die Mark ihre Funktion als Zahlungsmittel 
zu verlieren und die Wirtschaft geriet in eine schwere Krise. Die Währungsstabilisierung 
war nicht mehr aufzuschieben.54 Im Oktober 1923 wurde die Währungsreform beschlos-
sen. Vorgesehen waren eine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte durch drastische 
Sparmaßnahmen und eine restriktive Währungspolitik, um den Wechselkurs der Mark zu 
stabilisieren. Außerdem sollte eine Parallelwährung eingeführt werden, die „Rentenmark“. 
Sie sollte durch wertbeständige Anleihen gedeckt sein und damit das Vertrauen in die 
Währungsstabilisierung stärken. Am 15. November 1923 wurde die Rentenmark ausge-
geben, mit einer Parität von einer Billion Mark zu einer Rentenmark. Wenige Tage später 
wurde der Wechselkurs der Mark bei einem exorbitanten Stand von 4,2 Billionen Mark 
zu einem US-Dollar stabilisiert.55 Die Reichsbank verfolgte eine strikte Restriktionspolitik, 
um das Preisniveau und den Wechselkurs zu stabilisieren. Auf die Inflationskrise folgte 
eine Deflationskrise. Der Industrie- und Handelstag bestärkte jedoch im Juni 1924 die 
Reichsbank in ihren Bemühungen, die Währung stabil zu halten.56 

Im Einklang mit der international herrschenden Meinung, dass eine dauerhafte wirt-
schaftliche Stabilisierung nur auf der Grundlage des Goldstandards möglich wäre, streb-
ten Reichsregierung und Reichsbank eine Wiederherstellung der Goldwährung an. Der 
Industrie- und Handelstag schloss sich dieser Politik an und arbeitete mit dem neuen 
Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht bei der Vorbereitung einer Goldwährung zu-
sammen.57 Auf der Vollversammlung im März 1924 wurde eine Entschließung zur Gold-
währung verabschiedet.58 Im August 1924 wurde die Goldwährung eingeführt. Die neue 
Währung war die Reichsmark. Die Goldparität entsprach einem Wechselkurs von 4,20 
Reichsmark zu einem US-Dollar. Man wollte mit dieser Parität bewusst an die Goldwäh-
rung der Vorkriegszeit anknüpfen. Es gab aber keinen Goldumlauf mehr, sondern nur eine 
Konvertierbarkeit in Goldbarren. Im Oktober 1924 wurde die Reichsmark ausgegeben. 
Die entwertete „Papiermark“ wurde zu einem Umtauschkurs von 1 Billion Mark zu einer 
Reichsmark aus dem Verkehr gezogen.59 

Im August 1919 beschloss die Nationalversammlung in Weimar eine neue Reichsver-
fassung. Nach neun Monaten heftiger politischer Debatten und offener Kämpfe war die 
Reform der Wirtschaftsordnung weit weniger radikal, als die Forderungen der Rätebewe-
gung im November 1918 erwarten ließen. Aus der Revolution war eine Reform gewor-
den. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung wurde im Grundsatz bestätigt. Die Markt-
wirtschaft sollte jedoch durch eine aktive Sozialpolitik ergänzt werden, zu der sowohl 
eine intensivere Regulierung des Arbeitsmarktes, als auch ein Ausbau der öffentlichen 
Transferleistungen gehörten.47

2. Die Inflation

Deutschland hatte 1919 auf dem reduzierten Territorium 63 Millionen Einwohner. 
Bis 1932 stieg die Bevölkerung auf 65 Millionen an, bis 1937 auf 68 Millionen.48 In den 
Friedensjahren des Kaiserreichs hatte ein stetiger Wachstumstrend die wirtschaftspoliti-
schen Debatten geprägt. In der Weimarer Republik gab es dagegen extreme wirtschaft-
liche Wechsellagen. Auf die Nachkriegsjahre, die vor allem durch die Inflation geprägt 
waren, folgten eine Phase der relativen Stabilisierung und bald darauf der Absturz in die 
Weltwirtschaftskrise. 

Die Inflation war ein Erbe der Kriegsfinanzierung.49 Da die Kriegskosten zum größten 
Teil durch Kredite finanziert wurden, hatte sich im März 1919 eine Reichsschuld von 
162 Milliarden Mark angesammelt, die zu 40 Prozent kurzfristig fällig war.50 Nach dem 
Krieg wurden die Staatsschulden nicht getilgt, vielmehr wurde die inflationäre Finanzpo-
litik fortgesetzt. Zwar entfielen nun die enormen Kriegskosten, aber der Anteil der Staats-
ausgaben am Sozialprodukt war durch die Kriegsfolgen, durch Subventionen und durch 
den Ausbau der Sozialpolitik höher als in der Vorkriegszeit. Den wechselnden Regierun-
gen gelang es nicht, die Steuereinnahmen an die wachsenden Ausgaben anzupassen. 
Mit der Finanzreform von 1920 wurde zwar eine Reichseinkommensteuer eingeführt. Es 
wurde aber versäumt, die Steuererhebung an die Inflation anzupassen. Ein großer Teil der 
Steuern wurde daher in entwertetem Geld bezahlt. Die öffentlichen Haushalte wurden in 
wachsendem Umfang durch kurzfristige Kredite der Reichsbank finanziert.51 

Die Preisregulierung wurde nach dem Krieg abgebaut, und die Preise stiegen stark 
an. Die Devisenmärkte wurden zwar weiterhin kontrolliert, aber es gelang nicht, die Devi-
senbewirtschaftung konsequent durchzuführen. Neben dem offiziellen Wechselkurs der 
Mark bildete sich ein inoffizieller Kurs, der dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
entsprach. Der Preisanstieg und der Verfall des Wechselkurses der Mark verstärkten sich 
wechselseitig. Von Anfang 1920 bis Anfang 1921 gelang eine vorübergehende Stabili-
sierung des Preisniveaus und des Wechselkurses. Danach setzte die Inflation sich jedoch 
beschleunigt fort. Aus der Wirtschaft kamen keine Einwände gegen die Inflationspolitik, 
da die Geldentwertung zu negativen Realzinsen führte und so die Investitionstätigkeit 
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keit nahm zu. Der Präsident des Industrie- und Handelstages Franz von Mendelssohn be-
merkte in seiner Rede auf der Vollversammlung vom April 1929 besorgt, es sei noch nicht 
abzusehen, „ob es sich um eine vorübergehend gedrückte Konjunktur oder um Schlimme-
res handelt.“64 Die Empfehlungen, wie der Krise zu begegnen sei, folgten der bekannten 
Argumentationslinie des Industrie- und Handelstages. Der Staat solle die Steuern senken 
und die Sozialleistungen kürzen. Außerdem galten die hohen Löhne als Hindernis für die 
Kapitalbildung der Unternehmen.65

Die Befürchtung, es könne sich um Schlimmeres als eine vorübergehende Rezessi-
on handeln, wurde bald bestätigt. Die Finanzkrise, die mit dem New Yorker Börsenkrach 
vom 24. Oktober 1929 begann, verschärfte die Wirtschaftskrise. Die Banken schränkten 
die Kreditgewährung ein, Kredite wurden knapper und teurer. Vor allem verunsicherte 
die Finanzkrise die ausländischen Kreditgeber. Der internationale Kapitalmarkt, der für 
Deutschland so große Bedeutung hatte, brach zusammen.66 

Die Krise wurde durch einen deflationären Konsens in der Finanzpolitik, der Wirt-
schaftspolitik und der Währungspolitik verstärkt. Die Koalitionsregierung, die 1928 unter 
dem sozialdemokratischen Reichskanzler Hermann Müller aus SPD, Zentrum, Deutscher 
Demokratischer Partei und Deutscher Volkspartei gebildet worden war, scheiterte im März 
1930 nach einem Streit um die Reichsfinanzen.  Reichskanzler Heinrich Brüning, der ab 
März 1930 regierte, verfolgte eine prozyklische Finanzpolitik. Er versuchte, den Haushalt 
durch eine Reduzierung der Staatsausgaben und eine Erhöhung der Einnahmen auszuglei-
chen. Eine aktive Wirtschaftspolitik zur Krisenüberwindung lehnte Brüning strikt ab.67 Die 
Reichsbank verfolgte in der Krise eine deflationäre Politik, um dem Abzug von Auslands-
krediten und der Kapitalflucht ins Ausland entgegenwirken. Reichsbankpräsident Luther 
begründete die Deflationspolitik mit der Notwendigkeit, den Goldstandard zu verteidigen, 
verschärfte damit aber die Wirtschaftskrise.68 Der Deutsche Industrie- und Handelstag un-
terstützte den deflationären Kurs in der Finanz-, Wirtschafts- und Währungspolitik. Auf der 
Vollversammlung vom März 1931 traten von Mendelssohn und Brüning mit sorgfältig ab-
gestimmten Reden auf. Mendelssohn sah keine Alternative zur herrschenden Wirtschafts- 
und Finanzpolitik. Er wandte sich ausdrücklich gegen eine expansive Währungspolitik zur 
Überwindung der Krise. Brüning warb einmal mehr um Vertrauen für seine Politik.69 

Je länger die Krise dauerte, um so mehr belastete sie durch Kreditausfälle und durch 
die Entwertung von Beteiligungen das Bankensystem. Der Zusammenbruch der Darmstäd-
ter und Nationalbank am 11. Juli 1931 löste eine allgemeine Bankenkrise aus. Am 13. Juli 
übernahm die Reichsregierung eine Bürgschaft für die Einlagen der Darmstädter und Nati-
onalbank, um einen Zusammenbruch des Bankensystems zu verhindern. Der Präzedenzfall 
zog weitere Stützungsaktionen für die Berliner Großbanken und mehrere große Regional-
banken nach sich. Am 15. Juli 1931 wurden Devisenkontrollen eingeführt, um den weiteren 
Abfluss von Devisen zu verhindern. Im Februar 1932 wurde das Bankwesen unter staatli-
cher Beteiligung reorganisiert. Die Darmstädter und Nationalbank wurde mit der Dresdner 
Bank verschmolzen. Das Reich erwarb zusammen mit der Deutschen Golddiskontbank, 

Nach der Einführung der Reichsmark kehrten Preise, Löhne und andere laufende Zah-
lungen wieder in die gewohnten Dimensionen zurück. Allerdings hatte die Reichsmark 
nach dem Index der Lebenshaltungskosten 1925 nur 70 Prozent der Kaufkraft der Mark 
von 1913.60 Die Geldvermögen waren weitgehend vernichtet. Für Hypotheken und einige 
andere langfristige Schuldverhältnisse wurden besondere Gesetze beschlossen, um einige 
Vermögensreste zu retten. 

3. Die relative Stabilisierung

Die Währungsreform schuf die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Stabili-
sierung. Allerdings brachte die Rückkehr zur Goldwährung das Problem mit sich, dass 
die deutsche Wirtschaftspolitik sich mit Priorität an der Währungsstabilität orientieren 
musste. Die Reichsbank verfolgte daher mit kurzen Unterbrechungen eine deflationäre 
Währungspolitik. Die Folge war, dass in Deutschland während der Stabilisierungspha-
se fast durchgängig ein hohes Zinsniveau herrschte, das sich negativ auf Produktion 
und Beschäftigung auswirkte. Aufschwung und Krise wechselten nach der Währungs-
stabilisierung in raschem Rhythmus. Produktion und Beschäftigung stiegen seit Ende 
1924 wieder an. 1926 wurde der Aufschwung durch eine Rezession unterbrochen, auf 
die 1927 eine neue Expansion folgte. Mit diesem Aufschwung übertraf das reale Netto-
sozialprodukt pro Einwohner erstmals das Vorkriegsniveau. 1928 hielt der Aufschwung 
an, allerdings mit verringerter Wachstumsrate.61 Der Arbeitsmarkt blieb im Schatten des 
Aufschwungs. Die Arbeitslosigkeit war auch in den Expansionsjahren relativ hoch.62

Die Unternehmer unterstützten nach den Erfahrungen der Inflation die Priorität der 
Währungsstabilität. Die Vollversammlung des Industrie- und Handelstages vom April 
1925 forderte in einer Entschließung, die Reichsbank solle zwar dem Kreditbedarf der 
Wirtschaft entgegenkommen, aber nur so weit, „als der Schutz der Währung es irgend 
zulässt“. Die Stabilität der Währung sei unbedingt notwendig. Die Deflationspolitik wur-
de im Einklang mit der in Wirtschaft und Politik vorherrschenden Meinung als „Kapi-
talarmut“ der deutschen Wirtschaft interpretiert. Zur Besserung der wirtschaftlichen 
Lage wurden eine Entlastung der Wirtschaft durch strikte Sparsamkeit der öffentlichen 
Verwaltung, Steuersenkungen, Einschränkung der Sozialleistungen und Begrenzung der 
Löhne empfohlen.63

4. Die Weltwirtschaftskrise

Die wirtschaftliche und politische Stabilisierung der Weimarer Republik wurde schon 
nach wenigen Jahren durch die Weltwirtschaftskrise unterbrochen. Im Frühjahr 1929 
setzte eine Rezession ein. Produktion und Beschäftigung gingen zurück, die Arbeitslosig-
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terverfolgt werde.77 Der Präsident des Industrie- und Handelstages fand zu der Zeit aber 
keinen Zugang mehr zum Reichspräsidenten und seinen konservativen Beratern. In der 
Politik stand nicht mehr die Überwindung der Wirtschaftskrise, sondern die Änderung des 
politischen Systems im Vordergrund des Interesses. Am 30. Januar 1933 ernannte Reichs-
präsident Paul von Hindenburg den Anführer der rechtsextremen Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei, Adolf Hitler, zum Reichskanzler.78 

5. Verkehr und Kommunikation

Die Stärkung des Reiches gegenüber den Ländern, die in der Weimarer Verfassung 
vorgesehen war, galt auch für die Eisenbahnen. 1920 wurden die Staatsbahnen der Län-
der vom Reich übernommen und in die neue Deutsche Reichsbahn eingebracht.79 Die 
wirtschaftliche Situation der Reichsbahn war unübersichtlich. Die im Vergleich zur Vor-
kriegszeit real höheren Kosten und Tarife wurden in der öffentlichen Wahrnehmung noch 
durch den inflationären Preisanstieg gesteigert. Der Industrie- und Handelstag empfahl, 
die Reichsbahn aus der staatlichen Verwaltung zu lösen und in der Form einer Aktien-
gesellschaft zu organisieren, um eine wirtschaftliche Betriebsführung zu erreichen. Die 
Aktiengesellschaft sollte in Staatsbesitz bleiben.80 Der Vorschlag hätte die Bahnreform 
von 1993 vorweggenommen, wurde aber nicht realisiert.  

Unter dem Dawes-Plan, der 1924 Deutschlands Reparationsverpflichtungen regelte, 
erhielt die Bahn eine neue Funktion. Ein Aspekt des Dawes-Plans war es, die Aufbringung 
der Reparationen auf mehrere Finanzierungsquellen zu verteilen. Zu diesen Finanzie-
rungsquellen sollte auch die Reichsbahn gehören, die immer noch erhebliche Überschüs-
se erwirtschaftete. 1924 wurde die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft gegründet. Nach 
einem komplizierten Teilungsarrangement war die Reichsbahn-Gesellschaft eine reine 
Betriebsgesellschaft. Das Netz und auch das Fahrzeugmaterial blieben im Besitz des Rei-
ches. Erst unter der nationalsozialistischen Diktatur wurde die Reichsbahn wieder in die 
Reichsverwaltung eingegliedert.81 

Der Industrie- und Handelstag warnte frühzeitig, dass durch die Pflicht zur Gewinner-
zielung für die Reparationsfinanzierung die Interessen der Reichsbankkunden beeinträch-
tigt würden.82 Trotz der neuen Rahmenbedingungen setzte die Reichsbahn-Gesellschaft 
die gemeinwirtschaftliche Politik der Vorkriegszeit fort. Bei der Tarifgestaltung wurden 
weiterhin lange Strecken gegenüber kurzen Strecken bevorzugt, für Massengüter wie 
Kohle und Stahl galten günstigere Tarife als für Fertigwaren, und der defizitäre Personen-
verkehr wurde durch den Güterverkehr subventioniert. Die Gewinnabführung der Bahn, 
die gemeinwirtschaftliche Quersubventionierung unrentabler Leistungen und ein erheb-
licher Modernisierungsbedarf führten zu einem hohen Tarifniveau.83 In der schwierigen 
Lage der deutschen Unternehmen stellten die Transportkosten eine erhebliche Belastung 
dar. Der Deutsche Handelstag drängte als Vertreter der gewerblichen Bahnkunden be-

einer Tochtergesellschaft der Reichsbank, wesentliche Beteiligungen an der Commerzbank, 
der Deutschen Bank und der Dresdner Bank sowie einigen bedeutenden Regionalbanken. 
Die meisten Regionalbanken mussten aber ohne staatliche Unterstützung auskommen, 
wenn sie zahlungsunfähig wurden, und viele von ihnen mussten schließen.70 

Nach der Banken- und Währungskrise vom Juli 1931 zerbrach der deflationäre Kon-
sens, der bis dahin in Politik und Wirtschaft geherrscht hatte. Einzelne Experten, Verbände 
und Parteien legten verschiedene Pläne zu einer aktiven Konjunkturpolitik vor. Reichs-
kanzler Brüning blieb jedoch bei seiner Sparpolitik und die Reichsbank hielt an ihrem 
Deflationskurs fest, auch wenn sie die Restriktionen etwas mäßigte. Der Industrie- und 
Handelstag unterstützte im Streit um die richtige Wirtschaftspolitik mehrheitlich wei-
terhin die Regierung. Allerdings traten interne Differenzen auf. In der Sitzung des Aus-
schusses für Kredit-, Geld- und Bankwesen im August 1931 kritisierte der Bankier Pfeiffer 
die Währungspolitik der Reichsbank mit der Bemerkung, „daß es gar keinen Sinn hat, die 
Währung zu retten, aber nicht die Wirtschaft.“71 Eduard Hamm meinte, die Krise mache 
eine Kreditpolitik der Reichsbank notwendig, „die mit einer gewissen Kühnheit bis zu den 
von der Währungssicherheit gezogenen Grenzen vorstoßen muß“.72 Eine Kreditauswei-
tung zur Konjunkturbelebung, die sich von den Fesseln des Goldstandards löste, lehnte 
Hamm aber im Oktober 1931 auf einer gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses und 
der Vertretung der preußischen Handelskammern ausdrücklich ab.73 Nachdem die defla-
torische Notverordnung vom Dezember 1931 die Krise verschärfte, ging Paul Silverberg, 
prominentes Mitglied im Vorstand und im Bankausschuss des Industrie- und Handelsta-
ges, auf Distanz zu Brüning.74 Präsident Grund trat aber noch in der Vollversammlung des 
Deutschen Industrie- und Handelstages vom 11. Mai 1932 für die Wirtschaftspolitik der 
Regierung ein, zwei Wochen vor Brünings Sturz.75 

Auf Brüning folgten kurzfristige Präsidialkabinette unter Franz von Papen von Juni bis 
Dezember 1932 und Kurt von Schleicher von Dezember 1932 bis Januar 1933. Die neuen 
Regierungen versuchten, die Krise mit Steuererleichterungen und öffentlichen Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen zu bekämpfen. Die Krise erreichte ihren Tiefpunkt. Das reale Net-
tosozialprodukt je Einwohner war 1932 gegenüber 1928 um 24 Prozent zurückgegangen. 
Die Arbeitslosigkeit stieg im Jahresdurchschnitt 1932 auf 30 Prozent der Erwerbsperso-
nen.76 Danach begann eine konjunkturelle Erholung, von der zu erwarten war, dass sie mit 
zeitlicher Verzögerung auch den Arbeitsmarkt erreichen würde. 

Der Industrie- und Handelstag hatte die Wirtschafts- und Finanzpolitik Brünings un-
terstützt, akzeptierte dann aber die im Juni 1932 eingeschlagene wirtschaftspolitische 
Neuorientierung. Präsident Bernhard Grund unterstützte zuletzt noch in der Vorstands-
sitzung des Industrie- und Handelstages am 18. Januar 1933 Reichskanzler Schleicher. 
Es gebe Anzeichen für eine Konjunkturwende. Aussicht auf Erfolg bestehe aber nur dann, 
wenn von der Politik unter Zurückstellung innerer Machtkämpfe das Vertrauen in die 
Stabilität der Verhältnisse und damit die Entfaltung der privatwirtschaftlichen Kräfte 
gestärkt werde. Dazu sei es unerlässlich, dass die Wirtschaftspolitik klar und sicher wei-
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der Staatsausgaben und Steuern, die Begrenzung der Löhne und eine Verlängerung der 
Arbeitszeit ein.89 Diese Position wurde auf den Vollversammlungen 1926, 1927 und 1928 
unverändert bestätigt.90 

IV. Berufsausbildung

Die Weimarer Republik wollte die Qualität der Schulbildung verbessern, den Einfluss 
der sozialen Unterschiede auf die Bildung verringern und die Berufsausbildung ausbau-
en. Die allgemeine Schulpflicht wurde bis zum 18. Lebensjahr verlängert. Die ersten vier 
Jahrgangsstufen der Volksschule wurden als Grundschule für alle Kinder bestimmt. Die 
Vorschule, die es bis dahin noch als besondere Grundstufe der weiterführenden Schulen 
gab, wurde abgeschafft. Nach der vierten Schulklasse, im Allgemeinen mit dem zehnten 
Lebensjahr, teilten sich die Bildungswege der Kinder. Der größte Teil der Schüler und 
Schülerinnen verbrachte weitere vier Jahre in der Volkschule. Nach acht Jahren endete die 
Schulzeit für die meisten Kinder im Alter von 14 Jahren. Für die Jugendlichen, die keine 
weiterführenden Schulen besuchten, erteilten die Berufsschulen parallel zur betriebli-
chen Ausbildung oder zur Erwerbstätigkeit einen zeitlich eingeschränkten Unterricht.91 
Erste Ansätze zu einer Öffnung weiterführender Bildungswege waren die Einrichtung von 
Aufbaugymnasien und die Gründung von Abendgymnasien für Berufstätige.92 

Die Verbesserung der Berufsausbildung war ein Teil der allgemeinen Bildungspolitik, 
entsprach aber auch einem Wandel der Produktionsbedingungen. Die Rationalisierungs-
bewegung der Zeit lenkte die Aufmerksamkeit auf die Qualifikation der Beschäftigten als 
Grundlage steigender Produktivität. Die Bedeutung der ungelernten Arbeit ging zurück. 
1930 führte die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung eine 
formale Klassifizierung der Qualifikationsstufen ein. Ungelernte Arbeiter verrichteten ein-
fache Tätigkeiten, für die eine kurze Einweisung genügte. Zu den Aufgaben gehörten die 
Unterstützung der Facharbeiter und angelernten Arbeiter an den Maschinen, Transport-
arbeiten, Reinigungsarbeiten oder Hofarbeiten. Der angelernte Arbeiter war eine mittlere 
Qualifikationsstufe, die vor allem in der Großindustrie verbreitet war. Angelernte Arbeiter 
hatten eine Ausbildung, die von einigen Wochen bis zu einem Jahr reichen konnte. Sie 
sollten in dieser Zeit lernen, bestimmte Arbeitsvorgänge nach Anweisung durchzufüh-
ren. Die angelernten Arbeiter leisteten einen großen Teil der industriellen Produktion. Sie 
unterschieden sich vom Facharbeiter durch die engere Ausbildung, aber nicht durch die 
Qualität oder die Produktivität ihrer Arbeit. Facharbeiter erhielten eine Ausbildung von 
meist drei Jahren und sollten in dieser Zeit die Fähigkeit zu selbständiger Arbeit erwer-
ben.93 Der Industrie- und Handelstag erkannte die wachsende Bedeutung der Berufsaus-
bildung und richtete 1926 einen Bildungsausschuss ein.94

Die Reichsregierung plante in den zwanziger Jahren ein Berufsausbildungsgesetz, das 

harrlich zu einer Ermäßigung der Tarife und hatte in einigen Bereichen auch Erfolg.84

Eine neue Konkurrenz erwuchs der Bahn aus dem Lastwagenverkehr, der teils als Ge-
werbe von Speditionsunternehmen, teils als Werkverkehr von Industrie- und Handels-
unternehmen betrieben wurde. Der technische Fortschritt im Automobilbau erweiterte 
die Reichweite des Güterverkehrs auf der Straße. Der Straßenverkehr war unbelastet von 
Reparationsleistungen, gemeinwirtschaftlichen Auflagen und dem Unterhalt eines auf-
wendigen Wegenetzes. Er konzentrierte sich auf die rentablen Marktsegmente, insbe-
sondere den Transport hochwertiger Güter über kürzere Distanzen. Dort konkurrierte er 
erfolgreich mit der Bahn und vergrößerte seinen Marktanteil. Die Reichsbahn reagierte 
auf die Veränderung des Marktes und dehnte ihre Tätigkeit auf den Güterfernverkehr und 
den Zubringerverkehr zu den Bahnhöfen aus. Der Industrie- und Handelstag protestierte 
gegen diese Bestrebungen; er verlangte, dass das private Speditionsgewerbe  nicht be-
einträchtigt werden sollte.85 

Als die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft in der Weltwirtschaftskrise Verluste erwirt-
schaftete, griff die Reichsregierung ein. 1931 wurde der Güterfernverkehr auf der Straße 
strikt reguliert. Es wurde eine Konzessionspflicht eingeführt, die es der Reichsregierung 
ermöglichte, das Angebot zu beschränken, und es wurden einheitliche Frachttarife ver-
ordnet, die starr an die Tarife der Bahn angebunden waren. Ein Frachtkartell der Binnen-
schifffahrt vervollständigte die Regulierung.86

Das Postmonopol blieb in der Weimarer Republik erhalten. Die  Sonderrechte Bayerns 
und Württembergs in der Postverwaltung wurden aufgehoben.87

6. Sozialpolitik

Die Sozialpolitik wurde in der Weimarer Republik ausgebaut. In den Arbeitsbeziehun-
gen wurden 1918 allgemein kollektive Tarifverträge eingeführt. Für Arbeitslose wurde 
1918 die Erwerbslosenfürsorge eingerichtet. 1927 wurde die Arbeitslosenversicherung als 
neuer Zweig der Sozialversicherung gegründet.88   

Der Aufschwung in der Stabilisierungsphase war nicht stark genug, um sowohl die 
Forderungen der Unternehmer nach steigenden Gewinnen zu befriedigen als auch die 
Erwartungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer zu erfüllen, die nach Jahren der Ent-
behrung einen Anstieg der Löhne und Gehälter verlangten. Der soziale Kompromiss, der 
von den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden 1918-19 vereinbart worden 
war, begann zu bröckeln. Die Unternehmer traten gegen höhere Löhne und für länge-
re Arbeitszeiten auf, und sie verlangten eine Reduzierung der Staatsausgaben und der 
Steuern. Die Forderung nach einer Neuorientierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
prägte auch die öffentlichen Stellungnahmen des Deutschen Industrie- und Handelsta-
ges. Auf der Vollversammlung 1925 trat der Industrie- und Handelstag für die Senkung 
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Industrie- und Handelskammern und Staat, die bis heute gilt. Für die innerbetriebliche 
Ausbildung waren die Unternehmen und die Industrie- und Handelskammern verant-
wortlich, die Berufsschule war staatliche Aufgabe.99

Die Verantwortung für die Handelshochschulen, an deren Gründung und Finanzie-
rung einzelne Handelskammern und Kaufmännische Korporationen seit dem Ende des 
neunzehnten Jahrhunderts erheblichen Anteil hatten, wurde in den zwanziger Jahren 
aufgegeben. Der Aufwand für diese Institutionen, die nicht zum Kernbereich der Kam-
mertätigkeit gehörten, erschien in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu groß. Da die 
Handelshochschulen sich aber als neue Bildungseinrichtungen bewährt hatten, gingen 
sie in staatliche Trägerschaft über.100 

V. Außenwirtschaftspolitik

Nach dem Weltkrieg galt allgemein die Wiederherstellung des Goldstandards als eine 
wichtige Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Aufschwung und für die Rekonstruktion 
der internationalen Arbeitsteilung. Die USA kehrten bereits 1919 zur Goldwährung zurück. 
Die Wirtschaftskonferenz von Genua empfahl 1922 die weltweite Wiederherstellung des 
Goldstandards. Um einen Wettbewerb der Zentralbanken um die knappen Goldreserven 
der Welt zu verhindern, wurde aber ein modifizierter Goldstandard in der Form eines Gold-
Devisen-Standards vorgeschlagen. Nur wenige Zentralbanken sollten ihre Währungsreser-
ven in Gold halten. Die anderen Zentralbanken sollten die durch Gold gedeckten Kernwäh-
rungen als Währungsreserven verwenden. In der Übergangszeit bis zur Stabilisierung der 
Währungen sollten freie Wechselkurse herrschen. Eine Fortsetzung der Devisenkontrollen, 
die während des Krieges eingeführt worden waren, wurde abgelehnt.101 Aus der Sicht des 
Industrie- und Handelstages war die Konferenz von Genua eine Enttäuschung. Man hatte 
gehofft, dort über eine Reduzierung der Reparationslasten zu verhandeln. Die französische 
Regierung hatte jedoch darauf bestanden, dass die politischen Schulden auf der Konferenz 
nicht angesprochen werden durften.102

Die wichtigsten Welthandelsnationen kehrten nach und nach zum Gold zurück,  da-
runter Deutschland 1924, Großbritannien 1925, Frankreich 1926-1928. Anders als der 
Goldstandard der Vorkriegszeit brachte der Gold-Devisen-Standard aber keine Stabilität, 
sondern wurde zu einer Belastung der Weltwirtschaft. In Deutschland und Großbritannien 
zwang die Überbewertung der Währungen zu einer Deflationspolitik, die sich negativ auf 
Produktion und Beschäftigung auswirke. Umgekehrt trug in den USA und in Frankreich die 
Unterbewertung der Währung zu anhaltenden Exportüberschüssen bei. Überdies belaste-
ten Reparationen und Kriegsschulden die internationalen Kapitalmärkte.103 

In Deutschland war die Lösung des Reparationsproblems eine wichtige Bedingung für 
die Stabilisierung der Währung. Die Alliierten legten die Reparationsverpflichtungen 1921 

die öffentliche Verantwortung für die Berufsausbildung stärken und die Vertretungen 
der Arbeitnehmer in die bisher ausschließlich von den Unternehmern gestaltete inner-
betriebliche Ausbildung einbeziehen sollte. Der Berufsschulunterricht sollte in der Regel 
in öffentlichen Berufsschulen geleistet werden und nach dem Umfang und den Inhalten 
verbessert werden. In der innerbetrieblichen Ausbildung sollten bei den Industrie- und 
Handelskammern Ausschüsse gebildet werden, die paritätisch von Unternehmern und 
Arbeitnehmern besetzt waren, um über alle Fragen der innerbetrieblichen Ausbildung zu 
beraten und auf eine angemessene Durchführung der Lehre zu achten. Der Industrie- und 
Handelstag leistete gegen das Berufsbildungsgesetz heftigen Widerstand. Er kritisierte 
die Ausdehnung der Berufsschulzeit, die staatliche Kontrolle der Lehre und die Beteili-
gung der Arbeitnehmervertreter an der betrieblichen Ausbildung.95 Nach langen Debatten 
brachte die Regierung 1929 den Entwurf des Berufsbildungsgesetzes in den Reichstag 
ein. Bevor die Beratungen abgeschlossen waren, trat die Regierungskrise vom März 1930 
ein und die Reform der Berufsausbildung wurde nicht weiter verfolgt.96

Obwohl das Berufsbildungsgesetz scheiterte, festigte sich das duale System der Be-
rufsausbildung. Die kaufmännische Lehre wurde häufig mit einer Kaufmannsgehilfen-
prüfung abgeschlossen, auch wenn es für die Lehrinhalte und die Prüfung noch keine 
verbindlichen Regeln gab. Die Prüfung konnte von den Industrie- und Handelskammern, 
aber auch von Verbänden oder Berufsschulen abgenommen werden. Der Industrie- und 
Handelstag empfahl den Kammern, sich im Prüfungswesen zu engagieren. Die Zahl der 
Industrie- und Handelskammern, die regelmäßig Prüfungen für kaufmännische Lehrlinge 
durchführten, nahm zu.97 

Die Industrie- und Handelskammern zeigten auch zunehmend Interesse an der ge-
werblichen Lehrlingsausbildung. 1928 empfahlen der Deutsche Industrie- und Handelstag, 
der Handwerks- und Gewerbekammertag, der Reichsverband des Deutschen Handwerks 
und der Reichsverband der Deutschen Industrie, dass die Industrie- und Handelskammern 
und die Handwerkskammern für Ausbildungsberufe, die sowohl im Handwerk als auch in 
der Industrie ausgeübt wurden, gemeinsame Ausschüsse für die Gesellenprüfungen ein-
richten sollten. Die Industrie- und Handelskammern wirkten auch bei der Einführung von 
Ausbildungsgängen für Facharbeiter mit entsprechenden Abschlussprüfungen mit. Das 
Ziel war, dass die Facharbeiter den gleichen Status erhalten sollten wie die Arbeiter, die 
eine handwerkliche oder industrielle Gesellenausbildung absolviert hatten. Damit sollte 
sowohl bei den Betrieben als auch bei den Arbeitern das Interesse an einer sorgfältigen 
Ausbildung erhöht werden.98

Die Berufsschulen wurden in den zwanziger Jahren vor allem von den Städten ein-
gerichtet. Grundsätzlich wollte der Industrie- und Handelstag daran festhalten, dass die 
Kammern neben den Kommunen oder kaufmännischen Vereinen eigene Berufsschulen 
betrieben. Die wirtschaftliche Situation zwang die Handelskammern aber zu strikten 
Sparmaßnahmen, und viele Kammern schränkten daher ihre Bildungsangebote ein. In der 
Berufsausbildung entwickelte sich allmählich eine Arbeitsteilung zwischen Unternehmen, 
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dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum zurück. Die Exportquote betrug im Durchschnitt 
der Jahre 1925-29 nur 15 Prozent des Nettosozialprodukts.111

Um die Reparationsleistungen zu transferieren, hätte Deutschland erhebliche Export-
überschüsse erzielen müssen. Tatsächlich gab es aber regelmäßig Importüberschüsse. 
Neben dem allgemeinen Protektionismus trug die Überbewertung der Mark zum Defizit 
der Handelsbilanz bei. Sie machte deutsche Exporte relativ teuer und ausländische Im-
porte relativ billig. Eine Änderung der Parität der Reichsmark wurde aber nicht erwogen, 
weil die Erinnerung an die Inflation schreckte. Sie wäre auch mit Rücksicht auf das Aus-
land kaum möglich gewesen, da die Goldwährung in Deutschland durch internationale 
Vereinbarungen garantiert war. Der Reichsbank fiel daher die Aufgabe zu, mit ihrer De-
flationspolitik die Parität der Mark zu verteidigen. Durch das hohe Zinsniveau wurden 
Kapitalimporte angezogen, vor allem aus den USA. Der Reparationstransfer wurde daher 
nicht durch Exportüberschüsse, sondern durch Kapitalimporte finanziert. Damit wurde 
das strukturelle Dilemma der Reparationen temporär überbrückt, aber nicht gelöst. Die 
öffentlichen Reparationsverpflichtungen wurden gegen private Kreditverpflichtungen 
eingetauscht.112 

Mit der Zeit weckte der rasch wachsende Umfang der Auslandsverschuldung Besorg-
nisse. Bei einem Rückzug der Auslandskredite würde die deutsche Währung in erhebliche 
Schwierigkeiten geraten. Der Industrie- und Handelstag schloss sich in einem Memoran-
dum vom Oktober 1927 den Mahnern an. Er empfahl, die Kapitalimporte zu reduzieren, 
die Ausfuhr zu steigern und die Einfuhr zu beschränken. Die Empfehlungen waren gut 
gemeint, es blieb aber unklar, wie sie unter den strukturellen Bedingungen einer offenen 
Volkswirtschaft realisiert werden sollten.113 

Seit dem Frühjahr 1929 wurde unter der Leitung des amerikanischen Bankiers Owen 
Young ein neuer Reparationsplan ausgehandelt. Es ging vor allem darum, eine endgül-
tige Reparationssumme festzulegen. 1930 trat der „Young-Plan“ in Kraft. Die jährlichen 
Reparationsleistungen wurden gegenüber dem Dawes-Plan etwas herabgesetzt. Damit 
die Gesamtsumme aber vor allem für die französische Öffentlichkeit politisch akzeptabel 
wurde, sollten die Zahlungen bis 1989 dauern. Die späten Jahresraten des Reparations-
plans hatten wirtschaftlich keine große Bedeutung, wenn man sie auf den Gegenwarts-
wert diskontierte. Die Perspektive, dass eine zweite und auch noch eine dritte Generation 
mit Reparationsverpflichtungen belastet sein sollte, sorgte aber in Deutschland für er-
heblichen Widerstand gegen den Reparationsplan.114

Der deutsche Außenhandel ging in der Weltwirtschaftskrise stark zurück. Allerdings 
wies die deutsche Wirtschaft unter dem Druck der Krise seit 1929 erstmals Exportüber-
schüsse auf. Eduard Hamm, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Industrie- und 
Handelstages, sah 1931 in dem Exportüberschuss einen positiven Einfluss, nachdem die 
Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern stark zurückgegangen war und auch 
die öffentlichen Aufträge weitgehend wegfielen.115 Aber nicht nur Deutschland, sondern 
auch andere Länder waren bestrebt, den Zusammenbruch der Inlandsnachfrage durch 

auf 132 Milliarden Goldmark fest. Die Goldmark war eine Verrechungseinheit, die nach 
dem Vorkriegskurs von 4,20 Mark zu einem US-Dollar definiert war. 1924 arbeitete eine 
Sachverständigenkommission unter der Leitung des amerikanischen Bankiers Dawes ei-
nen Reparationsplan aus. Die vorgesehenen Zahlungen galten in Deutschland allgemein 
als überhöht. Auch der Industrie- und Handelstag kritisierte, dass die Sachverständigen 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands überschätzten. Er empfahl jedoch 
die Annahme des Sachverständigenplans, da er die Voraussetzung für eine dauerhafte 
Stabilisierung der Währung sei.104 Im August 1924 wurde der „Dawes-Plan“ vom Reichs-
tag angenommen. Die Reparationsleistungen sollten bis auf 2,5 Milliarden RM im Jahr 
ansteigen. Eine Gesamtsumme der Reparationen wurde nicht festgelegt, und damit blieb 
die Dauer der Reparationszahlungen offen. Erst wenn die Erfahrung mit dem Dawes-Plan 
gezeigt hatte, welche Leistungen die deutsche Wirtschaft aufbringen konnte, sollte die 
Reparationsverpflichtung endgültig festgelegt werden.105   

Der Friedensvertrag hatte Deutschland für mehrere Jahre eine Beschränkung seiner 
Außenwirtschaftspolitik auferlegt; erst 1925 sollte das Deutsche Reich seine handelspoliti-
sche Souveränität zurückgewinnen. Der Hauptausschuss des Industrie- und Handelstages 
empfahl bereits 1923 in einer Entschließung zur künftigen Außenhandelspolitik Deutsch-
lands einen mäßigen Protektionismus: „Die deutsche Außenhandelspolitik beruht künftig 
wie in der Vergangenheit auf dem Grundsatz des mäßigen Schutzes der nationalen Arbeit 
im Inland und Ausland, da dieser Grundsatz nicht nur in Deutschland als bewährt gelten 
muß, sondern heute selbst in den Ländern aufgenommen worden ist, die ihn vor dem 
Kriege nicht kannten oder bewusst ablehnten.“106 Der Freihandel hatte in der protektionis-
tischen Weltwirtschaft der zwanziger Jahre keinen internationalen Rückhalt mehr.107

Angeführt wurde das protektionistische Lager von den USA, die 1922 als Reaktion auf 
die Wirtschaftskrise einen hohen Schutzzoll einführten und daran trotz ihrer wirtschaft-
lichen Überlegenheit festhielten. Die deutschen Zölle waren vergleichsweise niedrig; in 
Deutschland hatte man daher Interesse an einem Abbau des Protektionismus. Dies wäre 
allerdings nur durch internationale Verhandlungen zu erreichen gewesen. Die Regierung 
setzte große Hoffnungen auf die Weltwirtschaftskonferenz, die der Völkerbund für 1927 
einberief.108 Die Reichsregierung bezog den Deutschen Industrie- und Handelstag in die 
Vorbereitungen zu der Konferenz ein. Auf der Vollversammlung des Industrie- und Han-
delstages in Hamburg im Juni 1927, die mit einer Tagung der Auslandshandelskammern 
verbunden war, stand die Weltwirtschaftskonferenz im Mittelpunkt.109 Die Konferenz ver-
lief aber enttäuschend und brachte keine Abkehr vom Protektionismus. Die USA hielten 
trotz hoher Exportüberschüsse an ihrem Schutzzoll fest. Die französische Regierung legte 
bei der Stabilisierung des Franc 1926-28 bewusst eine niedrige Goldparität fest, um die 
Exporte zu fördern und die Importe zu erschweren.110 

Der allgemeine Protektionismus hat die Rekonstruktion der internationalen Arbeits-
teilung gebremst. Mit dem Aufschwung der Produktion war in Deutschland eine Zunahme 
des Außenhandels verbunden, aber die Steigerung der Exporte und Importe blieb hinter 
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 Viertes Kapitel Die Kammerorganisation unter  
  der Diktatur 1933-1945 

I. Das Ende des Industrie- und Handelstages 

1. Die Aufhebung der Selbstverwaltung

Die Regierung, die am 30. Januar 1933 an die Macht gelangt war, machte aus ihrer 
Feindschaft gegen die Weimarer Republik kein Geheimnis. Autoritäre Parolen, Drohungen 
gegen politische Gegner, Nationalismus und Antisemitismus beherrschten die politische 
Szene. Die politischen Ziele und das wirtschaftspolitische Programm der Regierung wa-
ren zunächst unklar; verschiedene Richtungen kämpften um Einfluss. Der Vorstand des 
Deutschen Industrie- und Handelstages trat am 1. März 1933 zusammen, um über die 
neue politische Situation zu beraten. Präsident Bernhard Grund teilte mit, dass er auf der 
nächsten Sitzung des Hauptausschusses die Unterstützung des Deutschen Industrie- und 
Handelstages für die neue Regierung zusagen werde. Er wolle im Wesentlichen erklä-
ren, „dass der Deutsche Industrie- und Handelstag, der parteipolitisch stets unabhän-
gig gewesen sei, auch der gegenwärtigen Regierung mit derselben Bereitwilligkeit wie 
den bisherigen gegenüberstehen und seine endgültige Stellungnahme von den weiteren 
Handlungen dieser Regierung abhängig machen werde“. Die Vorstandsmitglieder des In-
dustrie- und Handelstages setzten wie viele andere Unternehmer ihr Vertrauen vor allem 
auf die Kabinettsmitglieder, die nicht der NSDAP oder dem rechtsextremen Agitationsver-
band „Stahlhelm“ angehörten. Grund berichtete, die Spitzenverbände der Unternehmer 
hätten eine Besprechung mit Wirtschaftsminister Hugenberg gehabt. Der Minister habe 
sich bei der Gelegenheit selbst als eine „starke Säule der privatkapitalistischen Wirtschaft 
in der gegenwärtigen Regierung“ bezeichnet. Die Vertreter der Verbände hätten den Ein-
druck gewonnen, dass Hugenberg gewillt sei, in seinem Amt „den Interessen von Handel 
und Industrie gerecht zu werden“. Eduard Hamm, Erstes Geschäftsführendes Präsidiums-
mitglied, berichtete, die Haltung der neuen Regierung zu den Industrie- und Handelskam-
mern sei noch unklar. Derzeit werde der Plan eines „berufsständischen Staates“ verfolgt, 
aber man könne nicht erkennen, welche Rolle die Kammern in diesem Konzept spielen 
sollten. Er vertraue jedoch auf die wirtschaftsfreundliche Haltung der Fachminister.1

Die Ideologie einer „ständischen Ordnung“ von Staat und Wirtschaft, die Hamm in der 

Exportüberschüsse zu kompensieren. Der Protektionismus, der vorher schon weit verbrei-
tet war, nahm daher in der Weltwirtschaftskrise noch zu.

Die Devisenbewirtschaftung, die nach der Bankenkrise am 15. Juli 1931 eingeführt 
wurde, war zunächst als temporäre Maßnahme gedacht.116 Sie erwies sich aber als hart-
näckig und blieb über die Spätphase der Weimarer Republik und die nationalsozialistische 
Diktatur hinaus bestehen. Die Bundesrepublik Deutschland führte 1958 die Konvertier-
barkeit der Währung ein, die Deutsche Demokratische Republik erst im Vorfeld der Wie-
dervereinigung mit der Währungsunion vom Juli 1990. 
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Trotz der Loyalitätserklärung richtete sich die nationalsozialistische Politik auch ge-
gen den Industrie- und Handelstag. Mitglieder des Vorstandes und anderer Gremien des 
Industrie- und Handelstages, die dem Regime aufgrund ihrer Abstammung, die nicht zur 
herrschenden Rassenideologie passte, oder aufgrund ihrer demokratischen Gesinnung 
verhasst waren, wurden aus dem Amt gedrängt. Im April 1933 wurden die Vorstandmit-
glieder Dr. Lenel, Meyer, Paul Silverberg und Prof. Dr. Salomon zum Rücktritt gezwun-
gen. Auch Eduard Hamm, langjähriges Erstes Geschäftsführendes Präsidialmitglied, trat 
im Mai 1933 zurück. Sein Nachfolger wurde Dr. Paul Hilland, ein nationalsozialistischer 
Funktionär.8

Parallel zur individuellen Verfolgung einzelner Personen begannen systematische An-
griffe auf den Industrie- und Handelstag. Diese Angriffe gehörten zu einem Programm, 
das im nationalsozialistischen Sprachgebrauch als „Gleichschaltung“ bezeichnet wurde. 
Länder und Kommunen sowie alle selbständigen Organisationen, die nach dem Verbot der 
demokratischen Parteien und der Gewerkschaften noch bestanden, sollten der Kontrolle 
des Regimes unterworfen werden. Die Selbstverwaltung wurde aufgehoben, die Insti-
tutionen und Verbände wurden der Regierung unterstellt und alle wichtigen Positionen 
wurden mit nationalsozialistischen Parteigängern besetzt.9 Der Industrie- und Handels-
tag sah keine Möglichkeit zum Widerstand. Ende April 1933 berichtete der Vorstand den 
Mitgliedskammern, dass er seinen Rücktritt erklärt habe.10 Anfang Mai 1933 informierte 
der Industrie- und Handelstag die Reichsregierung über den Rücktritt der Vorstandsmit-
glieder. Auf der nächsten Vollversammlung solle der Vorstand neu besetzt werden, und es 
sei beabsichtigt, „mehrere der NSDAP angehörende Herren“ aufzunehmen.11 

Die nationalsozialistischen Ideologen der „ständischen Ordnung“ nutzten das Pro-
gramm der „Gleichschaltung“, um ihre Macht auszubauen. Am 13. Mai 1933 besetzte 
Adrian von Renteln mit einigen SA-Leuten die Geschäftsräume des Industrie- und Han-
delstages. Er berief sich auf eine Verfügung des Reichskommissars für die Wirtschaft 
Otto Wegener, der ihn zum neuen Präsidenten des Verbandes ernannt habe.12 Präsident 
Bernhard Grund, der bei der Besetzung der Geschäftsstelle nicht anwesend war, protes-
tierte und bat sowohl den Reichskanzler als auch Reichswirtschaftsminister Hugenberg, 
gegen das gewaltsame Vorgehen einzugreifen.13 Hugenberg unterstützte den rechtmä-
ßigen Präsidenten, konnte sich aber nicht durchsetzen. Die Regierung entschied, dass 
der Industrie- und Handelstag bis zu einer Regelung durch die nächste Vollversammlung 
zwei Präsidenten haben sollte, den rechtmäßigen Amtsinhaber und den nationalsozia-
listischen Funktionär.14 Wirtschaftsminister Hugenberg, der zugesagt hatte, in der Re-
gierung die Interessen der Privatwirtschaft zu schützen, trat im Juni 1933 zurück. Sein 
Nachfolger wurde der Generaldirektor der Allianz Versicherung Dr. Kurt Schmitt, der über 
gute persönliche Kontakte zu Hitler und Göring verfügte.15  

In der Vollversammlung vom 22. Juni 1933, in der nur noch regimetreue Mitglie-
der saßen, wurde von Renteln zum Präsidenten gewählt. Durch eine Satzungsänderung 
wurden alle Befugnisse der Organe des Industrie- und Handelstags auf den Präsidenten 

Vorstandssitzung des Industrie- und Handelstages erwähnte, war nicht auf die national-
sozialistische Bewegung beschränkt, sondern zirkulierte in verschiedenen Varianten. Sie 
wandte sich sowohl gegen die Demokratie als auch gegen die Marktwirtschaft. Die De-
mokratie sollte durch eine autoritäre Herrschaft, die Marktwirtschaft durch die Kontrolle 
des Staates über die Wirtschaft abgelöst werden. Als politisches Vorbild der „ständischen 
Ordnung“ galt vielen Repräsentanten dieser Theorie der italienische Faschismus.2 Zu den 
nationalsozialistischen Ständeideologen gehörten Richard Walther Darré, der später den 
„Reichsnährstand“ aufbaute, Otto Wagener, der 1931 Leiter der Wirtschaftspolitischen 
Abteilung der Reichsleitung der NSDAP geworden war und 1933 Reichskommissar für die 
Wirtschaft im Reichswirtschaftsministerium wurde, und Dr. Theodor Adrian von Renteln, 
ein rühriger Mittelstandsideologe der NSDAP und Leiter des im Dezember 1932 gegrün-
deten „Kampfbundes des gewerblichen Mittelstandes“.3

Am 4. März 1933 fanden Reichstagswahlen statt, die politisch manipuliert wurden. 
Der neue Reichstag beschloss am 23. März gegen die Stimmen der SPD das „Gesetz zur 
Behebung der Not von Volk und Reich“, das die Regierung ermächtigte, ohne Mitwirkung 
des Parlaments Gesetze zu erlassen und den Haushalt zu beschließen. Es war auf vier Jah-
re befristet, aber es war klar, dass das Regime sich nicht an diese Befristung halten würde. 
Die Regierung legte auf das „Ermächtigungsgesetz“ Wert, um einen Schein von Legalität 
zu wahren, baute ihre Macht aber zu einem totalitären Herrschaftssystem aus. Die  NS-
DAP wurde zur Staatspartei erklärt und eng mit der Staatsgewalt verbunden. Alle anderen 
Parteien wurden bis Juli 1933 verboten oder lösten sich selbst auf. Der Reichstag wurde 
seitdem noch gelegentlich mit seinen ausschließlich nationalsozialistischen Mitgliedern 
einberufen, um der Regierung zu akklamieren.4 Die Gewerkschaften wurden am 2. Mai 
1933 aufgelöst, das Vermögen wurde beschlagnahmt, viele Funktionäre wurden verhaf-
tet. Die Festsetzung von Löhnen und Arbeitsbedingungen wurde auf die neue Institution 
der „Treuhänder der Arbeit“ übertragen, die dem Reichswirtschaftsministerium unter-
standen. Als neue Massenorganisation wurde die „Deutsche Arbeitsfront“ geschaffen. Sie 
war keine Interessenvertretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, sondern sollte 
die Arbeiterschaft im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie beeinflussen.5 

Der Deutsche Industrie- und Handelstag hoffte, durch die Anpassung an die politi-
schen Verhältnisse den Bestand der Organisation zu sichern. Nach dem „Ermächtigungs-
gesetz“ berichtete Präsident Grund in der Vorstandsitzung vom 3. April 1933, dass er 
inzwischen eine Besprechung mit dem Reichskanzler hatte und ihm „die freudige Mitar-
beit der Handelskammern zum Wiederaufbau der Wirtschaft und des Staates“ mitgeteilt 
habe. In der anschließenden Sitzung des Hauptausschusses sollte „mit Rücksicht auf die 
schwierigen politischen Verhältnisse“ auf jede Diskussion verzichtet werden.6 In der Sit-
zung des Hauptausschusses, die am gleichen Tage stattfand, erklärte Grund öffentlich 
die Unterstützung des Industrie- und Handelstages für das Regime. Der Verband begrüße 
es, „dass jetzt eine starke nationale Regierung mit einer unerhörten Fülle von Gesetzge-
bungsvollmacht über Staat und Wirtschaft waltet.“7
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und Banken unterstellt werden.24 Das Vorhaben Rentelns stieß jedoch in weiten Kreisen 
der Wirtschaft auf Widerspruch. Auch in der Regierung und in der Partei fand er wenig 
Unterstützung für seinen Plan; andere Vorhaben waren wichtiger.25 Im Dezember 1933 
legte Renteln eine Denkschrift zur ständischen Neuorganisation der gewerblichen Wirt-
schaft unter der Leitung des Industrie- und Handelstages vor.26 Der Vorschlag wurde aber 
abgelehnt. Der Deutsche Industrie- und Handelstag musste auf Anweisung der Reichsre-
gierung die Planung für einen „ständischen Aufbau“ der Wirtschaft einstellen.27 

Im Februar 1934 erhielt der Reichswirtschaftsminister eine umfassende Vollmacht, das 
Verbandswesen im gewerblichen Sektor zu reorganisieren.28 Die Ständeideologie wurde 
aufgegeben. Statt des „ständischen Aufbaus“ wurde nunmehr ein „organischer Aufbau“ 
der Wirtschaft proklamiert. Die gewerbliche Wirtschaft wurde in sechs „Reichsgruppen“ 
für Industrie, Handwerk, Handel, Banken, Versicherungen und Verkehr organisiert; später 
kam noch der Energiesektor als siebte Reichsgruppe hinzu. Der Reichsstand der Deut-
schen Industrie wurde in die „Reichsgruppe Industrie“ umgewandelt. Die „Reichsgrup-
pen“ sollten dabei mitwirken, die staatliche Wirtschaftspolitik gegenüber den einzelnen 
Unternehmen durchzusetzen, und sie sollten Informationen aus den Unternehmen an 
die Regierung weiterleiten.29 Die Industrie- und Handelskammern und der Industrie- und 
Handelstag blieben zwar bestehen, wurden aber an den Rand gedrängt.30

Die Reorganisation der Wirtschaftsverbände wurde unterbrochen, als Wirtschaftsmi-
nister Schmitt im Juni 1934 sein Amt aus Gesundheitsgründen aufgab. Sein Nachfolger 
wurde Hjalmar Schacht, der zusätzlich zu den Aufgaben als Reichsbankpräsident das 
Amt des Reichswirtschaftsministers erhielt. Unter dem neuen Wirtschaftsminister wurde 
die Organisation der wirtschaftlichen Verbände im April 1935 noch einmal modifiziert. 
Die Branchenverbände blieben bestehen, aber die regionalen Organisationen wurden ge-
genüber dem früheren Plan aufgewertet. Als neue Spitzenorganisation der gewerblichen 
Wirtschaft wurde eine Reichwirtschaftskammer eingerichtet, die dem Wirtschaftsmi-
nisterium untergeordnet war. Ihr unterstanden sowohl die Branchenverbände als auch 
neu eingerichtete regionale Wirtschaftskammern. Die Wirtschaftskammern sollten die 
Tätigkeit der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern in ihren Bezirken 
koordinieren und beaufsichtigen. Die wichtigste Industrie- und Handelskammer eines 
Bezirks wurde zur „Vorortkammer“ bestimmt und übernahm die Geschäftsführung der 
Wirtschaftskammer.31 

Der Deutsche Industrie- und Handelstag wurde im Juli 1935 rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 1935 aufgelöst. Da man den Industrie- und Handelskammern zugestand, dass sie 
ihre Tätigkeit koordinieren müssten, wurde innerhalb der Reichswirtschaftskammer eine 
„Arbeitgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern“ eingerichtet.32 Eine eigenstän-
dige Tätigkeit war für die Arbeitsgemeinschaft nicht vorgesehen. Ihre Aufgaben über-
schnitten sich weitgehend mit der Zuständigkeit der Reichswirtschaftskammer.33 

übertragen. Der Präsident konnte einen Beirat von bis zu 16 Personen berufen.16 Renteln 
war kein Präsident im bisherigen Verständnis des Industrie- und Handelstages, sondern 
ein Staatskommissar, der eingesetzt wurde, um den Verband dem nationalsozialistischen 
Regime zu unterstellen. Er war weder Unternehmer noch hatte er sich in der wirtschaftli-
chen Selbstverwaltung bewährt. Der neue Präsident erklärte, er werde sein Amt „als Ver-
treter des nationalsozialistischen Willens und des Willens unseres Führers Adolf Hitler“ 
ausüben.17 

Nach der Vollversammlung trat Dr. Huber als Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
zurück. Paul Hilland wurde alleiniger Hauptgeschäftsführer.18 Die Ausschüsse des Deut-
schen Industrie- und Handelstages wurden im August 1933 mit nationalsozialistischen 
Parteigängern besetzt. Zu den bestehenden Ausschüssen, dem Außenhandelsausschuss, 
dem Einzelhandelsausschuss, dem Ausschuss für kaufmännisches und gewerbliches Bil-
dungswesen, dem Ausschuss für Kredit-, Geld- und Bankwesen, dem Postausschuss, dem 
Rechtsausschuss, dem Sozialpolitischen Ausschuss, dem Steuerausschuss und dem Ver-
kehrsausschuss, wurde ein neuer Ausschuss für Arbeitsbeschaffung gebildet. Eine for-
male Änderung war, dass der Industrie- und Handelstag nunmehr in das Vereinsregister 
eingetragen wurde.19 

2. Die Auflösung des Industrie- und Handelstages 

Auf der Vollversammlung des Industrie- und Handelstages im Juni 1933 erklärte der 
neue Präsident von Renteln, Hitler wünsche einen ständischen Aufbau der Wirtschaft. 
Die Industrie- und Handelskammern sollten zu einem „Eckpfeiler“ der ständischen Ord-
nung ausgebildet werden.20 Der Kern der nationalsozialistischen Ständeideologie bestand 
darin, an Stelle der bestehenden Wirtschaftsverbände staatlich privilegierte „Stände“ zu 
errichten. Diese sollten als öffentliche Institutionen an der staatlichen Wirtschaftslen-
kung mitwirken, Anordnungen der Regierung an die Betriebe weitergeben und Aufgaben 
der Marktregulierung übernehmen, aber auch Wünsche der Betroffenen in kontrollierter 
Form an die Regierung weiterleiten. Das demokratische Abstimmungsprinzip sollte in den 
„Ständen“ durch das autoritäre Führerprinzip abgelöst werden.21 Für die Landwirtschaft 
wurde ein „Reichsnährstand“ eingerichtet, und die Vereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände, die nach der Aufhebung der Tarifautonomie ihre Funktion verloren hatte, 
wurde im Juni 1933 mit dem Reichsverband der Deutschen Industrie zum „Reichsstand 
der Deutschen Industrie“ zusammengeschlossen.22

Renteln hoffte, dass die Regierung den Industrie- und Handelstag zur zentralen Ins-
titution für den „ständischen Aufbau“ der gewerblichen Wirtschaft bestimmen werde.23 
Er wollte den Industrie- und Handelstag zu einem obersten Kontrollgremium über die 
gewerbliche Wirtschaft ausbauen. Neben den Industrie- und Handelskammern sollten 
ihm auch die Handwerkskammern und vor allem die Fachverbände von Industrie, Handel 
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Während des Zweiten Weltkriegs wurde eine Zentralisierung der weit ausgeuferten 
und zunehmend unübersichtlichen Wirtschaftsplanung angestrebt. Im April 1942 wurden 
neue „Gauwirtschaftskammern“ vorgesehen. In größeren Bezirken konnten Wirtschafts-
kammern neuer Art als örtliche Vertretung einer Gauwirtschaftskammer eingerichtet 
werden. Die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und die 1935 ge-
schaffenen Wirtschaftskammern sollten aufgelöst werden. Die konkrete Umgestaltung 
war besonderen Verordnungen vorbehalten. Im Dezember 1942 wurden mit Wirkung zum 
1. Januar 1943 zahlreiche Gauwirtschaftskammern errichtet und die Industrie- und Han-
delskammern in deren Einzugsbereich aufgelöst. Weitere Gauwirtschaftskammern wur-
den im März 1943 geschaffen, ebenfalls verbunden mit der Auflösung der entsprechen-
den Industrie- und Handelskammern. Das Vermögen der Industrie- und Handelskammern 
ging auf die Gauwirtschaftskammern über.42 Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und 
Handelskammern wurde im März 1943 rückwirkend zum 1. Januar 1943 abgeschafft.43 
Bis zum Ende des Krieges nahmen die Gauwirtschaftskammern als regionale Institutio-
nen an der Wirtschaftsplanung teil.44

III. Die Industrie- und Handelskammern  
 als Instrumente der Politik

1. Arbeitsbeschaffung und Aufrüstung 

Die Weltwirtschaftskrise hatte in Deutschland 1932 ihren Tiefpunkt erreicht. Es folgte 
ein Aufschwung, der durch staatliche Konjunkturprogramme und durch die Aufrüstung 
verstärkte wurde. Nachdem die Wirtschaft die Vollbeschäftigung erreichte, konkurrierte 
die Aufrüstung mit dem privaten Konsum, den Investitionen für die Friedensproduktion 
und den Exportinteressen der Industrie. Der Vierjahresplan von 1936 sollte die Priorität 
der Aufrüstung sichern und andere Verwendungszwecke zurückdrängen. Es wurde eine 
rasch wachsende Planungsorganisation aufgebaut, in der Reichsministerien, militäri-
sche Stellen und zahlreiche neue Institutionen zusammen und oft auch gegeneinander 
wirkten.45 

Zur Aufrüstung gehörte auch eine Autarkiepolitik, mit der die deutsche Wirtschaft 
möglichst unabhängig vom Ausland werden sollte. Die Devisenbewirtschaftung, die nach 
der Bankenkrise 1931 eingeführt worden war, wurde mit dem „Neuen Plan“ von 1934 
zu einer systematischen Außenhandelskontrolle ausgebaut. Die Exportquote ging in den 
Jahren 1935-1938 auf nur 6 Prozent des Nettosozialprodukts zurück.46 

In den Anfangsjahren der Diktatur sollten die Industrie- und Handelskammern vor 
allem die Arbeitsbeschaffungspolitik unterstützen. Sie informierten ihre Mitgliedsfirmen 
über die verschiedenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und forderten die Unternehmer 

II. Von den Industrie- und Handelskammern zu den  
 Gauwirtschaftskammern 

Die Industrie- und Handelskammern waren ebenso wie der Deutsche Industrie- und 
Handelstag von den Angriffen des nationalsozialistischen Regimes betroffen. Nach einer 
Anordnung der Reichsregierung wurden Vorstandmitglieder und Geschäftsführer jüdi-
scher Abstammung entlassen. In einigen Kammern gelang es nationalsozialistischen Par-
teigängern, Präsidenten und Geschäftsführer aus dem Amt zu drängen und die Leitung 
an sich zu reißen.34 Wirtschaftsminister Hugenberg beschwerte sich in der Ministerbe-
sprechung vom 3. April 1933, dass in letzter Zeit SA-Leute eigenmächtig Angehörige 
von Industrie- und Handelskammern verhaftet hätten. Hermann Göring, als Preußischer 
Ministerpräsident und Reichsminister ohne Geschäftsbereich einer der mächtigsten Ver-
treter des Regimes, wies den Protest rüde zurück. Die Zusammensetzung der Kammern 
entspreche in keiner Weise mehr den aktuellen politischen Verhältnissen. Deshalb sei es 
ihm nicht möglich, die SA-Leute zurückzuhalten.35 Die Kammern setzten den Forderun-
gen des Regimes keinen Widerstand entgegen. Bereits Ende April 1933 berichtete der 
Industrie- und Handelstag in einem Rundbrief an die Mitgliedskammern, dass aufgrund 
der „Anregung“ des Reichswirtschaftsministers die „Erneuerung“ der Industrie- und 
Handelskammern durch einen umfassenden Personalwechsel im Gang sei.36 Anfang Mai 
1933 teilte der Industrie- und Handelstag der Reichsregierung mit, dass die „Überleitung“ 
durchweg stattfinde, und dass in den meisten Kammern bereits der Rücktritt der Vor-
standmitglieder erfolgt sei.37

In Preußen wurde im Dezember 1933 die Zugehörigkeit zu den Industrie- und Han-
delskammern neu geregelt. Der traditionelle Grundsatz, dass nur die wichtigeren, im 
Handelsregister eingetragenen Betriebe der Industrie- und Handelskammer angehörten 
und beitragspflichtig waren, wurde aufgegeben. Nach der neuen Regelung konnten die 
Kammern auch Kleingewerbetreibende, die nicht im Handelsregister eingetragen waren, 
zu einem Grundbeitrag heranziehen, soweit sie nicht in die Handwerksrolle eingetragen 
waren.38 Die anderen Länder übernahmen die Änderung.39 

Im August 1934 wurde eine Reichsverordnung erlassen, die mit dem Ziel der „Gleich-
schaltung“ in die Kammergesetze der Länder eingriff. Die Industrie- und Handelskam-
mern verloren ihre Selbstverwaltung, sie wurden dem Reichswirtschaftsministerium un-
terstellt. Der Vorstand der Kammer, der aus dem Vorsitzenden und seinen Stellvertretern 
bestand, wurde vom Reichswirtschaftsminister ernannt. Zur Beratung des Vorstandes 
wurde ein Beirat gebildet, dessen Mitglieder vom Vorsitzenden berufen und vom Wirt-
schaftsminister bestätigt wurden.40 In einer Verfügung vom 24. Januar 1935 wurden die 
Kammern ermahnt, dass sie „in der Kritik an Maßnahmen der Reichsregierung und ihrer 
Unterstellen die nötige Zurückhaltung üben müssen“. Die Kammern könnten zwar intern 
Kritik üben, dürften damit aber nicht in die Öffentlichkeit treten.41 
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und Handelskammern üblich. 1937 schlossen ungefähr 70 Prozent der kaufmännischen 
Lehrlinge ihre Ausbildung mit einer Prüfung ab.52 Die Industrie- und Handelskammern 
trugen wesentlich zur Durchsetzung der Abschlussprüfungen bei, da sie nur noch Lehr-
verträge in ihrer Lehrlingsrolle registrierten, in denen sich beide Seiten verpflichteten, die 
Lehrzeit mit der Kaufmannsgehilfenprüfung abzuschließen.53 

3. Verfolgung

Die Verfolgung begann mit der Ausgrenzung. Es war von Anfang an erklärte Politik 
des Nationalsozialismus, Angehörige der jüdischen Minderheit aus der Wirtschaft zu ver-
drängen. Die Angriffe begannen mit dem Boykott vom April 1933, mit den Entlassungen 
aus dem öffentlichen Dienst, mit der Verdrängung aus der Selbstverwaltung der Wirt-
schaft, mit Diskriminierungen und Einschränkungen.54 Durch die berüchtigten „Nürnber-
ger Gesetze“ wurden die Verfolgungen 1935 systematisiert. Als „Juden“ galten unabhän-
gig von der Religion alle Menschen, die jüdischer Abstammung waren.55 Die berufliche 
Diskriminierung begann in der Schule und setzte sich beim Eintritt in die Arbeitswelt fort. 
Jugendliche jüdischer Abstammung hatten es schwer, einen gewerblichen oder kaufmän-
nischen Ausbildungsplatz zu finden. 1938 wurde jüdischen Jugendlichen der Besuch der 
Berufsschule und die Teilnahme an den Abschlussprüfungen der Handwerkskammern und 
der Industrie- und Handelskammern verboten. Mit der Definition der Zugehörigkeit zum 
„Judentum“ war auch die Möglichkeit geschaffen, „jüdische“ Geldvermögen, Grundbesitz, 
Betriebsvermögen und andere Vermögensarten zu identifizieren. Der Druck auf jüdische 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, aber auch auf Selbständige, vom Einzelhandels-
geschäft oder Handwerksbetrieb bis zum großen Unternehmen, verschärfte sich.56    

Im April 1938 wurde die Erfassung „jüdischer Vermögen“ angeordnet. Die Indust-
rie- und Handelskammern wurden in die Erfassung einbezogen, weil sie als regionale 
Institutionen die Unternehmen ihres Bezirks kannten. Personengesellschaften waren als 
„jüdisch“ anzusehen, wenn der Inhaber oder ein persönlich haftender Gesellschafter Jude 
war. Kapitalgesellschaften galten als „jüdisch“, wenn ein Vorstandsmitglied oder min-
destens ein Viertel der Aufsichtsratsmitglieder Juden waren, oder wenn ein Kapitalanteil 
von 25 Prozent des Kapitals oder mehr in „jüdischem Besitz“ war.57 Die Industrie- und 
Handelskammern hatten in Zweifelsfällen zu prüfen, ob ein Betrieb als „jüdisch“ zu gel-
ten hatte. Im Juni 1938 wurden die Bestimmungen verschärft. Als „jüdischer Betrieb“ 
galt eine Kapitalgesellschaft bereits dann, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrates jüdischer 
Abstammung war. Das traf zum Beispiel für die Deutsche Bank zu, denn Georg Solms-
sen, der 1933 wegen seiner jüdischen Abstammung als Vorstandssprecher zurücktreten 
musste und in den Aufsichtsrat wechselte, war zum Stichtag immer noch Mitglied des 
Aufsichtsrates. Die Bank argumentierte, dass Solmssen seit 1937 im Ausland lebte und an 
den Sitzungen des Aufsichtsrates nicht mehr teilnahm. Im August 1938 stellte die Indus-

auf, mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einzustellen.47 Als der Krieg näher rück-
te, wurden die Industrie- und Handelskammern 1938 beauftragt, besondere Abteilungen 
zur Vorbereitung der wirtschaftlichen Mobilisierung einzurichten. Sie sollten alle Aufga-
ben zur Sicherung der Produktionsfähigkeit von kriegswichtigen Betrieben und Einzel-
aufgaben auf dem Gebiet der Rohstoffbewirtschaftung übernehmen.48

2. Berufsausbildung

Die Ziele der Berufsausbildung änderten sich unter der nationalsozialistischen Dikta-
tur. Das Niveau der betrieblichen Ausbildung für gewerbliche und kaufmännische Berufe 
sollte im Zusammenwirken von Unternehmen und Staat erhalten und weiter verbessert 
werden. Seit dem Übergang zur Vollbeschäftigung galt die Qualifikation der Arbeitskräfte 
als wichtige Voraussetzung, um die Produktivität zu steigern und die Aufrüstung mit In-
vestitionen und privatem Konsum zu vereinbaren. Der allgemeine Bildungsauftrag, der in 
der Zeit der Weimarer Republik den Ausbau der Berufsausbildung gefördert hatte, wurde 
dagegen unter der Diktatur abgelehnt. Die Berufsschulen verwandelten sich in national-
sozialistische Schulungsanstalten. Auch in den Ausbildungsbetrieben war die Propaganda 
ständig präsent. Die Deutsche Arbeitsfront und die Hitler-Jugend nahmen Einfluss auf die 
Berufsausbildung.49 

Die Verantwortung der Industrie- und Handelkammern in der Berufsausbildung wurde 
verstärkt. Die Industrie- und Handelskammern wirkten bei der Vermittlung der Jugend-
lichen an Ausbildungsbetriebe mit, sollten die Qualität der Ausbildung überwachen und 
waren für Prüfungen zuständig. Nach einer Vereinbarung zwischen der Arbeitsgemein-
schaft der Industrie- und Handelskammern und der Reichsgruppe Industrie vom Juli 1935 
sollte bei jeder Industrie- und Handelskammer ein Prüfungsamt eingerichtet werden, um 
die Abschlussprüfungen für kaufmännische und gewerbliche Lehrlinge durchzuführen.50

Die gewerbliche Lehre blieb gemeinsame Aufgabe von Handwerk und Industrie. Die 
Ausbildung zum Gesellen im Handwerk oder zum Facharbeiter in der Industrie dauerte in 
der Regel drei Jahre und wurde mit einer Prüfung abgeschlossen. Während des Krieges 
wurde die Lehrzeit auf zwei Jahre herabgesetzt. Als Alternative zur dualen Ausbildung gab 
es in der Industrie weiterhin die betriebsinterne Qualifikation. In vielen Betrieben wurden 
Arbeiter aufgrund ihrer Berufserfahrung als Facharbeiter anerkannt. Die betriebsinterne 
Qualifikation ohne formalen Abschluss war nicht nur in Branchen verbreitet, in denen es 
keine duale Ausbildung gab, wie etwa der Stahlindustrie, sondern gewann im Rüstungs-
boom der späten dreißiger Jahre an Bedeutung. Die Rüstungsbetriebe der Chemischen In-
dustrie, der Metallindustrie und anderer Industriezweige warben zahlreiche Arbeitskräfte 
aus anderen Sektoren ohne einschlägige Fachkenntnisse an, die nach kurzer Ausbildung 
in der Produktion eingesetzt wurden.51 

In der kaufmännischen Ausbildung wurden die Abschlussprüfungen der Industrie- 
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dukten und Energie an die kriegswichtigen Betriebe ab. Seit 1943 übernahmen die neuen 
Gauwirtschaftskammern diese Aufgaben.63 

Am 20. Juli 1944 verübten Offiziere ein Attentat auf Hitler, um das nationalsozialisti-
sche Regime zu stürzen und den Krieg zu beenden. Hitler überlebte, das Attentat schei-
terte. Das Regime übte grausame Vergeltung, die Attentäter und viele ihrer Verbündeten 
wurden umgebracht. Zu den Opfern gehörte auch Eduard Hamm, der von 1924 bis 1933 
Erstes Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Industrie- und Handelstages 
gewesen war. Er gehörte dem Widerstandskreis um Carl Friedrich Goerdeler an. Nach 
seiner Verhaftung nahm er sich im September 1944 im Gefängnis das Leben.64 

Nachdem die Alliierten die deutschen Grenzen überschritten hatten, brach die nati-
onalsozialistische Kriegswirtschaft zusammen. Die Gauwirtschaftskammern stellten ihre 
Tätigkeit ein. Am 8. Mai 1945 endete der Krieg mit der bedingungslosen Kapitulation des 
Deutschen Reiches.

trie- und Handelskammer Berlin die erwünschte Bescheinigung aus, dass die Deutsche 
Bank als „nichtjüdischer Betrieb“ anzusehen sei.58  

Am 9. November 1938 fanden in ganz Deutschland Überfälle auf Synagogen und 
auf Wohnungen, Geschäfte, Arztpraxen und Anwaltskanzleien von Juden statt. Fast alle 
Synagogen wurden zerstört, Wohnungen wurden verwüstet, Menschen wurden gequält 
und ermordet. Tausende von Juden wurden in Konzentrationslager verbracht. Nach dem 
Pogrom wurde Juden mit Wirkung vom 1. Januar 1939 die Führung von Einzelhandels-
geschäften und Handwerksbetrieben verboten.59 Die Industrie- und Handelskammern ga-
ben Gutachten ab, ob es im Interesse der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik lag, 
einen Betrieb stillzulegen oder unter neuen Eigentümern fortzuführen. In vielen Fällen 
forderten Gewerbetreibende eine Stillegung „jüdischer Betriebe“, um die eigene Marktsi-
tuation zu verbessern. Es gab aber auch zahlreiche Interessenten, die in der Verfolgung 
eine günstige Gelegenheit sahen, sich fremdes Eigentum weit unter Wert anzueignen. 
In einigen Fällen übernahmen Vertrauenspersonen den Betrieb mit dem Einverständnis, 
unter veränderten Umständen wieder die rechtmäßigen Eigentümer einzusetzen. Bei den 
Verkäufen wurden die Kammern einbezogen, um die persönliche und fachliche Eignung 
des Erwerbers zu prüfen und den Kaufpreis zu begutachten. Differenzen zwischen dem 
Kaufpreis und dem Schätzwert waren an den Staat zu zahlen.60 

IV. Der Zweite Weltkrieg

Im September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Im Jahr 
zuvor waren bereits Österreich und die Tschechoslowakei besetzt worden. Das Leben an 
der Front und in der Heimat wurde durch den Krieg bestimmt. Hinter der Front wur-
de der Massenmord an den europäischen Juden organisiert.61 Die Rüstungsproduktion 
wurde durch die Konzentration der verfügbaren Ressourcen auf die Rüstungsindustrie 
und durch die Ausplünderung der besetzten Gebiete noch bis Anfang 1944 gesteigert. 
Der Konsum wurde strikt rationiert. Soweit die Löhne nicht zur Bezahlung der knappen 
Rationen gebraucht wurden, sammelten sie sich auf Sparkonten, die durch die verdeckte 
Kriegsinflation ihren Wert verloren. Die Geldentwertung blieb dem Publikum verborgen, 
weil Löhne, Preise und andere Zahlungen kontrolliert wurden. Das Ausmaß der zurück-
gestauten Inflation wurde erst in der doppelten Währungsreform von 1948 in West-
deutschland und Ostdeutschland deutlich.62

Die Industrie- und Handelskammern wurden als regionale Institutionen in die Kriegs-
wirtschaftspolitik einbezogen. Sie hatten vor allem die Aufgabe, die Mobilisierung der 
Unternehmen ihres Bezirks für die Rüstungsproduktion zu unterstützen. Die Kammern 
prüften, ob Mitarbeiter der Rüstungsbetriebe vom Militärdienst freigestellt werden soll-
ten, und sie gaben auch Stellungnahmen zur Verteilung von Rohstoffen, Zwischenpro-
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gedacht war, in vier Verwaltungszonen einzuteilen, eine Amerikanische Zone in Süd-
deutschland, eine Britische Zone in Nordwestdeutschland, eine kleine Französische Zone 
in Südwestdeutschland und eine Sowjetische Zone in Mitteldeutschland, das durch die 
neuen Grenzen zu Ostdeutschland wurde. Berlin wurde in vier Besatzungssektoren ge-
teilt. Anfang Juli 1945 zogen die alliierten Militärverwaltungen sich von den Frontlinien, 
die bei Kriegsende bestanden, auf die vereinbarten Besatzungsgebiete zurück. Als ge-
meinsame Institution wurde im Juni 1945 der Alliierte Kontrollrat eingerichtet, der aus 
den Militärgouverneuren der vier Besatzungszonen bestand. Er sollte allgemeine Gesetze 
für die vier Besatzungszonen erlassen und die Tätigkeit der Militärgouverneure koordi-
nieren.6 Als Grundlage für den politischen Neuaufbau wurden in den vier Besatzungszo-
nen von 1945-49 neue Länder geschaffen.

Die Zusammenarbeit der Alliierten war von Anfang an durch den Gegensatz von 
Demokratie und Diktatur, durch Unterschiede in der Reparationspolitik und durch wirt-
schaftspolitische Differenzen bedroht. Die Regierungen Großbritanniens und der USA 
sahen in der Trennung des Wirtschaftsraums durch die Zonengrenzen und in der Iso-
lierung der deutschen Wirtschaft vom Weltmarkt wesentliche Hindernisse für den Wie-
deraufbau. Seit Januar 1947 verwalteten sie ihre Besatzungszonen als ein einheitliches 
Wirtschaftsgebiet. Für die Bizone, wie man das „Vereinigte Wirtschaftsgebiet“ allgemein 
nannte, wurden deutsche Verwaltungsstellen für verschiedene wirtschaftspolitische Res-
sorts eingerichtet. Die Verwaltungsstellen waren zunächst auf verschiedene Standorte 
in der Amerikanischen und der Britischen Zone verteilt, wurden aber im Mai 1947 in 
Frankfurt zusammengefasst und durch zwei parlamentarische Institutionen ergänzt, ei-
nen Wirtschaftsrat, dessen Mitglieder von den Länderparlamenten entsprechend dem 
jeweiligen Kräfteverhältnis der Parteien delegiert wurden, und einen Exekutivausschuss, 
der später in einen Exekutivrat umbenannt wurde, als Vertretung der Länderregierungen. 
Der Wirtschaftsrat wählte die Direktoren der einzelnen Verwaltungen.7 

Die Bizone wurde zum Kern einer westdeutschen Staatsbildung. Im September 1949 
wurde die Bundesrepublik Deutschland als souveräner Staat, allerdings mit einigen Auf-
lagen, konstituiert. Im Oktober 1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik ausge-
rufen.8 Die politische Zersplitterung in den frühen Wiederaufbaujahren hatte zur Folge, 
dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Wiederaufbau der Industrie- und 
Handelskammern in den vier Besatzungszonen unterschiedlich entwickelten.

2. Die Industrie- und Handelskammern in der Amerikanischen Zone

In der Amerikanischen Zone gab es eine kurze Phase, in der einzelne Industrie- und 
Handelskammern auf eigene Initiative versuchten, ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. So 
lange die Militärregierung keine neuen Regeln verordnete, orientierten die Kammern sich 
an den Bedingungen, die vor 1933 bestanden. Die Kammern arbeiteten mit den Kommu-

 Fünftes Kapitel Der Neubeginn 1945-1949 

I. Die Neugründung der Industrie- und Handelskammern

1. Die deutsche Teilung

Der Neuaufbau der wirtschaftlichen Selbstverwaltung begann schon vor der Kapitula-
tion vom 8. Mai 1945. In den Gebieten, die von alliierten Truppen besetzt waren, nutzten 
Gewerbetreibende an manchen Orten die Chance, die Industrie- und Handelskammern 
wieder in der Form herzustellen, die vor der Diktatur bestanden hatte. Sie stützten sich 
dabei zum Teil auf das Personal und die materielle Ausstattung der Gauwirtschaftskam-
mern, die ihre Tätigkeit mit dem Zerfall der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft ein-
gestellt hatten.1 

In Frankfurt, das am 28. März 1945 besetzt wurde, konnte bald darauf eine neue 
Industrie- und Handelskammer ihre Tätigkeit aufnehmen. Anfang Mai, noch vor der Kapi-
tulation des Deutschen Reiches, wurde Alfred Petersen von der amerikanischen Militärre-
gierung zum Kammerpräsidenten ernannt.2 In Köln wurde im April 1945 auf Veranlassung 
der örtlichen amerikanischen Militärverwaltung, die nach dem Einzug amerikanischer 
Truppen noch vor der Übernahme durch die britische Militärregierung eingesetzt worden 
war, die Industrie- und Handelskammer wieder errichtet. Die Kammer sollte die Militärre-
gierung und die Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Konrad Adenauer beraten und 
den Wiederaufbau der Wirtschaft in der Stadt und im Regierungsbezirk Köln fördern.3 In 
Neuss genehmigte die amerikanische Militärverwaltung im März 1945 die Neugründung 
einer Industrie- und Handelskammer, in Wuppertal im April 1945.4 Zu den frühen Neu-
gründungen gehörte auch die Industrie- und Handelskammer Halle, die am 5. Mai 1945, 
damals noch unter der temporären amerikanischen Militärverwaltung, ihr Tätigkeit wie-
der aufnahm.5 Die Gemeinden und Kreisverwaltungen begrüßten die Wiederherstellung 
der Industrie- und Handelskammern, von denen sie tätige Hilfe bei der Organisation des 
Wiederaufbaus erwarteten. Auch einige lokale Militärverwaltungen arbeiteten mit den 
wieder entstandenen Kammern zusammen.

Die spontan gegründeten Industrie- und Handelskammern mussten sich aber sehr 
schnell an die neuen politischen Bedingungen des geteilten Deutschland anpassen. 
Schon vor dem Kriegsende hatten die Alliierten vereinbart, Deutschland für die Zeit der 
Besetzung, die als Übergangsphase bis zur Bildung einer demokratischen Regierung 
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3. Die Industrie- und Handelskammern in der Britischen Zone

In der Britischen Zone erhielten die Industrie- und Handelskammern bereits im Juli 
1945 durch eine Anordnung der Militärregierung eine vorläufige rechtliche Grundlage. 
Die Gauwirtschaftskammern wurden aufgelöst. Auf regionaler Basis konnten Industrie- 
und Handelskammern eingerichtet werden, um Angelegenheiten von örtlicher Bedeu-
tung zu behandeln und die wirtschaftlichen Interessen der Region zu vertreten. Die Mit-
gliedschaft bei den Kammern sollte freiwillig sein. Die britische Militärregierung maß der 
Frage der Mitgliedschaft aber keine grundsätzliche Bedeutung bei. Die neu gegründeten 
Industrie- und Handelskammern konnten die Militärregierung überzeugen, dass das tra-
ditionelle deutsche Modell sich bewährt hatte, und im März 1946 genehmigte eine neue 
Anordnung die allgemeine Kammerzugehörigkeit der Betriebe. 

Ein kontroverses Thema blieb die Mitbestimmung in den Industrie- und Handels-
kammern, die von den Gewerkschaften gefordert wurde. Eine Anordnung der Militärre-
gierung vom November 1946 lehnte die Einführung der Mitbestimmung jedoch ab und 
erlaubte, dass die Industrie- und Handelskammern nach den vor 1933 geltenden Regeln 
arbeiten konnten. Das waren in der Britischen Zone vor allem das preußische Indust-
rie- und Handelskammerrecht, aber auch die Industrie- und Handelskammergesetze von 
Braunschweig, Hamburg, Lippe, Oldenburg und Schaumburg-Lippe.15 Die Frage der Mit-
gliedschaft war inkonsequent geregelt. Zwar wurde durch die Anerkennung der alten 
Landesgesetze grundsätzlich die Pflichtmitgliedschaft der Unternehmen in den Kammern 
bestätigt. Es war den Kammern aber verboten, die Beiträge bei Unternehmen, die nicht 
zahlungswillig waren, einzuklagen.16 Die Industrie- und Handelskammern nahmen ihre 
traditionelle Funktion als Vermittler zwischen Unternehmen und Staat wieder auf. Sie 
vertraten die Interessen der Unternehmen gegenüber der Militärregierung und den deut-
schen Behörden, berieten die Unternehmen aber auch über die Wirtschaftspolitik und die 
wirtschaftliche Situation. In der Zeit der Planwirtschaft von 1945 bis 1948 wirkten sie 
auch bei den verschiedenen Bewirtschaftungsmaßnahmen mit.17 

4. Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern

Die britische Militärregierung gestattete den Industrie- und Handelskammern früh-
zeitig, eine überregionale Organisation zu bilden.18 Im Februar 1946 trafen sich Vertreter 
der Industrie- und Handelskammern der Britischen Zone in Bad Nenndorf. Sie verhan-
delten darüber, einen Verband der Industrie- und Handelskammern der Britischen Zone 
zu schaffen. Außerdem wurde vorgeschlagen, in den anderen drei Besatzungszonen ähn-
liche Verbände zu gründen, mit dem Ziel, wieder einen Gesamtverband der deutschen 
Industrie- und Handelskammern zu errichten.19 Nachdem die Zustimmung der Militärre-
gierung vorlag, konnte im Mai 1946 in Hahnenklee die „Vereinigung der Industrie- und 

nalbehörden und zum Teil auch mit den örtlichen Militärverwaltungen zusammen. Bald 
begann die amerikanische Militärregierung aber, eine Reform der Industrie- und Han-
delskammern durchzusetzen. Die Militärregierung betrachtete das traditionelle System 
der Industrie- und Handelskammern, zu dem der öffentlich-rechtliche Status und die 
Pflichtmitgliedschaft gehörten, als ein Element der Verflechtung von Staat und Wirt-
schaft. Diese Verflechtung hatte ihrer Ansicht nach den Nationalsozialismus gestützt 
und sollte daher aufgelöst werden. Im August 1945 ordnete die Militärregierung an, dass 
Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern nur als private Vereine mit 
freiwilliger Mitgliedschaft errichtet werden durften. Die Reform orientierte sich an den 
amerikanischen „Chambers of Commerce“, die den Status privater Vereinigungen mit 
freiwilliger Mitgliedschaft hatten.9 

Die Militärregierung setzte die Reform gegen den hinhaltenden Widerstand der In-
dustrie- und Handelskammern und auch der deutschen Behörden, die auf die Hilfe der 
Kammern bei der täglichen Verwaltungsarbeit nicht verzichten mochten, in Bayern, Hes-
sen, Württemberg-Baden und Bremen konsequent durch. In Bayern wurde mit einem 
Erlass der Regierung vom Oktober 1945 die Neugründung der Industrie- und Handel-
kammern erlaubt. Da die Bestimmungen unklar formuliert waren, wurde auf Verlangen 
der Militärregierung mit zwei weiteren Erlassen vom April 1946 und September 1947 
präzisiert, dass die Kammern private Vereine waren und dass es keine Pflichtmitglied-
schaft mehr gab.10 In Hessen wurden mit einem Erlass des Wirtschaftsministeriums vom 
Dezember 1946 zwölf Industrie- und Handelskammern als private Vereine mit freiwilli-
ger Mitgliedschaft anerkannt. Ihre Tätigkeit war auf Beratungsaufgaben begrenzt, eine 
Mitwirkung bei der Wirtschaftslenkung war nicht vorgesehen.11 In Württemberg-Baden 
wurde mit einem Erlass vom August 1946 eine Reform der Industrie- und Handelskam-
mern nach den Vorstellungen der Militärregierung durchgeführt.12 In Bremen, das 1947 
als viertes Land zur Amerikanischen Zone kam, erhielten die Handelskammer Bremen 
und die Industrie- und Handelskammer Bremerhaven 1948 durch eine Verordnung der 
Amerikanischen Militärregierung den Status privater Vereinigungen mit freiwilliger Mit-
gliedschaft. Alle öffentlichen Aufgaben der Kammern gingen auf die Landesregierung 
über.13 Die deutschen Behörden hatten die Anordnungen der Militärregierung zur Kam-
merreform bewusst durch Erlasse und nicht durch Gesetze oder Verordnungen umge-
setzt, weil man hoffte, diese Regelungen später auf einfache Weise revidieren zu können. 
Ein Verband als Vertretung aller Industrie- und Handelskammern der Amerikanischen 
Zone wurde nicht genehmigt. Er hätte nach Ansicht der Militärregierung nicht zu dem 
neuen privaten Status der Kammern gepasst.14 
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5. Die Industrie- und Handelskammern in der Französischen Zone

In der Französischen Zone wurden die Industrie- und Handelskammern rasch wieder 
errichtet. Die Militärregierung erlaubte die Neugründung der Kammern nach dem traditi-
onellen Organisationsmodell. Das deutsche Kammersystem, mit der Nähe zum Staat, der 
allgemeinen Kammerzugehörigkeit der Gewerbebetriebe und der Beitragspflicht, ging auf 
die französischen „chambres des commerce“ zurück und war, anders als in der Amerikani-
schen und Britischen Zone, der Militärregierung vertraut. Die Rechtsgrundlage blieben in 
den drei kleinen Ländern der Französischen Zone die Landesgesetze aus der Zeit vor 1933, 
für Baden das badische Kammerrecht, für Württemberg-Hohenzollern das württember-
gische Kammerrecht und für Rheinland-Pfalz, einschließlich der vormals hessischen und 
bayrischen Bezirke, das preußische Kammerrecht. Eine Vereinheitlichung des Kammer-
rechts wurde von den Industrie- und Handelskammern der Französischen Zone nicht 
angestrebt, weil sie befürchteten, dass bei einer Neuregelung die Mitbestimmung in Kam-
mern gesetzlich vorgeschrieben werden könnte. Die Vorschriften der Landesverfassungen 
für Rheinland-Pfalz und für Württemberg-Hohenzollern, die eine Mitbestimmung in den 
Industrie- und Handelskammern vorsahen, blieben unbeachtet. Eine überregionale Ar-
beitsgemeinschaft aller Industrie- und Handelskammern der Französischen Zone wurde 
von der Militärregierung nicht gestattet und es war auch nicht möglich, die Arbeitsge-
meinschaft der Industrie- und Handelskammern des Vereinigten Wirtschaftsgebiets auf 
die Französische Zone auszudehnen. Informelle Kontakte zwischen den westdeutschen 
Industrie- und Handelskammern bestanden allerdings über die Zonengrenzen hinweg.23  

Im Saarland, das zu der Zeit noch zur Französischen Zone gehörte, wurde im Juni 
1945 die Industrie- und Handelskammer Saarbrücken neu gegründet. Die französische 
Regierung bereitete zu der Zeit aber schon die Trennung des Saarlandes von Deutschland 
und die wirtschaftliche Angliederung an Frankreich vor.24 

Eine Besonderheit der Französischen Zone waren die von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern paritätisch besetzten Wirtschaftsräte. In Baden und in Württemberg-Hohenzollern 
wurden 1946 Landeswirtschaftsräte gebildet, die paritätisch besetzt waren. In Rheinland-
Pfalz wurde im April 1949 ein paritätisch besetzter Hauptwirtschaftsrat errichtet.25

6. Die Industrie- und Handelskammern in der Sowjetischen Zone

Die Sowjetische Militärregierung veranlasste seit Herbst 1945 die Gründung von In-
dustrie- und Handelskammern. Die Kammerbezirke entsprachen den Ländern oder den 
preußischen Provinzen, die 1947 in Länder umgewandelt wurden. Sie waren damit we-
sentlich größer als die oft sehr überschaubaren Einzugsbereiche der alten Industrie- und 
Handelskammern. Es wurde je eine Industrie- und Handelskammer für Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen errichtet. Die Kam-

Handelskammern in der britischen Zone“ gegründet werden. Die Vereinigung verstand 
sich konsequent als Dienstleistungsorganisation für die Industrie- und Handelskammern, 
wie in dem Gründungsbeschluss festgehalten wurde. „Die Vereinigung der Industrie- 
und Handelskammern hat den Zweck, die im Interesse des Wiederaufbaus der deutschen 
Wirtschaft erforderliche Zusammenarbeit der in der britischen Besatzungszone wieder-
errichteten Industrie- und Handelskammern zu sichern und zu fördern, einen geordneten 
Erfahrungsaustausch unter ihren Mitgliedern zu gewährleisten und in Angelegenheiten, 
die Belange der Betriebe von Industrie, Handel und Verkehr der ganzen britischen Zone 
betreffen, die gemeinsame Auffassung der Industrie- und Handelskammern der Zone 
zum Ausdruck zu bringen“.20 

Im Juli 1946 nahm die Geschäftsstelle der Vereinigung in Obernkirchen bei Minden 
ihre Tätigkeit auf. Ende 1946 beschäftigte die Geschäftsstelle 13 Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen. Die Vereinigung der Industrie- und Handelskammern wandte sich mit 
Stellungnahmen an die Militärregierung und an die deutschen Behörden, beriet aber 
auch die Mitgliedskammern. Die Probleme, mit denen die Vereinigung sich befasste, 
zeigen die wirtschaftliche Situation der Zeit: die Eingliederung der Vertriebenen, Re-
parationen und Demontage, Informationen der Industrie- und Handelskammern über 
die Wirtschaftslenkung, die Erlaubnis von Kompensationsgeschäften, die Zulassung von 
Betrieben, die Steigerung der Einfuhr von Lebensmitteln und Rohstoffen, die Klärung 
von Einzelfragen.21

Nachdem die Frankfurter Verwaltung für die Bizone gegründet worden war, wurde 
den Industrie- und Handelskammern der Amerikanischen und der Britischen Zone die 
Bildung eines gemeinsamen Verbandes genehmigt. Im Dezember 1947 wurde die „Ar-
beitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern des Vereinigten Wirtschaftsge-
biets“ geschaffen. Die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft sollte es sein, die Zusammenar-
beit zwischen den Industrie- und Handelskammern zu fördern und die Interessen sowohl 
der Kammern als auch der Unternehmen gegenüber den Behörden des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Die Organe der Arbeitsgemein-
schaft waren die Mitgliederversammlung, der Hauptausschuss und der Vorstand. Der 
Hauptausschuss konnte mehrere Fachausschüsse bilden. Der Verband erhielt die Rechts-
form des eingetragenen Vereins. Angestrebt wurde die Wiederherstellung des Deutschen 
Industrie- und Handelstages. Die Arbeitsgemeinschaft zog zunächst in die Geschäfts-
stelle ihrer Vorgängerin, der Vereinigung der Industrie- und Handelskammern in der bri-
tischen Zone, in Oberkirchen ein, wechselte Anfang 1948 aber nach Frankfurt, um der 
Frankfurter Verwaltung nahe zu sein. Die Mitgliedskammern behielten ihre unterschied-
liche Organisation; in der Amerikanischen Zone gab es die freiwillige Mitgliedschaft, in 
der Britischen Zone die Pflichtmitgliedschaft.22 
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vom Weltmarkt abgeschnittenen, in Zonen geteilten Land war schwierig.29

Die wichtigste Grundlage des Wiederaufbaus waren die qualifizierten Arbeitskräfte. 
Auch die Produktionsanlagen hatten den Krieg besser überstanden, als die Bilder der 
Trümmerstädte vermuten lassen. In den ersten Kriegsjahren waren noch erhebliche In-
vestitionen vorgenommen worden und der Luftkrieg, der 1943 massiv einsetzte, traf die 
dicht bebauten Wohngebiete mehr als die weitläufigen Fabrikanlagen. Nach 1945 redu-
zierten Demontagen und Reparationslieferungen das Produktionspotential, in der Sowje-
tischen Zone wesentlich stärker als in den Westzonen.30 

Die größten Probleme waren der Mangel an Lebensmitteln, die fehlenden Wohnun-
gen, die unzulängliche Energieversorgung und die zerstörten Verkehrswege. Eine erste 
zaghafte Erholung wurde durch den Winter 1945-46 unterbrochen. Im Frühjahr 1946 
begann ein neuer Aufschwung, der wieder mit dem ungewöhnlich harten Winter 1946-
47 endete. Ein dritter Aufschwung begann 1947, aber zwei Jahre nach dem Krieg war die 
Produktion immer noch sehr niedrig. Die landwirtschaftliche Produktion betrug 1947 im 
Durchschnitt der vier Besatzungszonen nur 47 Prozent des Niveaus der Jahre 1935-39.31 
Die Industrieproduktion erreichte 1947 in den drei Westzonen im Durchschnitt 33 Pro-
zent des Vorkriegsniveaus von 1938.32 

In den ersten Nachkriegsjahren war Deutschland vom Weltmarkt weitgehend isoliert. 
Der geringe Umfang der Produktion und bürokratische Hemmnisse hatten zur Folge, dass 
die Ausfuhr nur langsam zunahm. Um die ärgste Not zu lindern, unterstützten die USA 
und Großbritannien ihre Besatzungszonen seit 1946 mit erheblichen Hilfslieferungen. 
1948 begann das Europäische Wiederaufbauprogramm, das nach seinem Initiator, dem 
amerikanischen Außenminister George Marshall, allgemein als Marshall-Plan bekannt 
wurde. Der Marshall-Plan leitete die Wiedereingliederung der westdeutschen Wirtschaft 
in die Weltwirtschaft ein. Das besetzte Land wurde zum Partner im gemeinsamen west-
europäischen Wiederaufbau.33

Der Marshall-Plan gab den Anstoß zur Währungsreform in Westdeutschland, da die 
Integration der westdeutschen Wirtschaft in den europäischen Markt eine international 
akzeptierte Währung voraussetzte. Im Juni 1948 wurde in den drei Westzonen die „Deut-
sche Mark“ (DM) als neue Währung eingeführt. Preise und Löhne wurden im Verhältnis 
von einer Reichsmark zu einer Deutschen Mark umgestellt. Die Geldvermögen wurden 
auf 6,5 Prozent des Reichsmarkbetrages abgewertet.34

Die Frankfurter Verwaltung nahm die Währungsreform zum Anlass, um den Übergang 
von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft einzuleiten. Ludwig Erhard, der seit März 
1948 Direktor für Wirtschaft war, arbeitete zielstrebig auf eine Wirtschaftsreform hin. 
Am 19. März stellte er sein Programm für den Übergang zur Marktwirtschaft auf der „Kö-
nigsteiner Konferenz“ vor, auf der die Frankfurter Verwaltung und die Länderregierungen 
der Bizone ihre Politik koordinierten.35 Einen Monat später kündigte Erhard am 21. April 
im Wirtschaftsrat eine in der nächsten Zeit bevorstehende Wirtschaftsreform an und 
brachte damit sein Ziel in die Öffentlichkeit.36 Die Industrie- und Handelskammern grif-

mern mussten sich an den neuen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
orientieren. Eine Selbstverwaltung durch die Gewerbetreibenden war nicht vorgesehen. 
Die Gremien der Kammern wurden zu je einem Drittel von den Mitgliedsfirmen, den Ge-
werkschaften und der Verwaltung besetzt. Da die Gewerkschaften der Kontrolle durch die 
KPD und später die SED unterstanden, verfügte die Verwaltung in den Kammern faktisch 
über eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer wurde 
von der jeweiligen Landesregierung ernannt. Die Mitgliedschaft war anfangs nicht klar 
geregelt. Meist waren nur die Privatbetriebe Mitglieder der Kammern, manchmal waren 
aber auch die verstaatlichten Betriebe an einer Mitarbeit interessiert. 1948 wurde end-
gültig entschieden, dass die Industrie- und Handelskammern nur für die Privatwirtschaft 
zuständig waren.26 

An einigen Orten errichteten die Gewerbetreibenden mit Unterstützung der Kommu-
nalverwaltungen lokale Industrie- und Handelskammern, die an die Tradition früherer 
Kammern anknüpften, so in Dessau, Görlitz, Halle und Leipzig. Die lokalen Kammern wur-
den während einer Übergangszeit toleriert, lagen allerdings in ständigen Kompetenzstrei-
tigkeiten mit den neuen Länderkammern. Schließlich wurden sie in Geschäftsstellen der 
Industrie- und Handelskammern der Länder umgewandelt.27 

Insgesamt waren die Industrie- und Handelskammern der Sowjetischen Zone Instru-
mente der staatlichen Wirtschaftspolitik. Neben ihrer politischen Aufgabe, die Integration 
der privaten Betriebe in die Planwirtschaft zu fördern, wirkten sie bei der Berufsausbil-
dung mit und machten sich mit verschiedenen Dienstleistungen für die Mitgliedsbetriebe 
nützlich. So bemühten sie sich etwa, die Versorgung der privaten Betriebe mit Rohstof-
fen, Zwischenprodukten und Energie zu verbessern.28

II. Wirtschaftspolitische Zeitfragen

1. Der Wiederaufbau in den Westzonen

Nach der Volkszählung vom Oktober 1946 lebten im neuen „Kontrollratsdeutschland“ 
65 Millionen Menschen. Die Britische Zone hatte 22 Millionen Einwohner, die Amerika-
nische und die Sowjetische Zone jeweils 17 Millionen Einwohner, die Französische Zone 
6 Millionen Einwohner und das in vier Sektoren geteilte Berlin 3 Millionen Einwohner. 
Die Bevölkerung war geringer als im alten Deutschen Reich in den Vorkriegsgrenzen, 
denn Millionen von Menschen waren durch den Krieg und die politische Verfolgung um-
gekommen. Die Bevölkerungsdichte in dem Gebiet zwischen Rhein und Oder war aber 
höher als vor dem Krieg, denn zu den Daheimgebliebenen, die Krieg und Verfolgung 
überlebt hatten, kamen Vertriebene und Flüchtlinge aus den von Polen und der Sowjet-
union annektierten Gebieten und aus osteuropäischen Staaten. Die Versorgung in dem 
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2. Der Wiederaufbau in der Sowjetischen Zone

In der Sowjetischen Zone wurde von Anfang an durch umfangreiche Verstaatlichun-
gen und durch die Einrichtung einer zentralen Planung der Übergang zu einer Plan-
wirtschaft nach dem Vorbild der Sowjetunion vorbereitet.46 Die Grundlagen des Wieder-
aufbaus waren auch in der Sowjetischen Zone die qualifizierten Beschäftigten und ein 
Kapitalstock, der den Krieg relativ gut überstanden hatte. Der Wiederaufbau wurde aber 
empfindlich durch die Reparationen belastet, die durch die Demontage von Industrie- 
und Verkehrsanlagen sowie durch Lieferungen aus der laufenden Produktion geleistet 
wurden. Das Konsumniveau blieb in der Sowjetischen Zone seit 1947 hinter den West-
zonen zurück.47

Durch die westdeutsche Währungsreform geriet die Sowjetische Zone in Zugzwang. 
Wenige Tage nach der Währungsreform in Westdeutschland wurde im Jahre 1948 eine 
ostdeutsche Währungsreform durchgeführt. Die Reichsmark wurde durch die „Deutsche 
Mark der Deutschen Notenbank“ abgelöst. Löhne und Preise wurden wie in Westdeutsch-
land im Verhältnis von 1 RM zu 1 DM umgestellt. Die Geldvermögen wurden um un-
terschiedliche Prozentsätze abgewertet, im Durchschnitt auf ungefähr 10 Prozent des 
Reichsmarkbetrages.48

Die ungünstigen Ausgangsbedingungen, aber auch strukturelle Probleme der Plan-
wirtschaft wie die unvollkommene Koordinierung der wirtschaftlichen Aktivitäten und der 
Mangel an Innovationen bremsten den Aufschwung. Als im Oktober 1949 die Deutsche 
Demokratische Republik gegründet wurde, lag die Arbeitsproduktivität in der ostdeut-
schen Wirtschaft deutlich unter dem westdeutschen Niveau.49 Bereits in den Wiederauf-
baujahren zeichnete sich ab, dass die Industrie- und Handelskammern in Ostdeutschland 
kaum Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung nehmen konnten.

fen die marktwirtschaftliche Initiative unverzüglich auf. Der Hauptausschuss der Arbeits-
gemeinschaft der Industrie- und Handelskammern des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
erklärte in einer Entschließung vom 22. April 1948, die Zwangswirtschaft sei eine wesent-
liche Ursache für den „fortschreitenden Verfall der deutschen Wirtschaft“. Daher sei eine 
Rückkehr zur Marktwirtschaft dringend erforderlich. Nur in Verbindung mit einer freien 
Marktwirtschaft könne der Marshall-Plan die „Initial-Zündung“ zur wirtschaftlichen Bes-
serung in Deutschland und in Europa geben.37 Wenige Tage nach der Währungsreform 
trat die Wirtschaftsreform in Kraft. Als neuer wirtschaftspolitischer Grundsatz galt: „Der 
Freigabe aus der Bewirtschaftung ist vor ihrer Beibehaltung der Vorzug zu geben.“38 Für 
viele Güter wurde der Markt sofort freigegeben. Grundnahrungsmittel, Kohle, Stahl, Ener-
gie, zahlreiche Dienstleistungen und vor allem die Außenwirtschaft blieben aber noch für 
einige Zeit der staatlichen Regulierung unterworfen.39 

Die Vertreter der Wirtschaftsreform in Politik und Wissenschaft betonten, dass die 
neue Marktwirtschaft nicht mehr die individualistische Wettbewerbswirtschaft des neun-
zehnten Jahrhunderts sei, sondern, nach einem Begriff  des Wirtschaftswissenschaftlers 
Alfred Müller-Armack, eine „Soziale Marktwirtschaft“.40 Wie die Balance von Markt und 
Staat in der künftigen Wirtschaftsordnung aussehen würde, musste sich in der Zukunft 
zeigen.41

Ludwig Erhard pflegte von Anfang an einen engen Kontakt zu den Industrie-. und 
Handelskammern, von denen er Unterstützung für seinen marktwirtschaftlichen Kurs 
erwarten durfte. Im Juli 1948 stellte er im Hauptausschuss der Arbeitsgemeinschaft der 
Industrie- und Handelskammern des Vereinigten Wirtschaftsgebietes sein wirtschaftspo-
litisches Programm vor.42 Die Mitwirkung der Industrie- und Handelskammern an der Be-
wirtschaftung, die in den frühen Nachkriegsjahren einen großen Teil der täglichen Arbeit 
ausgemacht hatte, ging nach dem Wechsel zur Marktwirtschaft stark zurück. Die Auf-
gaben der Kammern näherten sich wieder dem Profil einer auf die regionale Wirtschaft 
gestützten öffentlichen Institution und Interessenvertretung an.43

Die wirtschaftspolitische Wende, die 1948 mit dem Marshall-Plan, der Währungsre-
form und der Wirtschaftsreform eintrat, hat den Wiederaufbau deutlich beschleunigt. Die 
Produktion nahm rasch zu. Bis September 1949 stieg die Industrieproduktion in den drei 
Westzonen auf 79 Prozent des Niveaus von 1938.44 Der Marshall-Plan öffnete die Ver-
bindung der westdeutschen Wirtschaft zum Weltmarkt. Die westdeutsche Einfuhr wurde 
allerdings noch zu einem erheblichen Teil durch die Auslandshilfe der USA finanziert. Ein 
Problem war die Zunahme der Arbeitslosigkeit, die durch den neuen Wettbewerb und die 
Rationalisierungsbestrebungen der Unternehmen hervorgerufen wurde. Im September 
1949 gab es in den Westzonen, ohne West-Berlin, 1,3 Millionen Arbeitslose.45 
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Theodor Frey (1814-1897) 
Vorsitzender der Handelsinnung der Stadt Eberbach

Gründungsversammlung 1861 in Heidelberg
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62

Bleibender Ausschuss des Deutschen Handelstages 1862

David Hansemann (1790–1864) 
erster Präsident des Deutschen Handelstages 

1861–1862
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Vollversammlung des DHT 1913 in Berlin

Die Berliner (neue) Börse, Sitz des Büros des  
Handelstages von 1865 bis zur Weimarer Zeit

19
21

Eduard Hamm (1879–1944) 
Erstes Geschäftsführendes Präsidialmitglied
1925–1933

Franz von Mendelssohn (1865–1935) 
Berlin, DIHT-Präsident 1921–1931
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24

Erste Tagung der deutschen Auslandshandelskammern 1924 in Berlin, 
Empfang im Hotel Esplanade

Hauptausschuss des DIHT 1923 in Bremen

Börse in Frankfurt, 
vorübergehender Sitz des DIHT

1949–1950 

Gründungsversammlung des 
DIHT 1949 in Ludwigshafen, 
Saal der Firma Raschig
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Alfred Petersen (1885–1960) 
Frankfurt/M., DIHT-Präsident 1949–1951

Albert Schäfer (1881–1971) 
Hamburg, DIHT-Präsident 1951–1954

Wilhelm Vorwerk (1889–1967) 
Wuppertal, DIHT-Präsident 1956–1958
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Hans Leonhard Hammerbacher (1893–1964) 
Mannheim, DIHT-Präsident 1954–1956

112 Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 1861-2011 113Der Spitzenverband der Industrie- und Handelskammern im Wandel der Zeit



19
61

Alwin Münchmeyer (1908-1990) 
Hamburg, DIHT-Präsident 1958-1963

100jähriges Jubiläum in Heidelberg 1961 
(v. r.) Alwin Münchmeyer, Konrad Adenauer, Kurt Georg Kiesinger, Ludwig Erhard
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69

Ernst Schneider (1900–1977) 
Düsseldorf, DIHT-Präsident 1963–1969

Gebäude des DIHT 1965–1999,  
Bonn, Adenauerallee 148 
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Otto Wolff von Amerongen, (1918–2007) 
Köln, DIHT-Präsident 1969–1988 

125-jähriges Jubiläum 1986 
(v. l.) Walter Scheel, Helmut Kohl, Otto Wolff von Amerongen

Ludwig Georg Braun (1943)
Kassel, DIHK-Präsident 2001–2009

Hans Peter Stihl (1932) 
Stuttgart, DIHK-Präsident 1988–2001
(v.l.) Nikolaus W. Schües, Otto Wolff  
von Amerongen, Gerhard Schröder, 
Hans Peter Stihl 
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Hans Heinrich Driftmann (1948) 
Kiel, DIHK-Präsident seit 2009

mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

Gebäude des DIHK seit 1999, 
Berlin, Breite Straße 29

 Sechstes Kapitel Der neue Industrie- und  
  Handelstag 1949–1990

I. Die Entwicklung der Kammerorganisation

1. Der Deutsche Industrie- und Handelstag

Die Neugründung des Industrie- und Handelstages 

Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland traten am 27. Oktober 1949 
Delegierte aller westdeutschen Industrie- und Handelskammern in Ludwigshafen zusam-
men, um den Deutschen Industrie- und Handelstag neu zu gründen.1 Die Ziele des DIHT 
wurden aus der Satzung der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern 
des Vereinigten Wirtschaftsgebiets übernommen. Der Industrie- und Handelstag hatte 
danach die Aufgabe,  „die Zusammenarbeit der Kammern zu sichern und zu fördern, ei-
nen geordneten Erfahrungsaustausch zu gewährleisten und in allen die kaufmännischen 
Belange der gewerblichen Wirtschaft des Gesamtbereichs des Deutschen Industrie- und 
Handelstages betreffenden Fragen den gemeinsamen Standpunkt der Kammern zur Gel-
tung zu bringen, insbesondere ihre Interessen gegenüber Behörden und sonstigen Ins-
tanzen des Bundesgebietes zu vertreten“.2 

Die Organe des DIHT waren die Mitgliederversammlung, der Hauptausschuss und der 
Vorstand. In der Mitgliederversammlung waren alle Industrie- und Handelskammern des 
Bundesgebietes vertreten. Jedes Mitglied hatte eine Stimme. Eine Abstufung der Stim-
menzahl nach der Beitragshöhe, wie sie 1886 eingeführt worden war, gab es nicht mehr. 
Die Mitgliederversammlung sollte mindestens einmal im Jahr stattfinden. Sie wurde aber 
wesentlich öfter abgehalten. Anfangs fanden bis zu drei Vollversammlungen im Jahr 
statt. Seit Ende der sechziger Jahre wurden zwei Vollversammlungen abgehalten, eine 
„Frühjahrstagung“, die im Allgemeinen nicht im Frühjahr, sondern im Februar stattfand, 
und eine „Herbsttagung“, meistens im Oktober. 

Der Hauptausschuss sollte mindestens 32 und höchstens 38 Mitglieder haben. Die 
32 Kernmitglieder wurden nach einem differenzierten Verfahren von den Industrie- und 
Handelskammern der einzelnen Bundesländer gewählt. Die bis zu sechs weiteren Mitglie-
der wurden vom Hauptausschuss kooptiert. Zur Beratung einzelner Aufgaben konnte der 
Hauptausschuss Kommissionen und Ausschüsse bilden. Das Wahlverfahren betonte das 
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föderalistische Prinzip und auch das Gewicht der großen Industrie- und Handelskam-
mern. Einige Ausschüsse befassten sich mit dem Kernprogramm des DIHT, das schon zur 
Zeit der Weimarer Republik bestand, so der Außenwirtschaftsausschuss, der Berufsbil-
dungsausschuss, der Ausschuss für Finanzen und Steuern, der Kreditausschuss und der 
Verkehrsausschuss. Die große Bedeutung des Wohnungsbaus in den Wiederaufbaujahren  
führte zur Einrichtung eines Ausschusses für die Bau- und Wohnungswirtschaft. Meh-
rere Ausschüsse befassten sich mit der Kammerorganisation und ihrer öffentlichen Dar-
stellung, wie der Beitrags- und Haushaltsausschuss, die Kammerrechtskommission  und 
der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.3 Die Erweiterung des Aufgabenspektrums führte 
1978 zur Gründung eines Umweltausschusses.4   

Der Vorstand wurde im Vergleich zu den Verhältnissen in der Zeit der Weimarer Re-
publik wieder verkleinert, um ein entscheidungsfähiges Gremium zu schaffen. Er sollte 
aus dem Vorsitzenden sowie mindestens drei und höchstens sechs stellvertretenden Vor-
sitzenden bestehen. Er wurde vom Hauptausschuss aus seiner Mitte für die Dauer eines 
Jahres gewählt. Eine Wiederwahl war ohne Begrenzung zulässig. Der Vorsitzende galt 
als Vorstand im Sinne des Vereinsrechts.5 Wie vorher schon die Arbeitsgemeinschaft der 
Industrie- und Handelskammern des Vereinigten Wirtschaftsgebiets, wurde der neue In-
dustrie- und Handelstag als rechtsfähiger Verein in das Vereinsregister eingetragen.6

Die Geschäfte des Industrie- und Handelstages wurden unter der Leitung des Vor-
standsvorsitzenden von einem Hauptgeschäftsführer besorgt, der durch Beschluss des 
Hauptausschusses angestellt wurde. Der Hauptgeschäftsführer nahm mit beratender 
Stimme an den Vollversammlungen und den Sitzungen des Vorstandes, des Hauptaus-
schusses und der Ausschüsse teil. Nach Bedarf konnten weitere Geschäftsführer an-
gestellt werden. Von der Möglichkeit einer doppelten Besetzung der Geschäftsführung 
wurde nur vorübergehend Gebrauch gemacht. Von 1950 bis 1959 gab es neben dem 
Hauptgeschäftsführer einen „Geschäftsführenden Vorsitzenden“.7 

1961 wurden die zentralen Gremien neu gestaltet, und die Mitgliederversammlung 
wurde gestärkt. An der Spitze des DIHT wurde wieder das Amt eines Präsidenten einge-
führt. Der Präsident wurde von der Mitgliederversammlung gewählt. Er musste Mitglied 
des Präsidiums einer Industrie- und Handelskammer sein. Eine Wiederwahl war ohne 
Begrenzung zulässig. Der Vorstand wurde wieder von einem Entscheidungsgremium zu 
einem Repräsentationsorgan erweitert. Ihm gehörten der Präsident des Industrie- und 
Handelstages, je ein Vertreter aus jedem Bundesland und acht weitere Mitglieder an. Die 
Vertreter der Bundesländer wurden von den Landesarbeitsgemeinschaften der Industrie- 
und Handelskammern delegiert. Den Vorstand im Sinne des Vereinsrechts bildeten der 
Präsident, zwei vom Vorstand aus seiner Mitte gewählte stellvertretende Präsidenten und 
der Hauptgeschäftsführer.8 Von 1968 bis 1971 wurde noch einmal ein zweiter Hauptge-
schäftsführer angestellt.

Der Industrie- und Handelstag hatte seinen Sitz zunächst in Frankfurt, wo er Ge-
schäftsräume im Gebäude der Frankfurter Börse bezog. 1950 verlegt er seinen Standort in 

die Bundeshauptstadt Bonn. Anfangs war die Geschäftsführung in gemieteten Räumen 
am Marktplatz untergebracht. 1965 bezog der Industrie- und Handelstag ein neues Ge-
bäude an der Adenauerallee 148.9

Der Umfang der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft nahm trotz der marktwirt-
schaftlichen Grundorientierung zu, und damit wuchs auch die Arbeit des Industrie- und 
Handelstages. 1950 hatte der Industrie- und Handelstag 56 Beschäftigte. In den siebziger 
Jahren waren es 228 Beschäftigte. Seitdem wurde die Personalstärke wieder verringert. In 
den achtziger Jahren hatte der DIHT 11 Abteilungen mit insgesamt 205 Beschäftigten.10

Für die weltoffene westdeutsche Wirtschaft waren die persönlichen Kontakte zum 
Ausland wichtig. Bald nach seiner Neugründung wurde der Deutsche Industrie- und Han-
delstag wieder in die Internationale Handelskammer aufgenommen.11

Zum Vorsitzenden des Vorstandes des Industrie- und Handelstages wurde bei der Neu-
gründung im Oktober 1949 der Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt Al-
fred Petersen gewählt, der bereits seit August 1948 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
der Industrie- und Handelskammern des Vereinigten Wirtschaftsgebietes war.12 Die Vorsit-
zenden des neu gegründeten DIHT hatten nur kurze Amtszeiten, ähnlich wie in den Grün-
derjahren des Deutschen Handelstages. Auf Alfred Petersen folgten Albert Schäfer, Präses 
der Handelskammer Hamburg, von 1951 bis 1954, Hans Leonhard Hammerbacher von 
1954 bis 1956, Wilhelm Vorwerk von 1956 bis 1958 und Alwin Münchmeyer seit 1958.

Nach der Satzungsänderung von 1961 wurde Alwin Münchmeyer von der Mitglie-
derversammlung zum Präsidenten des Industrie- und Handelstages gewählt; er blieb bis 
1963 im Amt. Ihm folgte Ernst Schneider von 1963 bis 1969. Seit der Wahl von Otto 
Wolff von Amerongen 1969 setzte der DIHT wieder auf Kontinuität in der Leitung, wie es 
in den späten Jahren des Kaiserreichs und in der Weimarer Republik üblich gewesen war. 
Wolff von Amerongen blieb bis 1988 im Amt. Hans Peter Stihl, der 1988 zum Präsidenten 
gewählt wurde, leitete den Verband in der dramatischen Zeit der Wiedervereinigung, aber 
auch weit darüber hinaus bis 2001.

Hauptgeschäftsführer des neuen Industrie- und Handelstages wurde im Oktober 
1949 Dr. Gerhard Frentzel. Als weiterer Geschäftsführer mit dem Titel eines „Geschäfts-
führenden Vorstandsmitglied“ wurde 1950 Dr. Paul Beyer angestellt; er sollte mit dem 
Hauptgeschäftsführer eine „Doppelspitze“ bilden. Die Konstruktion bewährte sich aber 
nicht, und als Paul Beyer 1959 in den Ruhestand trat, wurde das Amt des „Geschäfts-
führenden Vorstandsmitglieds“ wieder abgeschafft.13 1960 wurde Dr. Albrecht  Düren, der 
vorher Syndikus der Handelskammer Bremen gewesen war, Hauptgeschäftsführer des 
DIHT.14 1968 wurde wieder eine Doppelspitze mit Paul Broicher als zweitem Hauptge-
schäftsführer eingerichtet. Der zweite Hauptgeschäftsführer sollte vor allem die Kon-
takte zwischen dem Spitzenverband und den Industrie- und Handelskammern pflegen. 
Nachdem Albrecht Düren 1971 in den Ruhestand trat, wurde die Doppelspitze wieder 
aufgegeben und Paul Broicher blieb alleiniger Hauptgeschäftsführer. Ihm folgte 1980 
Dr. Franz Schoser, der über die Wiedervereinigung hinaus im Amt blieb.
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Der Wandel der Aufgaben

Der neue Industrie- und Handelstag beschäftigte sich mit einem breiten Spektrum 
von wirtschaftspolitischen Zeitfragen. Auf der Gründungsversammlung im Oktober 1949 
waren die vordringlichen Themen die Wirtschaftsordnung, die Steigerung der Produkti-
vität, die Finanzpolitik und die Außenhandelspolitik.15 In den wirtschaftspolitischen Leit-
sätzen, die der DIHT 1953 beschloss, standen neben der Wirtschaftsordnung, der Finanz-
politik und der Außenhandelspolitik auch die Verkehrspolitik und die Bildungspolitik im 
Vordergrund.16 

Seit den siebziger Jahren änderten sich durch die Abschwächung des wirtschaftlichen 
Wachstums die Rahmenbedingungen der Politikberatung. In der wirtschaftspolitischen 
Diskussion ging es nicht mehr um die Gestaltung einer rasch expandierenden Wirtschaft, 
sondern um die Auseinandersetzung mit dem deutlich langsameren Wachstumstrend, 
mit der Investitionsschwäche der westdeutschen Wirtschaft und mit der Arbeitsmarkt-
krise. Durch die Abschwächung des wirtschaftlichen Wachstums wurden die Verteilungs-
spielräume in der Tarifpolitik, in der Sozialpolitik und in den öffentlichen Finanzen enger. 
Zugleich traten in der Energiepolitik, in der Verkehrspolitik und in der Umweltpolitik Pro-
bleme in den Vordergrund, die man in den Zeiten des stürmischen Wirtschaftswachstums 
vernachlässigt hatte. Im „Heidelberger Manifest“, das der DIHT 1986 zum 125-jährigen Ju-
biläum vorstellte, wurden die aktuellen wirtschaftspolitischen Themen zusammengefasst. 
Grundlage für die Bewältigung der großen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 
Aufgaben, vor denen die Bundesrepublik Deutschland stehe, sollte  die Bewahrung der 
Sozialen Marktwirtschaft sein. Als einzelne Schwerpunkte wurden genannt: Abbau der 
Arbeitslosigkeit, Umweltprobleme, Dynamik und Folgen des technischen Fortschritts, Er-
haltung des Mittelstandes, Fortentwicklung des gemeinsamen Marktes in Europa, Abbau 
und Abwehr von Hemmnissen im Welthandel und die Reform der sozialen Sicherung.17

Die Vollversammlungen blieben das Forum, um das Profil des Industrie- und Han-
delstages zu zeigen, um Stellungnahmen zur Wirtschaftspolitik vorzutragen oder um ei-
gene wirtschaftspolitische Initiativen vorzustellen. Die Tagungen bestanden regelmäßig 
aus einem internen Teil, in dem die Organisationsfragen des Verbandes besprochen wur-
den, und einem öffentlichen Teil, der sich an die Politik und die Öffentlichkeit richtete. 
Seit Ende der siebziger Jahre wurde die Herbsttagung als repräsentativer „Kongress des 
Deutschen Industrie- und Handelstages“ veranstaltet, der auf ein großes Medienecho 
zielte. Wie schon in der Zeit der Weimarer Republik traten auf den Vollversammlungen 
neben dem Präsidenten und anderen Repräsentanten des Industrie- und Handelstages 
regelmäßig auch prominente Politiker auf.  

Schon in der Weimarer Republik war die Mitwirkung des Industrie- und Handelsta-
ges und anderer Verbände an der Wirtschaftspolitik institutionalisiert worden. Diese Zu-
sammenarbeit wurde in der Bundesrepublik Deutschland erneuert. Die 1958 eingeführte 
„Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien“ sah vor, dass bei wirtschaftlich 

relevanten Gesetzesvorhaben die Verbände frühzeitig einbezogen wurden.18 Zu den Ein-
flussmöglichkeiten gehörte auch die Anhörung des Industrie- und Handelstages bei Ex-
pertenbefragungen oder die Beteiligung an Sachverständigen-Kommissionen. Paul Beyer, 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Industrie- und Handelstages, war Vorsitzender 
des „Sachverständigenausschusses für die Neugestaltung des Gütertarifs“, der 1957 die 
Grundzüge für eine Reform der Bahn entwickelte.19 Hauptgeschäftsführer Albrecht Düren 
war Mitglied der „Sachverständigen-Kommission für die Deutsche Bundespost“, die 1965 
einen Plan zur Reform der Post vorlegte.20  Über diese formalen Wirkungsmöglichkeiten 
hinaus wurden auch persönliche Kontakte zur Politik gepflegt.21 So war etwa in den sech-
ziger Jahren der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des DIHT Rüdiger Altmann ein 
publizistischer Berater Ludwig Erhards und arbeitete an dem Konzept der „Formierten 
Gesellschaft“ mit.22 Die guten Kontakte des DIHT zur Bundesregierung zeigt ein interner 
Vermerk des Bundeskanzleramtes aus den sechziger Jahren. „Der Deutsche Industrie- und 
Handelstag als Spitzenorganisation der Industrie- und Handelskammern ist ein von den 
zuständigen Ressorts gern und häufig in Anspruch genommener Gesprächspartner. Das 
gilt nicht nur für Einzelfragen, sondern insbesondere auch für die Ausarbeitung finanz-, 
steuer- und wirtschaftspolitischer Gesetzentwürfe. Häufig ergreift der Deutsche Indus-
trie- und Handelstag selbst die Initiative, durch Eingaben und Stellungnahmen oder bittet 
um mündliche Aussprache.“23

Durch die zunehmende Komplexität der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft ge-
wannen neben der Politikberatung auch die Information des DIHT für die Industrie- und 
Handelskammern über aktuelle wirtschaftspolitische Entwicklungen und die Koordinie-
rung der Tätigkeit der einzelnen Kammern an Bedeutung. Die Koordinierungsfunktion 
des Industrie- und Handelstages erwies sich vor allem in Fragen der Berufsausbildung als 
unverzichtbar, als es darum ging, neue Ausbildungsberufe zu definieren, allgemeine Aus-
bildungsstandards zu gewährleisten und einheitliche Prüfungsverfahren zu schaffen.24 
Weitere Koordinierungsaufgaben wurden aus aktuellen Anlässen an den Industrie- und 
Handelstag herangetragen. So beschäftigte der Industrie- und Handelstag sich viele Jahre 
mit der Beteiligung der Industrie- und Handelskammern an der „Notstandvorsorge“, von 
den Planungen in den frühen sechziger Jahren über die Verabschiedung der Notstandsge-
setze 1968 bis zur Implementierung der Maßnahmen.25 Zu den neuen Serviceleistungen 
für die Wirtschaft gehörte, dass der DIHT seit den achtziger Jahren mehrmals im Jahr eine 
Umfrage bei den Industrie- und Handelskammern über die Wirtschaftslage und über die 
Erwartungen der Unternehmen durchführte. 
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2. Die Mitgliedsorganisationen

Die westdeutschen Industrie- und Handelskammern

Der Deutsche Industrie- und Handelstag war bei der Neugründung im Oktober 1949 
die Spitzenorganisation der damals 79 Industrie- und Handelskammern im Bundesgebiet.26 
West-Berlin war noch nicht vertreten. Die Gründung einer gemeinsamen Industrie- und 
Handelskammer für alle vier Sektoren Berlins war an den Gegensätzen zwischen den drei 
westlichen Alliierten und der Sowjetunion gescheitert. Nach der Teilung der Stadt und der 
Bildung eines West-Berliner Magistrats gab es zwischen den Unternehmern, dem Magist-
rat und den Alliierten langwierige Verhandlungen über die Gestalt der künftigen Kammer. 
Schließlich wurde zum 1. Juli 1950 die „Industrie- und Handelskammer zu Berlin“ in der 
Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet.27 Im Januar 1951 wurde die Indust-
rie- und Handelskammer Berlin Mitglied des Deutschen Industrie- und Handelstages.28 

Aus der Zeit der alliierten Herrschaft übernahm die Bundesrepublik Deutschland das 
Problem, dass die Organisation der Industrie- und Handelskammern durch das historische 
Erbe und die unterschiedliche Politik der Alliierten bei der Wiederherstellung der Kammern 
äußerst unübersichtlich geworden war.29 Nachdem einige Länder schon in der Zeit der 
alliierten Herrschaft neue Kammergesetze eingeführt hatten, planten nach der Gründung 
der Bundesrepublik weitere Länder eigene Gesetze über die Industrie- und Handelskam-
mern. Die Industrie- und Handelskammern und der DIHT lehnten die Länderinitiativen 
ab, weil manche Länder eine paritätische Leitung der Industrie- und Handelskammern 
einführen wollten, und weil neue Ländergesetze einer bundeseinheitlichen Regelung des 
Kammerrechts im Wege standen. Der Industrie- und Handelstag drängte die Bundesregie-
rung daher zur Ausarbeitung eines Industrie- und Handelskammergesetzes.30

Die Hattenheimer Gespräche

Eine Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern durch den Bund wurde 
zwar allgemein gewünscht, aber sie war schwierig, weil die Reform des Kammerrechts eng 
mit der Frage der Mitbestimmung verbunden war. Um die politische Debatte im Bundes-
tag zu entschärfen, in dem die Regierungskoalition nur über eine knappe Mehrheit ver-
fügte, wünschte Bundeskanzler Adenauer, dass sich zunächst die Sozialpartner über die 
Grundlagen der innerbetrieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmung verständigen 
sollten. Von Anfang bis Mitte 1950 fanden mehrere Verhandlungsrunden zwischen den 
Gewerkschaften und den Unternehmerverbänden statt, im Januar 1950 in Hattenheim, 
im März 1950 erneut in Hattenheim, im Mai 1950 in Bonn und im Juli 1950 in Maria 
Laach. Die Spitzenverbände der Wirtschaft wurden durch einen Koordinierungsausschuss 
vertreten, aus dem nach der Gründung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie im 
März 1950 der Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft hervor-

ging. Die ersten Hattenheimer Gespräche im Januar 1950 verliefen in einer konstruktiven 
Atmosphäre. Sowohl die Gewerkschaften als auch die Unternehmerverbände waren da-
ran interessiert, gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit mit einem gemeinsamen 
Programm aufzutreten. Bei den zweiten Hattenheimer Gesprächen im März 1950 wurde 
aber deutlich, dass die Positionen kaum vereinbar waren. In der Frage der innerbetrieb-
lichen Mitbestimmung kam keine Einigung zustande, und auch in der Frage der überbe-
trieblichen Mitbestimmung, die für die Industrie- und Handelskammern von besonderem 
Interesse war, gab es schroffe Gegensätze.31   

Die Gewerkschaften verhandelten auf der Grundlage eines Konzepts, das eine Verbin-
dung von innerbetrieblicher und überbetrieblicher Mitbestimmung vorsah. Die überbe-
triebliche Mitbestimmung sollte aus einem dreistufigen System von paritätisch besetzten 
Wirtschaftsverbänden bestehen. An der Spitze war ein Bundeswirtschaftsrat vorgese-
hen. Er sollte die Regierung und den Bundestag beraten und auch aus eigener Initiative 
Vorschläge zur Wirtschaftspolitik ausarbeiten. Der geplante Bundeswirtschaftsrat hatte 
eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Reichswirtschaftsrat der Weimarer Republik. Allerdings 
war ein Bundeswirtschaftsrat nicht im Grundgesetz verankert, und er konnte ohne eine 
Verfassungsänderung auch nicht das Recht erhalten, Gesetzentwürfe in den Bundestag 
einzubringen oder auf andere Weise an den politischen Entscheidungen mitzuwirken. Als 
mittlere Ebene sollten regionale Wirtschaftsräte geschaffen werden. Die Basis der über-
betrieblichen Mitbestimmung sollten die Industrie- und Handelskammern, Handwerks-
kammern und Landwirtschaftskammern bilden, die in dieser neuen Funktion paritätisch 
durch Unternehmer und Arbeitnehmer verwaltet werden sollten.32

Der DIHT brachte in die Verhandlungen einen Vorschlag zur Gestaltung der Indus-
trie- und Handelskammern ein, die sich im Wesentlichen an der preußischen Tradition 
orientierte. Die zentralen Elemente waren die doppelte Funktion der Kammern als Interes-
senvertretung der gewerblichen Wirtschaft und als Träger öffentlicher Aufgaben, der öf-
fentlich-rechtliche Status, die Pflichtmitgliedschaft aller Betriebe des Kammerbezirks und 
die Ablehnung der Mitbestimmung. Der Vorschlag war im Gemeinschaftsausschuss der 
Deutschen Gewerblichen Wirtschaft umstritten. Die anderen Spitzenverbände kritisierten, 
dass das Beharren auf dem öffentlich-rechtlichen Status und der Pflichtmitgliedschaft 
die Stellung der Industrie- und Handelskammern als reine Unternehmerorganisationen 
gefährde; die Gewerkschaften würden in der Betonung des öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters ein Argument für die Einführung der Mitbestimmung in den Kammern sehen.33 

Der gemeinsame Vorschlag der Unternehmerverbände sah eine paritätisch besetzte 
dreistufige Organisation vor, einen Bundeswirtschaftsrat, regionale Wirtschaftsräte auf 
Länderebene und Bezirksarbeitsgemeinschaften als Basis. Der Bundeswirtschaftsrat soll-
te zwei Aufgaben haben, den Ausgleich zwischen Unternehmern und Arbeitgebern und 
die Beratung der Politik. Im Unterschied zum  Gewerkschaftsentwurf wurde ausdrück-
lich betont, dass der Bundeswirtschaftsrat sich auf die Politikberatung beschränken sollte 
und auf keinen Fall in die Gesetzgebung eingreifen dürfte. Der Hauptunterschied zum  
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Gewerkschaftsentwurf lag auf der unteren Ebene. Der Gemeinschaftsausschuss lehnte 
die Einführung der Mitbestimmung bei den Industrie- und Handelskammern ab. Als Basis 
der überbetrieblichen Mitbestimmung sollten von den Industrie- und Handelskammern 
als Vertretungen der Unternehmer und den regionalen Organisationen der Arbeitnehmer 
gemeinsame paritätisch besetzte Bezirksarbeitsgemeinschaften eingerichtet werden. Im 
Hinblick auf den künftigen Status der Industrie- und Handelskammern zeigte der Ge-
meinschaftsvorschlag Kompromissbereitschaft. Die hoheitlichen Aufgaben der Kammern 
könnten auf den Staat übertragen werden. Auf die Pflichtmitgliedschaft wurde  zwar 
nicht ausdrücklich verzichtet. Es wurde aber bemerkt, dass die Änderungen in der Ameri-
kanischen Zone, in der die Kammern in private Organisationen umgewandelt wurden, und 
in der Britischen Zone, in der es keinen Beitragszwang gab, auf die Struktur und die Tätig-
keit der Industrie- und Handelskammern keinen wesentlichen Einfluss gehabt hätten.34 

Die zweiten Hattenheimer Gespräche endeten ohne Ergebnis. Da die Gewerkschaften 
und die Unternehmerverbände einen erheblichen Druck der Regierung und der öffent-
lichen Meinung empfanden, zu einem Kompromiss zu kommen, wurden die Verhand-
lungen fortgesetzt. Der Hauptausschuss des Industrie- und Handelstages beurteilte die 
Erfolgsaussichten aber skeptisch, zumal der Gemeinschaftsausschuss die Forderungen 
des DIHT zum Kammerrecht nicht konsequent vertrat, und beschloss im April 1950, sich 
verstärkt mit eigenen Initiativen an den Bundeskanzler und das Kabinett zu wenden, um 
die Gesetzgebung zu beeinflussen.35 Die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften 
und den Unternehmerverbänden wurden im Mai 1950 in Bonn und im Juli 1950 in Maria 
Laach fortgesetzt. Auch diese Gespräche scheiterten aber.36 

Nachdem bei den zweiten Hattenheimer Gesprächen im März 1950 keine Einigung 
erzielt wurde, brachte die SPD im Mai 1950 einen Gesetzentwurf zur Mitbestimmung 
in den Bundestag ein. Er entsprach im Wesentlichen dem Vorschlag des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes für ein Mitbestimmungsgesetz; innerbetriebliche und überbetriebli-
che Mitbestimmung waren verbunden.37 Die Bundesregierung und die Koalitionsmehrheit 
wiesen den umfassenden Gesetzentwurf der SPD zurück. Sie brachten nunmehr eigene 
Gesetzentwürfe zur innerbetrieblichen Mitbestimmung in den Bundestag ein. Damit wur-
de das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, das zu dem Betriebsverfassungsgesetz von 
1952 führte.38

Das Industrie- und Handelskammergesetz

Nach dem Ende der Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern, bei denen die Un-
ternehmerverbände gemeinsam auftraten, konzentrierte der Industrie- und Handelstag 
sich auf eigene Planungen zum Recht der Industrie- und Handelskammern und zur über-
betrieblichen Mitbestimmung. Bundeswirtschaftsminister Erhard wandte sich in einem 
Gespräch mit Vertretern des Industrie- und Handelstages gegen eine Reorganisation der 
Industrie- und Handelskammern, die sich an der Tradition der preußischen Selbstverwal-

tung orientierte. Er empfahl die allgemeine Umwandlung der Industrie- und Handels-
kammern in private Verbände der Unternehmer, ähnlich dem Reformmodell der amerika-
nischen Militärregierung. Die öffentlichen Aufgaben der Kammern sollten auf den Staat 
übertragen werden. Die private Organisation der Kammern, mit einer klaren Trennung 
zwischen Staat und Interessenvertretung, entsprach Erhards liberaler Ordnungspolitik. 
Außerdem war nach Erhards Auffassung die Forderung nach paritätischer Mitbestim-
mung in der damaligen politischen Situation schwer abzuwehren, wenn die Kammern 
durch den öffentlich-rechtlichen Status und die Pflichtmitgliedschaft ihre öffentliche 
Funktion betonten. In der Frage eines Bundeswirtschaftsrates stimmten Wirtschaftsmi-
nister Erhard und der Industrie- und Handelstag überein. „Aus politischen Gründen“, wie 
es hieß, sollten ein Bundeswirtschaftsrat und regionale paritätisch besetzte Institutionen 
geschaffen werden. Mit Rücksicht auf die Industrie- und Handelskammern sollten die 
regionalen Institutionen nicht als „Wirtschaftskammern“ bezeichnet werden.39 Nach An-
sicht des Industrie- und Handelstages waren der Bundeswirtschaftsrat und die „Bezirks-
wirtschaftsräte“ oder „Bezirkswirtschaftsausschüsse“ geeignet, die Forderung nach einer 
paritätischen Verwaltung der Industrie- und Handelskammern abzuwehren.40

Der DIHT ließ sich durch die Kritik Erhards nicht beirren und arbeitete Gesetzentwürfe 
zur Organisation der Industrie- und Handelskammern und zur überbetrieblichen Mit-
bestimmung aus, die auf der Vollversammlung vom 15. November 1950 verabschiedet 
wurden. Der Entwurf eines Bundesrahmengesetzes über die Industrie- und Handelkam-
mern lehnte sich, wie die bisherige Argumentation des Industrie- und Handelstages, an 
das preußische Kammerrecht an. Die Kammern sollten drei Aufgaben haben, die Interes-
senvertretung der Unternehmer, die Beratung der Behörden und die Durchführung vom 
Staat übertragener Aufgaben. Organisationsgrundsätze sollten der öffentlich-rechtliche 
Status und die Pflichtmitgliedschaft aller Betriebe des Kammerbezirks sein. Der Gesetz-
entwurf zur überbetrieblichen Mitbestimmung entsprach im Wesentlichen dem Vorschlag 
des Gemeinschaftsausschusses der deutschen Wirtschaft.41 Die Gesetzentwürfe wurden 
Bundeskanzler Adenauer und Wirtschaftsminister Erhard vorgelegt, fanden aber keine 
Zustimmung.42 Das Wirtschaftsministerium lehnte in einer internen Kritik den Vorschlag 
des Industrie- und Handelstages zum Kammerrecht als unzulänglich ab. Er fordere ledig-
lich die einheitliche Durchsetzung des alten Kammermodells und enthalte keine über-
zeugenden Argumente gegen die Mitbestimmung oder für die Pflichtmitgliedschaft. Die 
politische Bedeutung der Diskussion um die überbetriebliche Mitbestimmung werde vom 
Industrie- und Handelstag nicht erkannt.43 Die Initiative des Industrie- und Handelstages 
hatte daher zunächst keine politische Resonanz.  

Bundeskanzler Adenauer plante auch nach der Eröffnung des Gesetzgebungsverfah-
rens zur innerbetrieblichen Mitbestimmung die Errichtung eines Bundeswirtschaftsrates, 
weil er sich davon einen Ausgleich der Interessen zwischen Unternehmern und Arbeit-
nehmern versprach. Das Wirtschaftsministerium arbeitete seit Ende 1950 mehrere Ge-
setzentwürfe zur überbetrieblichen Mitbestimmung und zur Reform der Industrie- und 
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Handelskammern aus. Die überbetriebliche Mitbestimmung sollte aus einem paritätisch 
besetzten Bundeswirtschaftsrat, einem Mittelbau von regionalen Wirtschaftsräten auf 
Länderebene und einer Basis von Bezirksorganisationen bestehen. Die Bezirksorganisati-
onen sollten mit Delegierten der Industrie- und Handelskammern als Unternehmervertre-
tungen und der entsprechenden regionalen Vertretungen der Arbeitnehmer besetzt wer-
den. Die Industrie- und Handelskammern sollten entsprechend dem früheren Vorschlag 
von Bundeswirtschaftsminister Erhard in private Unternehmerverbände umgewandelt 
werden. Die öffentlichen Aufgaben der Kammern würden vom Staat übernommen.44      

Da die SPD darauf bestand, den Wirtschaftsrat und seine regionalen Organisationen 
mit der paritätischen Verwaltung der Industrie- und Handelskammern zu verbinden, ka-
men die Planungen zur überbetrieblichen Mitbestimmung nicht weiter. Eine kontroverse 
Diskussion im Bundestag wollte die Regierung nicht riskieren, da der Arbeitnehmerflügel 
der Unionsfraktion mit der Forderung der Gewerkschaften und der SPD nach einer paritä-
tischen Leitung der Industrie- und Handelskammern sympathisierte. Um den Stillstand zu 
überwinden, forderte  Bundeskanzler Adenauer im Juli 1952 die Sozialpartner auf, einen 
gemeinsamen Vorschlag zur überbetrieblichen Mitbestimmung zu formulieren.45 Der Ge-
meinschaftsausschuss der deutschen gewerblichen Wirtschaft und der DGB konnten sich 
jedoch nicht einigen. Der gemeinsame Vorschlag wurde immer wieder vertagt und kam 
schließlich nie zustande. Bundeskanzler Adenauer wünschte zwar nach wie vor die Er-
richtung eines Bundeswirtschaftsrates, sah unter den gegebenen Bedingungen aber keine 
Chance zur Realisierung des Projekts.46

Der Deutschland-Vertrag von 1952 stellte der Bundesrepublik Deutschland die weit-
gehende Souveränität in Aussicht. Dazu gehörte, dass die Anordnungen der alliierten 
Militärregierungen ihre Gültigkeit verlieren sollten. Das führte bei den Industrie- und 
Handelskammern zu einer unsicheren Rechtslage. Die Aufhebung der Industrie- und Han-
delskammern durch die nationalsozialistische Diktatur 1942-43 galt als rechtlich wirksam. 
Ob dagegen die Neugründung der Industrie- und Handelskammern eine ausreichende 
Rechtsgrundlage geschaffen hatte, war umstritten. Denn die Neugründung beruhte nicht 
auf Gesetzen, sondern auf Anordnungen der Militärregierungen und den entsprechen-
den von den Länderregierungen vorgenommenen Erlassen, mit denen in der Britischen 
und Französischen Zone im Wesentlichen das alte Kammerrecht aus der Zeit vor 1933 
wieder angewandt wurde, in der Amerikanischen Zone die Kammern als private Vereine 
konstituiert wurden. Das Bundeswirtschaftsministerium und der Deutsche Industrie- und 
Handelstag kamen 1952 zu dem Ergebnis, dass nach dem Übergang zur Souveränität 
möglichst bald ein Bundesgesetz über die Industrie- und Handelskammern geschaffen 
werden sollte.47

Für den Industrie- und Handelstag hatten sich die Aussichten, seine Vorstellungen 
zur Regelung der Industrie- und Handelskammern durchzusetzen, wesentlich verbessert. 
Bundeswirtschaftsminister Erhard gab allmählich seinen Widerstand gegen die Pflicht-
kammern mit öffentlich-rechtlichem Status auf. Die Basis für die Annäherung war die 

Übereinstimmung in grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Fragen. Der Industrie- und 
Handelstag unterstützte zuverlässig die Politik des Bundeswirtschaftsministers, auch 
in schwierigen Zeiten, in denen der marktwirtschaftliche Kurs umstritten war. Auf der 
Vollversammlung des DIHT  1953 lobte Erhard die Industrie- und Handelskammern und 
ihren Spitzenverband und betonte die „Sympathie einer gleichen wirtschaftspolitischen 
Auffassung“.48 Der Wirtschaftsminister blockierte die Forderungen des Industrie- und 
Handelstages nicht mehr, auch wenn er von den Argumenten nicht überzeugt war.49 Die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung zitierte ihn im Juni 1954 mit der Bemerkung: „Von mir 
aus und in Gottes Namen sollen die Kammern ihren öffentlich-rechtlichen Status haben, 
wenn sie glauben, ihn zu ihrer Seligkeit haben zu müssen“.50 Günstig für die Forderung 
des Industrie- und Handelstages war auch, dass die Regierungskoalition seit der Bundes-
tagswahl 1953 über eine breitere Mehrheit im Bundestag verfügte. 

Der Deutschlandvertrag trat im Mai 1955 in Kraft. Wenige Monate später, im De-
zember 1955, brachten Abgeordnete der CDU einen Entwurf zu einem Industrie- und 
Handelskammergesetz in den Bundestag ein. Der Gesetzentwurf war mit dem Bundes-
wirtschaftsministerium abgestimmt worden. Der Inhalt basierte auf dem Entwurf des 
Industrie- und Handelstages vom 15. November 1950. Wichtige Punkte waren die Ver-
bindung von privaten und öffentlichen Aufgaben, der öffentlich-rechtliche Status, die 
Bestätigung als Unternehmerinstitution ohne Mitbestimmung der Arbeitnehmer, die 
Pflichtmitgliedschaft der Betriebe und der Beitragszwang. Als Zugeständnis an den Ar-
beitnehmerflügel der Unionsfraktion wurde in den Gesetzentwurf eingefügt, dass es um 
eine „vorläufige“ Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern gehen sollte. 
Damit wurde angedeutet, dass die Debatte zur überbetrieblichen Mitbestimmung noch 
offen war.51   

Im November 1956 verabschiedete der Bundestag das Industrie- und Handelskam-
mergesetz. Das Gesetz weist den Industrie- und Handelskammern die Aufgabe zu, „das 
Gesamtinteresse der ihnen zugehörigen Gewerbetreibenden ihres Bezirks wahrzunehmen, 
für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und dabei die wirtschaftlichen 
Interessen einzelner Gewerbe oder Betriebe abwägend und ausgleichend zu berücksichti-
gen; dabei obliegt es ihnen insbesondere, durch Vorschläge, Gutachten und Berichte die 
Behörden zu unterstützen und zu beraten sowie für Wahrung von Anstand und Sitte des 
ehrbaren Kaufmanns zu wirken.“52 Die Industrie- und Handelskammern können Anlagen 
und Einrichtungen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft oder einzelner Gewer-
bezweige unterhalten und an der kaufmännischen und gewerblichen Berufsausbildung 
mitwirken. Im öffentlichen Auftrag sollen sie Ursprungszeugnisse und andere Beschei-
nigungen ausstellen. Ausdrücklich nicht zu den Kammeraufgaben gehört die Wahrneh-
mung sozialpolitischer und arbeitsrechtlicher Interessen. Die Kammern haben den Status 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Alle Gewerbetreibenden des Kammerbezirks gehö-
ren den Kammern an; der rechtliche Begriff ist daher nicht die Mitgliedschaft, sondern 
die Zugehörigkeit. Wichtigstes Gremium ist die Vollversammlung, deren Mitglieder von 
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den Kammerzugehörigen gewählt werden. Die Vollversammlung wählt den Präsidenten, 
der bei einigen Kammern als Präses bezeichnet wird, und weitere Präsidiumsmitglieder 
sowie den Hauptgeschäftsführer. Die Einnahmen der Kammern bestehen aus den Pflicht-
beiträgen sowie Entgelten und Gebühren für individuelle Leistungen. Der Pflichtbeitrag 
setzt sich aus einem festen Grundbeitrag und einer Umlage zusammen, die vom Gewinn 
abhängt. Kleingewerbetreibende zahlen einen reduzierten Grundbeitrag, bei geringem 
Einkommen sind sie völlig beitragsfrei. Eine Ausnahmeregelung erlaubt es den Kammern 
in Bremen und Hamburg, den Traditionsnamen „Handelskammer“ zu behalten.53

Das Projekt eines Bundeswirtschaftsrates wurde nach dem Industrie- und Handels-
kammergesetz zunächst noch weiter diskutiert.54 Das Interesse ließ aber deutlich nach. 
Statt des Wirtschaftsrates wurde in den sechziger Jahren das Modell der wissenschaft-
lichen Politikberatung favorisiert.55 1963 wurde der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der wirtschaftlichen Entwicklung gegründet.56

Die Entwicklung der Industrie- und Handelskammern

Die Zahl der Industrie- und Handelskammern wies in den Anfangsjahren der Bun-
desrepublik Deutschland nur geringe Veränderungen auf. Nach der politischen Vereini-
gung des Saarlandes mit der Bundesrepublik Deutschland zum 1. Januar 1957 waren die 
Voraussetzungen für den Beitritt der Industrie- und Handelskammer Saarbrücken zum 
Industrie- und Handelstag gegeben. Durch ein Landesgesetz vom März 1960 wurde die 
Industrie- und Handelskammer des Saarlandes zu Saarbrücken zu einer Industrie- und 
Handelskammer im Sinne des deutschen Kammergesetzes von 1956 erklärt.57

Die Gebietsreformen der siebziger Jahre gaben auch für die Industrie- und Handels-
kammern den Anstoß zu einem Konzentrationsprozess. Kleinere Kammern schlossen sich 
zusammen, um ihre Tätigkeit zu optimieren und die Kosten zu senken.  1989 gab es in der 
Bundesrepublik Deutschland noch 69 Industrie- und Handelskammern.58

Die Pflichtmitgliedschaft in den Industrie- und Handelskammern stieß bei einigen 
Unternehmen auf Widerspruch. 1962 bestätigte das Bundesverfassungsgericht jedoch in 
einer Grundsatzentscheidung, dass die allgemeine Zugehörigkeit der Gewerbetreibenden 
zu den Kammern mit dem Grundgesetz vereinbar war. Die Wahrnehmung von Aufgaben 
auf wirtschaftlichem Gebiet, aber auch die Vertretung der Gesamtinteressen der gewerb-
lichen Wirtschaft gegenüber dem Staat waren nach der Entscheidung des Gerichts legi-
time öffentliche Aufgaben. Da die Industrie- und Handelskammern das Gesamtinteresse 
des Gewerbes vertraten, handele es sich nicht um eine private Interessenvertretung wie 
bei den Branchenverbänden.59 Die Verfassungsmäßigkeit der Pflichtmitgliedschaft war 
die Voraussetzung dafür, dass das Gesetz zur „vorläufigen“ Regelung des Rechts der In-
dustrie- und Handelskammern trotz mehrerer Novellierungen in der Substanz bis heute 
bestehen bleiben konnte.60 Die Bestätigung des Bundesverfassungsgerichts, dass die all-
gemeine Kammerzugehörigkeit im Einklang mit dem Grundgesetz steht, schließt nicht 

aus, dass auch eine andere Regelung möglich wäre; der Gesetzgeber könnte das Prinzip 
der freiwilligen Mitgliedschaft beschließen. Die Industrie- und Handelskammern mussten 
daher stets bestrebt sein, die Unterstützung der regionalen Wirtschaft zu gewinnen und 
zu erhalten. 

Die Bemühungen des Industrie- und Handelstages für ein Kammerrecht, das den 
Wünschen der Industrie- und Handelskammern entsprach, stärkten die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedsorganisationen und ihrem Spitzenverband. Der DIHT entwickelte 
in der Politikberatung eigene Initiativen, griff aber auch Anregungen und Wünsche aus 
den Industrie- und Handelskammern auf. Hauptgeschäftsführer Albrecht Düren betonte 
auf der Vollversammlung vom Februar 1964, „daß der Deutsche Industrie- und Handels-
tag in allen wichtigen Meinungsbildungen sich auf die Auffassung der Kammern stützt, 
daß er nicht etwas Abstraktes zu werden strebt, sondern daß er die Spitzenorganisation 
der 81 Kammern ist und bleiben will.“61

Die Industrie- und Handelskammern der einzelnen Bundesländer, außer den Stadt-
staaten Berlin, Bremen und Hamburg und dem Saarland, bildeten Landesarbeitsgemein-
schaften. In Hessen und Rheinland-Pfalz traten die Landesvertretungen als „Arbeitsge-
meinschaft der Industrie- und Handelskammern“ auf, in Baden-Württemberg, Bayern und 
Niedersachsen als „Handelskammertag“, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein 
als „Vereinigung der Industrie- und Handelskammern“. Ihre Aufgabe war vor allem die 
Vertretung der gemeinsamen Interessen gegenüber den Landesregierungen und den Lan-
desparlamenten. Die Länder bildeten einen „Länderausschuss Industrie- und Handels-
kammern“, in dem gemeinsame Angelegenheiten der Industrie- und Handelskammern 
besprochen wurden.62

3. Die Auslandshandelskammern

Mit der Integration der westdeutschen Wirtschaft in den Weltmarkt gewann die Wie-
dererrichtung der Auslandshandelskammern, die schon in der Zeit der alliierten Herr-
schaft begonnen hatte, an Bedeutung. Die ersten Partnerinstitutionen im Ausland waren 
die Handelskammer Deutschland-Schweiz, die Deutsch-Italienische Handelskammer in 
Mailand, die Deutsche Handelskammer in Spanien,  die Deutsch-Brasilianische Handels-
kammer, die Deutsch-Griechische Handelskammer, die Deutsch-Chilenische Handelskam-
mer und die Deutsch-Amerikanische Handelskammer.63 

1951 stellten der Industrie- und Handelstag, der Bundesverband der Deutschen In-
dustrie und die Verbände des Außenhandels Grundsätze zur Anerkennung von Auslands-
handelskammern auf. Wichtig war, dass eine Auslandskammer sowohl im Gastland als 
auch in Deutschland über hinreichende Unterstützung verfügte. Es waren zwei Modelle 
vorgesehen, nationale Kammern oder zwischenstaatliche Kammern. Die nationalen Kam-
mern orientierten sich an den früheren Auslandshandelskammern, die eine deutsche Lei-
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tung und überwiegend deutsche Mitglieder hatten. Bei der Neugründung der Auslands-
kammern bevorzugte man aber zwischenstaatliche Kammern, in denen einheimische und 
deutsche Unternehmen kooperierten. Nach dem neuen Modell wurden zum Beispiel die 
Deutsch-Argentinische Handelskammer in Buenos Aires und die Deutsch-Uruguayische 
Handelskammer in Montevideo errichtet. 

Zu den Aufgaben der Auslandshandelskammern gehörten die Beratung der Mitglieds-
firmen, die Förderung des Außenhandels, wirtschaftliche Informationen, zum Beispiel über 
Geschäftsmöglichkeiten und Rechtsverhältnisse, sowie Marktberichte über die verschie-
denen Auslandsmärkte. Grundsätzlich sollten die Auslandskammern sich selbst tragen. 
Die Bundesregierung gewährte jedoch in vielen Fällen Zuschüsse zur Finanzierung. Der 
Industrie- und Handelstag unterstützte die Weiterbildung für die Beschäftigten der Aus-
landshandelskammern, übernahm Reisekosten zur Pflege der Kontakte und stellte Infor-
mationsmaterial bereit. Der Ausbau des Netzes wurde aber durch Finanzierungsprobleme 
der Auslandskammern gebremst. 1958 gab es 25 Auslandshandelskammern in 23 Ländern. 
Schwerpunkte im Netz der Auslandskammern waren Westeuropa und Lateinamerika.64 

Die Finanzierungsprobleme der Auslandshandelskammern wurden im Oktober 1960 
auf der Vollversammlung des DIHT diskutiert. Die Erwartung, dass die Kammern sich 
nach einigen Jahren durch die Mitgliedsbeiträge der örtlichen Firmen und durch Beiträge 
deutscher Industrie- und Handelskammern finanzieren könnten, hatte sich nicht erfüllt. 
Die Auslandskammern hatten auch in Ländern, in denen sie von großem Nutzen für die 
deutsche Exportwirtschaft waren, Finanzierungsschwierigkeiten. Es waren größere Mittel 
des Bundes und des Industrie- und Handelstages erforderlich. Deshalb wurde zu einer 
vorsichtigen Expansion geraten.65 Seitdem erhöhte das Bundeswirtschaftsministerium die 
Zuwendungen für die Auslandskammern, erwartete aber auch, dass der DIHT höhere Zu-
schüsse leistete.66 Bis 1985 wurde das Netz auf 68 Auslandshandelskammern erweitert.67 

4. Verbände und Politik

Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde eine Verbandsstruktur 
geschaffen, die an die Tradition der Weimarer Republik anknüpfte. Die Industrieverbände 
bildeten im Oktober 1949 den „Ausschuss für Wirtschaftsfragen industrieller Verbän-
de“, aus dem im März 1950 der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ hervorging.68 
Die Branchenverbände der Arbeitgeber gründeten im Oktober 1949 die „Vereinigung der 
Arbeitgeberverbände“. Seit November 1950 trat der Spitzenverband als „Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände“ auf.69 Die Gewerkschaftsverbände, die in der 
Amerikanischen und Französischen Zone auf Länderebene, in der Britischen Zone auf 
Zonenebene gegründet worden waren, schlossen sich im Oktober 1949 zum Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) zusammen.70 

Zur gemeinsamen Interessenvertretung gründeten die Unternehmerverbände 1950 

den „Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft“. Zu den zehn 
Gründungsmitgliedern gehörten außer dem Deutschen Industrie- und Handelstag die 
Arbeitsgemeinschaft der Verbände des privaten Bankgewerbes, der Bundesverband der 
Deutschen Industrie, die Centralvereinigung Deutscher Handelsvertreter- und Handels-
maklerverbände, der Gesamtverband des Groß- und Außenhandels, der Gesamtverband 
der Versicherungswirtschaft, die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels, die 
Vereinigung der Arbeitgeberverbände, die Zentralarbeitsgemeinschaft des Verkehrsge-
werbes und der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Später traten weitere Ver-
bände bei.71 

Eine enge Zusammenarbeit entwickelte sich zwischen den „Juniorenkreisen der Deut-
schen Unternehmerschaft“ und der Kammerorganisation. Bereits in den späten Jahren der 
Weimarer Republik hatten junge selbständige Unternehmer in verschiedenen deutschen 
Städten „Juniorengemeinschaften“ gegründet. Das Vorbild waren die „Junior Chambers of 
Commerce“ in den USA, die einige junge deutsche Unternehmer auf Studienreisen ken-
nengelernt hatten. Ziele der damaligen Juniorenvereine waren der Erfahrungsaustausch 
und die Weiterbildung, aber auch gesellige Veranstaltungen. Nach der Errichtung der na-
tionalsozialistischen Diktatur mussten diese Vereine ihre Tätigkeit einstellen. In der Zeit 
der alliierten Herrschaft wurden einige Juniorengemeinschaften der Unternehmer neu ge-
gründet. Manchmal bezeichneten sie sich nach dem amerikanischen Vorbild als „Junioren-
Handelskammer“. Der Begriff „Junioren-Handelskammer“ wurde von der Arbeitsgemein-
schaft der Industrie- und Handelskammern des Vereinigten Wirtschaftsgebietes und später 
vom Deutschen Industrie- und Handelstag kritisiert, weil eine Verwechslung der privaten 
Vereine junger Unternehmer mit den Industrie- und Handelskammern befürchtet wurde.72 

Anfang der fünfziger Jahre kam es zu einer Annäherung. Die Vereine der jungen Un-
ternehmer konstituierten sich als „Juniorenkreise“.  Mitglieder konnten Unternehmer oder 
leitende Angestellte unter 35 Jahren werden; später wurde die Altersgrenze auf 40 Jah-
re heraufgesetzt. Ziele der Juniorenkreise waren der Erfahrungsaustausch, die berufliche 
Weiterbildung und die Etablierung persönlicher Netzwerke. Die Juniorenkreise wurden 
von den Industrie- und Handelskammern der Region betreut. Das Motiv der Kammern 
für die Betreuung und Unterstützung der Vereine war die Förderung des Nachwuchses 
an selbständigen Unternehmern und leitenden Angestellten, aber auch die Absicht, Un-
ternehmer für eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kammerorganisation zu gewinnen. Seit 
den fünfziger Jahren wurden zahlreiche Juniorenkreise gegründet. 1953 richteten sie eine 
Vertretung auf Bundesebene ein. Die Geschäftsstelle der „Juniorenkreise der Deutschen 
Unternehmerschaft“ wurde in Bonn in Verbindung mit dem DIHT geführt. 1980 änderten 
die Juniorenkreise ihren Namen in „Wirtschaftsjunioren“.73

Die Zusammenarbeit zwischen Verbänden und Staat wurde ein wichtiges Element der 
Sozialen Marktwirtschaft. Angesichts der engen Kooperation kamen Bedenken auf, ob der 
Staat sich vielleicht allzu nachgiebig gegenüber den Wünschen der Interessenverbände 
zeigte. Gab es eine „Herrschaft der Verbände?“, fragte der Politikwissenschaftler Theodor 
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Eschenburg 1955 in einem viel beachteten Buch.74 Er löste damit eine intensive Diskussi-
on über den Einfluss der Interessenverbände auf die Politik aus.75 Bundeskanzler Adenauer 
bezeichnete in seiner Ansprache zur 100-Jahr-Feier des Deutschen Industrie- und Han-
delstages im Mai 1961 die Beziehungen zwischen Staat und Verbänden als ein schwieri-
ges Problem. Die Diskussion über das Thema, meinte er, „wird nicht zur Ruhe kommen“.76  

II. Wirtschaftspolitische Zeitfragen

1. Die Wirtschaftsordnung

Bundeskanzler Konrad Adenauer betonte in seiner Regierungserklärung vom 20. Sep-
tember 1949, dass die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung sich an dem Grundsatz 
der Sozialen Marktwirtschaft orientieren werde.77 Der Vorsitzende des Vorstandes des 
Industrie- und Handelstages Alfred Petersen begrüßte auf der Gründungsversammlung 
im Oktober 1949 die Regierungserklärung. Die Vollversammlung verabschiedete eine Re-
solution mit einem Bekenntnis zur Markt- und Wettbewerbswirtschaft.78 

Die Bundesregierung setzte die Liberalisierung des Binnenmarktes fort, die 1948 be-
gonnen hatte. Die Preisregulierung wurde für die meisten Güter nach und nach aufge-
hoben.79 In den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland führte eine Folge von 
Krisen aber auch zu neuen staatlichen Interventionen. Anfang 1950 wurde auf Verlan-
gen der Alliierten Hohen Kommission ein Arbeitsbeschaffungsprogramm aufgelegt, um 
die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Nach dem Ausbruch des Korea-Krieges im Juni 
1950 setzte die Alliierte Hohe Kommission durch, dass Lenkungsmaßnahmen eingeführt 
wurden, um die rüstungswichtigen Exporte in die USA zu gewährleisten. In der Zahlungs-
bilanzkrise von 1950-51 wurden erneut direkte staatliche Eingriffe gefordert. Mit dem 
Investitionshilfegesetz von 1952 wurde ein Investitionslenkungsprogramm zu Gunsten 
der Grundstoffindustrien eingeführt.80 

Um 1953 waren die frühen Krisen überwunden, und die Wirtschaftsordnung der Sozi-
alen Marktwirtschaft konsolidierte sich. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard konnte seine 
Liberalisierungspolitik fortsetzen. Der Industrie- und Handelstag unterstützte in den wirt-
schaftspolitischen Leitsätzen, die auf der Vollversammlung 1953 in Hannover beschlossen 
wurden, die marktwirtschaftliche Politik und schuf damit die Grundlage für eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium.81 1957 wurde mit dem Gesetz ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen ein allgemeines Kartellverbot eingeführt, 1958 wurde 
die Devisenbewirtschaftung aufgehoben, von 1958 bis 1967 wurden die Wettbewerbsbe-
schränkungen im Bankwesen abgeschafft und 1961 wurde der bis dahin strikt regulierte 
Güterverkehr der Bahn vorsichtig liberalisiert. In dem wirtschaftspolitischen Programm, 
das der DIHT 1961 in Stuttgart vorstellte, betonte er die Erfolge der Marktwirtschaft und 

empfahl, das Markt- und Wettbewerbsprinzip weiter durchzusetzen.82 
In den sechziger Jahren führten die wachsenden Defizite der öffentlichen Haushalte 

und die Furcht vor einer Inflation zu einer Reform der Sozialen Marktwirtschaft. Eine 
aktive „Globalsteuerung“ sollte für wirtschaftliche Stabilität sorgen. Im Stabilitätsgesetz 
von 1967 wurden die Stabilität des Preisniveaus, die Vollbeschäftigung, das außenwirt-
schaftliche Gleichgewicht und das wirtschaftliche Wachstum als wirtschaftspolitische 
Ziele definiert. Nach dem neuen Konzept sollte die Finanzpolitik als wichtigstes konjunk-
turpolitisches Instrument eingesetzt werden. Im Aufschwung sollten Steuererhöhungen 
oder Ausgabenkürzungen die Inflation dämpfen. Im Abschwung sollten Steuersenkungen 
oder Mehrausgaben, die durch Kredite finanziert wurden, zur Stabilisierung von Produk-
tion und Beschäftigung beitragen.83

Das Motiv für die Einführung der Globalsteuerung war die Kontrolle des Preisanstiegs 
der frühen sechziger Jahre gewesen. Als das Stabilitätsgesetz verabschiedet wurde, hatte 
die Konjunktur sich jedoch gewendet. Unter dem Eindruck der Rezession von 1965-67 
wechselte die Wirtschaftspolitik von der Inflationsbekämpfung zur Krisenüberwindung. 
Eine rasche Überwindung der Krise von 1965-67 stärkte das Vertrauen in die Globalsteu-
erung.84 Der Präsident des DIHT Dr. Ernst Schneider erklärte auf der Mitgliederversamm-
lung im Oktober 1968 in Augsburg, die westdeutsche Wirtschaft habe gute Erfahrungen 
mit der Wirtschaftpolitik gemacht.85 

In der sozialliberalen Ära von 1969 bis 1982 blieb die Soziale Marktwirtschaft das 
Leitbild der westdeutschen Wirtschaftspolitik. Der Industrie- und Handelstag kommen-
tierte nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Willy Brandt am 18. Januar 1973 
zustimmend, die Bundesregierung habe für die marktwirtschaftliche Ordnung optiert, 
weniger in grundsätzlichen Aussagen, als in den wichtigen Details der Wettbewerbspo-
litik, der Tarifautonomie, der Strukturpolitik und anderer Ordnungselemente.86 Seit der 
Krise von 1974-75 verblasste die Reputation der Globalsteuerung, da die staatlichen De-
fizite zwar zu steigenden Preisen führten, aber nicht den erwarteten Aufschwung von 
Produktion und Beschäftigung brachten. Der Industrie- und Handelstag lehnte nunmehr 
die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik ab und forderte 1981 eine „Wende in der 
Wirtschaftspolitik“ zu mehr Markt und weniger Staat.87 

Nach dem Regierungswechsel von 1982 wurde eine ordnungspolitische Reform an-
gekündigt. In dieser dritten Phase der Sozialen Marktwirtschaft blieb das Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz von 1967 zwar in Kraft, aber Stabilität und Wachstum der Volkswirt-
schaft wurden in erster Linie vom Markt und nicht vom Staat erwartet. Eine marktorien-
tierte Wirtschaftspolitik sollte die Angebotsbedingungen der Unternehmen verbessern, 
die privaten Investitionen fördern, das Wirtschaftswachstum beschleunigen und die 
Arbeitsmarktkrise überwinden. Der DIHT begrüßte den Richtungswechsel in der Wirt-
schaftspolitik. In seinen wirtschaftspolitischen Programmen der achtziger Jahre mahnte 
er immer wieder die Senkung der Steuerquote und Sozialleistungsquote, die Deregulie-
rung des Arbeitsmarktes und einen Abbau der Subventionen an.88
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2. Wirtschaftspolitik

Die Bevölkerung der Bundesrepublik nahm in den fünfziger und sechziger Jahren 
rasch zu. Die Ursachen des Bevölkerungswachstums waren der Geburtenüberschuss und 
bis 1961 die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Deutschen Demokratischen Republik. 
Seit den späten fünfziger Jahren führte der Übergang zur Vollbeschäftigung dazu, dass 
eine wachsende Zahl von ausländischen Arbeitern und Arbeiterinnen angeworben wur-
de. Von 1950 bis 1970 stieg die Einwohnerzahl der Bundesrepublik Deutschland von 50 
Millionen auf 61 Millionen Einwohner. Seit der Mitte der sechziger Jahre ging die Gebur-
tenrate zurück. In den siebziger und achtziger Jahren stagnierte die Bevölkerung. 1989 
hatte die Bundesrepublik Deutschland 62 Millionen Einwohner. Die ausländische Wohn-
bevölkerung machte acht Prozent der Gesamtbevölkerung aus.89  

Die Jahresberichte des Industrie- und Handelstages wurden regelmäßig mit einem 
Überblick über Wachstum und Konjunktur der westdeutschen Wirtschaft eingeleitet. Der 
Wiederaufbau ging in den frühen fünfziger Jahren ohne Zäsur in ein starkes wirtschaft-
liches Wachstum über. 1953 übertraf das reale Nettosozialprodukt je Einwohner in der 
Bundesrepublik Deutschland das Niveau, das im letzten Vorkriegsjahr 1938 im Deutschen 
Reich erzielt worden war.90 In der Öffentlichkeit wurde der rasche Übergang vom Wie-
deraufbau zum Wirtschaftswachstum als „Wirtschaftswunder“ gefeiert. Zumindest zwei 
prominente Zeitgenossen lehnten den Begriff allerdings ab. Ludwig Erhard, Bundeswirt-
schaftsminister von 1949 bis 1963, wollte vom „Wirtschaftswunder“ nichts hören, weil 
die wirtschaftliche Entwicklung für ihn kein Wunder, sondern ein Ergebnis seiner Politik 
der Sozialen Marktwirtschaft war.91 Und auch Ludwig Rosenberg, damals stellvertreten-
der Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wandte sich 1959 gegen die Rede 
vom „Wirtschaftswunder“. Schließlich sei „das deutsche Wunder ja gar kein Wunder ge-
wesen, sondern das Ergebnis harter Arbeit von Millionen fleißiger Menschen“.92

Die Rezession von 1965-67 unterbrach das stetige Wachstum. 1967 ging das reale 
Bruttoinlandsprodukt erstmals leicht zurück.93 Die Krise war jedoch kurz, bereits 1968-69 
gab es einen starken Aufschwung.94 Die Globalsteuerung trug mit steuerlichen Anreizen 
für private Investitionen, zusätzlichen Staatsausgaben und einer expansiven Geldpolitik 
zur Erholung bei. Für einige Jahre kehrte die westdeutsche Wirtschaft noch einmal auf 
den Pfad hoher Wachstumsraten zurück. Insgesamt stieg das reale Bruttoinlandsprodukt 
je Einwohner von 1950 bis 1973 um 4,9 Prozent im Jahr.95 

Zu Beginn der fünfziger Jahre herrschte noch eine hohe Arbeitslosigkeit. 1950 be-
trug die Arbeitslosenquote 11 Prozent.96 Im Februar 1950 legte die Bundesregierung ein 
umfangreiches Arbeitsbeschaffungsprogramm auf. Es wurde flankiert durch ein Investi-
tionsprogramm, das aus Mitteln des Europäischen Wiederaufbauprogramms finanziert 
wurde. Die staatliche Intervention unterstützte den Konjunkturaufschwung und trug zur 
Besserung auf dem Arbeitsmarkt bei. Danach sorgte der „Korea-Boom“ für einen Anstieg 
der Beschäftigung.97 Durch das starke wirtschaftliche Wachstum ging die Arbeitslosigkeit 

stetig zurück. Ende der fünfziger Jahre wurde die Vollbeschäftigung erreicht. In den Jah-
ren von 1961 bis 1965 betrug die Arbeitslosenquote im Durchschnitt nur 0,8 Prozent.98 

Eine stabilitätsorientierte Währungspolitik sorgte dafür, dass die Inflationsraten in 
Westdeutschland im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern niedrig waren.99 
Von 1950 bis 1959 stiegen die Lebenshaltungskosten im Durchschnitt um 1,9 Prozent 
im Jahr. In der nächsten Dekade gab es einen stärkeren Preisanstieg, der in den frühen 
sechziger Jahren vor allem durch mangelnde Haushaltsdisziplin, danach durch die aktive 
Konjunkturpolitik verursacht wurde. Von 1960 bis 1969 stiegen die Lebenshaltungskosten 
um 2,5 Prozent im Jahr.100

Die Krise von 1974-75 beendete die historisch exzeptionelle Wachstumsphase der 
westdeutschen Wirtschaft. Sie war nicht nur ein zyklischer Abschwung, sondern eine 
historische Zäsur. Das wirtschaftliche Wachstum schwächte sich deutlich ab. Von 1973 
bis 1989 betrug die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts je Einwohner im 
Durchschnitt nur noch 2,0 Prozent im Jahr.101 Nach den ungewöhnlich hohen Wachs-
tumsraten der fünfziger und sechziger Jahre schwenkte die westdeutsche Wirtschaft auf 
den langfristigen normalen Wachstumspfad ein. 

Das größte Problem, das aus der Abschwächung des wirtschaftlichen Wachstums 
folgte, war die Zunahme der Arbeitslosigkeit. Hauptgeschäftsführer Paul Broicher wies 
auf der Herbsttagung des DIHT 1976 darauf hin, dass die hohe Arbeitslosigkeit kein kon-
junkturelles, sondern ein strukturelles Problem war.102 Diese Auffassung war damals noch 
nicht allgemein verbreitet, sollte sich aber in den nächsten Jahren bestätigen. Die Ar-
beitslosigkeit nahm stetig zu, 1989 gab es 2 Millionen Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote 
betrug 8 Prozent.103

Mit den Instrumenten der Globalsteuerung gelang es nicht, die Arbeitsmarktkrise zu 
überwinden. Die aktive Konjunkturpolitik führte zu einer hohen Inflationsrate, senkte 
aber nicht die Arbeitslosigkeit. In der Dekade von 1970 bis 1979 stiegen die Lebens-
haltungskosten um 5,0 Prozent im Jahr. Andere Länder hatten noch wesentlich höhere 
Inflationsraten. Aus Großbritannien kam der Begriff der „Stagflation“ für das neue Sze-
nario, in dem Stagnation und Inflation zusammentrafen. In den achtziger Jahren war die 
Wirtschaftspolitik mit einigem Erfolg bestrebt, die Inflation zu dämpfen. In der Dekade 
von 1980 bis 1989 ging die Inflationsrate auf 2,6 Prozent im Jahr zurück.104 

3. Finanzpolitik

Die Finanzpolitik der Bundesrepublik Deutschland war von Anfang an ein wichtiges 
Thema des Industrie- und Handelstages. Der Vorsitzende des Vorstandes Alfred Petersen 
mahnte bereits in seiner wirtschaftspolitischen Rede auf der Gründungsversammlung 
des Industrie- und Handelstages im Oktober 1949 zur Sparsamkeit in den öffentlichen 
Haushalten und forderte eine Steuerreform mit niedrigeren Tarifen.105 Der Industrie- und 
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Handelstag wiederholte regelmäßig seine Aufforderung zur fiskalischen Sparsamkeit. Der 
damalige Vizepräsident Alwin Münchmeyer räumte 1966 ein, dass der Industrie- und 
Handelstag Steuererhöhungen nicht verhindern könne, hielt die Mahnungen aber den-
noch für sinnvoll. „Ich glaube, wir sollten es auch in dieser Frage für unsere Pflicht halten, 
solange es irgend geht, zum mindesten gegen Steuererhöhungen aufzutreten und zu 
plädieren.“106 In der alten Bundesrepublik Deutschland forderte Präsident Stihl zuletzt 
noch auf dem Kongress des DIHT im Oktober 1989, die nächste Steuerreform müsse zur 
Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft beitragen.107 

Parallel zu den Mahnungen zur Begrenzung des Gesamtvolumens der Steuern war der 
DIHT an wichtigen Reformprojekten der Finanzpolitik beteiligt. 1967 wurde die Umsatz-
besteuerung mit Wirkung zum 1. Januar 1968 von der Bruttoumsatzsteuer auf die Mehr-
wertsteuer umgestellt. Der Industrie- und Handelstag wurde von den Ministerien und dem 
Bundestag bei der Vorbereitung des Gesetzes beteiligt und förderte die Umstellung auf das 
neue Steuerverfahren durch eine intensive Beratung der Industrie- und Handelskammern 
und der Unternehmen.108 Einer schon längere Zeit vorgetragenen Empfehlung des DIHT ent-
sprach die Körperschaftssteuer von 1976, die zum 1. Januar 1976 in Kraft trat. Die Reform 
hob die doppelte Besteuerung der von Kapitalgesellschaften ausgeschütteten Gewinne auf. 
Steuern, die von Kapitalgesellschaften auf ausgeschüttete Gewinne gezahlt wurden, konn-
ten seitdem von den Anteilseignern auf ihre Einkommenssteuer angerechnet werden.109

Die skeptische Bemerkung von Vizepräsident Münchmeyer, dass der Industrie- und 
Handelstag mit seinen beharrlichen Mahnungen Steuererhöhungen nicht verhindern kön-
ne, erwies sich als zutreffend. Die Steuereinnahmen des Staates (Bund, Länder und Ge-
meinden) stiegen stärker an als das Bruttoinlandsprodukt. Aber die Belastung hielt sich 
doch in Grenzen. 1950 betrug die Steuerquote 21 Prozent des Bruttosozialprodukts.110 Bis 
1989 stieg sie auf 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.111

4. Strukturpolitik 

Der Strukturwandel der Wirtschaft

Nicht alle Sektoren und Branchen nahmen in gleicher Weise an dem wirtschaftlichen 
Wachstum teil. In den fünfziger und sechziger Jahren wuchsen der sekundäre und der 
tertiäre Sektor zu Lasten des primären Sektors. Von 1950 bis 1970 ging der Anteil des 
primären Sektors an den Erwerbstätigen von 22 auf 9 Prozent zurück, der Anteil des 
sekundären Sektors stieg von 45 auf 49 Prozent und der Anteil des tertiären Sektors von 
33 auf 42 Prozent. Seitdem verlagerte sich der Schwerpunkt des wirtschaftlichen Wachs-
tums zum tertiären Sektor. Westdeutschland verwandelte sich seit den siebziger Jahren 
von einer Industriegesellschaft in eine postindustrielle Dienstleistungsgesellschaft. In der 
Spätzeit der alten Bundesrepublik Deutschland war mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen 

im Dienstleistungssektor beschäftigt. Bis 1989 ging der Anteil des primären Sektors an 
den Erwerbstätigen auf 4 Prozent und der Anteil des sekundären Sektors auf 41 Prozent 
zurück, während der Anteil des tertiären Sektors auf 55 Prozent angestiegen war.112 

Auch innerhalb der Sektoren gab es einen ständigen Strukturwandel. Die Elektroin-
dustrie, die Autoindustrie, der Maschinenbau, die Chemische Industrie, die Bauwirtschaft 
und die Industrie der Steine und Erden wiesen ein überdurchschnittliches Wachstum auf. 
Dagegen fielen die Stahlindustrie, die Textil- und Bekleidungsindustrie, die Lebensmittel-
industrie und der Bergbau im Wachstum zurück. Der Präsident des DIHT Alwin Münch-
meyer wies auf einer Kundgebung der gewerblichen Wirtschaft 1959 in Essen darauf hin, 
dass es der Wirtschaft zwar insgesamt gut gehe, dass es aber als Ausnahmen krisenhafte 
Entwicklungen im Bergbau, in der Textilindustrie, in der Eisen- und Stahlindustrie und in 
der Schifffahrt gebe.113 Seit den siebziger Jahren nahmen durch die Abschwächung des 
wirtschaftlichen Wachstums die Strukturprobleme einzelner Branchen zu.114

Der Industrie- und Handelstag trat im Allgemeinen dafür ein, den Strukturwandel 
der Wirtschaft als Konsequenz der Marktwirtschaft zu akzeptieren. Präsident Wolff von 
Amerongen erklärte auf der Internen Vollversammlung vom Februar 1979, dass der DIHT 
geschlossen gegen Subventionen auftreten sollte. Dies habe der Vorstand bereits 1977 
beschlossen.115 In einigen Ausnahmefällen stimmte der Industrie- und Handelstag aber 
aus politischen Gründen Staatseingriffen zu, so beim Investitionshilfegesetz, in der Ag-
rarpolitik und bei der Unterstützung des Kohlebergbaus. 

Die Ausnahmeregelungen führten zu neuen Subventionsforderungen. 1986 löste ein 
Subventionsprogramm für den Schiffbau eine kontroverse Debatte im Vorstand des DIHT 
aus. Die norddeutschen Industrie- und Handelskammern wollten das Programm nicht als 
Subventionierung bewertet sehen, sondern als Strukturbeihilfen für den Wandel einer 
Branche, die durch internationale Entwicklungen in Schwierigkeiten geraten war. Andere 
Industrie- und Handelskammern wandten ein, dass die Strukturprobleme der Werften seit 
15 bis 20 Jahren bestanden. Sie nannten als abschreckendes Beispiel das Ruhrgebiet, weil 
dort durch die staatlichen Subventionen Anpassungsprozesse verhindert worden seien. 
Wenn man nicht neuen Subventionen entgegentrat, konnte man nach der Ansicht dieser 
Industrie- und Handelskammern keinen Subventionsabbau erreichen. Die Debatte in der 
Vorstandssitzung blieb ohne Ergebnis.116

Eine politisch motivierte Förderung gab es in der alten Bundesrepublik Deutschland 
für die innerdeutschen Grenzgebiete und für West-Berlin, um die Standortnachteile aus-
zugleichen. Diesen Förderprogrammen stimmte der Industrie- und Handelstag ohne Vor-
behalte zu.117

Die Agrarpolitik

Die westdeutsche Landwirtschaft war aufgrund der natürlichen Produktionsbedingun-
gen von Boden und Klima, aber auch aufgrund der ungünstigen Betriebsstruktur, in der 
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Klein- und Mittelbetriebe vorherrschten, gegenüber dem Weltmarkt und auch gegenüber 
den westeuropäischen Nachbarländern wenig konkurrenzfähig. Die Agrarpolitik versuchte, 
den Anpassungsdruck zu mildern und die deutsche Landwirtschaft vor der Konkurrenz aus 
dem Ausland zu schützen. Die Bundesrepublik Deutschland setzte damit den Agrarprotek-
tionismus fort, der in der Zeit des Kaiserreichs im späten neunzehnten Jahrhundert begon-
nen hatte. Das traditionelle Instrument der Agrarpolitik waren die Schutzzölle. Zusätzlich 
wurde zu Beginn der fünfziger Jahre eine umfassende Marktregulierung für Lebensmittel 
eingeführt, die in Verbindung mit den Schutzzöllen den Landwirten stabile Erzeugerpreise 
garantieren sollte. Die Produkte, die zu den festgesetzten Preisen nicht abgesetzt werden 
konnten, wurden von staatlichen Vorratsstellen aufgekauft, zum Teil zu subventionierten 
Dumpingpreisen exportiert, zum Teil auch vernichtet.118 Die Landwirtschaft strebte eine 
Einkommensparität mit den anderen Sektoren der Volkswirtschaft an; es sollte instituti-
onalisierte Garantien für eine Angleichung der landwirtschaftlichen Einkommen an den 
allgemeinen Trend geben. Der Industrie- und Handelstag sprach sich 1955 gegen diese 
Forderung aus, weil sie den Grundsätzen der Marktwirtschaft widersprach.119  

Nachdem 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet wurde, entwi-
ckelten die Mitgliedsländer eine gemeinsame Agrarpolitik, die im Kern dem deutschen 
Modell der Schutzzölle und der Marktregulierung folgte. Beim DIHT stießen die Pläne 
für einen europäischen Agrarprotektionismus auf heftige Kritik. Sie wurden auf der Voll-
versammlung 1960 in Kassel als „ein Instrumentarium zur Wirtschaftslenkung von nie 
gekannter Perfektion“ bezeichnet.120 Dieser Einwand hielt die Entwicklung aber nicht auf. 
Ab 1964 wurden ein gemeinsamer Agrarfonds und eine umfassende Marktregulierung 
aufgebaut. 1968 führte die EWG einen gemeinsamen Außenzoll mit hohen Zolltarifen 
für Agrarprodukte ein. Der „Mansholt-Plan“, der 1968 beschlossen wurde, sah eine aktive 
Strukturpolitik vor. Ziel war es, durch Konzentration größere Betriebe zu schaffen, die 
Überproduktion durch die Stilllegung landwirtschaftlicher Flächen zu begrenzen und den 
Wechsel von Beschäftigten in andere Berufe zu fördern.121 

Der Industrie- und Handelstag sah sich in seiner Kritik an der Agrarpolitik der EWG 
bestätigt. Auf der Vollversammlung im Oktober 1968 in Augsburg trug Hauptgeschäfts-
führer Albrecht Düren die wesentlichen Einwände vor. Die massiven Schutzzölle führten 
zu überhöhten Preisen für landwirtschaftliche Produkte, die wiederum ein wesentlicher 
Grund für die Überproduktion waren. Die staatliche Abnahme und Verwertung der Pro-
dukte, die auf dem Markt nicht verkauft werden konnten, wurde immer teurer. Die ge-
meinsame Agrarpolitik belastete die Mitgliedsländer der EWG daher mit hohen und rasch 
steigenden Kosten.122 

Die Beschäftigung in der Landwirtschaft ging zwar stark zurück und die Produktivität 
stieg erheblich an. Dennoch war eine Entlassung der landwirtschaftlichen Betriebe in den 
Markt kaum möglich, wenn man einen Kern von Agrarproduktion erhalten wollte. Am 
Ende der alten Bundesrepublik Deutschland hing die westdeutsche Landwirtschaft immer 
noch in erheblichem Umfang von Subventionen ab. 

Das Investitionshilfegesetz

In den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland galten die unzureichenden 
Kapazitäten der Grundstoffindustrien als Engpass der wirtschaftlichen Entwicklung. 1951 
wurde ein Investitionslenkungs-Programm vorbereitet. Die Konsumgüterindustrien soll-
ten verpflichtet werden, eine Zwangsanleihe im Volumen von 1 Milliarde DM für den 
Investitionsbedarf des Kohlebergbaus, der Stahlindustrie, der Energiewirtschaft, der Was-
serwirtschaft und der Bundesbahn aufzubringen.123 

Der Industrie- und Handelstag stimmte dem Programm im April 1951 zu, obwohl die 
Investitionslenkung mit der immer wieder betonten Marktwirtschaft kaum zu vereinbaren 
war. Das ausschlaggebende Motiv war in diesem Fall der geschlossene Auftritt der Un-
ternehmerverbände, der im „Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen Wirt-
schaft“ vorbereitet wurde.124 In begrenztem Umfang war die Kammerorganisation bereit, 
an der Durchführung des Programms mitzuwirken. Die Industrie- und Handelskammern 
würden die Anmeldungen zur Zeichnung der Investitionshilfe-Anleihe an ihre Mitgliedsun-
ternehmen verteilen, konnten die Angaben aber nicht prüfen. Die Industrie- und Handels-
kammern der ehemaligen Amerikanischen Zone würden sich an der Aktion nicht beteiligen 
können, da ihnen der öffentliche Status fehlte.125 Im Januar 1952 wurde das Investitions-
hilfe-Gesetz verabschiedet. Von 1952 bis 1955 wurden Investitionsmittel von den Konsum-
güterindustrien zu den Grundstoffindustrien und in den Verkehr umgeleitet.126

Energiepolitik

Mit dem Wachstum der westdeutschen Wirtschaft stieg der Verbrauch an Energie 
für Wärme, Kraft, Licht und Kommunikation stark an. Bis Ende der fünfziger Jahre war 
der wichtigste Energieträger die Steinkohle. Sie lieferte industrielle Energie, heizte Woh-
nungen, Werkstätten und Büros, hielt den Bahnverkehr in Gang, wurde als Koks in den 
Hochöfen verbrannt und verwandelte sich in den Elektrizitätswerken in Strom. Braunkoh-
le wurde vor allem für die Stromerzeugung, in geringerem Umfang auch als Hausbrand 
genutzt. Mineralöl, das als importierter Energieträger besonders knapp war, bewegte den 
damals noch bescheidenen Autoverkehr.

Seit den späten fünfziger Jahren wurde der westdeutsche Bergbau, der in den Wie-
deraufbaujahren noch heftig umworben war, einem intensiven Verdrängungswettbewerb 
durch importierte Kohle und durch das Erdöl ausgesetzt. Als Ausnahme vom marktwirt-
schaftlichen Prinzip der westdeutschen Wirtschaftspolitik wurde der Kohlenbergbau in 
erheblichem Umfang subventioniert. Der Industrie- und Handelstag suchte einen wirt-
schaftspolitischen Kompromiss, schon deshalb, weil die Industrie- und Handelskammern 
des rheinisch-westfälischen Industriegebietes erheblichen Einfluss hatten. So lehnte der 
Industrie- und Handelstag zwar einen staatlichen Dirigismus ab, akzeptierte aber die 
Subventionen für den Bergbau, um die Anpassung an den Strukturwandel zu unterstüt-
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zen. Präsident Münchmeyer erklärte 1959, die Bergbausubventionierung entspreche dem 
Konzept der „sozialgebundenen Marktwirtschaft“. 127

Seit den sechziger Jahren beschleunigte sich die Verdrängung der Kohle durch das 
Mineralöl. Das Öl wurde ein wichtiger industrieller Energieträger und wurde in den Haus-
halten als Wärmespender beliebt, weil es billiger und wesentlich leichter zu handhaben 
war als die Kohle. 128 In den siebziger Jahren gewann Gas als Energie in Unternehmen 
und Haushalten an Bedeutung. Ein großer Teil der Energie wurde in Form von Strom 
verbraucht. Die Ölpreiserhöhung von 1973, die in Westdeutschland als „Ölschock“ wahr-
genommen wurde, und die nächste Ölpreiserhöhung von 1979 machten auf die wirt-
schaftlichen Risiken aufmerksam, die mit der Abhängigkeit von importierter Energie ver-
bunden waren. Sie leiteten bei Unternehmen, Haushalten und Staat ein Umdenken in 
der Energieproduktion und im Energieverbrauch ein.129 Die steigenden Energiekosten und 
das wachsende Umweltbewusstsein förderten den sparsamen Umgang mit Energie. Auch 
der Übergang von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft trug dazu bei, 
dass das wirtschaftliche Wachstum weniger Energie verzehrte. 

Nachdem die Bundesrepublik Deutschland 1955 ihre Souveränität erlangt hatte, war 
die Möglichkeit gegeben, an der friedlichen Nutzung der Kernenergie teilzunehmen. Seit 
den siebziger Jahren lieferten Kernkraftwerke einen wachsenden Anteil des Strombe-
darfs. Der Industrie- und Handelstag sprach sich nachdrücklich für die Kernenergie aus. 
Der Ausbau der Atomkraftwerke sollte die Grundlage der Energiepolitik werden.130 Die 
Stromgewinnung aus Kernkraftwerken war aber umstritten. Probleme wie die Reaktorsi-
cherheit und die Endlagerung der abgebrannten Kernbrennstäbe hatten zur Folge, dass 
die frühere Fortschrittsbegeisterung in eine wachsende Ablehnung der Atomenergie um-
schlug.131 Die Frage der Endlagerung des radioaktiven Atommülls blieb ungeklärt. Der 
Industrie- und Handelstag empfahl 1979 den Bau mehrerer Zwischenlager und kleiner 
Wiederaufbereitungsanlagen.132

5. Verkehr und Kommunikation

Der Wettbewerb zwischen Schiene und Straße

Im Verkehrssektor herrschten seit der Zeit des Kaiserreichs nicht Privatwirtschaft und 
Markt, sondern Staatswirtschaft und Regulierung. Diese Tradition wurde auch von der 
Sozialen Marktwirtschaft nicht in Frage gestellt. Die Wirtschaftspolitik war bestrebt, die 
gemeinwirtschaftliche Position der Bahn im Güterverkehr und im Personenverkehr zu si-
chern. Die Reichsbahn wurde als Folge der deutschen Teilung getrennt. Die westdeutsche 
Bahn nahm im September 1949 den Namen „Deutsche Bundesbahn“ an. Die ostdeutsche 
Bahn behielt den Traditionsnamen „Deutsche Reichsbahn“, vor allem auch, weil die Rech-
te an der Berliner S-Bahn nach einer alliierten Vereinbarung der Reichsbahn zustanden. 

Die Bundesbahn wurde durch eine aufwendige Marktregulierung geschützt.
Die wesentlichen Instrumente der Regulierung, die aus der Spätzeit der Weimarer Re-

publik stammten, waren die staatlich verordneten Tarife für die Bahn, den Güterfernver-
kehr auf der Straße und die Binnenschifffahrt sowie die Zulassungsbeschränkungen für 
den Güterfernverkehr und die Personenbeförderung auf der Straße.133 Der Industrie- und 
Handelstag akzeptierte, abweichend von seiner marktwirtschaftlichen Grundposition, die 
Regulierung des Verkehrswesens. Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Bahn wur-
de vor allem von den Industrie- und Handelskammern der strukturschwachen Regionen 
unterstützt, deren Mitgliedsunternehmen durch die Tarifpolitik im Güterverkehr begüns-
tigt wurden. Andererseits musste der Industrie- und Handelstag aber auf die Interessen 
der Speditionsfirmen Rücksicht nehmen.134 In seinem wirtschaftspolitischen Programm 
von 1953 mahnte der Industrie- und Handelstag daher, dass die Regulierung des Verkehrs 
nicht zu weit gehen dürfe. Das gemeinwirtschaftliche Verkehrsangebot durch die Bahn 
solle zwar beibehalten werden. Der Wettbewerb zwischen den Verkehrsmitteln müsse 
aber aufrechterhalten werden, die Bedeutung des Güterfernverkehrs müsse anerkannt 
werden und es sollte die Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen gelten.135 

Seit den späten fünfziger Jahren änderte der Industrie- und Handelstag seine ver-
kehrspolitische Position und drängte in der Politik und in der Öffentlichkeit zu einer 
stärkeren Beachtung marktwirtschaftlicher Grundsätze. Die Neuorientierung begann mit 
dem Gutachten zur Reform des Güterverkehrs, das der „Sachverständigenausschuss für 
die Neugestaltung des Gütertarifs“ unter dem Vorsitz von Dr. Paul Beyer, dem Geschäfts-
führenden Präsidialmitglied des Industrie- und Handelstages, 1957 vorlegte. Bundes-
verkehrsminister Seebohm hatte den Ausschuss 1954 eingerichtet. Er hatte Beyer zum 
Vorsitzenden berufen, um die Beziehungen zum Industrie- und Handelstag zu pflegen, 
der zu dieser Zeit noch das gemeinwirtschaftliche Prinzip der Bundesbahn unterstützte. 
Der Ausschuss kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die Gemeinwirtschaft im Verkehrswesen 
gescheitert war. Trotz der strikten Regulierung des Güterverkehrs auf der Straße und des 
Omnibusverkehrs erwirtschaftete die Bahn steigende Verluste, die mit hohen Subventi-
onen aus dem Bundeshaushalt ausgeglichen wurden. Als Weg aus der Krise empfahl der 
Ausschuss, die gemeinwirtschaftliche Politik aufzugeben und die Bahn wettbewerbsfähi-
ger zu machen. Die Tarife sollten sich künftig an den Kosten der angebotenen Leistungen 
orientieren. Unrentable Strecken sollten stillgelegt werden, die Quersubventionierung 
aufwendiger Leistungen durch die ertragsstarken Geschäftsbereiche sollte eingestellt 
werden und das Personal sollte reduziert werden. Wenn die Bahn wettbewerbsfähiger 
würde, könnten auch die Versuche aufgegeben werden, den Straßentransport zu regulie-
ren. Die Forderung nach einer Liberalisierung des Verkehrs entsprach dem ordnungspoli-
tischen Trend, da zur gleichen Zeit marktwirtschaftliche Prinzipien im Wettbewerbsrecht, 
im Banksektor und in anderen Bereichen durchgesetzt wurden.136   

Nach längeren Diskussionen hob die Verkehrsreform von 1961 die Regulierung der 
Frachttarife durch das Bundesverkehrsministerium auf und öffnete das Verkehrswesen für 

142 Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 1861-2011 143Der Spitzenverband der Industrie- und Handelskammern im Wandel der Zeit



den Markt. Seitdem konnten sich die Tarife auf der Schiene, der Straße und in der Binnen-
schifffahrt unterschiedlich entwickeln. Für die Bahn begann mit der Liberalisierung des Ver-
kehrs eine Politik, die durch das „Gesundschrumpfen“ zur Stabilisierung führen sollte.137 

Seitdem beschleunigte sich der Strukturwandel im Verkehr. Die Schiene wurde im Per-
sonenverkehr durch die individuelle Motorisierung, im Güterverkehr durch den Lastwa-
gen verdrängt. Auch der Übergang von der Kohle zum Erdöl wirkte sich im Verkehrswesen 
aus, da sich ein Teil der Transporte von der Eisenbahn zu Rohrleitungen verlagerte.138 Der 
Industrie- und Handelstag drängte auf der Vollversammlung im Februar 1967, dass die 
Bundesbahn sich durch Rationalisierung und den Abbau von Überkapazitäten dem Struk-
turwandel anpassen sollte.139

Die Verkehrspolitik entschied sich zunächst für einen anderen Kurs. Georg Leber, 
Verkehrsminister in der Regierung der Großen Koalition, legte 1968 einen Reformplan 
vor, der einige Modernisierungsmaßnahmen, zugleich aber auch eine Rückkehr zur Re-
gulierung vorsah. Die Bahn sollte durch Rationalisierungsinvestitionen, die Stilllegung 
unrentabler Strecken und Personalabbau wettbewerbsfähiger werden. Zugleich sollte der 
Güterverkehr auf der Straße mit höheren Gebühren belastet werden und für Massengüter 
sollte der Fernverkehr auf der Straße generell verboten werden. In der Binnenschifffahrt 
sollten Abwrackprämien zum Abbau der Überkapazitäten beitragen. 

Der „Leber-Plan“ führte zu einer intensiven Diskussion, auch innerhalb des Industrie- 
und Handelstages und seiner Mitgliedsorganisationen. Der Bundesverband der Deutschen 
Industrie lehnte den „Leber-Plan“ ab und versuchte, die anderen Unternehmerverbände 
zu einer gemeinsamen Stellungnahme zu bewegen. Der Industrie- und Handelstag war 
aber aufgrund der unterschiedlichen Positionen in der Kammerorganisation nicht zu ei-
ner Beteiligung an einem gemeinsamen Protest der Unternehmerverbände bereit. Zwar 
lehnte die Leitung des Industrie- und Handelstages den „Leber-Plan“ als Rückkehr zum 
Dirigismus ab. Die Mehrheit der Industrie- und Handelskammern befürwortete aber den 
„Leber-Plan“, mit Ausnahme der Belastung des Güterfernverkehrs und der Transportver-
bote. Die Handelskammern Bremen und Hamburg unterstützten aus regionalwirtschaft-
lichen Gründen den „Leber-Plan“ insgesamt, einschließlich der Restriktionen des Güter-
fernverkehrs. Die Leitung des Industrie- und Handelstages suchte einen Kompromiss und 
trat im Januar 1968 mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit, die eine klare Stellung-
nahme zu dem Reformplan vermied. Der Streit um die Verkehrspolitik zeigte die Gren-
zen des Industrie- und Handelstages als Interessenvertretung. Das Bestreben, die Vielfalt 
der regionalen Interessen zu moderieren, konnte bei umstrittenen Projekten eine klare 
und wirkungsvolle Stellungnahme verhindern. Der Reformplan wurde 1968 nur einge-
schränkt realisiert. Die Verantwortung der Bahn wurde gestärkt, ohne dass man sich aber 
zu einer konsequenten Ausgliederung des Bahnbetriebes aus dem Verkehrsministerium 
entschließen konnte. Es wurden zusätzliche Investitionen für die Bahn beschlossen, und 
der Güterfernverkehr wurde mit höheren Gebühren belastet. Das stärkste dirigistische 
Instrument, das Transportverbot für Massengüter auf der Straße, entfiel.140 

Vom Postmonopol zur Postreform 

Der Kommunikationssektor war in der Anfangszeit der Bundesrepublik Deutschland 
durch das Postmonopol geprägt. Das Post- und Fernmeldewesen wurde durch das Post-
verwaltungsgesetz von 1953 als Bundesverwaltung konstituiert. Der Bundespostminister 
war dafür verantwortlich, dass die Deutsche Bundespost nach den verkehrspolitischen, 
wirtschaftspolitischen, finanzpolitischen und sozialpolitischen Vorgaben der Bundesre-
gierung und nach den Interessen der deutschen Volkswirtschaft geleitet wurde. Zu dem 
Dienstleistungsspektrum der Post gehörten die historisch gewachsenen Geschäftsfel-
der Brief- und Paketpost, Telekommunikation, Postbankdienste und bis 1983 auch der 
Postreisedienst, der danach an die Bundesbahn abgegeben wurde. Eine Monopolstellung 
hatte die Post nur im Bereich der Briefpost und der Telekommunikation, in den anderen 
Bereichen war sie dem Wettbewerb ausgesetzt. Für die Post galt das gleiche Gemeinwirt-
schaftsprinzip wie für die Bahn. Zwar erwirtschaftete die Post, im Unterschied zur Bahn, 
insgesamt Erträge. Das Tarifsystem wurde aber so gestaltet, dass es einen Ausgleich zwi-
schen zuschussbedürftigen und rentablen Geschäftsfeldern gab. In der Brief- und Paket-
post und im Reiseverkehr gab es erhebliche Defizite, da die Post aus gemeinwirtschaft-
lichen Motiven auch Marktsegmente bediente, in denen die Tarife nicht kostendeckend 
waren. Überschüsse gab es dagegen im Postscheckdienst, bei der Postsparkasse und vor 
allem bei der Telekommunikation, die damals noch „Fernmeldewesen“ hieß.141

In den sechziger Jahren entstand ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen dem 
Fernmeldewesen als Haupteinnahmequelle und dem hoch defizitären Postdienst, mit der 
Brief- und Paketpost. 1965 legte die „Sachverständigen-Kommission für die Deutsche 
Bundespost“, der auch der Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelstages Alb-
recht Düren angehörte, einen Reformplan vor. Der Grundgedanke war, die interne Quer-
subventionierung einzustellen und in jedem Geschäftsbereich der Post eine Kostende-
ckung anzustreben. Um das zu erreichen, sollte die Bundespost aus dem Postministerium 
gelöst und als öffentliches Unternehmen verselbständigt werden, und die beiden Haupt-
geschäftsbereiche Postdienst und Fernmeldewesen sollten organisatorisch getrennt wer-
den. Der Reformplan war vorsichtig; er stellte weder die Post als Staatsbetrieb in Frage, 
noch wollte er das Postmonopol abschaffen. Aber die Sachverständigenkommission war 
ihrer Zeit zu weit voraus und stieß in der Politik auf Ablehnung.142 

In der Privatisierungsdebatte der achtziger Jahre gerieten die großen Staatsbetriebe 
Bahn und Post als „natürliche Monopole“ in die Kritik. Das „natürliche Monopol“ der Öko-
nomie war nicht im umgangssprachlichen Sinn „natürlich“, wie etwa ein Ölvorkommen 
oder eine Trinkwasserquelle, sondern meinte die Vorteile eines Groß- und Verbundbe-
triebes, die anderen Wettbewerbern den Zugang zum Markt erschwerten. Bei der Bahn 
und der Telekommunikation waren die aufwendigen Netzwerke die Grundlage für das 
natürliche Monopol. Marktwirtschaftliche Reformvorschläge sahen als erste Stufe die 
Ausgliederung von Bahn und Post aus der Staatsverwaltung in selbständige Unterneh-
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men vor, als zweite Stufe sollte eine Privatisierung durch den Gang an die Börse folgen.143 
Der Industrie- und Handelstag unterstützte die Reformvorschläge und empfahl, die drei 
Geschäftsbereiche der Bundespost, die Brief- und Paketpost, die Telekommunikation und 
die Postbank, zu verselbständigen.144

Die Reform der Post wurde 1989 durchgeführt. Die Deutsche Bundespost als Wirt-
schaftsbetrieb wurde aus der Verwaltung des Bundesministeriums für Post und Telekom-
munikation gelöst. Die drei Geschäftsfelder der Bundespost, die „Gelbe Post“ (Postdienst), 
die „Graue Post“ (Telekommunikation) und die „Blaue Post“ (Postbank), wurden instituti-
onell getrennt und wie selbständige Unternehmen geführt.145

6. Sozialpolitik

Die Vertretung der Unternehmer in Tarifangelegenheiten war Aufgabe der Arbeit-
geberverbände und ihres Spitzenverbandes, der Bundesvereinigung Deutscher Arbeit-
geberverbände. Der Industrie- und Handelstag nahm aber im Rahmen seines allgemei-
nen wirtschaftspolitischen Programms auch zur Lohnentwicklung und zur Sozialpolitik 
Stellung. Da der Verband eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik vertrat, warnte 
er häufig, dass steigende Löhne die Investitionsbereitschaft der Unternehmen beein-
trächtigt und damit Produktion und Beschäftigung hemmten, oder dass sie die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit der westdeutschen Wirtschaft bedrohten. In der 
Bewertung der Lohnentwicklung stimmte der Industrie- und Handelstag, wie in an-
deren wirtschaftspolitischen Fragen, in den fünfziger und frühen sechziger Jahren mit 
Bundeswirtschaftsminister Erhard überein, der sich seit der Mitte der fünfziger Jahren 
regelmäßig mit „Maßhalteappellen“ an die Öffentlichkeit wandte. In einer seiner letzten 
Reden als Wirtschaftsminister rief Erhard auf der Vollversammlung des Industrie- und 
Handelstages 1962 in Bad Godesberg noch einmal zum „Maßhalten“ auf und warnte 
vor zu hohen Lohnforderungen.146

Die Sozialpolitik war mit ihren zentralen Feldern, der Arbeitsmarktregulierung und der 
sozialen Sicherung, in der Zeit der alliierten Herrschaft im Wesentlichen nach dem Vorbild 
der Weimarer Republik wieder hergestellt worden. Das System der kollektiven Tarifverträ-
ge, das 1949 für die Amerikanisch-Britische Bizone eingeführt worden war, wurde auf die 
gesamte Bundesrepublik ausgedehnt.

Den Kern der sozialen Sicherung bildete die Sozialversicherung, zu der die Arbeits-
losenversicherung, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung und die Unfallver-
sicherung gehörten. In Notlagen sollte die Fürsorge einen akzeptablen Lebensstandard 
gewährleisten. Neben der allgemeinen Fürsorge gab es besondere Fürsorgeprogramme 
für Arbeitslose und für Kriegsopfer.147 

In seiner Regierungserklärung vom Oktober 1953 kündigte Bundeskanzler Adenauer 
für die zweite Legislaturperiode eine umfassende Sozialreform an. Nachdem sich das 

Programm als zu umfangreich erwies, wurde die Arbeit auf die Reform der Rentenversi-
cherung konzentriert. Der Kern der Rentenreform war die Einführung der „dynamischen 
Rente“. Nach diesem Modell sollten die Renten regelmäßig an die Entwicklung der Löhne 
und Gehälter angepasst werden. Für Bundeskanzler Adenauer war die Rentenreform ein 
wichtiges Projekt, das wesentlich dazu beitragen sollte, die „Soziale Marktwirtschaft“ mit 
sozialer Substanz auszustatten.  Die Rentenreform war aber umstritten. Zu den Reform-
gegnern gehörten auch Kabinettsmitglieder wie Wirtschaftsminister Erhard und Finanz-
minister Schäffer. Erhard nutzte die Mitgliederversammlung des Deutschen Industrie- und 
Handelstages 1955 in Bad Neuenahr als Gelegenheit für seine Kritik an der Ausdehnung 
der Sozialpolitik: „Manchmal bin ich der Meinung, dass wir statt von einer Ordnung, wie 
sie die soziale Marktwirtschaft verkörpern möchte, auf dem Weg hin zu einem Versor-
gungs- und Wirtschaftsstaat sind.“148 Adenauer setzte die Reform aber gegen alle Wi-
derstände durch. 1957 trat die „dynamische Rente“ in Kraft. Sie bildet, trotz mancher 
Modifikationen, bis heute die Grundlage der Alterssicherung. 149

Die Abschwächung des wirtschaftlichen Wachstums hatte zur Folge, dass die Sozial-
politik seit der Mitte der siebziger Jahre von der Expansion zur Stabilisierung wechselte. 
Verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen sollten den weiteren Anstieg der Sozialquote 
verhindern. 1989 betrug die Sozialquote 30 Prozent des Bruttosozialprodukts. Den größten 
Teil des Sozialbudgets machte die Alterssicherung mit vierzig 40 Prozent aus. Auf das Ge-
sundheitswesen entfielen 33 Prozent, auf die Förderung von Ehe und Familie 13 Prozent, 
auf die Arbeitslosenunterstützung 8 Prozent und auf die übrigen Bereiche 6 Prozent.150 

III. Die Reform der Berufsausbildung

Die Berufsausbildung baut auf den Voraussetzungen auf, die in der Schule geschaffen 
werden. Der Industrie- und Handelstag hat sich daher nicht nur mit der dualen Berufs-
ausbildung, sondern auch mit den allgemein bildenden Schulen beschäftigt. Anfang der 
fünfziger Jahre war offenbar vieles noch verbesserungsbedürftig. Jedenfalls kritisierte der 
Industrie- und Handelstag, dass „die erzieherischen Leistungen der Volksschulen nicht 
den Mindestanforderungen entsprechen, auf denen eine gute fachliche Ausbildung auf-
gebaut werden kann“. Auch die Berufsschulen seien weder organisatorisch noch finanziell 
in der Lage, ihre Aufgabe voll zu erfüllen. Deshalb wurden Verbesserungen des Volks-
schul- und Berufsschulwesens verlangt.151

Durch das Industrie- und Handelskammergesetz von 1956 wurde die Ausbildungs-
aufgabe der Kammern bestätigt. Der Industrie- und Handelstag übernahm vor allem die 
Funktion, die Koordination zwischen den Industrie- und Handelskammern zu fördern, 
allgemeine Fragen der Berufsausbildung zu klären und die Berufsbildungsaufgaben der 
Unternehmen und der Kammern gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit zu ver-
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treten. Der Berufsbildungsausschuss des Industrie- und Handelstages entwickelte Vor-
schläge zur Modernisierung von Berufsfeldern, von Berufsausbildungsplänen und von 
Prüfungsanforderungen.152

In den sechziger Jahren wurde die Berufsausbildung reformiert. Mit der Reform sollte 
die staatliche Verantwortung für die Berufsausbildung gestärkt werden. Der Deutsche In-
dustrie- und Handeltag setzte sich zusammen mit dem Deutschen Handwerkskammertag  
dafür ein, die Position der Betriebe und der Kammern im dualen System zu erhalten.153 
Das Berufsbildungsgesetz von 1969 war ein Kompromiss. Die berufliche Bildung wurde 
zur öffentlichen Aufgabe erklärt. Das System der dualen Ausbildung blieb aber erhalten. 
Für die praktische Ausbildung blieben die Betriebe in Zusammenarbeit mit den Indus-
trie- und Handelskammern und den Handwerkskammern zuständig. Die Anforderungen 
an die Inhalte der betrieblichen Ausbildung wurden einheitlich geregelt. Die Lehrlinge 
wurden zeitgemäß als „Auszubildende“ bezeichnet. Die Industrie- und Handelskammern 
und Handwerkskammern wurden mit der Durchführung von Prüfungen, der Bestätigung 
der Eignung von Ausbildungsbetrieben und Ausbildung sowie der Beratung der Betriebe 
und der Auszubildenden beauftragt. Die Prüfungsausschüsse wurden paritätisch mit Ver-
tretern der Unternehmer und der Arbeitnehmer besetzt, dazu kamen Berufsschullehrer. 
Die Ausschüsse sollten mindestens drei Mitglieder haben, konnten aber auch größer sein. 
Mindestens zwei Drittel der Mitglieder mussten Vertreter der Sozialpartner sein. Die Tä-
tigkeit im Prüfungsausschuss war ehrenamtlich.154

Die Reform der Berufsausbildung, die von der Regierung 1975 geplant wurde, um 
den staatlichen Einfluss auf das duale System zu stärken, führte zu heftigen Protesten 
der Wirtschaftsverbände. Das „Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung“, 
in dem der Bundesverband der Deutschen Industrie, die Bundesvereinigung Deutscher 
Arbeitgeberverbände, der Deutsche Industrie- und Handelstag, der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks, der Bundesverband der Freien Berufe, der Deutsche Bauernver-
band und der Verband der Landwirtschaftskammern zusammengeschlossen waren, kri-
tisierte, dass die geplante Reform zu aufwendig war, dass sie gegen die Selbstverwal-
tung der Kammern verstieß und dass sie die betriebliche Ausbildung erschwerte.155 Da 
die Situation auf dem Ausbildungsmarkt vom Lehrlingsmangel zum Lehrstellenmangel 
umschlug, sollte ein Konflikt vermieden werden und die Reform wurde aufgeschoben.

IV. Außenwirtschaftspolitik

1. Die Öffnung zum Weltmarkt

Der Bundesrepublik Deutschland führte die liberale Außenwirtschaftspolitik weiter, 
die 1948 durch das Europäische Wiederaufbauprogramm eingeleitet worden war. Die 
westdeutsche Wirtschaft sollte durch den Abbau von Handelshindernissen und die Redu-

zierung der Zölle allmählich in den Weltmarkt integriert werden. Die liberale Außenhan-
delspolitik bedeutete einen Bruch mit der Tradition, nachdem es in Deutschland seit dem 
späten neunzehnten Jahrhundert starke protektionistische Tendenzen gegeben hatte, 
die sich in der nationalsozialistischen Diktatur zur Autarkiepolitik steigerten. Nach der 
Ansicht der Bundesregierung und insbesondere des Wirtschaftsministers Ludwig Erhard 
würde die Integration in den Weltmarkt für die westdeutsche  Industrie aber mehr Vor-
teile als Nachteile mit sich bringen. 

Der Deutsche Industrie- und Handelstag unterstützte die Öffnung zum Weltmarkt. 
In der Resolution zur Wirtschaftspolitik, die auf der Gründungsversammlung im Oktober 
1949 beschlossen wurde, war die Liberalisierung des Außenhandels ein wichtiger Pro-
grammpunkt.156 Der neue Industrie- und Handelstag wandte sich damit von der modera-
ten Schutzzollpolitik ab, die der Industrie- und Handelstag in der Weimarer Republik ver-
treten hatte, und knüpfte an die Freihandelsposition des Deutschen Handelstages an. Die 
Entscheidung war bemerkenswert, weil sie ein Vertrauen in eine offene Weltwirtschaft 
zeigt, das durch die aktuelle Zahlungsbilanzsituation noch nicht gerechtfertigt wurde. Die 
westdeutsche Wirtschaft hatte zu der Zeit noch erhebliche Importüberschüsse und muss-
te sich mit Importrestriktionen absichern. Die Exporterfolge lagen noch in der Zukunft. 

Die Grundlagen für die Rekonstruktion der Weltwirtschaft waren schon vor der Grün-
dung der Bundesrepublik unter der Führung der USA geschaffen worden. Bereits 1944 
wurde in Bretton Woods in den USA ein Währungssystem beschlossen, das die freie Kon-
vertierbarkeit der Währungen zu festen Paritäten vorsah. 1947 wurde ein internatio-
nales Zoll- und Handelsabkommen vereinbart, das „General Agreement on Tariffs and 
Trade“ (GATT). Das Ziel war die Beseitigung der nicht-tarifären Handelshindernisse und 
die Reduzierung der Zölle auf der Grundlage der Meistbegünstigung. Die Bundesrepub-
lik Deutschland schottete sich jedoch zunächst aufgrund ihrer defizitären Handelsbilanz 
durch Devisenbewirtschaftung, Importrestriktionen und Zölle gegenüber dem Weltmarkt 
ab. Auch in anderen europäischen Ländern herrschten Devisenkontrollen und Importre-
striktionen. 

Die westeuropäischen Staaten verfolgten die Politik, durch den Abbau der Handels-
schranken untereinander den Weg in die offene Weltwirtschaft vorzubereiten. In diese 
Politik war auch die Bundesrepublik Deutschland einbezogen. Im Rahmen der 1948 ge-
gründeten „Organisation for European Economic Co-operation“ (OEEC) wurden die Han-
delshindernisse zwischen den sechzehn Mitgliedsländern schrittweise abgebaut und die 
Zölle reduziert. Im September 1950 wurde die Europäische Zahlungsunion gegründet, die 
eine Reduzierung der Handelsbarrieren und eine innereuropäische Konvertierbarkeit der 
Währungen vorsah.157 In der kritischen Übergangsphase vom regulierten zum offenen 
Außenhandel wurde die westdeutsche Wirtschaft durch die amerikanische Auslandshilfe 
unterstützt.158

Die Liberalisierung des Außenhandels führte in der Bundesrepublik Deutschland im 
September 1950 zu einer Zahlungsbilanzkrise. Kritiker der westdeutschen Wirtschafts-

148 Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 1861-2011 149Der Spitzenverband der Industrie- und Handelskammern im Wandel der Zeit



politik forderten daraufhin die Rückkehr zu schärferen Außenhandelskontrollen. Wirt-
schaftsminister Erhard hielt jedoch an der Liberalisierungspolitik fest; die Zahlungsbilanz-
krise sollte durch eine restriktive Politik der Bank deutscher Länder überwunden werden. 
Der Industrie- und Handelstag unterstützte in dem Konflikt den Wirtschaftsminister. Der 
Hauptausschuss begrüßte in einer Erklärung vom 12. September 1950 die Entschlossen-
heit der Bundesregierung, an der bisherigen Wirtschaftspolitik festzuhalten. Es gebe keine 
Veranlassung, von den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft abzuweichen. Die Be-
kämpfung der Zahlungsbilanzkrise durch die Bank deutscher Länder sei richtig.159 Durch 
eine Bündelung verschiedener Maßnahmen, Restriktionen der Bank deutscher Länder, 
eine vorübergehende Aussetzung der Handelsliberalisierung und einen Überbrückungs-
kredit der Europäischen Zahlungsunion, gelang es, die Zahlungsbilanzkrise 1951 zu über-
winden.160 Die Liberalisierungspolitik wurde fortgesetzt; die Bundesrepublik Deutschland 
trat 1951 dem „General Agreement on Tariffs and Trade“ bei. 

2. Die Exportorientierung der westdeutschen Wirtschaft

Der Industrie- und Handelstag setzte sich 1952 mit der aktuellen Situation und den 
Perspektiven des westdeutschen Außenhandels auseinander. Nach dem Ende der Zah-
lungsbilanzkrise wurde das von der Wirtschaftspolitik angestrebte außenwirtschaftliche 
Gleichgewicht erreicht. Der Außenhandel verließ die einseitige Ausrichtung nach West-
europa und wandte sich stärker den außereuropäischen Märkten zu. Ein Problem war 
weiterhin die Dollarlücke. Der Industrie- und Handelstag betonte die Bedeutung des 
Beitritts zum GATT und empfahl eine Fortsetzung der Liberalisierungspolitik. Das han-
dels- und währungspolitische Ziel blieb die Aufhebung der Devisenbewirtschaftung.161 
Seitdem erzielte die westdeutsche Wirtschaft regelmäßig Exportüberschüsse. Bei der 
Bank deutscher Länder und später der Deutschen Bundesbank sammelten sich steigende 
Devisenreserven. 1958 führte die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit anderen 
westeuropäischen Ländern die Konvertibilität der Währung zu festem Wechselkurs ein.162 
Der Deutsche Industrie- und Handelstag sah seine freihändlerische Position durch die Ex-
pansion des Außenhandels bestätigt. Er betonte, dass die Liberalisierung des Welthandels 
für die exportorientierte westdeutsche Wirtschaft von großem Nutzen war.163 

Seit den späten sechziger Jahren bedrohte die anhaltende Schwäche des Dollars das 
Währungssystem von Bretton Woods, das die allgemeine Konvertierbarkeit der Währun-
gen zu festen Wechselkursen vorsah. 1968 beschränkten die USA die Konvertibilität des 
Dollar in Gold auf Währungsinstitutionen. Damit wurde das Ende des Bretton Woods 
Systems eingeleitet. Der Industrie- und Handelstag trat 1969 für die Erhaltung der festen 
Wechselkurse ein mit dem Argument, dass die Unternehmen eine stetige und klare Politik 
benötigten.164 Die Mark wurde 1969 noch einmal aufgewertet, um das System der festen 
Kurse zu retten. Aber die Währungskrise ließ sich nicht aufhalten. Nachdem die Schwäche 

des Dollar anhielt, hob die amerikanische Regierung 1971 die Konvertibilität des Dollar in 
Gold zu einer festen Parität auf. Das Defizit der amerikanischen Handelsbilanz habe sich 
zu einer „weltweiten und nicht mehr überschaubaren monetären Krise ausgeweitet“, kon-
statierte Präsident Otto Wolff von Amerongen auf der Vollversammlung des Deutschen 
Industrie- und Handelstages im Oktober 1971.165 Die Bundesrepublik Deutschland ging 
wie die meisten Länder zu flexiblen Wechselkursen über. Ende 1971 wurde noch einmal 
versucht, den Gold-Dollar-Standard durch ein neues Arrangement der wichtigsten Wech-
selkurse zu retten. Dieser Versuch scheiterte aber, und 1973 wurde das Währungssystem 
von Bretton Woods endgültig aufgegeben.166

Seit dem Übergang zu einem System flexibler Wechselkurse wies der Kurs der Mark 
gegenüber dem Dollar und allen anderen Währungen, die nicht einer Devisenbewirtschaf-
tung unterlagen, tägliche Schwankungen auf. Die westdeutschen Unternehmen richteten 
sich schnell in dem neuen System flexibler Kurse ein. Der Außenhandel der Bundesre-
publik Deutschland nahm weiter zu. In einer Zeit, in der die Investitionsschwäche das 
Wachstum der westdeutschen Wirtschaft bremste, gewannen die Exporte als Stütze der 
Konjunktur noch an Bedeutung.167 

3. Die Europäische Integration

Die westeuropäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, die im Rahmen des Marshall-
Plans begonnen hatte, geriet nach der Gründung der Europäischen Zahlungsunion ins 
Stocken. Die Strukturunterschiede zwischen den Teilnehmerländern der OEEC waren so 
groß und die wirtschaftspolitischen Prioritäten so unterschiedlich, dass eine engere In-
tegration nicht möglich war. Der Integrationsimpuls wurde jedoch in einem kleineren 
Kreis von Staaten und auf einem beschränkten Feld weitergeführt. 1951 gründeten sechs 
Länder, Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die 
Niederlande, die „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (EGKS), die 1952 in 
Kraft trat. Die Gemeinschaft schuf für den Bergbau und die Stahlindustrie der Teilneh-
merländer einen gemeinsamen Markt, in dem es keine Zölle oder quantitativen Handels-
beschränkungen gab.168 Der Industrie- und Handelstag unterstützte zusammen mit den 
anderen Spitzenverbänden der Wirtschaft die europäische Integration.169 Die Montanuni-
on galt dabei als erster Schritt zu einer umfassenderen wirtschaftlichen und politischen 
Kooperation. Franz Etzel, Vizepräsident der Hohen Behörde der Montanunion, erklärte 
1952 im Hauptausschuss des Industrie- und Handelstages, die Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl sei ein Versuch, „durch eine wirtschaftliche Koordinierung auf be-
schränktem Gebiet eine Vorstufe für ein vereinigtes Europa zu werden.“170 Diese wei-
tergehende Integrationsperspektive wurde vom Industrie- und Handelstag ausdrücklich 
geteilt. Die Integration wurde aus wirtschaftlichen Motiven angestrebt, da der Handel mit 
den westeuropäischen Nachbarländern ein Schwerpunkt des westdeutschen Außenhan-
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dels war, aber auch aus politischen Motiven. „Die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen 
und politischen Integration Europas ist heute – aus sachlichen wie ideologischen Grün-
den – unbestritten“, hieß es in dem Jahresbericht 1953/1954. Aus der Montanunion sollte 
ein „Gemeinsamer Markt“ der westeuropäischen Staaten hervorgehen.171  

Mit den „Römischen Verträgen“ gründeten die sechs Teilnehmerländer der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1957 die „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ 
(EWG) und die „Europäische Atomgemeinschaft“ (Euroatom). Der Deutsche Industrie- und 
Handelstag war von der Bundesregierung bei den Beratungen zur europäischen Integ-
ration beteiligt worden und war mit dem Ergebnis im Wesentlichen zufrieden. Das Ziel 
des Gemeinsamen Marktes sollte „die Errichtung eines großen Wirtschaftsraumes“ sein, 
in dem die Voraussetzungen für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik geschaffen wur-
den.172 Wichtig war für den Industrie- und Handelstag, dass die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft die marktwirtschaftliche Ordnung und die liberale Außenwirtschaftspolitik 
der Bundesrepublik Deutschland übernahm. Die Gemeinschaft sollte sich nicht von den 
in Frankreich verbreiteten interventionistischen Strömungen beeinflussen lassen, und der 
gemeinsame Außenzoll dürfe kein regionaler Protektionismus werden. Auch gegen die 
protektionistische Agrarpolitik erhob der Industrie- und Handelstag frühzeitig Beden-
ken.173 Der Gemeinsame Markt und die Koordinierung der Wirtschaftspolitik waren Ziele, 
die zum Maastrichtvertrag von 1992 und weiter bis zur aktuellen Europäischen Union 
führten. Die Euratom sollte die friedliche Nutzung der Kernenergie vorantreiben, erwies 
sich aber als wenig wirksam. Zusammen mit den Kammerorganisationen der anderen 
Mitgliedstaaten bildete der Industrie- und Handelstag 1958 die „Ständige Konferenz der 
Industrie- und Handelskammern in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“, um die 
gemeinsamen Interessen gegenüber den europäischen Institutionen zu vertreten. Aus der 
„Ständigen Konferenz“ ging später die Organisation „Eurochambres“ hervor. Zusammen 
mit den Handelskammern Bremen und Hamburg errichtete der Industrie- und Handelstag 
eine Vertretung in Brüssel.174

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft sollte grundsätzlich für weitere Mitglieder 
offen sein. In den späten fünfziger Jahren hatte die Gemeinschaft der Sechs allerdings 
noch keine große Anziehungskraft. Andere westeuropäische Länder, vor allem Großbri-
tannien, waren zwar an einer Senkung der Zölle interessiert, lehnten jedoch die weiter-
gehenden Integrationsziele der EWG ab. 1959 beschlossen Dänemark, Großbritannien, 
Norwegen, Österreich, Schweden und die Schweiz die Errichtung einer Europäischen 
Freihandelszone, der „European Free Trade Association“ (EFTA), die 1960 in Kraft trat. 
Das Ziel der Freihandelzone war die Senkung der Zölle zwischen den Mitgliedsländern, 
aber kein gemeinsamer Außenzoll. Die EFTA forderte im Unterschied zur EWG keinen 
wirtschaftspolitischen Souveränitätsverzicht der Mitgliedstaaten; darin lagen aber auch 
ihre Grenzen.175 

Bald darauf zeichnete sich ab, dass die EWG der dynamischere Wirtschaftsraum war. 
Das Sozialprodukt und der Handel zwischen den Mitgliedsländern expandierten wesent-

lich schneller als in der EFTA. Großbritannien stellte 1962 einen Mitgliedsantrag an die 
EWG. Auf der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und Handelstages im Januar 
1962 trat Wirtschaftsminister Erhard für eine Erweiterung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft ein.176 Die britische Bewerbung scheiterte jedoch am Einspruch der franzö-
sischen Regierung, die befürchtete, dass Großbritannien als Mitglied den weiteren Inte-
grationsprozess bremsen würde. Der Industrie- und Handelstag kritisierte das Scheitern 
der Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien. Vizepräsident Alwin Münchmeyer trat 
auf der Vollversammlung des Industrie- und Handelstages im Oktober 1963 sowohl für 
die Erweiterung als auch für die Vertiefung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
ein. Hauptgeschäftsführer Düren zog einen Vergleich zur Gründung des Deutschen Han-
delstages. Der Deutsche Handelstag habe 1861 die deutsche Einigung angestrebt. Diesem 
Ziel entspreche in der aktuellen Situation die europäische Integration. Die Politik müsse 
die Stagnation im Integrationsprozess überwinden.177

Die formal getrennten drei Gemeinschaften, die Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemein-
schaft, erhielten 1967 eine gemeinsame Verwaltung. Dazu gehörten die Europäische 
Kommission als Exekutivorgan, der Europäische Rat als Vertretung der Regierungen und 
das Europäische Parlament. 1968 wurde die Zollunion mit einem gemeinsamen Außenzoll 
verwirklicht. Die Vertiefung der europäischen Integration geriet jedoch durch die Krise 
des internationalen Währungssystems ins Stocken. Die unterschiedlichen Prioritäten der 
Wirtschaftspolitik in Deutschland und Frankreich führten zusätzlich zur Krise des Dollar 
zu einer Krise des Franc. Der Industrie- und Handelstag forderte 1969 eine Angleichung 
der Wirtschaftspolitik, insbesondere der Konjunktur- und Währungspolitik. Außerdem 
drängte er, wie schon in den Jahren zuvor, zu einer Erweiterung der EWG. Dabei ging es 
nicht nur um eine Erweiterung der Märkte. In einem größeren Wirtschaftsraum würden 
sich die Währungsprobleme nicht so extrem auf die bilateralen Währungsbeziehungen 
zwischen Deutschland und Frankreich konzentrieren. Bedenklich war aus der Sicht des 
Industrie- und Handelstages auch, dass die bisher als Integrationsklammer gepriesene 
Agrarpolitik der EWG in eine Sackgasse geraten war.178 

Zu Beginn der siebziger Jahre konstatierte der Industrie- und Handelstag in der Inte-
grationspolitik einerseits Erfolge, andererseits aber auch Misserfolge. Ein Erfolg war die 
vom Industrie- und Handelstag seit langem geforderte Erweiterung der Gemeinschaft. 
1973 traten Dänemark, Großbritannien und Irland der EWG bei.179 Damit war ein Prozess 
eingeleitet, der sich fortsetzte. 1981 wurde Griechenland Mitglied der EWG, 1986 folgten 
Portugal und Spanien. Aus dem Europa der Sechs wurde das Europa der Zwölf.180

Dagegen geriet die Vertiefung der Integration ins Stocken. Zunächst sahen die Pers-
pektiven gut aus. Als Reaktion auf die Krise des internationalen Währungssystems planten 
die Mitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine engere Zusammenarbeit. 
1970 legte eine Expertenkommission unter der Leitung des luxemburgischen Minister-
präsidenten Pierre Werner einen Plan zur Errichtung einer europäischen Wirtschafts- und 
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Währungsunion vor. Ziele waren der freie Austausch von Waren und Dienstleistungen, 
die Freizügigkeit von Personen und Kapital sowie die irreversible Konvertibiltät der euro-
päischen Währungen zu festen Paritäten und am Ende eine Gemeinschaftswährung. Um 
die Ziele zu erreichen, sollten ein supranationales wirtschaftspolitisches Entscheidungs-
gremium und eine gemeinsame Zentralbank geschaffen werden. Für den Industrie- und 
Handelstag war der Plan ein „großer Wurf“.181 1971 wurde der „Werner-Plan“ vom Minis-
terrat angenommen. 

Das Problem war jedoch, dass die Mitgliedsländer nicht bereit waren, auf ihre Autono-
mie zu verzichten und die großen Unterschiede in den wirtschaftspolitischen Prioritäten 
abzubauen. Die Differenzen wurden 1972 in der „Ständigen Konferenz der Industrie- und 
Handelskammern in der EWG“ diskutiert. Die Ziele Wirtschaftswachstum, Vollbeschäfti-
gung und Preisniveaustabilität wurden in den Mitgliedsländern unterschiedlich bewertet. 
Die deutsche Delegation stand mit ihrer Betonung der Preisstabilität allein, andere Län-
der vertrauten darauf, mit einer expansiven Geldpolitik Wachstum und Beschäftigung 
zu stimulieren.182 Die Krise von 1974-75 verstärkte die Differenzen. Die Mitgliedsländer 
versuchten auf unterschiedliche Weise, die Währungskrisen, die steigende Arbeitslosig-
keit und die Inflation zu bekämpfen. Der Industrie- und Handelstag konstatierte 1974 
enttäuscht einen „Trend zu einem Europa der Staaten“.183 Aufgrund der unterschiedlichen 
wirtschaftspolitischen Prioritäten ließ sich die Konvergenz der Wirtschafts-, Währungs- 
und Finanzpolitik, die eine Voraussetzung der Währungs- und Wirtschaftsunion war, 
nicht erreichen. Die EWG konzentrierte sich darauf, die Zollunion und die gemeinsame 
Agrarpolitik zu erhalten.184 Zu den Unterschieden in der Wirtschafts- und Währungspo-
litik kam in den siebziger Jahren noch ein ordnungspolitischer Dissens. Die französische 
Regierung drängte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, eine dirigistische Struktur-
politik zu betreiben. Die Bundesregierung vertrat dagegen eine marktwirtschaftliche Po-
sition, die auch vom Industrie- und Handelstag unterstützt wurde; die Agrarpolitik sollte 
in der EWG eine ordnungspolitische Ausnahme bleiben.185 

In den achtziger Jahren gab es einen neuen Anlauf zur Vertiefung der europäischen 
Integration. 1985 regte die Europäische Kommission eine Beschleunigung der Integration 
an, die zur Vollendung des Binnenmarktes führen sollte. Der Industrie- und Handelstag 
begrüßte die Vertiefung der Integration, warnte aber, dass sie nicht zu einer Abschottung 
vom Weltmarkt führen dürfe. Die europäische Wirtschaft werde ihre Wettbewerbsfähig-
keit nur dann nachhaltig steigern können, wenn sie sich ständig dem weltweiten Wett-
bewerb stelle.186 In der „Einheitlichen Europäischen Akte“ von 1986 wurde die Vollendung 
des Binnenmarktes beschlossen. Bis 1992 sollte ein gemeinsamer europäischer Binnen-
markt ohne Grenzen geschaffen werden. Der Industrie- und Handelstag unterstützte die 
Initiative zur Vertiefung der Integration, mahnte aber zugleich eine grundlegende Reform 
der Agrarpolitik an, die den Marktmechanismus wieder wirken lassen sollte.187 

 Siebtes Kapitel Kammern im Schatten der  
  Planwirtschaft 1949-1989 

I. Der Wandel der Institutionen

1. Die Industrie- und Handelskammern der Länder 

Die Industrie- und Handelskammern, die seit Ende 1945 in der Sowjetischen Zone 
gebildet worden waren, sollten die Integration der Privatbetriebe in die Planwirtschaft 
fördern. Dies blieb auch nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik die  
Aufgabe der Industrie- und Handelskammern. In den Anfangsjahren der Deutschen De-
mokratischen Republik gab es im Rahmen der Planwirtschaft noch einen umfangreichen 
privaten Sektor. 1952 entfielen auf die staatlichen Betriebe 50 Prozent der Beschäftigten, 
auf die Genossenschaften 3 Prozent und auf die privaten Betriebe 47 Prozent.1 

Durch die Beschränkung auf die Privatbetriebe war die Entwicklung der Kammern 
eng mit dem Wandel der Wirtschaftsordnung verbunden. Die Zweite Parteikonferenz der 
SED beschloss 1952 den „bewussten und planmäßigen Aufbau der sozialistischen Gesell-
schaft“. Das hatte vielfältige Konsequenzen für die Politik, die Wirtschaft und die Gesell-
schaft. Die Macht der Parteiführung und der Zentralregierung wurde gestärkt. Die Länder 
wurden im Juli 1952 aufgelöst. An ihrer Stelle wurden als regionale Verwaltungseinheiten 
14 Bezirke und eine besondere Verwaltung für Ost-Berlin geschaffen.2 Die Transformation 
der Wirtschaftsordnung, die unter der Sowjetischen Militärregierung mit der Verstaatli-
chung von Industriebetrieben, Banken und anderen Unternehmen, der Agrarreform und 
der Einführung einer zentralen Planung begonnen hatte, wurde beschleunigt. Im gewerb-
lichen Sektor wurden die Verstaatlichungen fortgesetzt. In der Landwirtschaft wurden 
die bäuerlichen Betriebe, deren Zahl durch die Bodenreform stark zugenommen hatte, in 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften überführt, die als sozialistische Eigen-
tumsform galten.3

Nachdem die Länder aufgelöst waren, verloren die Industrie- und Handelskammern 
der Länder ihren institutionellen Rückhalt. Diese Gelegenheit sollte genutzt werden, um 
die Kammerorganisation abzuschaffen. Es hieß, dass die Industrie- und Handelskammern 
nur ein Zugeständnis an die Unternehmer in der Zeit des Übergangs von der kapitalis-
tischen zur sozialistischen Wirtschaftsordnung waren und mit dem Aufbau des Sozia-
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lismus überflüssig wurden. Ende 1952 wurden die Kammern der Länder aufgelöst, ohne 
dass eine Nachfolgeinstitution vorgesehen war.4

2. Die Industrie- und Handelskammer der DDR

Nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 wurde ein „Neuer Kurs“ in der Wirtschaftspo-
litik versprochen. Die Produktionsziele für Konsumgüter wurden beträchtlich gesteigert. 
Die private Wirtschaft wurde aufgewertet. Sie sollte zu der Steigerung der Konsumgü-
terproduktion beitragen und auch für den Export produzieren. Qualität und unbedingte 
Einhaltung von Terminen galten als elementare Bestandteile des neuen wirtschaftspoliti-
schen Kurses.5 Damit erhielt auch die Institution der Industrie- und Handelskammer eine 
positive Funktion „als Instrument staatlicher Einflussnahme, Bindeglied zwischen privater 
Wirtschaft und Arbeiter- und Bauern-Staat und auch als Selbstverwaltungsorgan der 
Wirtschaft“, wie es im Rückblick hieß.6 

Im August 1953 wurde eine zentrale „Industrie- und Handelskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik“ gegründet, die für das gesamte Staatsgebiet mit Ausnahme 
Ost-Berlins zuständig war. Die Kammer sollte formal das Recht der Selbstverwaltung ha-
ben, unterstand aber der Aufsicht der Regierung und die Leitungsgremien wurden so 
besetzt, dass die Kontrolle durch die Einheitspartei und den Staat gewährleistet war. Der 
Vorstand hatte 45 Mitglieder, die je zu einem Drittel von der privaten Wirtschaft, der 
Regierung und dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund gestellt wurden. Durch die 
Kontrolle über den FDGB hatten Partei und Staat tatsächlich eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
in dem Gremium. Das Präsidium der Kammer, das aus dem Präsidenten und vier Stell-
vertretern bestand, wurde vom Vorstand gewählt, bedurfte aber der Bestätigung durch 
den Ministerpräsidenten. Die Industrie- und Handelskammer vertrat nach wie vor nur 
die Privatwirtschaft. Ihre Aufgaben waren die Beratung der Regierung, die Mitwirkung 
bei der Berufsausbildung, die Abgabe von Gutachten und die Beratung und Förderung 
der privaten Gewerbebetriebe. Als regionale Vertretungen wurden Bezirksdirektionen und 
Kreisgeschäftsstellen eingerichtet.7 In Ost-Berlin wurde mit Rücksicht auf den besonde-
ren politischen Status Berlins im Januar 1954 eine besondere „Industrie- und Handels-
kammer Groß-Berlin“ eingerichtet.8

Die Industrie- und Handelskammer sollte die Privatwirtschaft bei der Steigerung der 
Produktion unterstützen. Die wirtschaftlichen Aufgaben der Kammer waren verbunden 
mit einem Propagandaauftrag. Die Bezirksdirektionen und Kreisgeschäftsstellen sollten 
regelmäßig Bezirks- und Kreiskonferenzen abhalten, um den Unternehmern die offizi-
elle Sicht der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse im In- und Ausland nahe zu 
bringen. Nach den Parteitagen der SED und den Sitzungen des Zentralkomitees gab es 
regelmäßig Schulungsveranstaltungen, auf denen die aktuelle Politik vermittelt wurde. 
Themen und Inhalte der Regionalkonferenzen wurden zentral vorgegeben.9 

Die Aufwertung der privaten Betriebe, die nach dem Aufstand von 1953 zur Verbes-
serung der Versorgung beitragen sollte, war nicht von Dauer. Die staatlichen Betriebe 
wurden bei der Zuweisung von Arbeitskräften und bei der Verteilung von Rohstoffen, 
Zwischenprodukten und Energie bevorzugt. Die privaten Betriebe wurden dagegen bei 
der Planung der Ressourcen benachteiligt, waren mit hohen Steuern und Abgaben belas-
tet und hatten kaum Möglichkeiten zur Expansion. Seit 1956 wurden die Privatbetriebe 
zur Aufnahme einer staatlichen Beteiligung gedrängt. Sie wurden damit als „halbstaatli-
che Betriebe“ enger an den staatlichen Sektor angebunden. Bis 1960 stieg der Anteil des 
sozialistischen Sektors, einschließlich der halbstaatlichen Betriebe, auf 87 Prozent der 
Beschäftigten, während der Anteil des Privatsektors auf 13 Prozent zurückging.10

Da der private Sektor zurückgedrängt wurde, nahm die Bedeutung der Industrie- und 
Handelskammer der DDR stetig ab. 1953 vertrat sie 196.000 Mitgliedsbetriebe, Anfang 
1958 waren es nur noch 136.000 Mitgliedsbetriebe, darunter eine große Zahl von Klein-
betrieben. Trotzdem verfügte die Kammer immer noch über einen umfangreichen Ap-
parat. Sie beschäftigte Anfang 1958 in der Zentrale, den 14 Bezirksdirektionen und den 
109 Kreisgeschäftsstellen insgesamt 1854 Angestellte.11 Die Tätigkeit verschob sich aber 
immer mehr von der wirtschaftlichen Unterstützung der Privatbetriebe zur ideologischen 
Beeinflussung. Als „Hauptaufgabe“ der Industrie- und Handelskammer wurde im Januar 
1958 die „Organisierung der politisch-ideologischen Arbeit gegenüber den Mittelschich-
ten und den privaten Unternehmern“ formuliert.12

3. Die Industrie-und-Handels-Kammern

In den späten fünfziger Jahren waren die privaten Betriebe so weit zurückgedrängt, 
dass ihre Vertretung durch die Industrie- und Handelskammer der DDR nicht mehr als zeit-
gemäß galt. Die Industrie- und Handelskammer wurde daher 1958 aufgelöst. Die Aufgabe, 
die privaten Betriebe zu kontrollieren und in die Planwirtschaft zu integrieren, wurde den 
Bezirken übertragen. Die Bezirksdirektionen der Industrie- und Handelskammer der DDR 
wurden in „Industrie-und-Handels-Kammern“ umgewandelt. Die neuen Kammern hatten 
keinen eigenständigen Status, sondern wurden den Bezirken unterstellt. Die Ost-Berliner 
Kammer wurde in „Industrie- und Handelskammer Berlin – Hauptstadt der DDR“ um-
benannt und unterstand dem Ost-Berliner Magistrat.13 Jede Spur von Selbstverwaltung 
wurde getilgt. Die Kammern wurden von einem Direktor geleitet, der vom Rat des Bezirkes 
ernannt wurde. Dem Direktor war ein Beirat zugeordnet. Dessen 15 Mitglieder waren nach 
dem bisherigen Beteiligungsverhältnis zu je einem Drittel Vertreter des Rates des Bezirks, 
des FDGB und der Mitgliedsbetriebe. Die Vertreter der privaten Wirtschaft wurden nicht 
mehr gewählt, sondern von dem Direktor aus dem Kreis der Mitglieder bestimmt. 

Da die Tätigkeit der wenigen privaten Betriebe durch die staatliche Zuweisung von 
Arbeitskräften und die konkreten Planungsvorgaben strikt reguliert war, blieb für kon-
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krete Kammeraufgaben wie die Förderung der Mitgliedsbetriebe, die Beratung und 
die Betreuung in wirtschaftlichen Fragen kein Spielraum mehr. Das Gesetz stellte den 
Industrie-und-Handels-Kammern die Aufgabe, die Inhaber der Privatbetriebe „für eine 
bewußte Mitarbeit beim Aufbau des Sozialismus zu gewinnen.“14 Das wurde auch als 
„politisch-ideologische Beratungs- und Betreuungsarbeit an der privatwirtschaftlichen 
Basis“ umschrieben.15 Weil den Industrie-und-Handels-Kammern die demokratischen 
Rahmenbedingungen und die Selbstverwaltung fehlten, waren sie mit den westdeut-
schen Industrie- und Handelskammern nicht vergleichbar. Der Präsident des Deutschen 
Industrie- und Handelstages Alwin Münchmeyer betonte 1961, dass die ostdeutschen 
Industrie-und-Handels-Kammern ihren Namen zu Unrecht trügen; es gebe unter den in 
Ostdeutschland herrschenden politischen Verhältnissen keine Industrie- und Handels-
kammern und könne auch keine geben.16 

4. Die Handels- und Gewerbekammern

Die Verdrängung der privaten Betriebe wurde in den siebziger und achtziger Jahren 
fortgesetzt. 1989 hatten die Privatbetriebe nur noch einen Anteil von 6 Prozent an den 
Beschäftigten.17 Kein Gewerbetreibender durfte mehr als 10 Mitarbeiter oder Mitarbei-
terinnen beschäftigen. Da die Kammern nur noch Kleinbetriebe vertraten, wurden die 
Industrie-und-Handels-Kammern der Bezirke 1983 realistisch in „Handels- und Gewerbe-
kammern“ umbenannt. Aufgabe der Handels- und Gewerbekammern sollte es sein, „durch 
die fachliche Anleitung und aktive politisch-ideologische Arbeit dazu beizutragen, dass 
ihre Mitglieder zielgerichtet in die Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben des Territo-
riums einbezogen werden, ihre Handels- und Gewerbetätigkeit gewissenhaft ausüben und 
spezifische staatliche Versorgungsaufträge zuverlässig erfüllen.“18 Auch die Ost-Berliner 
Kammer wurde eine „Handels- und Gewerbekammer“.19 Mitglieder der Kammern waren 
selbständige Gewerbetreibende aus dem Einzelhandel, dem Großhandel, dem Verkehrsge-
werbe und dem Gartenbau. Die Direktoren der Handels- und Gewerbekammern wurden 
weiterhin von den Räten der Bezirke oder dem Ost-Berliner Magistrat ernannt. Ein Beirat 
war nicht mehr vorgesehen. Der Direktor konnte zur Unterstützung seiner Leitungstätig-
keit „zeitweilige oder ständige Kommissionen und Beratungsaktivs“ bilden.20

II. Die wirtschaftliche Entwicklung

Die Deutsche Demokratische Republik wies im Unterschied zur Bundesrepublik 
Deutschland von Anfang an eine demographische Stagnation und ein langsameres wirt-
schaftliches Wachstum auf. Sie hatte 1950 eine Bevölkerung von 18 Millionen Menschen. 

An dieser Zahl änderte sich wenig. Bis zur Mitte der sechziger Jahre gab es eine ähnlich 
hohe Geburtenrate wie in der Bundesrepublik Deutschland. Der Geburtenüberschuss in 
Ostdeutschland wurde jedoch statistisch ziemlich genau durch die Flucht nach West-
deutschland kompensiert. 1961 wurde die Grenze geschlossen. Da die Geburtenrate seit 
der Mitte der sechziger Jahre zurückging, stagnierte die Bevölkerung aber weiterhin. 1989 
hatte die Deutsche Demokratische Republik wie in den frühen fünfziger Jahren 17 Milli-
onen Einwohner.21 

Die wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen waren in Ostdeutschland schwieriger als 
in Westdeutschland, vor allem durch die hohen Reparationsleistungen. Hinzu kamen die 
strukturellen Probleme der Planwirtschaft. Im Rückblick wird geschätzt, dass das reale 
Bruttosozialprodukt je Einwohner erst 1955-56 das Vorkriegsniveau übertraf.22

In den frühen Jahren der Deutschen Demokratischen Republik boten die Indus-
trie- und Handelskammern der Länder und ab 1953 die Industrie- und Handelskammer 
der DDR den privaten Betrieben konkrete Unterstützung an, soweit das im Rahmen der 
Planwirtschaft möglich war. Die Landeskammern und später die Bezirksdirektionen der 
Industrie- und Handelskammer der DDR sollten auf regionalen Fachtagungen die pri-
vaten Betriebe zur Steigerung der Produktion, zur besseren Erfassung und Verteilung 
der Rohstoffe und zur Einsparung von Energie und Brennstoffen anhalten. Sie berieten 
die Betriebe beim Abschluss von Vereinbarungen über Löhne und Arbeitsbedingungen, 
förderten die Integration in die Planwirtschaft und halfen in Vertragsangelegenheiten 
und anderen Rechtsfragen. Außerdem gaben sie Empfehlungen zur Berufsausbildung 
und wirkten bei der Vorbereitung von Ausstellungen und Messen mit. Auf der Leipziger 
Messe sollten Delegierte der Industrie- und Handelskammer Kontakte zu westdeutschen 
Ausstellern und Besuchern herstellen.23

Seit dem Ende der fünfziger Jahre hatten die Nachfolgeinstitutionen der Industrie- 
und Handelskammer der DDR, zunächst die Industrie-und-Handels-Kammern und seit 
1983 die Handels- und Gewerbekammern, mit der Verdrängung der Privatwirtschaft 
kaum noch Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. In dem engen Rahmen, der 
durch die Planwirtschaft gegeben war, bemühten sich die Kammern, Einzelhandelsge-
schäfte, Gärtnereien, Gaststätten und Fuhrbetriebe zu beraten. Probleme waren fehlende 
Arbeitskräfte, der Mangel an Material und technischen Geräten, die unzulängliche Ersatz-
teilversorgung.24 

Insgesamt erreichte die ostdeutsche Wirtschaft zwar ein beträchtliches wirtschaft-
liches Wachstum. Die Produktivität der ostdeutschen Wirtschaft lag aber von Anfang 
an unter dem westdeutschen Niveau und der Abstand nahm im Laufe der Zeit zu.25 Die 
Hauptprobleme der Planwirtschaft waren die anhaltenden Planungsfehler, die zu einer 
ineffizienten Allokation der Ressourcen führten, und die geringe Innovationsfähigkeit.26 
Die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage trug schließlich wesentlich zur fried-
lichen Revolution von 1989 und zum Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen 
Republik bei.27 
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III. Der Übergang zur Marktwirtschaft 

1. Die Neugründung der Industrie- und Handelskammern

Die friedliche Revolution, die im Oktober 1989 in der Deutschen Demokratischen 
Republik begann, leitete den Weg zur Wiedervereinigung ein. Durch den Vertrag vom 
Mai 1990 über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion wurde in der damals noch 
selbständigen Deutschen Demokratischen Republik mit Wirkung ab Juli 1990 die Soziale 
Marktwirtschaft eingeführt. Um die künftige Integration in das föderalistische System 
der Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten, löste die Volkskammer im Juli 1990 die 
Bezirke auf und stellte die fünf Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Grenzen von 1952 wieder her.28 

Seit Ende 1989 nutzten an vielen Orten selbständige Gewerbetreibende den Verfall der 
Regierungsmacht, um die Umwandlung der Handels- und Gewerbekammern in Indus-
trie- und Handelskammern vorzubereiten, die sich am westdeutschen Modell orientier-
ten. Unternehmer, die unter den erleichterten Bedingungen für eine privatwirtschaftliche 
Betätigung neue Betriebe gründeten, verstärkten die Aktivitäten. Die Industrie- und Han-
delskammern wurden an den Standorten der Handels- und Gewerbekammern gegründet, 
häufig auch durch eine Reorganisation der alten Kammer, und die Kammerbezirke stimm-
ten daher im Allgemeinen mit den Verwaltungsbezirken überein. 

Die Neugründungen wurden unterstützt vom Deutschen Industrie- und Handelstag 
und von westdeutschen Industrie- und Handelskammern. Im Dezember 1989 fanden in 
der Industrie- und Handelskammer Berlin erstmals Gespräche zwischen den Direktoren 
der Handels- und Gewerbekammern und Vertretern des Deutschen Industrie- und Han-
delstages statt. Diese Zusammenkünfte wurden regelmäßig fortgesetzt.29 Die Industrie- 
und Handelskammer Berlin lud im Januar 1990 Vertreter aller 14 Handels- und Gewer-
bekammern und der Kammer für Außenhandel der DDR zu einem Treffen in Westberlin 
ein, um über die Gründung von Industrie- und Handelskammern zu beraten. Aus den 
Beziehungen zwischen westdeutschen und ostdeutschen Kammern entstanden konkrete 
Kooperationsvereinbarungen; westdeutsche Kammern berieten als „Patenkammern“ die 
neuen ostdeutschen Industrie- und Handelskammern. Die Patenbeziehungen wurden 
durch persönliche Kontakte, im Rahmen von Städtepartnerschaften und vor allem auch 
durch den Industrie- und Handelstag vermittelt. Einige Industrie- und Handelskammern 
wurden spontan gegründet, bevor die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
rechtliche Grundlagen für die neuen Kammern geschaffen hatte.30 An der Vollversamm-
lung des Deutschen Industrie- und Handelstages im Februar 1990 in Berlin nahmen be-
reits Vertreter mehrerer neu gegründeter ostdeutscher Industrie- und Handelskammern 
als Gäste teil.31 

Im März 1990 verabschiedete die Regierung unter Ministerpräsident Modrow eine 
Verordnung über die Industrie- und Handelskammern in der Deutschen Demokrati-

schen Republik und gab damit den spontanen Aktivitäten eine rechtliche Grundlage. Die 
Kammern wurden als „Organisationen der gewerblichen Selbstverwaltung und der re-
gionalwirtschaftlichen Interessenvertretung“ definiert. Mitglieder sollten nach der alten 
Tradition die Gewerbetreibenden sein, soweit sie nicht dem Handwerk und dessen Orga-
nisationen angehörten. Die Frage der freiwilligen oder verbindlichen Mitgliedschaft war 
umstritten. Einige Unternehmer traten mit dem Argument, dass vierzig Jahre staatlicher 
Zwang genug seien, für eine freiwillige Mitgliedschaft ein. Die westdeutschen Berater 
aus dem Industrie- und Handelstag und einzelnen Patenkammern drängten dagegen zur 
Einführung einer Pflichtmitgliedschaft, um die Strukturen der ostdeutschen Kammern 
an die westdeutschen Verhältnisse anzugleichen. Die Perspektive der Wiedervereinigung 
gab schließlich den Ausschlag, so dass für die ostdeutschen Kammern die Pflichtmit-
gliedschaft verbindlich wurde. Die Verordnung empfahl, dass die neuen Industrie- und 
Handelskammern das Personal der Bezirkswirtschaftsräte übernehmen sollten. Das wurde 
oft so verstanden, dass die letzte von der SED eingesetzte Regierung den Funktionären 
des alten Systems einen Übergang in neue Arbeitsverhältnisse erleichtern wollte.32 

In der Gründungsphase blieben Konflikte zwischen den neuen Industrie- und Han-
delskammern und den Bezirkswirtschaftsräten, die bis zur Wiederherstellung der Länder 
im Juli 1990 bestanden, nicht aus. Auf der Frühjahrstagung des Industrie- und Han-
delstages 1990 wurde berichtet, dass Funktionäre der Bezirkswirtschaftsräte versuchten, 
die neuen Industrie- und Handelskammern zu dominieren.33 Es gab an manchen Orten 
auch Differenzen zwischen den Gründungsunternehmern und den „Patenkammern“, de-
ren Auftritt zuweilen als zu dominant empfunden wurde. Mit der raschen Privatisierung 
der Wirtschaft weitete sich der Kreis der Gründungsmitglieder aus. Neben die aus der 
Planwirtschaft überkommenen kleinen Gewerbebetriebe traten Unternehmen, die zum 
Teil durch die Privatisierung von Staatsbetrieben entstanden waren, zum Teil auch neu 
gegründet wurden, darunter etliche Zweigbetriebe westdeutscher Großunternehmen. 
Bei der Neugründung der Industrie- und Handelskammern waren die unterschiedlichen 
Interessen zwischen alten und neuen Betrieben, zwischen kleinen oder mittleren Unter-
nehmen und den Großbetrieben, die als selbständige Unternehmen oder als Zweigwerke 
westdeutscher Konzerne entstanden, zu berücksichtigen.34   

Seit der Reform vom März 1990 entsprachen die ostdeutschen Industrie- und Han-
delskammern weitgehend dem westdeutschen Modell. Im Einigungsvertrag vom August 
1990 wurde vereinbart, dass sie auch den Status von öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten erhalten sollten. Es gab zeitweilig Bestrebungen, in der Deutschen Demokratischen 
Republik einen eigenen Industrie- und Handelstag zu gründen. Diese Pläne fanden aber 
keine breite Unterstützung, da die Wiedervereinigung schon bevorstand. Die Koordinie-
rung der regionalen Industrie- und Handelskammern übernahm eine Außenstelle des 
Deutschen Industrie- und Handelstages.35
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2. Die Transformationskrise

Zu der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, die im Mai 1990 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vereinbart wur-
de, gehörten die Garantie des Privateigentums, die Ablösung der Planwirtschaft durch 
die Marktwirtschaft, die Gewerbefreiheit, die Einführung der westdeutschen Währung 
sowie die Übernahme des westdeutschen Systems der sozialen Sicherung.36 Durch die 
Währungsreform wurden Preise, Löhne und andere laufende Zahlungen im Verhältnis 
von einer Mark der Deutschen Demokratischen Republik (M) zu einer Deutschen Mark 
(DM) umgestellt. Die ostdeutschen Geldvermögen wurden beträchtlich abgewertet, weil 
Bundesregierung und Bundesbank befürchteten, dass von einer Umstellung „eins zu eins“ 
eine Inflationsgefahr für die Deutsche Mark ausgehen könnte.37   

Für die Transformation der Wirtschaftsordnung und für die wirtschaftliche Entwick-
lung unter den neuen marktwirtschaftlichen Bedingungen hatte der Wissenstransfer zwi-
schen Westdeutschland und Ostdeutschland wesentliche Bedeutung. Der Industrie- und 
Handelstag lud bereits im Februar 1990 zu einem Kongress „Deutsch-Deutscher Markt-
platz“ in Berlin ein, um den Wissenstransfer zu fördern. Zahlreiche Unternehmer, Mana-
ger und Betriebsleiter aus beiden Teilen Deutschlands nahmen an dem Kongress teil.38 

Der plötzliche Übergang zur Marktwirtschaft bedeutete für die ostdeutsche Wirtschaft, 
deren Betriebe in der Produktivität weit hinter den westdeutschen Betrieben zurücklagen, 
einen schweren Schock. In den Monaten vor der Wiedervereinigung von Januar bis Sep-
tember 1989 erreichte die Produktivität der ostdeutschen Wirtschaft insgesamt nur 40 
bis 60 Prozent des westdeutschen Niveaus.39 Produktion und Beschäftigung erlitten einen 
tiefen Einbruch. Die ostdeutsche Wirtschaft trat in eine Transformationskrise ein, die erst 
viele Jahre nach der Wiedervereinigung allmählich überwunden wurde.40 

 Achtes Kapitel Vom DIHT zum DIHK 1990-2011 

I. Die Kammerorganisation

1. Der Industrie- und Handelskammertag 

Mit der Wiedervereinigung vom 3. Oktober 1990 begann auch für den Deutschen 
Industrie- und Handelstag eine neue Ära. Die ostdeutschen Industrie- und Handelskam-
mern traten dem Spitzenverband bei. Es gab nunmehr insgesamt 83 Mitgliedskammern. 
Auf der Herbsttagung des DIHT im Oktober 1990 in Essen waren erstmals die neuen 
Mitglieder vertreten.1 

Im Juni 1991 beschloss der Deutsche Bundestag, dass Berlin die neue Hauptstadt der 
Bundesrepublik Deutschland sein sollte. Einige Jahre nach der Entscheidung für Berlin als 
Hauptstadt zog auch der Industrie- und Handelstag um. Im Oktober 1999 richtete er sich 
in einem neuen Bürokomplex in Berlin-Mitte, Breite Straße 29, ein.2 

Die Vollversammlung vom 13. Februar 2001 beschloss zum 1. Juli 2001 den neuen Na-
men Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Die Namensänderung war Teil 
eines neuen Konzepts, um die enge Verbindung mit den Industrie- und Handelskammern 
(IHK) und den Auslandshandelskammern (AHK) zu betonen.3 Die Ziele des DIHK blieben 
unverändert, „die Zusammenarbeit der als Organe der Kaufmannschaft gebildeten Indust-
rie- und Handelskammern zu sichern und zu fördern, einen regelmäßigen Erfahrungsaus-
tausch zu gewährleisten und in allen das Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft 
im Bereich des DIHK betreffenden Fragen einen gemeinsamen Standpunkt der Industrie- 
und Handelskammern auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene gegenüber 
der Politik, der Verwaltung, den Gerichten und der Öffentlichkeit zu vertreten.“4

Zusätzlich zu den bisherigen Ausschüssen wurde 2009 ein neuer Ausschuss für Ge-
sundheitswirtschaft eingerichtet, mit dem der Industrie- und Handelskammertag auf die 
wachsende Bedeutung dieses Sektors reagierte. Seither bestehen 14  Ausschüsse. Der 
Umfang der Ausschüsse wurde auf maximal 100 Mitglieder beschränkt.5       

Mit der Satzungsreform 2002 wurde die Leitung des DIHK neu geregelt. Der Präsident 
wird seitdem von der Vollversammlung für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt und es 
ist nur eine Wiederwahl möglich. Der Kandidat für das Präsidentenamt muss Präsident 
oder Mitglied des Präsidiums einer Industrie- und Handelskammer sein. 2002 wurde fest-
gelegt, dass der Präsident zum Zeitpunkt der Wahl das 65. Lebensjahr nicht überschritten 
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haben durfte. 2008 wurde diese Bestimmung modifiziert; die Altersgrenze galt bei der erst-
maligen Wahl, durfte aber bei einer Wiederwahl überschritten werden. Als rechtliche Ver-
tretung des Verbandes wurde ein „Geschäftsführender Vorstand“ eingeführt, der aus dem 
Präsidenten, den vier Vizepräsidenten und dem Hauptgeschäftsführer besteht. Jeweils zwei 
Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands sind gemeinsam zur Vertretung berechtigt.6   

Die Politikberatung in Brüssel wurde für den Industrie- und Handelskammertag eine 
wichtige Aufgabe. Präsident Braun erklärte 2004, die Vereinigung der europäischen In-
dustrie- und Handelskammern „Eurochambres“ müsse für die Europäische Kommission 
die gleiche Bedeutung gewinnen wie der DIHK für die Bundesregierung.7 Zusammen mit 
„Eurochambres“ und der Repräsentanz der „IHK Nord“ bezog der Industrie- und Handels-
kammertag in Brüssel 2004 das neue „Haus der Europäischen Kammern“.8

2001 wurden die Aktivitäten des DIHK nach sechs Geschäftsfeldern geordnet, die 
sich an den regional geprägten Tätigkeitsfeldern der Industrie- und Handelskammern 
orientierten:  Wirtschafts- und Standortpolitik, Starthilfe und Unternehmensförderung, 
Aus- und Weiterbildung, Innovation (später Innovation und Umwelt), International sowie 
Recht und Fairplay. Die Neuordnung sollte die Zusammenarbeit zwischen den Indust-
rie- und Handelskammern und dem Spitzenverband stärken.9 Die Zusammenarbeit wur-
de 2006 als „Gegenstromprinzip“ charakterisiert. Der Industrie- und Handelskammertag 
vertritt die überregionalen Interessen der Industrie- und Handelskammern und er in-
formiert im „Gegenstrom“ die Mitgliedsorganisationen über aktuelle Entwicklungen der 
Wirtschaftspolitik und unterstützt sie bei der Koordinierung ihrer Aufgaben.10

Die neuen Aufgaben nach der Wiedervereinigung ließen die Zahl der Beschäftig-
ten des Industrie- und Handelstages in den neunziger Jahren ansteigen. Seit Beginn 
des einundzwanzigsten Jahrhunderts gingen die Mitarbeiterzahlen aber wieder zurück. 
Gleichzeitig fand eine Umstrukturierung des Personals statt. Es gab mehr Beschäftigte im 
wissenschaftlichen Dienst und weniger Beschäftigte im nichtwissenschaftlichen Dienst. 
Ende 2009 hatte der DIHK in Berlin und Brüssel 198 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im 
weiteren Umfeld gab es bei der Rechnungsprüfungsstelle in Bielefeld 30 Beschäftigte, 
bei den Wirtschaftsjunioren in Berlin fünf Beschäftigte, im Bereich der Delegationen, Re-
präsentanzen und Auslandshandelskammern 352 Beschäftigte und bei den verbundenen 
Unternehmen im Inland und Ausland 224 Beschäftigte.11

Zum Präsidenten des Industrie- und Handelstages wurde im Februar 2001 Ludwig 
Georg Braun, Präsident der Industrie- und Handelskammer Kassel, gewählt.12 Der Prä-
sident wurde 2005 wiedergewählt. Brauns Nachfolger wurde 2009 der bisherige Vize-
präsident und Präsident der Industrie- und Handelskammer Kiel Prof. Dr. Hans Heinrich 
Driftmann. Hauptgeschäftsführer wurde im September 2001 Dr. Martin Wansleben. Der 
neue Hauptgeschäftsführer kam nicht, wie es bis dahin üblich war, aus einer Industrie- 
und Handelskammer oder dem Industrie- und Handelstag selbst, sondern war vorher 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in 
Frankfurt gewesen.13

2. Die Industrie- und Handelskammern

Seit der Wiedervereinigung gilt das Industrie- und Handelskammergesetz von 1956 
auch für die Kammern in den neuen Bundesländern. Die Kammern mit ihren zahlreichen 
Mitgliedsbetrieben sind die Basis der Tätigkeit des Industrie- und Handelskammertages. 
2008 gab es in Deutschland 81 Industrie- und Handelskammern, die 3,6 Millionen ge-
werbliche Unternehmen vertraten.14 

In den neunziger Jahren kam eine neue Debatte über die Beitragspflicht der Gewer-
bebetriebe zu den Industrie- und Handelskammern auf. Öffentliche Aufmerksamkeit er-
hielt die Frage durch die Klage einer Bank, die dagegen Einspruch erhob, dass die gro-
ßen Betriebe einen unverhältnismäßig hohen Anteil an den Kosten der Industrie- und 
Handelskammer aufbrachten, während zahlreiche Kleinbetriebe nur geringe oder keine 
Beiträge leisteten. Das Bundesverwaltungsgericht entschied 1990, dass die aktuelle Be-
lastung der finanzstarken Betriebe gerechtfertigt sei. Es wies allerdings darauf hin, dass 
die Beitragsungleichheit zwischen den Kammerangehörigen nicht extrem werden dürfe.15 
In einer Novelle zum Industrie- und Handelskammergesetz wurden 1992 die Beiträge neu 
geregelt. Die Beitragspflicht wurde stark ausgeweitet. Nur sehr kleine Betriebe blieben 
künftig beitragsfrei. Die Kammern konnten den Grundbeitrag nach der Leistungsfähigkeit 
der Betriebe staffeln.16 

Die Debatte über die Beitragspflicht war für die Industrie- und Handelskammern ein 
Anlass, sich verstärkt um die Akzeptanz ihrer Tätigkeit in der gewerblichen Wirtschaft 
zu bemühen. Sie führten Informationsveranstaltungen durch, thematisierten in den 
Kammerzeitschriften besonders auch Fragen, die das Kleingewerbe betrafen und boten 
Beratungen für kleine Betriebe an.17 Der Präsident des DIHT Stihl erklärte 1996, dass Un-
ternehmen, Politik und Verbände von den Industrie- und Handelskammern „schlanke, 
kostengünstige, effiziente Strukturen“ erwarteten. Er empfahl  den Kammern „Kundeno-
rientierung und nicht behördenmäßiges Auftreten“.18

Hatten sich vorher große Unternehmen über zu hohe Beiträge beklagt, so führte die 
neue Beitragsregelung zu zahlreichen Protesten von Kleingewerbetreibenden, die bisher 
keine Kammerbeiträge zahlten und oft auch keine Berührungspunkte zur Tätigkeit der 
Industrie- und Handelskammer hatten. Bei einer Reform des Industrie- und Handels-
kammergesetzes wurde 1998 die Ausweitung der Beitragspflicht auf Kleinbetriebe zwar 
grundsätzlich bestätigt, aber eine größere Zahl von kleinen Betrieben wurde von der Bei-
tragspflicht befreit.19 

Durch die öffentliche Debatte wurde die Frage der Pflichtmitgliedschaft neu aufge-
worfen. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 2001 seine frühere Rechtsprechung. 
Als Grundlage für den öffentlich-rechtlichen Status der Industrie- und Handelskammern 
und die damit verbundene Pflichtmitgliedschaft gelten nach wie vor die Vertretung der 
Gesamtinteressen der gewerblichen Wirtschaft, im Unterschied zu partikularen Interes-
sen, und die Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben auf wirtschaftlichem Gebiet.20 
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Das Bundesverwaltungsgericht präzisierte im Juni 2010 die Modalitäten der Interessen-
vertretung durch die Industrie- und Handelskammern. Wenn die Kammern zu aktuellen 
wirtschaftspolitischen Streitfragen Stellung nehmen, muss ein nachvollziehbarer Bezug 
zur Wirtschaft im Kammerbezirk begründet werden, und die Äußerungen müssen das 
höchstmögliche Maß an Objektivität sowie die notwendige Sachlichkeit und Zurückhal-
tung wahren. Außerdem müssen Grundsatzerklärungen in jedem Fall der Vollversamm-
lung der Industrie- und Handelskammer zur Entscheidung vorgelegt werden, um die 
Rechte der Mitglieder zu wahren.21

Unter den öffentlichen Aufgaben der Industrie- und Handelskammern nimmt die 
Berufsbildung seit langer Zeit einen besonderen Platz ein. Neben der Mitwirkung der 
Kammern im dualen System der Berufsausbildung organisieren die Kammern zahlreiche 
und immer wieder neue technische und kaufmännische Weiterbildungsangebote. Auch 
die Beratung der Unternehmen und die administrativen Aufgaben der Industrie- und 
Handelskammern werden ständig an neue Entwicklungen angepasst. Die Bereiche, in de-
nen die Kammern gegenwärtig für die Einhaltung von Qualitätsstandards sorgen sollen, 
reichen vom Versicherungsgewerbe über Sachkundeprüfungen im Güterverkehr, Perso-
nenverkehr und Bewachungsgewerbe bis zum Umweltmanagement und Umweltbetriebs-
prüfungen.22

Die Arbeitsteilung zwischen den Industrie- und Handelskammern und den Hand-
werkskammern geht historisch auf die Einführung der Handwerkskammern 1897 zurück. 
Durch den Strukturwandel der Wirtschaft bedarf die Abgrenzung des Handwerks gegen-
über dem nicht-handwerklichen Gewerbe einer ständigen Erneuerung. Viele traditionelle 
Handwerke verlieren an Bedeutung, während auf der anderen Seite neue Handwerksbe-
rufe anerkannt werden. Die Abgrenzung der Mitgliedschaft von gewerblichen Betrieben 
zur Industrie- und Handelskammer oder zur Handwerkskammer wird vom Industrie- und 
Handelskammertag gemeinsam mit dem Deutschen Handwerkskammertag ständig ak-
tualisiert.23 

3. Die Auslandshandelskammern

Seit den neunziger Jahren nahm die weltweite Verflechtung der Volkswirtschaften 
durch die Steigerung des Außenhandels und die Expansion der internationalen Kapital-
bewegungen zu. Damit wuchs auch die Bedeutung der Auslandshandelskammern, Re-
präsentanzen  und Delegiertenbüros. Vor allem in Osteuropa, Asien und Lateinamerika 
wurden neue Auslandshandelskammern gegründet.24 Seit 1997 können die Auslandshan-
delskammern wieder, wie schon in den späten Jahren der Weimarer Republik, außeror-
dentliche Mitglieder des Industrie- und Handelstages werden. Wo die Voraussetzungen 
für eine selbständige bilaterale Auslandshandelskammer noch nicht gegeben waren, rich-
teten der Industrie- und Handelstag und nach ihm der Industrie- und Handelskammertag 

Delegationen und Repräsentanzen der deutschen Wirtschaft ein. 2008 gab es Auslands-
handelskammern, Delegationen und Repräsentanzen an 120 Standorten in 80 Ländern.25 
Präsident Stihl bezeichnete 1993 die Tätigkeit der Auslandshandelskammern und Dele-
giertenbüros, die den Zugang der deutschen Unternehmen zu den Märkten in aller Welt 
unterstützten, als eine besondere Stärke der Kammerorganisation.26 Zur Förderung der 
deutschen Exportwirtschaft trat im Zuge der Globalisierung die Unterstützung ausländi-
scher Firmen bei ihrem geschäftlichen Engagement in Deutschland und die Werbung für 
den Standort Deutschland.27 

4. Kooperation der Verbände

Der Deutsche Industrie- und Handelstag, der Bundesverband der Deutschen Indus-
trie und die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände galten auch im vereinten 
Deutschland als der Kern der wirtschaftlichen Spitzenverbände. Es lag daher nahe, dass 
sie sich in Berlin in der Breiten Straße 29 in einem gemeinsamen Bürokomplex, dem „Haus 
der Deutschen Wirtschaft“, einrichteten. Der 1950 eingerichtete Gemeinschaftsausschuss 
der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft ist auf 14 Mitglieder angewachsen. Außer den 
Gründungsmitgliedern, dem Deutschen Industrie- und Handelstag und den Spitzenver-
bänden der Arbeitgeberverbände, des Bankgewerbes, Einzelhandels, des Groß- und Au-
ßenhandels, der Handelsvertreter- und Handelsmakler, des Handwerks, der Industrie, des 
Verkehrsgewerbes und der Versicherungswirtschaft, gehören dem Gemeinschaftsaus-
schuss der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt, der Hotel- und Gaststätten-
verband, der Deutsche Sparkassen- und Giroverband und der Verband Deutscher Reeder 
an. Der Gemeinschaftsausschuss tritt von Zeit zu Zeit mit Empfehlungen und Gutachten 
zur Wirtschaftspolitik an die Öffentlichkeit.   

Auch die Bundesgeschäftsstelle der „Wirtschaftsjunioren Deutschland“ wechselte mit 
dem Industrie- und Handelstag nach Berlin. Die Wirtschaftsjunioren sind eine eigene 
Organisation, arbeiten aber eng mit den Industrie- und Handelskammern und dem Indus-
trie- und Handelskammertag zusammen. Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts 
gibt es bundesweit 215 Juniorenkreise. Gemeinsame Interessen der Kammern und der 
Wirtschaftsjunioren sind die Förderung des Unternehmernachwuchses und die Gewin-
nung junger Unternehmer für die Mitarbeit in den Gremien der wirtschaftlichen Selbst-
verwaltung. Gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit profilieren die Wirtschaftsj-
unioren sich mit generationsspezifischen Themen wie Bildung, Existenzgründung und 
Generationengerechtigkeit.28 
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II. Wirtschaftspolitische Zeitfragen

1. Wirtschaftspolitik

Die Wiedervereinigung und die Öffnung der Grenzen in Osteuropa stellten den DIHT 
vor neue Aufgaben. Der Kongress im Oktober 1990 in Essen stand unter dem zentra-
len Thema: „Wirtschaftsraum Europa: Öffnung nach Osten“.29 Aber viele Themen, die den 
Industrie- und Handelstag vor der Wiedervereinigung beschäftigt hatten, waren auch 
danach relevant. Im „Manifest von Münster“ vom Oktober 1998 stellte der Industrie- und 
Handelstag seine Wünsche an die künftige Bundesregierung vor. Die Themenfelder waren 
der Arbeitsmarkt, die Außenwirtschaftspolitik, Bildungspolitik, Energiepolitik, Finanzpo-
litik, Sozialpolitik, Verkehrspolitik, Wachstum und Konjunktur, Währungspolitik und die 
Wirtschaftsordnung.30 Das Programm war flexibel. Zu Beginn des einundzwanzigsten 
Jahrhunderts setzte sich der Industrie- und Handelskammertag 2004 mit der Familien-
politik und 2008 mit dem demografischen Wandel auseinander.31

Der demografische Wandel, der schon vor der Wiedervereinigung in beiden deutschen 
Gesellschaften ausgeprägt war, setzte sich im vereinten Deutschland fort. Nur durch die 
Einwanderung nahm die Bevölkerung noch langsam zu. Von 1991 bis 2009 stieg die Be-
völkerung in Deutschland von 80 Millionen auf 82 Millionen Einwohner.32 

Nach der Wiedervereinigung herrschte in der Politik und in großen Teilen der Bevölke-
rung die optimistische Erwartung, dass in der westdeutschen Wirtschaft ein anhaltender 
Aufschwung folgen werde. Die Erweiterung des nationalen Marktes, der Nachholbedarf an 
Konsumgütern und Investitionsgütern in den neuen Bundesländern und die weite Öffnung 
des osteuropäischen Marktes schienen günstige Bedingungen für eine Beschleunigung 
des wirtschaftlichen Wachstums zu bieten. In Ostdeutschland setzte sich dagegen die 
Umstrukturierung der Wirtschaft mit den Problemen fort, die schon vor der Wiederverei-
nigung aufgetreten waren.33 Der kurzfristige Aufschwung der westdeutschen Wirtschaft 
lief jedoch bald aus und die Transformationskrise in den neuen Bundesländern verschärfte 
sich.34 Der Industrie- und Handelstag suchte auf der Vollversammlung im Oktober 1992 in 
Dresden nach Wegen aus der Krise. In den neuen Bundesländern kam die Umstellung zur 
Marktwirtschaft nur mühsam voran. Die Industrieproduktion schrumpfte, der Osthandel 
war weggebrochen, die Arbeitslosigkeit war hoch. In den alten Bundesländern war auf den 
einigungsbedingten Boom eine deutliche Konjunkturabkühlung gefolgt. Der DIHT mahnte 
zu einer sparsamen Haushaltspolitik. In einem Programm „Aufbau Ost gemeinsam gestal-
ten“ betonte er die Bedeutung der Investitionen für die ostdeutsche Wirtschaft. Investiti-
onshemmnisse sollten beseitigt werden, auch auf kommunaler Ebene.35   

Ein neuer Aufschwung setzte 1994 ein. Auch die ostdeutsche Wirtschaft war am Auf-
schwung beteiligt, aber das Einkommensniveau blieb in Ostdeutschland im Durchschnitt 
niedriger und die Arbeitslosigkeit war höher als in Westdeutschland. 1996 verlangsamte 
sich das Wachstum, danach setzte der Aufschwung sich aber bis zur Jahrtausendwende 

fort. 2001 brach eine weltweite Krise aus, die bis 2003 anhielt. Aufschwung und Krise 
wechselten in kurzer Folge. Offenbar hat die Volatilität der wirtschaftlichen Entwicklung 
im Vergleich zu früheren Zeiten zugenommen. 

Das Wirtschaftswachstum war im vereinten Deutschland im Trend deutlich schwächer 
als in der alten Bundesrepublik Deutschland. Das reale Bruttoinlandsprodukt je Einwoh-
ner nahm von 1991 bis 2010 im Durchschnitt um 1,1 Prozent im Jahr zu.36 Ein Grund für 
die Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft war die geringe Investitionstätigkeit. 
Der Industrie- und Handelskammertag stellte 2004 ein wirtschaftspolitisches Programm 
vor, mit dem Innovationen und Investitionen gefördert werden sollten.37 Die Arbeitslo-
senquote stieg bis 2005 auf 12 Prozent. Bis 2008 ging sie wieder auf 8 Prozent zurück; zu 
der Zeit kündigte die Finanzkrise aber schon wieder schwierige Zeiten an.38

Die Deutsche Bundesbank setzte nach der Wiedervereinigung ihre stabilitätsorien-
tierte Währungspolitik fort. Bei der Einführung des Euro befürchteten manche liberalen 
Kritiker, dass die künftige Gemeinschaftswährung weniger stabil sein würde als die Deut-
sche Mark. Der Industrie- und Handelstag teilte diese Bedenken jedoch nicht, sondern 
unterstützte die Wirtschafts- und Währungsunion.39 Tatsächlich verfolgte die Europäi-
sche Zentralbank bis zur aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise eine Währungspolitik, die 
sich in der Tradition der Deutschen Bundesbank primär an der Stabilität des Preisniveaus 
orientierte. Insgesamt stiegen von 1993 bis 2009 die Verbraucherpreise um 1,6 Prozent 
im Jahr; das entsprach nahezu der Preisniveaustabilität der fünfziger Jahre.40   

Der Strukturwandel der Wirtschaft ging im vereinten Deutschland weiter. 2009 waren 
in der Landwirtschaft nur noch 2 Prozent der Erwerbstätigen beschäftigt und im sekun-
dären Sektor 25 Prozent, im tertiären Sektor dagegen 73 Prozent.41   

Der Zusammenbruch des Immobilienmarktes in den USA löste 2008 eine schwere 
Finanz- und Wirtschaftskrise aus. Die Finanzkrise hatte weltweite Auswirkungen, da 
Banken aus vielen Ländern, darunter auch Deutschland, in riskante Geschäfte verwickelt 
waren. Die Krise des Finanzsektors übertrug sich bald auf die Gesamtwirtschaft. Pro-
duktion und Beschäftigung gingen stark zurück und der Welthandel brach ein.42 Auch 
die deutsche Wirtschaft geriet seit Herbst 2008 in die Krise.43 Das Bruttoinlandsprodukt 
nahm 2009 um 5 Prozent ab. Das war der stärkste Einbruch in der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland. Die Arbeitslosigkeit stieg an.44 Zur Bekämpfung der Krise betrieb 
die Europäische Zentralbank eine expansive Währungspolitik. Bund und Länder stellten 
Subventionsprogramme für insolvente Unternehmen auf, die Bundesregierung und die 
Bundesagentur griffen in den Arbeitsmarkt ein, um den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu 
bremsen.45 

Da die Krise in Deutschland durch den Zusammenbruch des Welthandels verschärft 
wurde, war für die Erholung die Belebung der Inlandsnachfrage wichtig. Der Indust-
rie- und Handelskammertag sah im März 2009 in der Stabilität des Konsums einen 
„Hoffnungsschimmer“.46 2010 setzte eine Erholung ein. Die Konjunkturumfrage des DIHK  
zeigte zum Jahresbeginn, dass sich die Geschäftserwartungen der Unternehmen verbes-
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serten. Die Wirtschaft machte „einen großen Schritt aus der Talsohle“.47 Im Herbst 2010 
verstärkte sich der Aufschwung. Die Industrieproduktion wurde durch die Investitionen 
und die Erholung des Exports belebt. Das Bruttoinlandsprodiukt nahm 2010 gegenüber 
dem Vorjahr real um 3,6 Prozent zu.48 

2. Markt und Staat

Die Integration der neuen Bundesländer in die Soziale Marktwirtschaft stellte den 
Staat vor erhebliche Aufgaben. Schwerpunkte waren die Privatisierung der umfangrei-
chen Staatsbetriebe, die Restituierung des beschlagnahmten Privateigentums und der 
Ausbau der Infrastruktur in den neuen Bundesländern. Mit dem „Solidarpakt“ wurde ein 
massives öffentliches Transferprogramm von Westdeutschland nach Ostdeutschland ein-
geleitet. Der Industrie- und Handelstag unterstützte die Ausweitung der Staatsaufgaben 
und Staatsausgaben, die aus der Wiedervereinigung folgten. Er hielt aber grundsätzlich 
an seiner marktwirtschaftlichen Position fest. Die Deregulierung des Arbeitsmarktes, die 
Privatisierung von öffentlichen Betrieben, die Stabilisierung der Sozialleistungsquote und 
die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte waren Forderungen, die regelmäßig wie-
derholt wurden.49  

Die marktwirtschaftliche Orientierung des DIHT entsprach der ordnungspolitischen 
Position der Bundesregierung, aber auch der Position der europäischen Institutionen, die 
seit den neunziger Jahren erheblichen Einfluss auf die deutsche Wirtschaftspolitik erhiel-
ten. Im Vertrag von Maastricht wurde 1992 die Erweiterung der europäischen Integration 
zu einer Wirtschafts- und Währungsunion beschlossen. Die Voraussetzungen der ge-
meinsamen Währung, die besonders auch auf Wunsch der deutschen Regierung sehr eng 
definiert wurden, sollten strikte Haushaltsdisziplin und die Priorität der Preisniveaustabi-
lität sein. Der Europäische Rat verabschiedete 1997 den Stabilitäts- und Wachstumspakt, 
in dem die Mitgliedstaaten der  Europäischen Union sich zu einer stabilitätsorientierten 
Wirtschafts- und Finanzpolitik verpflichteten. Die Verantwortung für die Währungspolitik 
ging 1999 von der Bundesbank auf die Europäische Zentralbank über. Das Stabilitätsge-
setz von 1967 blieb zwar noch in Kraft. In der Europäischen Währungsunion erhielten 
jedoch die Ziele der Preisniveaustabilität und des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts 
Priorität gegenüber der Vollbeschäftigung und dem wirtschaftlichen Wachstum. Die 
Grenzen der Staatsverschuldung, die man nicht zuletzt auch mit Rücksicht auf die deut-
schen Stabilitätswünsche vereinbart hatte, sollten den Spielraum einer antizyklischen 
Finanzpolitik einschränken.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09 führte zu einem Umschwung in der 
Wirtschaftspolitik. Nachdem es viele Jahre als ordnungspolitisches Leitbild galt, dass der 
Staat sich aus der Wirtschaft zurückziehen sollte, wurden in der Krise weltweit die Re-
gierungen zu Hilfe gerufen; der Staat kehrte auf dramatische Weise in die Wirtschaft 
zurück. Auch in Deutschland nahm der Druck auf die Regierung zu, öffentliche Mittel zur 

Stützung der Konjunktur und zur Sanierung insolventer Unternehmen einzusetzen. Die 
Forderung nach Subventionen war nicht auf den Bankensektor beschränkt. Auch Unter-
nehmen aus der Industrie und dem Handel, die durch die Krise in Schwierigkeiten geraten 
waren oder auch schon längere Zeit wirtschaftliche Probleme hatten, riefen nach staat-
licher Hilfe. Um die Subventionsforderungen zu begrenzen, führte die Bundesregierung 
das Konzept der „systemischen Unternehmen“ ein. Mit dem neuen Begriff waren Unter-
nehmen gemeint, deren Funktionsfähigkeit als unverzichtbar für die Gesamtwirtschaft 
galt. Vor allem die Banken sollten zu den „systemischen Unternehmen“ gehören. Im Okto-
ber 2008 wurde ein umfassendes Rettungspaket für den Bankensektor beschlossen. Aus 
öffentlichen Mitteln wurden 500 Milliarden Euro für Garantien und Beteiligungen bereit-
gestellt. Eine große Zahl privater und öffentlicher Banken suchte unter dem staatlichen 
Rettungsschirm Zuflucht. Eine stärkere Kontrolle der Banken und des Finanzsektors soll in 
der Zukunft Finanzkrisen vorbeugen.50 Der Industrie- und Handelskammertag unterstütz-
te die staatliche Stabilisierungspolitik. Er argumentierte ebenso wie die Bundesregierung, 
dass die Banken aufgrund ihrer „systemischen Bedeutung“ einen Subventionsanspruch 
hätten, der anderen Unternehmen nicht zustand.51 

3. Finanzpolitik

Nach der Wiedervereinigung wurden mit dem „Solidarpakt“ umfangreiche Bundes-
zuweisungen für die neuen Bundesländer eingeführt, um die Lebensverhältnisse in Ost-
deutschland und Westdeutschland anzunähern. Die bisherige Berlinförderung wurde 
eingestellt. Berlin erhielt aber Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich, aus dem 
Solidarpakt und für besondere Hauptstadtfunktionen. Durch den Solidarpakt nahm das 
Gesamtvolumen des Finanzausgleichs erheblich zu. Der DIHT unterstützte zeitlich befris-
tete Leistungen für die neuen Bundesländer, mahnte aber auf der Vollversammlung vom 
Oktober 1992, dass die Steuern und Abgaben insgesamt nicht erhöht werden dürften.52 

Die Finanzpolitik schwankte nach der Wiedervereinigung zwischen dem Ziel, zusätzli-
che  Ausgaben für den Finanzausgleich, die Sozialpolitik und andere Zwecke zu finanzie-
ren und dem nicht nur vom Industrie- und Handelstag immer wieder geforderten Ziel, die 
steuerliche Belastung von Unternehmen und Haushalten zu reduzieren, um Investitionen 
anzuregen und damit Produktion und Beschäftigung zu fördern. Die Maßnahmen waren 
widersprüchlich. Die Steuersätze der Einkommensteuer und Körperschaftssteuer wurden 
schrittweise ermäßigt und die Vermögensteuer wurde suspendiert, andererseits wurde 
die Mehrwertsteuer erhöht. Insgesamt blieb der Anstieg der Steuereinnahmen von Bund, 
Ländern und Gemeinden im Rahmen des wirtschaftlichen Wachstums. 2008 betrug die 
Steuerquote 24 Prozent und lag damit etwas unter dem Niveau von 1989.53 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008-09 führte zu neuen Belastungen. Der 
Konjunktureinbruch und die staatlichen Stützungsmaßnahmen hatten wachsende De-
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fizite in den öffentlichen Haushalten zur Folge. 2009 erreichte die Neuverschuldung  
3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Deutschland verfehlte damit das Stabilitätskri-
terium des Maastricht-Vertrages. Weitere Probleme sind zu erwarten, wenn die Kredit-
garantien, die der Staat im Rahmen der Europäischen Währungsunion geleistet hat, in 
Anspruch genommen werden.54  

4. Verkehr und Kommunikation

Die Bahnreform

Der Industrie- und Handelstag verabschiedete auf der Frühjahrstagung 1991 ein Kon-
zept zur Verkehrsreform. Im Mittelpunkt stand die Aufforderung an die Politik, die Ver-
kehrsinfrastruktur von Straße, Schiene, Wasserstraßen und Luftverkehr an den wachsenden 
Bedarf anzupassen. Im Bahnverkehr trat der DIHT für eine Trennung von Netz und Betrieb 
ein. Das Schienennetz sollte in ein Sondervermögen des Bundes „Bundesverkehrsweg“ ein-
gebracht werden. Die Bundesbahn und die Reichsbahn, die zu der Zeit noch für die Bahnen 
in den neuen Bundesländern zuständig war, sollten in Unternehmen des Schienenverkehrs 
umgewandelt werden. Das Schienennetz sollte zu gleichen Konditionen für private Bahn-
unternehmen geöffnet werden, die in Wettbewerb mit den öffentlichen Bahnen treten 
wollten. Für den öffentlichen Personennahverkehr sollte eine kommunale Verantwortung 
festgelegt werden.55 Mit seinem Vorschlag zu einer Trennung von Netz und Betrieb und zu 
einem Wettbewerb von öffentlichen und privaten Bahnen griff der Industrie- und Han-
delstag ein Konzept auf, das der Deutsche Handelstag bereits 1871 empfohlen hatte.56

Die westdeutsche Bundesbahn und die ostdeutsche Reichsbahn wurden 1993 in 
dem Unternehmen Deutsche Bahn AG zusammengefasst. Die Reform sollte die unter-
nehmerische Verantwortung der Bahn stärken und mittelfristig auch eine Privatisierung 
ermöglichen. Das Schienennetz der Deutsche Bahn AG sollte gegen entsprechende Ge-
bühren auch von privaten Bahngesellschaften genutzt werden können. Eine konsequente 
Trennung von Netz und Betrieb wurde von der Bundesregierung aber abgelehnt.57 Die 
Privatisierung der Bahn war vorgesehen, wurde jedoch  in der Finanzmarktkrise auf un-
bestimmte Zeit verschoben.

Der Industrie- und Handelskammertag aktualisierte 2009 seine verkehrspolitischen 
Empfehlungen. Trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008-09 stand weiterhin die 
Expansion der Verkehrssysteme im Vordergrund. Es wurde ein allgemeiner Ausbau der 
Straßen, Schienenwege, Wasserstraßen, Häfen und Flughäfen empfohlen, um das Ver-
kehrssystem an die steigende Nachfrage anzupassen. Für den Schienenverkehr wurde 
die Forderung aufrechterhalten, Netz und Betrieb zu trennen. Das Schienennetz sollte in 
staatlicher Verantwortung bleiben. Die Betriebssparte der Bahn sollte dagegen, sobald der 
Kapitalmarkt dies zuließ, privatisiert werden.58

Die Postreform

Nach der Wiedervereinigung wurde die Deutsche Post der DDR in die Deutsche Bun-
despost mit ihren drei Teilbetrieben Postdienst, Telekom und Postbank integriert. Nach-
dem die Integration der ostdeutschen Postdienste abgeschlossen war, wurde 1994 eine 
zweite Stufe der Postreform durchgeführt. Die Deutsche Bundespost wurde aufgelöst, 
die drei Geschäftsbereiche wurden in die selbständigen Unternehmen Deutsche Post AG, 
Deutsche Telekom AG und Deutsche Postbank AG überführt. Der Vertriebverbund von 
Postdienst und Postbank sollte bestehen bleiben. Das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation wurde aufgelöst, die Regulierungsaufgaben wurden auf eine neue 
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post übertragen. Der DIHT kritisierte 
die Postreform von 1994 als halbherzig, da die neuen Aktiengesellschaften in staatlichem 
Besitz blieben und weiterhin die Privilegien von Monopolisten genossen. Er forderte eine 
weitere Liberalisierung, insbesondere eine rasche Abschaffung der Postmonopole, um 
mehr Wettbewerb in Post und Telekommunikation zu schaffen.59  

Seit den neunziger Jahren führten neue Technologien zu einer ungeahnten Expansion 
der Telekommunikation. Man sprach von einem Wandel von der Industriegesellschaft zur 
Informationsgesellschaft.60 Das Internet verband Millionen von Nutzern in einem welt-
weiten Kommunikationsnetz und schuf neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Durch den 
technischen Fortschritt erhielt die Reformdebatte neue Impulse.61 

Die Reformforderungen des DIHT konzentrierten sich auf zwei Schwerpunkte, die 
Liberalisierung der Märkte und die Privatisierung der Staatsbetriebe. 1998 trat die Libe-
ralisierung des Telekommunikationsmarktes in Kraft. Die Marktöffnung war erfolgreich, 
es gab neue Anbieter, einen intensiven Wettbewerb und sinkende Telefonkosten.62 Die 
Liberalisierung des Briefmarktes trat 2008 in Kraft.63 Die Postreform von 1994 hatte die 
Voraussetzungen für eine künftige Privatisierung geschaffen. Als erstes Nachfolgeunter-
nehmen der Deutschen Bundespost wurde die Deutsche Telekom AG 1996 an die Börse 
gebracht. 2000 folgte der Börsengang der Deutsche Post AG. Die Deutsche Postbank AG 
wurde 2004 teilweise privatisiert. Seit 2009 hält die Deutsche Bank eine maßgebliche 
Beteiligung an der Postbank mit dem Ziel einer späteren vollständigen Übernahme.64
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5. Energiepolitik

Der Strukturwandel der Energiewirtschaft hatte schon in der alten Bundsrepublik 
Deutschland für Diskussionen gesorgt. Die Kernenergie, ursprünglich als zukunftsfähiger 
Energieträger geschätzt, war aufgrund der ungelösten Umweltprobleme zunehmend un-
ter Kritik geraten. Im „Atomkonsens“ wurde 2000 zwischen der Bundesregierung und den 
großen Energieversorgungsunternehmen vereinbart, die Stromgewinnung aus Kernener-
gie in Deutschland auslaufen zu lassen. Die Regellaufzeit jeder Anlage wurde auf 32 Jahre 
begrenzt. Daraus wurde für jedes der damals zwanzig deutschen Kernkraftwerke eine 
Strommenge berechnet, die von Anfang 2000 bis zur Stilllegung erzeugt werden darf.65 

Schwerpunkte der Energiepolitik wurden die Förderung der erneuerbaren Energien, 
deren Anteil an der Energieversorgung zunehmen soll, und die Steigerung der Energieef-
fizienz. 2007 betrugen die Anteile an der Versorgung mit Primärenergie für Mineralöl 34 
Prozent, Erdgas 23 Prozent, Steinkohle 14 Prozent, Braunkohle 12 Prozent, Kernenergie 
11 Prozent und erneuerbare Energien 7 Prozent.66 Der „Energiemix“ wird sich unter dem 
Einfluss der Märkte und der Energiepolitik weiter verändern. 

Durch den Gesamtkomplex der Kernenergie, insbesondere die ungeklärte Endlagerung, 
aber auch durch die Emissionsprobleme der Kohlekraftwerke ist die Energiepolitik eng mit der 
Umweltpolitik verbunden. Ein Ausgleich zwischen Energiepolitik und Umweltpolitik, die För-
derung der erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz gehörten zu den 
energiepolitischen Empfehlungen, die der Industrie- und Handelskammertag 2006 vorlegte.67 
Die Bundesregierung beschloss im Dezember 2007 das „Integrierte Energie- und Klimapro-
gramm“, das beide Aspekte, Energiepolitik und Umweltpolitik, verbinden sollte. Schwerpunk-
te des Programms waren die Klimaschutzziele, der Ausbau der erneuerbaren Energien und die 
Steigerung der Energieeffizienz. In der Energiepolitik sollte das Zieldreieck von Versorgungs-
sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit angestrebt werden.68 

Nach dem Regierungswechsel vom Oktober 2009 kündigte die Bundesregierung ein 
neues Energiekonzept an.  Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag empfahl wei-
terhin die Förderung der erneuerbaren Energien, setzte sich aber auch dafür ein, die Lauf-
zeit der Kernkraftwerke zu verlängern.69 Im September 2010 stellte die Bundesregierung ihr 
neues Energiekonzept vor. Ziel soll es nach wie vor sein, so schnell wie möglich das Zeit-
alter der erneuerbaren Energien zu erreichen. Bis dahin soll die Kernenergie als „Brücken-
technologie“ aber eine größere Bedeutung behalten als im Atomkonsens von 2000 und 
im Integrierten Energie- und Klimaprogramm von 2007 vorgesehen war. Die Laufzeit der 
Kernkraftwerke soll im Durchschnitt um 12 Jahre verlängert werden.70 

Die Energie- und Umweltprobleme sind innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
nicht lösbar, sondern erfordern eine internationale Perspektive. Die Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften schlug 2006 eine gemeinsame europäische Energiepolitik vor, 
die sich an den drei Zielen der Nachhaltigkeit, der Wettbewerbsfähigkeit und der Versor-
gungssicherheit orientieren soll.71  

6. Sozialpolitik

Die Konsolidierung der Sozialversicherung

Mit dem Vertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion begann bereits im 
Juli 1990 die Einbeziehung Ostdeutschlands in die Sozialpolitik der Sozialen Marktwirt-
schaft, die nach der Wiedervereinigung vollendet wurde. Die Wiedervereinigung führte 
zu einer erheblichen Belastung der Sozialsysteme. Die Anwendung der westdeutschen 
Sozialleistungsregeln und die Transformationskrise hatten in den neuen Bundesländern 
hohe Ausgaben zur Folge, denen nur geringe Einnahmen gegenüberstanden. Die Sozial-
ausgaben nahmen im vereinten Deutschland wesentlich stärker zu als das Bruttoinlands-
produkt; die Sozialleistungsquote stieg von 1991 bis 2003 von 28 Prozent auf 32 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts.72 

Seit Ende der neunziger Jahre gab es mehrere Reformversuche, um den Anstieg der So-
zialausgaben zu bremsen oder neue Einnahmen zu erschließen. Die Rentenreform von 1997 
sah eine Reduzierung der Leistungen vor. Nach dem Regierungswechsel revidierte der Bun-
destag 1998 die Kürzung der Leistungen, weil man auf einen konjunkturellen Aufschwung 
vertraute, der die Finanzen der Rentenversicherung konsolidieren sollte.73 Der DIHT kritisier-
te die Zurücknahme der Leistungskürzungen. Das Rentenniveau und die Beamtenpensio-
nen müssten in Zukunft reduziert werden, um die Sozialleistungsquote zu begrenzen.74 

Durch die Krise von 2001-03 wurde die Regierung zu einem Kurswechsel veranlasst. 
Mit der Rentenreform von 2001 wurden Kürzungen eingeführt, die der Reform von 1997 
ähnlich waren. Die Arbeitsmarktreform, die 2002 eingeleitet wurde, sollte die Leistungen 
reduzieren, die Beratung und Vermittlung effektivieren, den Arbeitsmarkt flexibler gestal-
ten und insgesamt die Beschäftigung verbessern.75 Als sozialpolitisches Ziel wurde 2002 
definiert, die Sozialleistungsquote in den nächsten Jahren wieder auf 30 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts zurückzuführen. Dazu sollten sozialpolitische Einsparungen und 
eine Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums beitragen.76 

Im März 2003 wurde unter dem Begriff „Agenda 2010“ ein Reformprogramm an-
gekündigt, das die Sozialleistungsquote senken, Investitionen und Wachstum fördern 
und die Beschäftigung verbessern sollte.77 Das Programm kam den Forderungen des 
DIHT nach einer Reduzierung der Lohnnebenkosten entgegen.78 2003 wurden die Ar-
beitsmarktreform fortgesetzt und eine Gesundheitsreform beschlossen, 2004 wurden die 
Leistungen in der Rentenversicherung weiter eingeschränkt. Die Einsparungen führten in 
Verbindung mit dem konjunkturellen Aufschwung dazu, dass die Sozialleistungsquote bis 
2008 auf 29 Prozent zurückging. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt durch die Finanz- 
und Wirtschaftskrise stark abnahm, stieg die Sozialleistungsquote 2009 wieder auf 32 
Prozent an und erreichte damit das Niveau, das sie 2003 vor den sozialpolitischen Re-
striktionsmaßnahmen hatte.79 Der DIHK drängte daher in seinem wirtschaftspolitischen 
Programm vom April 2010 erneut zu nachhaltigen Reformen der sozialen Sicherung, um 
die Sozialleistungsquote zu senken.80  
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Familienpolitik als neue Aufgabe 

Die Familienpolitik wurde zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts ein wich-
tiges Thema des Industrie- und Handelskammertages. Anlass war der demografische 
Wandel der deutschen Gesellschaft. Die niedrige Geburtenrate ließ in Verbindung mit 
einer steigenden Lebenserwartung die deutsche Bevölkerung altern.81 2008 umfasste die 
Jugendgeneration unter 18 Jahren 17 Prozent der Bevölkerung, die mittlere Generation 
von 18 bis zu 64 Jahren 63 Prozent und die ältere Generation ab 65 Jahren 20 Prozent. 
Man nimmt an, dass sich die Altersstruktur in Zukunft weiter zur älteren Generation 
verschieben wird.82 Der DIHK setzte sich aus verschiedenen Gründen mit dem demografi-
schen Wandel auseinander. Das Altern der Bevölkerung hatte nicht nur die seit langer Zeit 
schon erkannten Auswirkungen auf die öffentliche Rentenversicherung, sondern betraf 
auch den Arbeitsmarkt, Bildung und Ausbildung, Stadtentwicklung, Mobilität und Ver-
kehr, Nahversorgung und Kommunalfinanzen. Der steigende Anteil von Ausländern an 
der Wohnbevölkerung stellte eine große Herausforderung für die Integrationsfähigkeit 
der Gesellschaft dar.83

Als Ursachen für die sinkende Akzeptanz der Familie als Lebensform gelten die 
Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren, und die materielle Belastung der Fami-
lien, die durch die Familienförderung nicht ausgeglichen wird. Wer die Erwerbstätigkeit 
zugunsten der Familientätigkeit einschränkt oder aufgibt, verzichtet auf Einkommen, gibt 
Karrierechancen auf und hat im Alter eine geringere Rente zu erwarten. Die Familienpo-
litik reagierte mit einem Ausbau der Familienförderung durch das Kindergeld und durch 
Steuerermäßigungen, und im Schnittpunkt von Familienpolitik und Arbeitsmarktpolitik 
entstand eine neue Vereinbarkeitspolitik, die darauf zielte, bessere Bedingungen für die 
Verbindung von Beruf und Familie zu schaffen. Schwerpunkte der Vereinbarkeitspolitik 
waren eine befristete Beurlaubung, damit Mütter oder Väter sich der Kindererziehung 
widmen konnten, staatliche Unterstützungsleistungen während der Beurlaubung, famili-
enfreundliche Arbeitszeiten und bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder.84 

Der neue Präsident des DIHK Ludwig Georg Braun wies 2002 darauf hin, dass es zu 
den Zukunftsaufgaben der Wirtschaftspolitik gehörte, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu verbessern.85 In seinem wirtschaftspolitischen Programm vom Mai 2004 for-
derte der Industrie- und Handelskammertag erneut eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Die Forderung wurde sowohl mit der gesellschaftlichen Verantwortung für 
die Familien begründet, als auch mit dem Interesse der Unternehmen, qualifizierte Ar-
beitskräfte zu behalten. Ein Schwerpunkt sollte der flächendeckende Ausbau der qua-
lifizierten Kinderbetreuung sein.86 In kleinen und mittleren Betrieben herrschte oft die 
Auffassung, dass nur die Großunternehmen die finanziellen und personellen Kapazitäten 
für eine familienfreundliche Personalpolitik hätten. Der DIHK warb daher in Verbindung 
mit den Industrie- und Handelskammern besonders auch bei mittelständischen Betrieben 
für eine familienfreundliche Personalpolitik.87

III. Berufsausbildung

Das duale System der Berufsausbildung, das auf der Verbindung von betrieblicher 
Ausbildung und Berufsschule und auf der Zusammenarbeit von Betrieben, Industrie- und 
Handelskammern, Handwerkskammern und staatlichen Stellen beruht, wurde nach der 
Wiedervereinigung auf die neuen Bundsländer ausgedehnt. Das Programm an Ausbil-
dungsberufen wurde beständig dem wirtschaftlichen Strukturwandel und dem tech-
nischen Fortschritt angepasst. Zahlreiche Lehr- und Anlernberufe wurden aufgegeben, 
neue Ausbildungsberufe wurden eingeführt und die Lehrinhalte wurden modernisiert. 

Die Arbeitsmarktkrise belastete das duale System. Viele Jugendliche fanden keinen 
Ausbildungsplatz in dem angestrebten Beruf, wichen auf andere Berufe aus oder ver-
zichteten schließlich auf eine Ausbildung im dualen System. Seit dem Regierungswechsel 
1998 wurde im Bundestag und in der Bundesregierung das Projekt einer Ausbildungsab-
gabe diskutiert. Mit dieser Abgabe sollten alle Betriebe zu den Kosten der Berufsausbil-
dung herangezogen werden. Der DIHT lehnte das Projekt ab, weil es eine neue Belastung 
der Unternehmen bedeutet hätte. Um die Ausbildungsabgabe abzuwenden, warben der 
Industrie- und Handelstag und die Industrie- und Handelskammern verstärkt bei den Un-
ternehmen dafür, die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen. Auf Initiative von Präsident 
Ludwig Georg Braun schlossen die Bundesregierung, die Bundesagentur für Arbeit und 
die Spitzenverbände der Wirtschaft, darunter neben dem DIHK der Bundesverband der 
Deutschen Industrie, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks, 2004 einen „Nationalen Pakt für Ausbildung 
und Fachkräftenachwuchs“. Später trat auch der Bundesverband der Freien Berufe dem 
Ausbildungspakt bei. Die Wirtschaftsverbände verpflichteten sich, neue Ausbildungsbe-
triebe zu gewinnen, mehr Ausbildungsplätze einzuwerben und zusätzliche Praktikums-
plätze für eine betriebliche Einstiegsqualifizierung bereitzustellen.88 

Als Folge des demografischen Wandels schlug die Situation auf dem Ausbildungs-
markt um. Statt der Sicherung von Ausbildungsplätzen wurde die Gewinnung von quali-
fizierten Nachwuchskräften das Leitmotiv der Ausbildung.89

IV. Außenwirtschaftspolitik 

1. Die Globalisierung 

Die Wiedervereinigung fand in einem internationalen Umfeld statt, das sich durch 
die Revolutionen in Osteuropa und die weltweite Ausdehnung von Handel und Kapi-
talbewegungen rasch veränderte. Die Sowjetunion zerfiel und der Rat für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe löste sich auf. Russland, andere osteuropäische Länder und China gaben 
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ihre Isolierung auf. Auch ehemals protektionistische Staaten wie Indien öffneten sich 
dem internationalen Handel. Nachdem neue Länder in den Weltmarkt eintraten, stieg 
die globale Exportquote, definiert als die Summe der Exporte in Relation zum weltweiten 
Bruttoinlandsprodukt, von 16 Prozent im Jahr 1990 auf 27 Prozent im Jahr 2008.90 In 
den neunziger Jahren kam der Begriff der Globalisierung auf, um die intensive Ver-
flechtung der Märkte für Waren und Dienstleistungen, für Kapital und für Arbeit zu 
charakterisieren. 

Die weltweiten Zölle wurden weiter abgebaut. Die Uruguay-Runde der multilatera-
len Verhandlungen zur Förderung des Welthandels begann 1986 und wurde 1994 ab-
geschlossen. Ein wichtiges Ergebnis war, dass eine neue Organisation gegründet wurde, 
die „World Trade Organization“ (WTO), um die Einhaltung der Freihandelsabkommen zu 
überwachen. Parallel zu dem „General Agreement on Tariffs and Trade“ (GATT), das den 
Freihandel mit Waren regelte, wurde ein neues „General Agreement on Trade in Services“ 
(GATS) vereinbart, das den Freihandel mit Dienstleistungen fördern sollte. Eine neue Run-
de der Handelsliberalisierung, die 2001 in Doha in dem kleinen Golfstaat Katar eingeleitet 
wurde, zieht sich bisher ohne Ergebnis hin. Die entwickelten Länder wie die USA und die 
Mitgliedsländer der Europäischen Union weigern sich, ihre Agrarmärkte zu öffnen.  Die 
Schwellenländer bestehen auf Schutzzöllen für ihre Industrien. Ein weiterer Streitpunkt 
sind Patente und Urheberrechte, da sie häufig zum Nachteil der Entwicklungsländer aus-
gelegt werden. Der Industrie- und Handelskammertag trat 2002 dafür ein, dass in den 
WTO-Verhandlungen die Marktöffnung Priorität haben sollte. Von der Europäischen Uni-
on wurde mehr Konzessionsbereitschaft in der Agrarpolitik erwartet.91

Die internationale Verflechtung der deutschen Wirtschaft nahm seit den neunziger 
Jahren erheblich zu. Die Exportquote, einschließlich der Dienstleistungsexporte, die 1990 
mit 26 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im internationalen Vergleich bereits sehr hoch 
war, stieg bis 2008 auf enorme 47 Prozent. Dass die Exportquote in Deutschland höher 
war als in Japan und den USA ist nicht überraschend, denn kleinere Volkswirtschaften 
sind im Allgemeinen intensiver mit dem Weltmarkt verflochten als große Volkswirtschaf-
ten. Der Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt war in Deutschland aber auch we-
sentlich höher als in den europäischen Nachbarländern Frankreich, Großbritannien oder 
Italien. Die deutsche Wirtschaft lag nach dem Exportvolumen 1990 unter allen Welthan-
delsnationen an erster Stelle. Sie gab diese Position zeitweilig an die USA ab, rückte seit 
Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts aber wieder auf den ersten Platz.92  

Die Exportüberschüsse förderten in einer Situation, in der die Produktionsfaktoren 
Arbeit und Kapital nicht ausgelastet waren, Produktion und Beschäftigung. Der Indus-
trie- und Handelskammertag setzte in der Krise von 2001-03 große Erwartungen in die 
stabilisierende Wirkung der Ausfuhr.93 Dennoch brachte die starke Exportorientierung der 
deutschen Wirtschaft auch Probleme mit sich. Eines der Probleme war die Störung des 
internationalen Gleichgewichts. Die deutschen Exportüberschüsse waren die Importüber-
schüsse und anhaltenden Zahlungsbilanzungleichgewichte anderer Länder. Ein anderes 

Problem war, dass die deutsche Wirtschaft sehr stark vom Weltmarkt abhängig wurde. 
Die Exportabhängigkeit hatte zur Folge, dass der Zusammenbruch des Welthandels in der 
Krise von 2008-09 in Deutschland zu einem stärkeren Rückgang der Produktion führte 
als etwa in den USA oder im Durchschnitt der Europäischen Union.94 Die Unternehmen 
bemühten sich daher nachdrücklich um eine Belebung des Exportgeschäfts. Das war kei-
ne leichte Strategie, da die Krise in vielen Staaten protektionistische Bestrebungen ge-
weckt hatte.95 

Im Zuge der Globalisierung nahmen die Auslandsinvestitionen rasch zu, und zwar 
sowohl die Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland, als auch ausländische In-
vestitionen in Deutschland. Wie der Welthandel, so wurde auch die Kapitalverflechtung 
durch den Fortschritt der Kommunikationstechnik wesentlich gefördert. Die weltweiten 
Standorte eines multinationalen Unternehmens standen schnell und billig miteinander in 
Verbindung. Das Volumen der deutschen Auslandsinvestitionen wuchs seit den neunziger 
Jahren wesentlich schneller als der Außenhandel. Auf der anderen Seite entwickelten 
sich die ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland zu einer wichtigen Stütze für 
Produktion und Beschäftigung. Zur Globalisierung trug auch die Produktionsverlagerung 
ins Ausland bei. Deutsche Unternehmen verlagerten zu Beginn des einundzwanzigsten 
Jahrhunderts nicht nur einfache Produktionsverfahren ins Ausland, sondern zunehmend 
auch kapital- und wissensintensive Unternehmensteile.96

2. Die Europäische Integration

Das vereinte Deutschland verstärkte die politische und wirtschaftliche Zusammenar-
beit mit den europäischen Nachbarländern. Mit dem Vertrag von Maastricht beschlossen 
1992 die damals zwölf Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft, Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Portugal und Spanien, die Integration zu vertiefen. Die Europäischen Ge-
meinschaften, die bis dahin formal drei Vertragswerke darstellten, wenn auch mit ge-
meinsamen Institutionen, wurden zur Europäischen Union zusammengeschlossen. Die 
Europäische Union übte eine große Anziehungskraft aus. 1995 traten Finnland, Öster-
reich und Schweden der Union bei. Nachdem die wirtschaftliche Stabilisierung der osteu-
ropäischen Volkswirtschaften Fortschritte machte, strebten mehrere Staaten Osteuropas 
die Aufnahme in die Europäische Union an. 2004 wurden Estland, Lettland, Litauen, Po-
len, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn zusammen mit den mediterranen 
Kleinstaaten Malta und Zypern aufgenommen. 2007 wurden Bulgarien und Rumänien 
Mitglieder der Europäischen Union. Seitdem hat die Europäische Union 27 Mitglieder. 

Trotz der weltweiten Verflechtung des deutschen Außenhandels behielt der europäi-
sche Markt überragende Bedeutung. 2008 nahmen die Mitgliedsländer der Europäischen 
Union 63 Prozent der deutschen Exporte auf und lieferten 57 Prozent der Importe.97 Der 
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Industrie- und Handelkammertag argumentierte 2003 zutreffend, der Außenhandel mit 
den Mitgliedsländern der Europäischen Union sei nach der Realisierung des gemeinsa-
men Marktes im Grunde als Binnenhandel anzusehen.98  

Die Länder, die engeren Anforderungen an monetäre und finanzpolitische Stabilität 
entsprachen, sollten nach dem Vertrag von Maastricht innerhalb der Europäischen Union 
eine Währungsunion bilden. Es wurden Stabilitätskriterien definiert, die sich auf die Infla-
tionsrate, auf den Wechselkurs, auf den Staatshaushalt als potentielle Inflationsursache 
und auf das Zinsniveau bezogen. Das wichtigste Stabilitätskriterium war, dass die jähr-
liche Neuverschuldung der Mitgliedstaaten nicht über 3 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts hinausgehen sollte. Der Stabilitätskonsens kam den Wünschen des Industrie- und 
Handelstages entgegen. Präsident Stihl mahnte auf der Frühjahrstagung 1992, dass die 
währungspolitischen Grundsätze der Bundesbank auf die europäische Zentralbank über-
tragen werden müssten, damit die künftige europäische Währung ebenso stabil werde 
wie die Deutsche Mark. Den Industrie- und Handelskammern empfahl Stihl, die Unter-
nehmen über die Auswirkungen der Maastrichter Beschlüsse zu informieren und dabei 
die Vorteile der Gemeinschaftswährung zu betonen.99 

1995 wurde für die neue europäische Währung der Name „Euro“ beschlossen. Der 
Präsident des Industrie- und Handelstages Stihl nahm den Fortschritt des Integrati-
onsprozesses zum Anlass einer Mahnung, dass die Teilnahme am Europäischen Wäh-
rungssystem die deutsche Politik zwinge, radikal umzusteuern. Er forderte Reformen der 
Steuerpolitik und Sozialpolitik sowie eine Haushaltskonsolidierung.100 1998 wurde die Eu-
ropäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt gegründet, und 1999 wurde der Euro in den 
damals elf Mitgliedsländern der Wirtschafts- und Währungsunion als Rechnungswäh-
rung eingeführt. Die Währungspolitik wurde der Europäischen Zentralbank übertragen. 
Für die Währungen der Mitgliedsländer wurden feste Paritäten eingeführt; in Deutsch-
land galt eine Parität von 1,96 DM zu einem Euro. 

Der neue Präsident des Industrie- und Handelskammertages Ludwig Georg Braun 
begrüßte im September 2001 die bevorstehende Ablösung der nationalen Währungen 
durch den Euro. Die Gemeinschaftswährung werde den Zusammenhalt in der Europäi-
schen Union, dem wichtigsten Markt der deutschen Unternehmen, fördern und die Wett-
bewerbsfähigkeit Europas stärken. Braun betonte aber, dass der Euro ebenso stabil sein 
müsse wie die Mark und forderte, die Stabilitätskriterien des Maastricht-Vertrages strikt 
einzuhalten.101 2002 löste der Euro in zwölf Mitgliedsländern der Europäischen Union 
auch im Geldumlauf die nationalen Währungen ab. Die Eurozone bildet seitdem eine 
engere Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft innerhalb der Europäischen Union. Bis 
2009 wuchs der Europäische Währungsraum auf 16 Mitglieder an.102

Der Industrie- und Handelskammertag betonte immer wieder die Bedeutung der eu-
ropäischen Integration für die deutsche Wirtschaft und warb zusammen mit den Indus-
trie- und Handelskammern bei den Unternehmen dafür, die Chancen der Integration zu 
nutzen. Die IHK-Organisation wolle vermitteln, hieß es 2006, „dass sich Europa nicht 

allein im fernen Brüssel abspielt, sondern vor der Haustür.“103 
In der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-09 griff die Europäische Zentralbank nicht 

nur mit einer expansiven Währungspolitik ein, sondern wirkte auch an den Bestrebungen 
zu einer besseren Kontrolle der Finanzmärkte mit. Die massive Intervention der Regie-
rungen zur Überwindung der Krise und die eskalierenden Haushaltsdefizite hatten zur 
Folge, dass fast alle Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
die Stabilitätskriterien des Maastricht-Vertrages verfehlten. Wenn man das Neuverschul-
dungslimit strikt angewandt hätte, wäre der Euroraum 2009 auf Finnland und Luxemburg 
geschrumpft. Im Durchschnitt der Mitgliedsländer betrug 2009 das Haushaltsdefizit 6,4 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts.104 

Im Frühjahr 2010 erschütterte die Schuldenkrise Griechenlands die Europäische Wäh-
rungsunion. Griechenland hatte über Jahre hinweg Haushaltsdefizite, die weit über den 
Stabilitätskriterien des Maastricht-Vertrages lagen und nur teilweise offengelegt wurden. 
Als das Ausmaß der Verschuldung bekannt wurde, war es der griechischen Regierung 
nach kurzer Zeit nicht mehr möglich, Kredite auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen. Um 
die drohende Insolvenz Griechenlands und eine Krise des Euro abzuwenden, organisier-
ten die Regierungen der Euroländer zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds 
kurzfristig ein internationales Rettungspaket. Deutschland sagte Kredite in einer Höhe bis 
zu 22,4 Milliarden Euro zu, über mehrere Jahre verteilt. Sie sollen durch die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau gewährt und durch eine staatliche Gewährleistung gesichert werden. 
Im ersten Jahr soll die Kreditanstalt für Wiederaufbau Kredite von bis zu 8,4 Milliarden 
Euro auszahlen.105 Nachdem auch anderen Ländern der Eurozone mit hohen Haushalts-
defiziten wie Portugal, Spanien und Italien eine Schuldenkrise drohte, beschlossen die 
Regierungen der Euroländer ein umfangreiches europäisches Stabilisierungsprogramm, 
um eine drohende Zahlungsunfähigkeit von Mitgliedstaaten abzuwehren. Der deutsche 
Beitrag zu dem europäischen Programm sieht staatliche Gewährleistungen bis zu einer 
Höhe von 123 Milliarden Euro vor.106 Als Lehre aus der Krise gilt, dass die Wirtschafts- 
und Währungsunion eine wirksame Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik der 
Mitgliedsländer erfordert. 
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 Neuntes Kapitel Sprecher der Wirtschaft

I. Tradition und Wandel 

Der Rückblick auf die Geschichte des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
und seiner Vorgängerinstitutionen zeigt Tradition, aber auch Veränderung. Der Indus trie- 
und Handelskammertag versteht sich als Sprecher der gewerblichen Wirtschaft.1 Das war 
auch die Aufgabe, die auf der Gründungsversammlung 1861 die Delegierten aus fast 
allen deutschen Regionen im Sinn hatten, als sie den Deutschen Handelstag zum „Organ 
des gesammten deutschen Handels- und Fabrikantenstandes“ erklärten.2 Ebenfalls zur 
Tradition gehört, dass die Mitglieder des Industrie- und Handelskammertages nicht die 
gewerblichen Unternehmer und Unternehmen selbst, sondern die Industrie- und Han-
delskammern sind. Der Deutsche Handelstag wurde 1861 von Handelskammern, Han-
dels- und Gewerbekammern, Kaufmännischen Korporationen und anderen regionalen 
Vertretungen der gewerblichen Wirtschaft gegründet. Auch die liberale Überzeugung der 
Gründer des Deutschen Handelstages kann  als Tradition interpretiert werden. Albrecht 
Düren, Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelstages, erinnerte 1961 anlässlich 
der 100-Jahr-Feier an die Heidelberger Gründungsveranstaltung mit ihrer liberalen Ge-
sinnung, an den Elan unter der schwarz-rot-goldenen Fahne, zwischen der Nationalver-
sammlung von 1848 und der Gründung des Deutschen Reiches. Düren bemerkte, es sei in 
den letzten hundert Jahren nicht oft gelungen, die damals gestiftete Tradition zu wahren, 
sah in ihr aber eine wichtige Orientierung für die Zukunft.3 

Nicht weniger bemerkenswert als die Tradition ist im historischen Rückblick aber auch 
der Wandel, den der Deutsche Handelstag und seine Nachfolgeinstitutionen in ihrer Ge-
schichte erfahren haben. Die auffälligste Veränderung war der Wechsel der politischen 
Rahmenbedingungen. Eine andere wichtige Veränderung war das Zusammenwachsen 
des Deutschen Handelstages und nach ihm des Industrie- und Handelstages und des 
Industrie- und Handelskammertages mit den  Industrie- und Handelskammern und den 
Auslandshandelskammern zu einer einheitlich auftretenden Kammerorganisation.  Als 
dritte Veränderung ist die Erweiterung und Differenzierung der Aufgaben des Deutschen 
Handelstages und seiner Nachfolgeinstitutionen hervorzuheben. 

II. Die politischen Rahmenbedingungen

Der Deutsche Handelstag, der Industrie- und Handelstag und der Industrie- und Han-
delskammertag waren und sind geprägt durch das politische Gemeinwesen, in denen sie 
wirkten und wirken. Ihre Geschichte ist daher nicht zu trennen von der wechselvollen 
politischen Geschichte Deutschlands in den vergangenen 150 Jahren. 

Was den Deutschen Handelstag der frühen Jahre vom aktuellen Industrie- und Han-
delskammertag vor allem unterschied, war das Fehlen einer politischen Zentralgewalt. 
Die politische Realität waren die Regierungen der 31 großen und kleinen deutschen 
Territorien, der handlungsunfähige Deutsche Bund und der Zollverein, der aus einem 
Vertragswerk ohne eigene Verwaltung bestand. Die Stellungnahmen des Handelstages 
zu den wirtschaftspolitischen Zeitfragen richteten sich daher ebenso sehr an die Öffent-
lichkeit wie an die Regierungen, und die nationale Einigung war nicht nur eine politische, 
sondern auch eine wirtschaftliche Forderung, weil man von dem künftigen deutschen 
Staat eine wirksame Wirtschaftspolitik erwartete. Der zweite offensichtliche Unterschied 
war das weitläufige Gebiet, aus dem die Gründungsmitglieder kamen. Das Verzeichnis der 
Abgeordneten des ersten Deutschen Handelstages zeigt mit den vielen Orten, die 1866, 
1918 oder 1945 Ausland wurden, die Wechselfälle der deutschen Geschichte.4

Mit der Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 und des Deutschen Reiches 1871 
wurden die politischen Rahmenbedingungen geschaffen, in denen sich die aktuellen Auf-
gaben des Industrie- und Handelskammertages entwickeln konnten, die Politikberatung, 
die Information der Mitgliedsorganisationen über die Wirtschaftspolitik und die Koordi-
nierung der Aktivitäten der Mitgliedskammern. Ein Wunsch, der dem Handelstag aber bis 
zum Ende des Kaiserreichs versagt blieb, war der zuletzt noch im März 1914 geforderte 
institutionalisierte Anspruch, bei wirtschaftlich relevanten Gesetzgebungsverfahren an-
gehört zu werden.5 Es lag im Ermessen der Reichsregierung, ob sie von der Politikbera-
tung durch den Deutschen Handelstag oder andere Verbände Gebrauch machen wollte. 
In der Weimarer Republik entwickelte sich eine engere Zusammenarbeit zwischen dem 
Industrie- und Handelstag und der Reichsregierung. Zu dieser Zusammenarbeit gehörte 
auch, dass die Reichsregierung sich 1924 verpflichtete, bei wirtschaftlich wichtigen Ge-
setzesvorhaben die Verbände anzuhören.6 Diese Entscheidung verstärkte den Trend, dass 
die Politikberatung sich von den öffentlichen Stellungnahmen zu Expertengesprächen 
zwischen Vertretern des Industrie- und Handelstages und der Regierung verlagerte.  

Das Mandat des Deutschen Industrie- und Handelstages als Vertretung der gewerb-
lichen Wirtschaft wurde durch die nationalsozialistische Diktatur unterbrochen. Der In-
dustrie- und Handelstag wurde zunächst ebenso wie die Industrie- und Handelskammern 
staatlicher Kontrolle unterstellt, dann 1935 aufgelöst.

In der Bundesrepublik Deutschland bekannte der Deutsche Industrie- und Handelstag 
sich seit seiner Neugründung im Oktober 1949 zur Politik der Sozialen Marktwirtschaft. 
Die „Sympathie einer gleichen wirtschaftspolitischen Auffassung“, die Ludwig Erhard auf 
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der Vollversammlung des Industrie- und Handelstages 1953 betonte, wurde die Grundla-
ge einer engen Zusammenarbeit, die über Erhards Amtszeit als Bundeswirtschaftsminister 
hinaus anhielt.7 Der Industrie- und Handelstag unterstützte die liberale Ordnungspolitik 
und Außenwirtschaftspolitik ebenso wie die Europäische Integration. Differenzen, die bei 
der Reform des Industrie- und Handelskammergesetzes und auch in einigen anderen Po-
litikfeldern auftraten, wurden im Rahmen der grundsätzlichen Übereinstimmung gelöst. 
Nach der Wiedervereinigung trug der Industrie- und Handelstag dazu bei, die ostdeut-
sche Wirtschaft in die Soziale Marktwirtschaft zu integrieren.

III. Die Entwicklung der Kammerorganisation

Die älteste Komponente in der aktuellen Kammerorganisation sind die Industrie- und 
Handelskammern. Die Handelskammer Mainz, direkte Vorgängerinstitution der späteren 
Industrie- und Handelskammer, wurde 1802 gegründet, weitere Handelskammern folg-
ten. Der Deutsche Handelstag kam 1861 hinzu, fast sechzig Jahre nach der ersten Han-
delskammer. Zwischen dem Handelstag und den Mitgliedsorganisationen gab es zunächst 
wenig Kongruenz. Mitgliedsorganisationen nahmen immer wieder ihre Austrittsoption 
wahr, wenn sie mit der Politik des Handelstages nicht einverstanden waren. 

An der Wende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert fand dann eine An-
näherung zwischen dem Handelstag und seinen Mitgliedsorganisationen statt, die ein 
wesentlicher Schritt zur aktuellen Kammerorganisation war. Seit 1900 gehörten alle Han-
delskammern und anderen offiziellen Vertretungen der Wirtschaft dem Handelstag an, 
und seit 1918 konnten Organisationen, die keine offiziellen Vertretungen waren, nicht 
Mitglied im Industrie- und Handelstag sein. Parallel zur institutionellen Angleichung 
wurde eine Kongruenz im öffentlichen Auftritt angestrebt. Der Handelstag profilierte 
sich auf der nationalen Ebene als ausgewogene Interessenvertretung, so wie die Kam-
mern in ihren Bezirken das Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft vertraten. Den 
Mitglieds organisationen sollte kein Anlass gegeben werden, ihre Austrittsoption wahr-
zunehmen. In der Weimarer Republik nahmen Politik und Öffentlichkeit den Industrie- 
und Handelstag als das nationale Abbild der moderierenden, dem Gesamtinteresse der 
gewerblichen Wirtschaft verpflichteten Industrie- und Handelskammern wahr.

Bei der Neugründung 1949 war das Streben nach einer engen Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedorganisationen und dem Spitzenverband so wichtig, dass Zweck und 
Aufgaben des Industrie- und Handelstages in der neuen Satzung konsequent auf die 
Förderung der Kammern und ihrer Interessen hin definiert wurden.8 Das Kammergesetz 
von 1956, das unter wesentlicher Beteiligung des Industrie- und Handelstages zustande 
kam, förderte die institutionelle Homogenität der Kammerorganisation, da für alle In-
dustrie- und Handelskammern nunmehr das gleiche Recht galt, und es förderte auch die 

Kongruenz der Interessen, da für alle Kammern der Nutzen eines starken Spitzenverban-
des einsichtig war. Die Arbeitsteilung zwischen regionaler und nationaler Interessenver-
tretung hat sich bewährt. Der Industrie- und Handelskammertag vertritt die Interessen 
der gewerblichen Wirtschaft und gibt sie in der Form von Stellungnahmen oder eigenen 
Entwürfen an die Politik und die Öffentlichkeit weiter, er informiert die Industrie- und 
Handelskammern über aktuelle wirtschaftspolitische Entscheidungen und er unterstützt 
sie bei der Koordinierung ihrer Arbeit. 9 

Die Auslandshandelskammern sind die jüngste Komponente der Kammerorganisation. 
Die erste Auslandskammer wurde 1894 in Brüssel errichtet, einige weitere Gründungen 
folgten. Ein Erfolg war den frühen Auslandshandelskammern nicht beschieden. Die Kam-
mer in Brüssel wurde bereits 1904 wegen finanzieller Schwierigkeiten aufgelöst. Nach 
dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs mussten die Auslandshandelskammern in den Län-
dern, die Kriegsgegner wurden, ihre Tätigkeit einstellen. Der Weltkrieg gab dann aber den 
Impuls zur Gründung neuer Auslandshandelskammern, diesmal mit staatlicher Unter-
stützung, um die wirtschaftlichen Beziehungen zu den neutralen Ländern zu unterstüt-
zen. In der Weimarer Republik wurde die Bedeutung der Auslandshandelskammern für 
den deutschen Außenhandel erkannt. Die Auslandshandelskammern wurden vom Staat 
und vom Deutschen Industrie- und Handelstag nachhaltig gefördert. Seit 1927 konnten 
die Auslandshandelskammern dem Industrie- und Handelstag als außerordentliche Mit-
glieder beitreten. In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Bedeutung der Auslands-
handelskammern frühzeitig erkannt. Der Staat und der Industrie- und Handelstag för-
derten den Aufbau eines weit gespannten Netzes von Auslandshandelskammern. Bei den 
Neugründungen wurde eine Zusammenarbeit zwischen den deutschen Unternehmern 
am Ort und Unternehmern des Gastlandes angestrebt. 1997  wurde den Auslandshan-
delskammern wieder die Möglichkeit eröffnet, Mitglieder im Industrie- und Handelstag 
und später im Industrie- und Handelskammertag zu werden.10 

Die Namensänderung vom Deutschen Industrie- und Handelstag zum Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertag 2001 war der konsequente Abschluss einer langen Ent-
wicklung. Sie betonte auch im äußeren Erscheinungsbild den gemeinsamen Auftritt der 
Industrie- und Handelskammern, der Auslandshandelskammern und des Industrie- und 
Handelskammertages.11 

IV. Die Differenzierung der Aufgaben

In den Anfangsjahren des Deutschen Handelstages war das dominierende Ziel die na-
tionale Einigung, die aus politischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen gefordert 
wurde. Zugleich trat der Handelstag gegenüber der Öffentlichkeit und den Regierun-
gen der Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes mit Stellungnahmen zu verschiedenen 
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wirtschaftspolitischen Zeitfragen auf. Zu den Themen, die auf den Vollversammlungen 
behandelt wurden, gehörten die Zollpolitik, die Schaffung einer gemeinsamen Währung, 
die Vereinheitlichung von Maß und Gewicht und die Eisenbahnen. 

Nach der Reichsgründung standen zunächst die Fragen der Wirtschaftseinheit im 
Vordergrund. Sehr bald wurde dann aber die Außenhandelspolitik mit der Debatte um 
Freihandel oder Schutzzoll das beherrschende Thema des Deutsche Handelstages. Parallel 
zu den Stellungnahmen zur Wirtschaftspolitik widmete der Handelstag sich intensiv den  
Alltagsproblemen der Wirtschaft wie den Frachttarifen und Beförderungsbedingungen 
der Eisenbahnen, der Effizienz der Post, den Zolltarifen in Deutschland und im Ausland, 
dem Wirtschaftsrecht und anderen Fragen.

Der Handelstag stand lange Zeit für liberale Positionen, in der Ordnungspolitik ebenso 
wie in der Außenhandelspolitik. Diese Positionen wurden auch gegen Widerstand aus den 
eigenen Reihen durchgesetzt, wie die Debatten auf den frühen Mitgliederversammlun-
gen zeigen. Auf die Dauer konnte der Handelstag sich aber den Zeitströmungen nicht 
entziehen. In der Eisenbahnfrage traten auf der Mitgliederversammlung 1872 zahlreiche 
Delegierte im Widerspruch zu den bis dahin herrschenden liberalen Grundsätzen für eine 
Verstaatlichung ein.12 Die Resolutionen zur Kolonialpolitik 1885 und zur Flottenpolitik 
1900 waren Konzessionen an den Zeitgeist, mit denen der Handelstag sich deutlich von 
seinen liberalen Anfängen entfernte. In der Zollpolitik blieb der Handelstag  freihändle-
risch, obwohl sich die Beziehungen zur Reichsregierung verschlechterten und die protek-
tionistisch eingestellten Handelskammern dem Spitzenverband vorwarfen, die Interessen 
des Handels und nicht der Industrie zu vertreten. In der Kriegswirtschaft von 1914-18 
intensivierte die Regierung die Zusammenarbeit mit den Industrieverbänden, der Han-
delstag fühlte sich zurückgesetzt. Die Namensänderung vom Handelstag zum Industrie- 
und Handelstag im Mai 1918 sollte den Anspruch bekräftigen, dass der Spitzenverband 
der Kammern das Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft vertrat.

In der Weimarer Republik wurden die staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft ausge-
dehnt. Das hatte für den Industrie- und Handelstag die Konsequenz, dass neben der 
Politikberatung, die weiterhin als wichtigste Aufgabe galt, die Information der Mitglieds-
organisationen über die aktuelle Wirtschaftspolitik an Bedeutung gewann. Hinzu kam als 
neue Aufgabe, dass der Industrie- und Handelstag in Fragen von überregionaler Relevanz 
die Tätigkeit der Industrie- und Handelskammern koordinierte. Wichtige Koordinierungs-
aufgaben waren die Reform der Berufsausbildung und die Betreuung der Auslandshan-
delskammern. Der Industrie- und Handelstag konnte sein Profil als Vertretung des Ge-
samtinteresses der gewerblichen Wirtschaft stärken und war ein geschätzter Partner der 
Regierung, auch wenn es in der Finanzpolitik, der Sozialpolitik und der Berufsausbildung 
Differenzen gab. Der Streit um die Außenwirtschaftspolitik wurde beigelegt; der Indust-
rie- und Handelstag unterstützte die moderate Schutzzollpolitik der Reichsregierung. 

In der Bundesrepublik Deutschland galt die Soziale Marktwirtschaft zwar als eine li-
berale Wirtschaftsordnung, aber die Realität war nicht der Liberalismus des neunzehnten 

Jahrhunderts, sondern ein zeitgemäßer Kompromiss zwischen Markt und Staat. Auf den 
neu gegründeten Industrie- und Handelstag kamen durch den raschen Strukturwandel 
der Wirtschaft, durch die europäische Integration, die Energiepolitik und seit den siebzi-
ger Jahren die Umweltpolitik neue Aufgaben zu. Sowohl die Politikberatung als auch die 
Information der Mitgliedsorganisationen und die Koordinierung der Kammeraktivitäten 
wurden aufwendiger. Seit Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts verstärkte der In-
dustrie- und Handelskammertag zusammen mit den Industrie- und Handelskammern 
seine Aktivitäten zur Berufsausbildung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Seit 1861 haben der Deutsche Handelstag, der Industrie- und Handelstag und der 
Industrie- und Handelskammertag, mit einer Unterbrechung von 1933 bis 1949, die Wirt-
schaftspolitik und die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kommentiert, interpre-
tiert und beeinflusst. Schon auf der Vollversammlung vom Mai 1918, als der Deutsche 
Handelstag dem übergroßen Einfluss der Industrieverbände entgegentrat und sein Man-
dat als Gesamtvertretung von Handel und Industrie betonte, erklärte der Berichterstatter 
Dr. Wiedemann: „Eine Geschichte der deutschen Wirtschaftspolitik, die nicht auch die 
Geschichte des Deutschen Handelstags mit einschlösse, könnte nicht geschrieben wer-
den.“13 Viele Jahre später hieß es 1951 in einem kurzen historischen Rückblick, den der 
Industrie- und Handelstag aus Anlass des neunzigjährigen Jubiläums an die Industrie- 
und Handelskammern versandte, es sei „wohl keine bedeutende Frage des Geld- und Kre-
ditwesens, des Verkehrs, des Steuerwesens, des Außenhandels und des Wirtschaftsrechts 
entschieden worden, an deren Regelung der Industrie- und Handelstag, wie er sich zur 
Betonung seiner gesamtwirtschaftlichen Tätigkeit dann nannte, nicht vorbereitend, klä-
rend, vorwärtstreibend oder warnend teilgenommen hätte.“14 

In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde das Spektrum der wirt-
schaftspolitischen Fragen, an deren Lösung der Industrie- und Handelstag mitwirkte, 
beträchtlich erweitert; Bildungspolitik, Energiepolitik und Umweltpolitik traten in den 
Vordergrund. Inzwischen hat der Industrie- und Handelskammertag begonnen, an der 
Geschichte der deutschen Wirtschaftspolitik im einundzwanzigsten Jahrhundert mitzu-
wirken.
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  Anhang
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Adelbert Delbrück 1870-90
Adolf Frentzel 1890-1901
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Adolf Frentzel 1901-05
Johannes Kaempf 1905-18
Dr. Otto Frentzel 1918-21
Franz von Mendelssohn 1921-31
Dr. Bernhard Grund 1931-33

Vorsitzende des Vorstandes 1949-1961
Alfred Petersen 1949-51
Albert Schäfer 1951-54
Hans Leonhard Hammerbacher 1954-56
Wilhelm Vorwerk 1956-58
Alwin Münchmeyer 1958-61

Präsidenten seit 1961
Alwin Münchmeyer 1961-63
Dr. Ernst Schneider 1963-69
Otto Wolff von Amerongen 1969-88
Dipl. Ing. Hans Peter Stihl 1988-2001
Prof. Dr. h.c. Ludwig  Georg Braun 2001-09
Prof. Dr. Hans Heinrich Driftmann seit 2009

Die hauptamtlichen Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
und seiner Vorgängerinstitutionen

Generalsekretäre 1861-1922
Gustav Arndt 1861-62
Dr. Gustav Maron 1865-71
Dr. Alexander Meyer 1871-76
Walter Annecke 1877-96
Dr. Heinrich Soetbeer 1897-1922

Geschäftsführende Präsidialmitglieder 1922-1933
Dr. Otto Brandt (Erstes Geschäftsführendes Präsidialmitglied) 1922-24
Dr. Eduard Hamm (Erstes Geschäftsführendes Präsidialmitglied) 1925-33
Dr. Fritz Huber (Zweites Geschäftsführendes Präsidialmitglied) 1922-33
 

Hauptgeschäftsführer seit 1949
Gerhard Frentzel 1949-60
Paul Beyer (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied) 1950-59
Dr. Albrecht Düren 1960-71
Paul Broicher  1968-80
Dr. Franz Schoser 1980-2001
Dr. Martin Wansleben seit 2001
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